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Die Sitzung wird um 9 Uhr 1 Minute durch den 
Vizepräsidenten Dr. Becker eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Becker: Die Sitzung ist eröffnet. 

Meine Damen und Herren, ich habe zunächst 
dem Kollegen Ludwig zur Vollendung seines 
65. Lebensjahres Glückwünsche auszusprechen. 

(Beifall.) 

Wir wünschen ihm recht gute Gesundheit und 
langes Leben. 

Ich habe in besonderer Weise Glückwünsche aus-
zusprechen dem Herrn Abgeordneten Dr. Erich 
Köhler, dem ersten Präsidenten dieses Hauses. Ich 
glaube in Ihrer aller Namen zu sprechen, wenn ich 
ihm zu diesem Tage unsere herzlichen Glück-
wünsche ausspreche und damit den Wunsch für 
recht gute Gesundheit verbinde. 

(Beifall.) 

Wir fahren fort mit Punkt 7 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Neunten Gesetzes zur Änderung des 
Umsatzsteuergesetzes (Drucksachen 2077, 
2419, 2611); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Finanz- und Steuerfragen (19. Ausschuß) 
(Drucksachen 3511, zu 3511). 

Wir hatten die ersten Zeilen des Art. 1 bis zu 
Ziffer 1 und die dazu gestellten Anträge erledigt. 

Ich rufe nunmehr auf Art. 1 Nr. 1. Hierzu liegt 
kein Antrag vor. Wird das Wort zu dieser Nr. 1 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich schließe 
hierzu die Debatte. 

Ich stelle die Nr. 1 zur Abstimmung. Wer der 
Nr. 1 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — 

(Abg. Seuffert: In der gestern veraschiede

-

ten Fassung, Herr Präsident! Gestern sind 
Änderungsanträge angenommen worden!) 

— Das war vor Nr. 1. Ich bin jetzt bei Nr. 1, Herr 
Kollege. Hier liegt kein Änderungsantrag vor. Wer 
also diese Nr. 1 in  der Ausschußfassung anzuneh-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Nr. 1 ist angenommen. 

Auf Umdruck 1188 (neu) liegt ein Antrag vor, 
eine Nr. 1 a einzufügen. Wird dieser Antrag be-
gründet? — Bitte, Herr Kollege! 

Kroll (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe die Ehre, einen Antrag zu 
begründen, den ein großer Kreis Abgeordneter 
aller Fraktionen hier vorgelegt hat. Der Antrag 
Umdruck 1188 (neu) fordert die Einfügung einer 
Nr. 1 a, wonach dem § 7 Abs. 2 Nr. 2 folgender 
Buchstabe c angefügt werden soll: 

c) von Büchern; ferner Fachzeitschriften nach 
näherer Bestimmung durch Rechtsverordnung. 

Durch diese Bestimmung würden Bücher und Fach-
zeitschriften ebenfalls in die Vergünstigung des 
Satzes von 1,5 % kommen. 

Bereits vor einem Jahr wurde hier ein ähnlicher 
Antrag gestellt. Er wurde im Kulturpolitischen 
Ausschuß positiv entschieden. Im Finanz- und 
Steuerausschuß ist er nicht zur Abstimmung ge-
kommen, sondern ein weitergehender Antrag, der 

eine völlige Streichung der Umsatzsteuer für Bü

-cher vorsah, wurde mit einer Stimme Mehrheit 
abgelehnt. 

Die Neuformulierung, die wir Ihnen jetzt in die-
sem Antrag vorlegen, berücksichtigt in vollem Um-
fang die kulturpolitischen Bedenken, die besonders 
im Blick auf die Zeitschriften — ich denke an die 
Illustrierten und ähnliche — vorgebracht worden 
sind. Es geht jetzt um  eine Beschränkung lediglich 
auf Fachzeitschriften. Die Bedenken, die im Finanz-  
und Steuerausschuß im Blick auf eine eventuelle 
Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes vorgebracht 
wurden, wurden in diesem Antrag ebenfalls mit-
berücksichtigt, und zwar in der Weise, daß keine 
besonderen Ausnahmen mehr vorgesehen sind. Es 
sind also — zusammenfassend darf ich das sagen 
— alle Bedenken einer langen Diskussion in den 
zuständigen Fachausschüssen voll berücksichtigt 
worden. Innerhalb der Diskussion hat das Bundes-
ministerium der Finanzen davon gesprochen, daß 
die kulturpolitischen Gründe dieser Vorlage nicht 
durchgreifend seien. Wir möchten demgegenüber 
feststellen, daß ein echtes und dringendes kultur-
politisches Bedürfnis zur Förderung der Erziehung, 
der Wissenschaft und  der  Forschung besteht und 
daß dem fast alle europäischen Kulturnationen zu-
gestimmt haben. Ich nenne nur Großbritannien, die 
Niederlande, Belgien, Dänemark, Schweden, Frank-
reich, Italien, Finnnland, Norwegen. Selbst die So-
wjetzone hat eine ähnliche Vergünstigungsbestim-
mung; dort sind die Bücher den lebensnotwendi-
gen Gütern gleichgestellt. 

Im Rahmen der Diskussion ist mehrfach davon 
gesprochen worden, daß bei einer solchen Förde-
rung unter Umständen auch Bücher gefördert wer-
den könnten, die nicht förderungswürdig seien. Ich 
darf feststellen, daß der bekannte Verleger Dr. 
Lambert Schneider im Kulturpolitischen Ausschuß, 
wo er als Sachverständiger gehört wurde, uns in-
teressante Zahlen zur Verfügung gestellt hat, ein 
Mann, der sicherlich über den Verdacht erhaben 
ist, irgendwelche Angaben gemacht zu haben, die 
einseitig sind. Er sprach von 40 000 Neuerscheinun-
gen, die im Rahmen der Nationalbiographie jähr-
lich veröffentlicht werden. Er gab an, daß nach 
den neuesten Erhebungen der Anteil jugendge-
fährdender Schriften etwa 80, im Höchstfall 100 
Titel sei. Das sind also 0,25 %. Wenn man darüber 
hinaus sagt, daß ein gewisser anderer Teil nicht 
unbedingt förderungswürdig sei, so ist auch hier 
nach den interessanten Zahlen einer Aufschlüsse-
lung der Buchproduktion der letzten Jahre fest-
zustellen, daß dieser Prozentsatz im Höchstfall zu-
sammen mit den eben genannnten Zahlen 3 % aus-
machen kann. Ich habe deshalb die Bitte, die Tole-
ranzgrenze so zu setzen, daß man die 97 %  der 
förderungswürdigen Buchproduktion sieht. 

Meine Damen und Herren! Wenn ich daran 
denke, in welcher Weise in den Diskussionen über 
die Dinge gesprochen wurde, hätte man meinen 
können, daß der Buchhandel in seiner Mehrzahl 
ungute Literatur vertreibt. Ich glaube, man sollte 
mit aller Deutlichkeit gegen diese Auffassung Stel-
lung nehmen. 

Die Nationalbiographie, die eine Zusammenfas-
sung all der Bücher bringt, die in der Bundes-
republik erscheinen, liefert uns interessantes Zah-
lenmaterial. Es würde jetzt zu weit führen, Ihnen 
die einzelnen Sparten aufzuzählen. Bedenken Sie, 
daß die allgemeine Buch- und Schriftkunde, 
Hochschulkunde, Religion, Theologie, Philosophie, 
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(Kroll) 
Rechtswissenschaft usw. den wesentlichen Teil aus-
machen, nämlich im ganzen 84 % der gesamten 
Publikationen, und daß lediglich 16 % Bücher sind, 
die in den Rahmen der schönen Literatur gehö-
ren, in die auch die Bücher der Klassiker und bei-
spielsweise die Bücher der Reclam Universal-
bibliothek einzurechnen sind. Ich glaube, es hieße 
die Dinge auf den Kopf stellen, wollte man davon 
ausgehen, daß in der Mehrheit im deutschen Buch-
handel ungute Literatur vertrieben wird. 

Die anderen Bedenken, die geäußert wurden, 
gehen dahin, daß man nicht sagen könne, Bücher 
gehörten zu den lebensnotwendigen Gegenstän-
den, und deshalb sei auch für sie nur eine 4%ige 
Versteuerung vertretbar; Ausnahmen machten le-
diglich sozial kalkulierte Waren, also Lebensmit-
tel, Brot usw. Wer einigermaßen einen Einblick in 
die Arbeit eines Verlags hat, der weiß, daß hier im 
eigentlichsten Sinne wirklich sozial kalkuliert wer-
den muß. Gegenteilige Auffassungen beruhen im 
wesentlichen auf Branchenunkenntnis. Wenn hier 
ein Vergleich mit dem Brot gezogen wurde, so sind 
wir der Meinung, daß diese Gleichstellung berech-
tigt ist: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein." 
In einer Kulturnation sollten die geistigen Bedürf-
nisse nicht hinter den Bedürfnissen des täglichen 
Lebens rangieren. Es ist unwürdig, das Buch mit 
anderen Wirtschaftsgütern auf eine Stufe zu set-
zen oder gar noch darunterzustellen. Die Opfer, 
die beim Wiederaufbau des Buchhandels nach 1945 
gebracht wurden, sind außerordentlich groß. 

(Große Unruhe. — Glocke des Präsiden

-

ten.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich darf bitten, die 
Privatgespräche etwas zu dämpfen, damit der Red-
ner verständlich wird. 

Kroll (CDU/CSU): Diese Opfer gingen eindeutig 
auf Kosten der deutschen Verleger und des ver-
treibenden Buchhandels. Ich darf hier nur daran 
erinnern, welchen unerhörten Verlust eigentlich 
der Ausfall Leipzigs als Bücherstadt bedeutete und 
was es auch heute noch bedeutet, daß die ganze 
Sowjetzone ausgegliedert ist. Der Markt ist we-
sentlich kleiner geworden. 

Was die Preise der Bücher betrifft, so darf ich 
feststellen, daß sie hinter den Preissteigerungen 
bei fast allen anderen Wirtschaftsgütern seit Jah-
ren zurückgeblieben sind. Der deutsche Verleger 
hat alle Verteuerungen in seinen Spannen aufge-
fangen. Die Verlagsarbeit und im letzten die Ver-
lagskalkulation ist eine Arbeit mit Pfennigen, sie 
ist Millimeterarbeit. Das Risiko der Herausgabe 
kulturpoltisch wichtiger Werke wurde mutig von 
den Verlegern unter Hintansetzung kaufmänni-
scher Gesichtspunkte angepackt, entgegen manchen 
Warnungen, die hier immer wieder ausgesprochen 
wurden. 

Im Rahmen der Diskussion sind seitens des Bun-
desfinanzministers im Hinblick auf die Zeitschrif-
ten — so, wie der Antrag zuerst lautete — echte 
Bedenken geltend gemacht worden. Wir sind mit 
dem Ministerium der Meinung, daß hier eine Ein-
schränkung notwendig erschien. Aber die Neuf as

-

sung  unseres Antrags hat all das berücksichtigt, 
und auch die Verleger sind, soweit ich das fest-
stellen konnte, mit dieser Einschränkung einver-
standen. 

Im Rahmen der Diskussion sind noch weitere 
Dinge gesagt worden, so z. B., daß der Endver-
braucher der Bücher tatsächlich nicht in den Ge-
nuß dieser Steuersenkung kommen werde. Es gibt 
wohl keine Branche — das darf man sagen —, bei 
der die Umlegung so eindeutig ist und so eindeutig 
möglich ist wie gerade beim Buch. Sie wissen, daß 
der Verleger den Preis auf Grund seiner Kalku-
lationen macht. Es ist also nicht derjenige, der die 
Umsatzsteuer entrichtet, nämlich der Sortiments-
buchhändler, der hier etwas unterschlagen könnte. 
Ich weiß, daß der Verleger, der ja die Gesamtkal-
kulation aufstellt, ein Interesse daran hat, daß 
diese Ermäßigungen sich auch tatsächlich im End-
preis auswirken. Der Sortimenter hat also keiner-
lei Einfluß darauf, daß sich diese Umsatzsteuer-
ermäßigung nicht auswirken wird. Die von dem 
Bundesfinanzministerium gemachte Angabe über 
den Ausfall — in dem Ausschußbericht ist auch 
von 30 bis 40 Millionen die Rede —, ist nach 
unserer Auffassung nicht zutreffend. 

Die Aufstellung des Bundesfinanzministeriums 
kann schon deshalb nicht stimmen, weil die Ver-
lagsumsätze fast dreimal so hoch angegeben wer-
den wie die des gesamten vertreibenden Buch-
handels. Hierin müssen also entweder Tageszeitun-
gen oder Zeitschriften, das Anzeigengeschäft oder 
etwas Ähnliches enthalten sein. Es ist gar nicht 
denkbar, daß es sich hier um diese hohe Summe 
handelt. Das Bundesfinanzministerium hat auch 
außer acht gelassen, daß auf Grund dieses unge-
heuren Steuerdrucks beim Buch sehr viele Verlage 
dazu übergegangen sind, durch Werklieferungs-
verträge ihre Bücher in einer Firma herstellen 
zu lassen, um damit auf einen Umsatzsteuersatz von 
1 % zu kommen. Sie zahlen also nicht 4 %, sondern 
1 %. Wenn Sie mitberücksichtigen, daß diese Werk-
lieferungsverträge heute zu einem großen Teil an-
gewandt werden, dann wird Ihnen deutlich, daß 
die Umsätze nicht die genannte Höhe haben kön-
nen. Auch etwa 15 % der Umsätze im Sortiments-
buchhandel dürften mit 1 % Umsatzsteuer getätigt 
werden. 

Ich komme aus einem landwirtschaftlichen Bezirk 
und habe großes Verständnis dafür, daß man der 
Landwirtschaft hilft und ihr bestimmte steuerliche 
Entlastungsmöglichkeiten gibt. Wenn Sie dabei be-
denken, daß der völlige Wegfall der Umsatzsteuer 
bei der Landwirtschaft, ich glaube, 170 Millio-
nen DM ausgemacht hat und daß die neue Ge-
treidestützungsaktion mit 40 Millionen DM be-
ziffert wird — hier sind durchaus vergleichbare 
Ziffern —, so werden Sie mir zugeben, daß für eine 
kulturpolitische Tat eine Summe von 15 bis 18 Mil-
lionen — das wird die Zahl sein, die der Wirklich-
keit am nächsten kommt — ohne weiteres vertret-
bar ist. 

Der 13. Verlegerkongreß der Internationalen Ver-
legerunion hat in Zürich festgestellt, daß besonders 
wegen der schweren umsatzsteuerlichen Belastung 
in manchen Staaten die steuerliche Behandlung 
des Buches in krassem Widerspruch zu den kul-
turellen Zielen der Regierungen steht. Es ist außer 
Zweifel, daß das Buch unter allen Waren eine 
Sonderstellung einnimmt. Wir haben es mit einem 
geistigen Erzeugnis zu tun, das durch mechanische 
Vervielfältigung zu einer Handelsware geworden 
ist. Was gehandelt wird, ist letzlich eigentlich nur 
die Verpackung. Es ist also keine Ware im üblichen 
Sinne. Sie werden mir zugeben, daß beim Verkauf 
eines Buches der geistige Gehalt das Wesentliche 
ist. 
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Die derzeitige steuerliche Belastung auch bei uns 

in Deutschland wird der kulturellen Funktion des 
Buches nicht gerecht. Durch die heutige Praxis 
werden die Förderung der Erziehung, die Förde-
rung der Wissenschaft und der Forschung und die 
Fortbildung der Facharbeiter, die im wesentlichen 
auf Fachbücher angewiesen sind, unverhältnismäßig 
hoch belastet. Wir stehen in der Gefahr, uns aus 
der Gemeinschaft anderer Kulturnationen zu 
distanzieren, die eine vergleichbar harte Umsatz-
besteuerung auf diesem Gebiet nicht haben. Ich 
darf in diesem Zusammenhang nur auf den neuen 
Beschluß der UNESCO hinweisen, der besagt, man 
solle Bücher und Zeitschriften umsatzsteuerlich 
überhaupt nicht mehr belasten. Es wäre gerade-
zu grotesk, wenn das „Volk der Dichter und Den-
ker" im Gegensatz zu allen anderen Kulturnatio-
nen diese echte und dringende kulturpolitische For-
derung nicht respektierte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Herr 
Staatssekretär des Bundesministeriums der Finan-
zen. 

Hartmann, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte, den Antrag abzulehnen. 

Zunächst zur formellen Seite: Der Antrag würde 
nach unseren Berechnungen einen Steuerausfall 
von etwa 40 Millionen DM hervorrufen. Wir haben 
es noch einmal genau durchgerechnet; aber auf eine 
Million mehr oder weniger kommt es da ja auch 
nicht an. Das bedeutet, daß hier ein Fall des § 96 
(neu) der Geschäftsordnung vorliegt. 

Zweitens ist im Text dieses Entwurfs vorge-
sehen, daß Fachzeitschriften „nach näherer Bestim-
mung durch eine Rechtsverordnung" die Vergünsti-
gungen genießen sollen. Wir haben erhebliche Be-
denken, ob diese Formulierung dem Art. 80 des 
Grundgesetzes entspricht, wonach „Inhalt, Zweck 
und Ausmaß" einer Ermächtigung genau umschrie-
ben sein müssen. Ich vermisse hier eine Umschrei-
bung nach Inhalt, Zweck und Ausmaß und habe 
die Sorge, daß die Bundesregierung von der Er-
mächtigung keinen Gebrauch machen könnte. 

(Abg. Dr. Dresbach: Der Finanzamts

-

inspektor als Zensor!) 

Nun zur sachlichen Seite: Herr Abgeordneter 
Dr. Dresbach hat gestern nachdrücklich und grund-
sätzlich darauf hingewiesen, daß man nach Mög-
lichkeit mit der Steuerpolitik keine Wirtschafts-
politik machen solle. Da sind schon einige Sünden, 
große und auch läßliche, begangen worden, und 
ich fürchte, bei dem Zustand unseres Steuerrechts 
werden wir nicht so bald zu der grundsätzlich not-
wendigen steuerpolitischen Neutralität zurück-
kehren können. Wenn wir aber schon nicht Wirt-
schaftspolitik mit der Umsatzsteuer, überhaupt mit 
der Steuer machen sollten, dann sollten wir, glaube 
ich, auch nicht Kulturpolitik mit der Umsatzsteuer 
machen wollen. Die Umsatzsteuer ist die große 
Basis der Bundesfinanzen. Leider ist sie schon 
ziemlich stark von manchen Seiten angeknabbert 
worden. Wie sollen wir uns überhaupt demnächst 
über eine Systemänderung bei der Umsatzsteuer 
unterhalten, wenn jetzt immer wieder einmal an 
der einen und einmal an der anderen Seite ein 
Loch in das Gebäude der Umsatzsteuer gebohrt 
wird? 

Ich glaube auch nicht, daß man hiermit wirklich 
gezielte Maßnahmen der Kulturpolitik erreichen 
kann. Nur ein Teil der Literatur erfüllt doch 
wissenschaftliche Forschungszwecke oder auch kul-
turelle Zwecke im weiteren Sinne. Nach dieser Vor-
schrift würden aber jugendgefährdende, antidemo-
kratische, neo-nazistische und ähnliche Schriften 
ebenso gefördert wie das große Gebiet der seichten 
Literatur und wie auch die wissenschaftlich oder 
kulturell wertvolle Literatur. Kulturpolitisch wirk-
lich helfen kann man nur auf dem Wege, den Herr 
Dr. Dresbach gestern schon erwähnt hat. Derartige 
Maßnahmen gehören auf die Ausgabenseite des 
Haushalts, und der Bundesfinanzminister wäre 
durchaus bereit, im nächsten Haushalt den Betrag, 
der nach diesem Antrag auf die Umsatzsteuer für 
kulturell wertvolle Bücher entfällt, in die Aus-
gabenseite zur Förderung wissenschaftlich und kul-
turell wertvollen Schrifttums einzusetzen. 

(Abg, Kroll: Wer zensiert das dann?) 

Das ist natürlich ein erheblich geringerer Betrag 
als die 40 Millionen DM, die hiernach auch auf das 
weite Gebiet der seichten oder gar unerfreulichen 
Literatur entfallen, und daher wird das auch von 
der Haushaltsseite her durchaus zu vertreten sein. 

Im übrigen stimmt es nicht, daß überall im Aus-
land die Bücher besser behandelt würden als in 
Deutschland. In der Schweiz werden 4 % vom 
Großhandelspreis oder 6 % vom Einzelhandelspreis 
erhoben. 

(Abg. Kroll: Aber einstufig!) 

— Ja, einstufig. Ich sagte ja: 4 % vom Großhandels-
preis oder 6 % vom Einzelhandelspreis. In Bel-
gien: 4,5 % Verleger an Grossisten, 4,5 % Grossist 
an Einzelhändler, im Einzelhandel dann aber frei. 
In Frankreich: mehr als 15 % Produktionssteuer bei 
Büchern, aber nur vom halben Wert. Es ist also 
nicht so, daß es überall im Ausland anders wäre 
als bei uns. 

Aus diesen Gründen darf ich noch einmal bitten, 
geschäftsordnungsmäßig nach § 96 (neu) zu ver-
fahren, im übrigen aber zunächst den Antrag abzu-
lehnen. 

Vizepräsident Dr. Becker:  Das  Wort hat der Herr 
Abgeordnete Gülich. 

Dr. Gülich (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wann hören wir aus dem Finanz-
ministerium einmal in Angelegenheiten der För-
derung der Wissenschaften und  der  Kulturpolitik 
ein positives Wort? Um was es sich auch handelt, 
wir hören immer nur nein, und zwar heute mit 
recht fadenscheinigen Gründen. Wenn der Herr 
Bundesfinanzminister geneigt gewesen wäre, Wis-
senschaft, Kultur und Kunst in der Bundesrepublik 
mehr zu fördern, würden wir das schon in  den 

 Regierungsentwürfen zu den Haushaltsplänen be-
merkt haben. 

(Abg. Krammig: Dann müssen Sie das 
Grundgesetz ändern!) 

Das haben wir nicht bemerkt, sondern wir haben 
im Haushaltsausschuß erhebliche Kämpfe gehabt. 
— Herr Kollege Krammig, der Einwand, daß das 
Grundgesetz geändert werden müsse, zieht hier 
nicht, da bekanntlich die Förderung der Wissen-
schaft — in  der konkurrierenden Gesetzgebung — 
auch zu den Aufgaben des  Bundes gehört; und was 
hier Bundes-  und  was Ländersache ist, darüber 
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sind wir uns ja im wesentlichen klar. Sie  wissen 
auch, daß die Dinge im Fluß sind und daß das 
Grundgesetz, welches 1949 verabschiedet worden 
ist, wahrhaftig nicht der Weisheit letzter Schluß 
ist! 

Ich möchte zu den Ausführungen von Herrn 
Staatssekretär Hartmann einiges sagen. Wir haben 
so viele einzelne Steuervorlagen oder Novellen zu 
einzelnen Steuergesetzen gehabt, welche natürlich 
mehr oder weniger geringe Mindereinnahmen mit 
sich bringen, ohne daß jemand auf den Gedanken 
gekommen wäre, den § 96 (neu) der Geschäfts-
ordnung heranzuziehen. Diese Mindereinnahme 
hier ist so gering und so unbedeutend, daß es eine 
Vergewaltigung der Geschäftsordnung bedeutet und 
man die Annahme des Antrages hier dadurch ver-
hindern will, daß man sie als Finanzvorlage dem 
Haushaltsausschuß überweist und damit die Ver-
abschiedung in diesem Bundestage, wie Sie wissen, 
unmöglich macht. 

Auch der  zweite Hinweis des Herrn Staatssekre-
tärs Hartmann, nämlich auf den Art. 80 des Grund-
gesetzes, schlägt hier nicht durch. Ich gebe zu, daß 
die Fassung, wie sie jetzt eingebracht worden ist, 
in bezug auf Zeitschriften einen weiten Ermessens-
spielraum läßt. Aber wir haben ja im Finanz- und 
Steuerausschuß das Problem eingehend besprochen, 
und wir waren uns darüber klar, daß man hier 
keine moralischen Gesichtspunkte anwenden kann, 
sondern daß man formal entscheiden muß, was 
darunter fällt und was nicht. 

(Abg. Kroll: .Sehr richtig!) 

Ich habe dann vorgeschlagen, zu sagen: Zeitschrif-
ten, die nicht öfter als einmal im Monat erscheinen. 
Da wurde ,der Einwand gemacht, daß die Juri-
stische Wochenschrift und die Münchener Medizi-
nische Wochenschrift dann nicht darunter fielen. 
Das ist richtig; aber wir kämen .darüber hinweg, 
wenn die beiden nicht darunter fielen. Um sie 
aber nun darunter fallen zu lassen, um den Wün-
schen des  Finanzministeriums nachzugeben, haben 
sich .dann die Antragsteller damit einverstanden 
erklärt, zu sagen „Bücher; ferner Fachzeitschriften 
nach Maßgabe einer Rechtsverordnung". Ich habe, 
als ich .das gestern bemerkte, bedauert, daß die 
Antragsteller sich in  der Zwischenzeit so haben 
beeindrucken lassen; denn, Herr Kollege Kroll, es 
erschwert, wie Sie gesehen haben, die Annahme der 
Vorlage. Der Staatssekretär im Bundesfinanzmini-
sterium sieht keine Handhabe, wie er die Sache 
fassen soll. Deswegen darf ich hier die Meinung 
der Antragsteller wie folgt interpretieren. Gemeint 
ist — was  ja auch aus den Protokollen des Finanz-  
und Steuerausschusses klar hervorgeht —: Ge-
fördert werden sollen die wissenschaftlichen, die 
'künstlerischen und kulturpolitischen Zeitschriften. 
Es handelt sich um solche, die im allgemeinen 
monatlich oder seltener als monatlich, aber nicht 
häufiger .als einmal im Monat erscheinen. Die ge-
samte Flut der illustrierten Zeitschriften fällt nicht 
darunter. Herr Kollege Kroll hat ja auch schon 
dargelegt, daß insgesamt nur etwa 3% des Schrift

-

tums als nicht förderungswürdig angesehen werden 
können. Diese 3% kann man aber aus formalen 
Gründen nicht herausnehmen; daher muß man sie 
in Kauf nehmen. 

Es wird gesagt, man solle mit Steuerpolitik 
Wirtschaftspolitik machen. Die  Bundesregierung 
hat das nicht gekonnt. Daß die Bundesregierung 
nicht in der Lage gewesen ist, Steuerpolitik, Wirt

-
schaftspolitik und  Sozialpolitik zu vereinheitlichen, 
habe ich ja seit Jahren von 'dieser Stelle aus be-
dauert. 

Weiter wird gesagt, man solle nicht mit Steuer-
politik Kulturpolitik betreiben. Ja, ich würde es 
sehr begrüßen, wenn wir unsere Kulturpolitik 
nicht mit Mitteln oder, wie in diesem Falle, mit 
einem Mittelchen der Steuerpolitik zu machen 
brauchten. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen]: Also!) 

— Ich wäre sehr dafür, Frau Kollegin Weber. Aber 
diese Taube auf dem Dache ist uns zu fern; es ist 
uns zu unsicher, auf den nächsten Haushalt zu 
warten. 

Ich bin  selbst der Meinung — und ich bin mit 
dem Kollegen Dresbach wirklich vollkommen einer 
Meinung -, daß viel zuviel Sonderregelungen in 
unser gesamtes Steuersystem eingebaut sind. 
Selbstverständlich ist die Umsatzsteuer ihrem 
Wesen nach eine grobe Steuer, die an sich solche 
Dinge nicht verträgt. Aber wie viele Einbrüche sind 
auf dem Gebiete des materiellen Lebens erfolgt! 
Warum wollen wir nicht 'hier bei Gelegenheit einer 
Änderung zahlreicher umsatzsteuerlicher Vor-
schriften diese bescheidene Reform mit einfügen? 
Ich muß gestehen, daß ich das einfach nicht be

-

greife . 

Herr Kollege Kroll sagte: „auch i n  der Sowjet-
zone". Dazu möchte ich bemerken: Sehen Sie sich 
einmal die Buchproduktion der Sowjetzone an. Das 
kann man ohne weiteres in den großen Buchhand-
lungen in Ostberlin tun. Ich habe es auch gelegent-
lich meiner Anwesenheit beim Deutschen Evange-
lischen Kirchentag in  Leipzig getan, wo ich die 
großen Leipziger Buchhandlungen besucht habe. 
Was tut die Sowjetzone auf dem Gebiete der Er-
haltung der großen deutschen Literatur?! Die klas-
sische Literatur, die ganze gute Literatur findet 
dort eine vorzügliche Pflege und sie findet  von  dort 
Eingang ins Ausland. Das müssen wir sehen . Aber 
mit dieser Literatur findet natürlich auch die poli-
tische Literatur der Sowjetzone den Eingang in das 
Ausland. Wer Gelegenheit hat, die Wirkungen in 
den verschiedensten Ländern zu beobachten — und 
das ist ja nun etwas, was ich übersehen kann—, 
der stellt mit großer Besorgnis fest, welchen Trend 
diese Entwicklung nimmt. Da sollten wir wohl auf-
passen und jedes Mittel benutzen, um unsere  Kul-
turpolitik so stark wie möglich zu machen. Sie  ist 
jetzt so schwach wie möglich. 

Und nun der Hinweis auf andere Länder, z. B. 
der Hinweis auf die Schweiz. Gewiß, das mit  den 

 4% Warenumsatzsteuer im Großhandel oder 6% 
im Einzelhandel ist richtig. Aber der Herr Staats-
sekretär hat nicht die beiden großen Weltmächte 
genannt, auf die es wie in ,der Politik auch hier 
ankommt. Er hat nicht genannt, was  die Sowjet-
union tut, und hat nicht genannt, was die Vereinig-
ten Staaten tun. 

Ich habe im vorigen Herbst  in Südamerika be-
obachtet — was ich an sich schon wußte —, in 
welchem Maße die nordamerikanische wissenschaft-
liche Literatur die Literatur aller anderen Länder 
und Sprachen verdrängt. Welche Stellung hat die 
deutsche Literatur, hat — sagen wir einmal — z. B. 
di e  medizinische Literatur noch vor 30, 40 Jahren 
in der wissenschaftlichen Weltgehabt und wie ist 
sie zurückgegangen! Warum? Weil von der Bundes-
republik, welche die Wahrerin des deutschen Erbes 
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sein soll rund sein muß, nichts geschieht, um die 
alte geistige Stellung in der Welt wieder zu er-
langen. 

(Abg. Dr. Dresbach: Herr Gülich! Sie  kön

-

nen aber doch nicht einfach die  Hitler

-

Periode ausklammern! Das ist ja fast histo

-

rische Fälschung!) 

— Mein lieber Herr Dresbach! Ich klammere doch 
nicht aus, sondern vergleiche die Dinge, die ver-
gleichbar sind. 

(Zuruf von der SPD: Viel zu sachlich!) 

Ich will Ihnen sagen, ich habe mit zahllosen In-
stitutionen des Auslandes beruflich vor dem Hitler

-

Regime und nach dem Hitler-Regime in wissen-
schaftlichen Beziehungen gestanden und weiß, wie 
sehr diese bedauern, daß die deutsche Literatur 
heute so teuer ist. Denken Sie z. B. an die süd-
amerikanischen Länder, die mit Ausnahme von 
Venezuela alle Inflationsländer sind! Die wissen-
schaftlichen Bibliotheken  und die einzelnen Ge-
lehrten sind überhaupt nicht in der Lage, deutsche 

 Literatur zu kaufen. Die amerikanische Literatur 
wird ihnen ins Haus gebracht! 

(Zuruf: Sehr richtig!) 

Und von der Sowjetunion braucht in diesem Zu-
sammenhang auch gar nichts weiter gesagt zu 
werden, als daß sie die Wissenschaften und die 
wissenschaftliche Literatur planmäßig und groß-
zügig fördert. Und wir tun auf diesem Gebiet sehr 
wenig! Wir tun angesichts der Bedeutung, die die 
deutsche Wissenschaft doch immer noch hat, ganz 
einfach zu wenig. 

Man kann hier auch nicht sagen, wie das Bundes

-

finanzministerium eingewandt hat, die Begünsti-
gung der Literatur führe dazu, daß der Fürsorge-
empfänger über den Kauf lebensnotwendig er 
Gegenstände dazu beitrage, den Kauf aller Arten 
von Schriften zu fördern. Wenn Sie, meine Damen 
und Herren, dieser Überlegung zustimmen, dann 
bedenken Sie einmal, was der Fürsorgeempfänger 
durch die hohe Umsatzsteuer und durch die  un-
sozialen Verbrauchsteuern alles dazu beiträgt, um 
die Lebenshaltungskosten anderer Schichten zu 
verbilligen! 

Ich will dieses Problem nicht vertiefen, ich will 
auch nicht auf die  Konsequenzen des Beschlusses 
von gestern abend zu § 41 des Einkommensteuer-
gesetzes hinweisen, weil ich hier keine Gegensätze 
aufreißen und vertiefen will. Ich möchte nur sagen, 
daß es sich hier um ein Anliegen handelt, dem 
der  Bundestag stattgeben sollte. Es sind so viele 
große Einbrüche in das Umsatzsteuergesetz vorge-
nommen worden, daß diese kleine Änderung über-
haupt nicht mehr ins Gewicht fällt. 

(Abg. Dr. Dresbach: Herr Gülich, Sie den

-

ken an das Wort aus dem Faust: „Du bist 
nun einmal eine Hure, darum sei es auch 

eben recht"!) 

— Nein, Herr Dresbach, daran denke ich nicht! Die 
Parallele ist unziemlich. Ich denke vielmehr an das, 
was Kollege Kroll schon gesagt hat: daß der 
Mensch nicht vom Brot allein lebt. 

(Abg. Dr. Dresbach: Aber nicht alle Litera

-

tur, die Sie hier begünstigen wollen, ist 
Wort Gottes! Wenn Sie hier biblisch zitie

-

ren wollen, dann bitte auch ganz!) 

— Ich habe nicht gesagt, daß alles Gottes Wort sei, 
sondern ich habe bereits dargelegt, daß etwa 3 % 
nicht förderungswürdig sind und daß man um die-
ser 3% willen nicht auf die Förderung der 97 % 
verzichten sollte. Die Maßnahme, die die Antrag-
steller vorgeschlagen haben, ist nicht durchschla-
gend genug. Die völlige Umsatzsteuerfreiheit der 
Erzeugnisse aus Wissenschaft und Kunst wäre not-
wendig gewesen. Sie zu schaffen ist eine Aufgabe, 
die sich der nächste Bundestag im Rahmen der 
Umsatzsteuerreform stellen muß. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Majonica. 

Majonica (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte noch einmal den 
kulturpolitischen Aspekt des vorliegenden Antrags 
betonen. Wir haben uns in diesem Hause häufig dar-
über unterhalten, wie wir kulturpolitisch helfen 
können. Ich glaube, hier ist eine gute Gelegenheit 
dazu. Der Buchhändler ist sicherlich Kaufmann, 
aber daneben ist er noch Vermittler der Kultur. 
Im wesentlichen wird bei ihm der Kontakt herge-
stellt, bei ihm wird das Kulturgut, das sich beson-
ders im Buch niedergeschlagen hat, vermittelt. 

Nach einer neuerlichen Statistik kauft ein Drit-
tel des deutschen Volkes Bücher zum eigenen Ge-
brauch, ein weiteres Drittel kauft sie zu Geschenk-
zwecken, und ein Drittel hat mit dem Buch über-
haupt nichts zu tun. Ich glaube, wir haben ein 
Interesse daran, daß sich diese Prozentzahlen ver-
schieben und daß ein immer größerer Teil des 
deutschen Volkes Anteil am Kulturgut in Gestalt 
des Buches hat. 

Ich darf auch noch einmal unterstreichen, was 
die Herren Kollegen Kroll und Gülich hier hin-
sichtlich der Förderungswürdigkeit gesagt haben. 
Immerhin sind nur 25 % der gesamten Buchpro-
duktion schöngeistige Literatur und Jugendbücher, 
und 75 % der Literatur, die auf den Markt kommt, 
sind wissenschaftliche Werke, Fachbücher usw. 
Wir sollten ein allgemeines Interesse daran haben, 
daß diese Literatur unterstützt wird. 

Ich finde es auch nicht ganz fair, wenn der Herr 
Staatssekretär von den europäischen Ländern aus-
gerechnet die Schweiz genannt hat. Ich darf Ihnen 
sagen, daß Großbritannien, die Niederlande, Bel-
gien, Dänemark, Schweden, Frankreich, Italien, 
Finnland und Norwegen eine Unterstützung des 
Buches auf steuerlichem Gebiet kennen. Da kann 
man nicht allein die Schweiz herausnehmen, so sehr 
ich weiß, daß gerade die Schweiz auf dem Buch-
markt eine besondere Rolle spielt. Ich glaube, das 
Beispiel der Nationen, die ich hier zitiert habe, 
wiegt schwerer als das eines einzigen Landes. auf 
das hier von der Bundesregierung hingewiesen 
worden ist. 

Ich darf noch einmal darauf hinweisen, daß die 
UNESCO einen Appell an alle Länder gerichtet 
hat, dem Buch eine steuermäßige Begünstigung 
zuteil werden zu lassen, damit es zu einem Massen-
gebrauchsartikel werden kann. Ich bitte Sie, die-
sem Appell Folge zu leisten und dem vorliegenden 
Antrag zuzustimmen. 

(Beifall.) 
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Vizepräsident Dr. Becker:  Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Eckhardt. 

Dr. Eckhardt (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich darf zunächst auf einen 
formellen Mangel des Antrags aufmerksam machen, 
der behoben werden müßte, wenn dieser Antrag 
ordnungsmäßig beschlossen werden sollte. Es muß 
nämlich in Ziffer 2 des Antrages heißen: 

Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Die Vorschriften des Artikels 1 Nr. 1 a sind 
anzuwenden auf Lieferungen, die nach dem 
30. September 1956, die Vorschriften des Ar-
tikels 1 Nr. 2 auf Lieferungen, die nach dem 
31. Dezember 1956 bewirkt worden sind." 

Die Ziffer 2 des Antrages ist nicht praktikabel. Ich 
darf diese Berichtigung hier überreichen. 

Zu einer formellen Betrachtung des  Antrags ge-
hört es auch, daß man sich einmal die Formulie-
rung ansieht, die  zu Ziffer i gewählt worden ist. 
Wenn hier Fachzeitschriften nach näherer Bestim-
mung durch Rechtsverordnung begünstigt werden 
sollen, dann muß ich doch darauf hinweisen, daß 
möglicherweise Art. 80 des Grundgesetzes einer 
solchen Fassung entgegensteht und daß in dieser 
Beziehung Schwierigkeiten auftreten können. Ich 
will nicht behaupten, daß diese Formulierung von 
vornherein verfassungswidrig ist, aber sie gibt zu 
nicht unerheblichen Bedenken Anlaß. 

Wennn ich diesen Antrag formulieren sollte, 
würde ich vorziehen, zu sagen: „von Büchern", 
oder: „von Büchern und Zeitschriften". Die Ab-
grenzungen, die hier gewählt sind, könnten künf-
tig Anlaß zu Schwierigkeiten sein. Das sind mehr 
formelle Hinweise, die im Rahmen dieser Diskus-
sion aber doch beachtet werden sollten. 

Nun zum Materiellen; das Materielle ist hier 
entscheidend. Ich glaube sagen zu können, daß wir 
alle, die wir uns mit diesem Antrag schon vor 
Monaten und dann immer wieder eingehend be-
faßt haben, uns des Ernstes und der Bedeutung 
des Problems voll bewußt gewesen sind. Ich glaube, 
es gibt niemanden in diesem Hause, dem nicht 
daran gelegten ist, etwas dazu beizutragen, daß 
Wissenschaft, Kunst, Volksbildung gefördert wer-
den. 

Von diesem Gesichtspunkt aus sind wir an den 
Antrag herangetreten. Ich glaube nicht, daß dabei 
Überlegungen mehr unitarischer oder föderalisti-
scher Natur — über die Aufgaben des Bundes oder 
der Länder — eine entscheidende Rolle spielen 
sollten. Wenn wir tatsächlich durch geeignete Maß-
nahmen Kunst und Wissenschaft und die damit 
zusammenhängenden Dinge unterstützen könnten, 
sollten wir es tun. Wir sind im Finanzausschuß 
und im Unterausschuß „Umsatzsteuer" überwie-
gend — natürlich nicht einstimmig — zu der Über-
zeugung gekommen, daß dieser Antrag nicht ge-
eignet ist, den Zweck zu erreichen, den die An-
tragsteller erreichen möchten. 

Zunächst einmal: Ist die Umsatzsteuer an sich 
ein geeignetes Instrument, um politische Zwecke 
aller Art, hier kulturpolitische Zwecke, zu fördern? 
Ich glaube, das kann man nur sehr bedingt sagen. 
Wenn hier immer wieder der Hinweis gebracht 
worden ist, daß in manchen ausländischen Syste-
men eine Förderung des Buches erfolgt, muß ich 
doch darauf aufmerksam machen, daß diese  Sy-

steme ganz anders aufgebaut sind als das unsere, 
daß in manchen dieser Systeme die Einzelhandels-
stufe nicht betroffen wird und daß in anderen die-
ser Systeme die Behandlung etwa der Produktion 
und  des  Handels ganz verschieden aussieht. Insbe-
sondere scheint mir aber der Hinweis — Herr 
Professor Gülich, wenn ich mir  erlauben darf, das 
zu sagen — auf das sowjetrussische Umsatzsteuer

-

system hier doch nicht recht am Platze. 
(Abg. Dr. Gülich; Das habe ich nicht auf 
das  Umsatzsteuersystem, sondern auf die 
Kulturpolitik Sowjetrußlands bezogen!) 

— Danke sehr! Denn — um das zu ergänzen — 
die  Umsatzsteuer spielt ja in Sowjetrußland eine 
ganz besondere Rolle; sie ist das Instrument nicht 
nur zur Finanzierung der Staatswirtschaft, son-
dern auch zur Durchführung planwirtschaftlicher 
Maßnahmen in größtem Umfang. Das sowjetische 
System läßt sich sicherlich mit keinem der west-
europäischen Systeme vergleichen. Aber ich nehme 
gern zur Kenntnis, daß der  Hinweis des von mir 
sehr verehrten Kollegen Herrn Professor Gülich 
nicht dem Umsatzsteuersystem der Sowjets gegol-
ten hat. 

Aber nun zum einzelnen! Auch der Buchhandel, 
der Ladenbuchhandel wie der Verlagsbuchhandel, 
verfolgt betriebswirtschaftliche Zwecke; das kann 
nicht geleugnet werden. Soweit sie sich diesen 
ihren Zwecken als kaufmännische Unternehmun-
gen zuwenden, müssen sie es doch im allgemei-
nen dulden, auch wie andere kaufmännische Un-
ternehmen gewertet zu werden und darauf geprüft 
zu werden, ob z. B. die Spannen, die im Verlags-
buchhandel und im Ladenbuchhandel erzielt wer-
den, ausreichend sind oder nicht. Jedenfalls gibt 
es eine Fülle von kaufmännischen Unternehmun-
gen, eine Fülle von Handels- und Wirtschaftszwei-
gen, in  denen — ich glaube, das ist unbestritten  — 
die  Gewinnspannen ganz bedeutend kleiner sind. 
Das gilt insbesondere für den Lebensmittelhandel. 

Man sollte in allererster Linie bei den Lebens-
mitteln ansetzen, wenn man überhaupt aus be-
stimmten Gründen zu grundlegenden Reformen in 
der Umsatzsteuer kommen will. Ich bin  durchaus 
ein Anhänger der Auffassung, daß notwendige Le-
bensmittel nicht durch Verbrauchsteuern erfaßt 
werden sollten, weder durch spezielle noch durch 
allgemeine Verbrauchsteuern. Aber eine so weit-
gehende Reform, wie sie mit einem solchen Ge-
danken verbunden wäre, ist doch wohl mit Rück-
sicht auf den Milliardenbetrag, der dadurch aus-
fallen würde, zur Zeit sicherlich nicht möglich. 
Aus Kreisen des Lebensmittelhandels werden  Be-
günstigungen gefordert. Ich muß sagen, bei einem 
Vergleich der Verdienstspannen würde mir eine 
solche Forderung vom Betriebswirtschaftlichen und 
Finanzpolitischen her gesehen näher liegen als die-
ser Antrag. Erfüllt der Antrag denn wirklich sei-
nen Zweck, d. h. wird das Buch billiger? Es wird 
gesagt: Nein, es kann nicht billiger werden, aber 
es werden gewisse höhere Kasten aufgefangen. Zu-
gunsten wessen werden diese höheren Kosten auf-
gefangen? Auch das ist eine sehr ernste Frage. 

Ich darf in .diesem Zusammenhang vielleicht eine 
andere Frage anschneiden: Wo bleibt denn der 
Autor, wo bleibt der Schriftsteller, wo bleiben der 
Künstler und der Privatgelehrte, die hier im 
eigentlichen Sinne schöpferisch tätig werden? Der 
Buchhandel ist bei aller Anerkennung seiner hohen 
Verdienste und der idealen Auffassung von Berufs-
tätigkeit vieler unserer großen Verleger und vie-
ler unserer Buchhändler jedenfalls in diesem 
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Sinne nur Vermittler schöpferischer Leistungen, 
ist aber nicht schöpferisch tätig. 

(Abg. Majonica: Was macht die schöpfe
-

rische Leistung ohne Vermittlung?) 

Das kann nicht bestritten werden, und es muß 
festgestellt werden, daß die Umsatzsteuerermäßi-
gung jedenfalls nicht dem Autor zugute kommen 
wird. 

Nun noch etwas anderes. Es ist vielfach davon 
die Rede gewesen, daß nur ein sehr geringer Teil 
der hier zu fördernden Literatur nicht förderungs-
würdig sei. Ich muß einmal auf folgendes aufmerk-
sam machen. Wohl sind nur 3 % der Buchproduk-
tion nicht förderungswürdig im Sinne des Gesetzes 
über die Verbreitung jugendgefährdender Schrif-
ten. Aber wo ist da die Grenze? Zu diesen 3 % 
kommt leider noch ein ziemlich breiter Prozentsatz 
solchen Schrifttums hinzu, bei dem mindestens 
Zweifel bestehen. Es mag nicht als „nicht förde-
rungswürdig" gekennzeichnet werden, ,aber ob es 
vom Kulturpolitischen her wirklich förderungs-
würdig ist, scheint mir doch bei einem großen Teil 
des oft recht flachen Fachschrifttums  eine Frage 
für sich zu sein. 

(Abg. Dr. Dresbach: Courths-Mahler!) 

Ich darf noch darauf hinweisen, daß es sich wenig-
stens nach meiner Information bei ,diesen 3 % 
jugendgefährdender Schriften — das ist doch etwas 
besonders Ernstes — um die Titelzahl, nicht aber 
um  die Auflagenzahl handelt. Bei einem Vergleich 
der Auflagenzahlen würde man wahrscheinlich zu 
einem ganz ,anderen Bild kommen. 

Nun, eine Unterscheidung zwischen förderungs-
würdiger und nicht förderungswürdiger Literatur 
ist natürlich in  der Umsatzsteuer unmöglich, und 
der  Kollege Dresbach hat mit Recht wiederholt 
darauf hingewiesen, daß man solche Zumutungen 
an den Finanzbeamten nicht stellen soll und auch 
nicht stellen kann. 

Wenn. ich alle diese Gründe und Gegengründe 
abwäge und auch den ernsten Willen, im Sinne 
kulturpolitischer Förderung tätig zu werden und 
die geeigneten Mittel diesem Zweck zuzuführen, 
unterstelle, so muß ich doch sagen, daß die nach 
vielen Sitzungen mühevoll gewonnenen und wenig-
stens mit Stimmenmehrheit erzielten Ergebnisse 
des Umsatzsteuerausschusses und ,auch des Finanz-
ausschusses wahrscheinlich umsatzsteuerlich d as 
Richtige treffen. Man sollte hier nicht mit diesem 
Antrag gewissermaßen eine Flut von Anträgen 
anderer Art hervorrufen; denn es ist doch nicht 
von der Hand zu weisen, daß man  Konzerte, Orche-
ster und  dergleichen aus den gleichen Gründen 
begünstigen könnte, wie sie hier vorgebracht wer-
den. Es ist ,auch nicht so, daß solche Anträge nicht 
gestellt werden. Es sind uns schon Dutzende von 
Anträgen dieser Art auf den  Tisch gelegt worden. 
Wir haben sie in den letzten Jahren alle geprüft. 
Wir haben uns aber immer wieder gesagt: wir 
können die Umsatzsteuer nicht als ein Instrument 
zur Förderung ganz bestimmter Zwecke verwen-
den.  Wir können das schon ,deswegen nicht tun, 
weil diese Zwecke durch eine Herabsetzung der 
Umsatzsteuer effektiv doch nicht gefördert werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU und  rechts.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Meine Damen und 
Herren! Wir haben die Ehre und die Freude, 
wiederum eine Delegation eines Parlaments eines  

ausländischen Staates hier auf unserer Tribüne 
begrüßen zu können. Es handelt sich um eine 
Delegation des Abgeordnetenhauses des Landes 
Afghanistan. 

(Beifall im ganzen Hause.) 

Ich begrüße den Präsidenten der Nationalversamm-
lung des Landes Afghanistan, Herrn Mohammad 
Nauruz, der seinem Lande auf verschiedenen Mi-
nisterposten und als Botschafter in Saudi Arabien 
und Teheran schon gedient hat. Ich begrüße Herrn 
Dr. Fakir Mohammad Sheffa, Vizepräsident des 
Abgeordnetenhauses, und Herrn Dr. Mohammad 
Ismail Alam, Vorsitzender der Parlamentskommis-
sion von Afghanistan für Erziehung und Gesund-
heit. Wir freuen uns, daß die Vertreter des afgha-
nischen Parlaments den Weg zu uns gefunden 
haben. Wir haben den Wunsch und die Hoffnung, 
daß sie hier in der Bundesrepublik recht viel Be-
grüßenswertes und Interessantes gefunden haben. 
Wir hoffen und wünschen, daß der Besuch hier, 
den wir vielleicht später einmal erwidern können, 
dazu beitragen möge, die Beziehungen zwischen 
dem Lande Afghanistan und unserem Lande zu 
fördern. Wir bitten unsere Besucher, ihrem Land 
und Volk mitzuteilen, daß wir mit großem Inter-
esse die Hingabe verfolgen, mit der das Land 
Afghanistan und sein Volk seinen Aufstieg nimmt. 

(Beifall im ganzen Hause.) 

Wir fahren in der Beratung fort. Das Wort hat 
der Abgeordnete Platner. 

Platner (DP [FVP]): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die Gegner dieses 
Antrags haben in ihren Ausführungen als Haupt-
argument ins Feld geführt, er widerspreche der 
steuerrechtlichen Systematik. Sie haben insbeson-
dere darauf hingewiesen, daß man durch Annahme 
des Antrags die Behandlung der Bücher im Rahmen 
der Umsatzsteuer in einen gewissen Gegensatz zur 
Behandlung der lebensnotwendigen Gegenstände 
bringe. 

Dem ist entgegenzuhalten -- das ist hier schon 
von einigen meiner sehr verehrten Vorredner getan 
worden —, daß die Mehrzahl der anderen euro-
päischen Länder die Bücher von einer derartigen 
Umsatzsteuer vollkommen freiläßt. Ich darf hier 
noch ergänzend erwähnen, daß insbesondere auch 
die Sowjetzone das tut. Warum tun diese Länder 
das? Weil sie die kulturelle Bedeutung des Buches 
im allgemeinen höher werten als alle systematischen 
Belange des Steuerrechts. 

(Zuruf von der Mitte: In der Sowjetzone 
hat das doch politische Gründe! — Weitere 

Zurufe von der Mitte.) 

Es ist in dieser Debatte schon gesagt worden, 
daß das Buch für ein Volk so notwendig ist wie 
das tägliche Brot. Auch ein Volk lebt nicht von 
Brot allein. Weil das Buch eine solche Notwendig-
keit darstellt, sind auch die Preise von Büchern im 
allgemeinen sozial kalkuliert. Wer sind denn in der 
Hauptsache die Käufer von Büchern? Die kultur-
tragenden Schichten unseres Volkes. 

Das Buch dürfte gerade in unserer heutigen 
Gesamtsituation ein außerordentlich wichtiger 
Faktor gegen den Materialismus und gegen den 
fortschreitenden Prozeß der Vermassung sein. 
Durch das Buch werden die Werte vermittelt, die 
persönlichkeitsbildend wirken. 
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Ich möchte zum Schluß noch das ungeheure Ab-
sinken unserer kulturellen Bedeutung draußen im 
Ausland als Argument für diesen Antrag ins 
Treffen führen. Ich glaube, auch da ist das deutsche 
Buch ein guter Botschafter des deutschen Geistes 
und außerordentlich geeignet, die kulturelle Gel-
tung unseres Volkes im Ausland wieder zu fördern 
und zu steigern. 

(Beifall bei der DP [FVP].) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Dresbach. 

Dr. Dresbach (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wenn man es unternimmt, 
von diesem Platze aus etwas gegen die Wünsche 
der Landwirtschaft vorzubringen, dann kommt 
man gleich in den Verdacht, ein Landesverräter zu 
sein. Landwirtschaft und Landesverrat fangen ja 
mit denselben Buchstaben an. Wenn man hier 
gegen Wünsche eines Geschäftszweiges, der auch 
Kulturdinge vertreibt, etwas vorbringt, kommt 
man in den Geruch, man sei ein Banause und habe 
es nicht mit der Kultur. Auf diese einfache Formel 
haben unsere Vorredner und vor allen Dingen der 
Herr Platner in seiner letzten Rede die Dinge ge-
bracht. Ob Sie mich, Herr Platner, und die anderen 
unter die Kulturpolitiker rechnen oder nicht, ist 
mir ziemlich egal. 

Aber ich möchte etwas zu der Frage sagen, die 
nun ansteht: Umsatzsteuerermäßigung zur Verbes-
serung der Ertragslage. Das ist doch die Frage, die 
aktuell ist. An eine Weitergabe dieser Umsatz-
steuerermäßigung auf die Konsumenten, d. h. auf 
die Buch- und Zeitschriftenkäufer, glauben Sie 
doch ernstlich nicht, meine Herren. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Wir haben es doch erlebt, daß sowohl die Senkung 
der Umsatzsteuer wie auch die Senkung spe-
zieller Verbrauchsteuern in der heutigen Hoch-
konjunktur in der Frage der Preisbemessung un-
wirksam sind. Sie sind auch in einer Zeit der Baisse 
unwirksam gewesen. Die älteren Kollegen werden 
sich noch erinnern, daß in den zwanziger Jahren 
die damaligen Preiskommissare Goerdeler und 
Gereke mit der Senkung der Umsatzsteuer ver-
sucht haben, Preise zu senken. Damals war Baisse 
und keine Hochkonjunktur wie im Jahre des Herrn 
1957. Auch damals sind diese Versuche gescheitert. 
Sprechen Sie nun also doch ganz ehrlich davon, 
daß Sie eine Umsatzsteuersenkung zur Besserung 
der Ertragslage, zum Auffangen von anderen Preis-
steigerungen, sei es der Papierpreise, sei es der 
Löhne usw., haben wollen! 

Nun etwas zu der Frage der Steuergleichheit. 
Diese Konstruktion, Bücher und Fachzeitschriften, 
ist eine absolut künstliche Konstruktion im Sinne 
des Umsatzsteuerrechts und wird mit aller Gewiß-
heit eine Klage in Karlsruhe wegen steuerlich 
ungleichartiger Behandlung in der Verkehrsteuer. 
in der Umsatzsteuer nach sich ziehen. Meine Damen 
und Herren, Sie sind sich ja darüber im klaren. 
Gerade diejenigen, die nicht begünstigt werden 
sollen, sind kapitalkräftige Leute, die schon eine 
solche Klage auf die Beine bringen werden. Ich bin 
sicher, daß Karlsruhe diese steuerliche Ungleichheit 
nicht als verfassungsmäßig anerkennen wird. 

Einige Worte einmal zur Arbeit im Steueraus-
schuß. Was ich hier vorbringe, trifft nicht auf den 
Kollegen Gülich zu. Wir bemühen uns im Steuer

-

ausschuß um eine systematische Denkweise in allen 
steuerlichen Dingen. Auf einmal erleben wir im 
Steuerausschuß Unterwanderungen. Auf einmal 
kennt man die Leute, die dort auftreten, nicht 
mehr oder nur sehr ungenau. Einmal ist es die 
Landwirtschaft mit der Zuckersteuer. Nachdem wir 
fünf Wochen vorher aus sehr motivierten Gründen 
eine Senkung der Zuckersteuer abgelehnt haben 
— Sie haben es selber mitgetan —, tritt auf einmal 
eine landwirtschaftliche Deputation im Steueraus-
schuß auf, die sich Stimmrecht verschafft hat, und 
erklärt: Zuckersteuersenkung zwecks Rübenpreis-
anhebung! 

Jetzt treten auf einmal alle unsere Kulturpoli-
tiker auf, die sich um die steuersystematische 
Arbeit des Steuerausschusses nicht bemüht haben, 
und haben es auf einmal mit der Kultur. Weiß 
Gott, bei der Kultur — das könnte ich auch — 
kann man die Menschen himmelauf jauchzen und 
zu Tränen betrübt machen, auch die hohen Mit-
parlamentarier. Aber, meine Herren, an der Steuer-
systematik, an den Folgerungen, an den weiteren 
Wünschen, die kommen werden, gehen Sie vorbei 
mit der Deklamation: nur Kultur, und dann Kul

-

tura auch noch in Rußland usw.! 

(Heiterkeit.) 

Diese Ihre Politik, meine Herren Unterwanderer 
des Steuerausschusses, führt dazu, daß wir in jedem 
Jahre neue Stockwerke auf die Finanzämter auf-
bauen müssen. Das ist die Folge Ihrer Politik der 
unsystematischen Steuergesetzgebung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Professor Gülich. 

Dr. Gülich (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Kollege Dr. Dresbach, ich 
muß Ihnen zunächst das Zeugnis ausstellen — d. h. 
ich bin nicht berechtigt, hier Zensuren und Zeug-
nisse zu geben, ich habe mich im Ausdruck ver-
griffen —, daß Sie wirklich im Finanz- und Steuer

-

ausschuß immer ein unermüdlicher Vorkämpfer für 
die Steuersystematik und die Reinheit des Steuer-
rechts gewesen sind. 

(Abg. Dr. Dresbach: Deshalb bin ich ja 
auch preisgekrönt worden!) 

— Ja, das habe ich gestern abend gehört. Ich werde 
mir gestatten, Ihnen dazu noch meine besonderen 
Glückwünsche auszusprechen. 

Die steuersystematischen Bedenken, die Sie und 
Herr Kollege Eckhardt vorgetragen haben, sind 
vollkommen richtig. 

(Abg. Frau Dr. h. c. Weber [Aachen]: Jetzt 
sind sie also doch richtig!) 

— Frau Kollegin Weber, gewiß, aber welchen steuer-
rechtlichen Systemwidrigkeiten haben Sie allen zu-
gestimmt! Richtig ist natürlich, daß man sich an 
keiner Sünde beteiligen soll, wenn man sie als 
Sünde erkannt hat. Das gebe ich vollkommen zu. 

(Beifall bei der SPD.) 

Was die Systematik anbetrifft, so haben Sie 
recht, was die Frage der Preisbildung anlangt, so 
haben Sie leider auch recht. Als der Vorstand des 
Börsenvereins der Buchhändler schon vor Jahren 
bei mir vorstellig wurde, um bestimmte Dinge auf 
steuerlichem Gebiet durchzusetzen, habe ich meine 
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Abneigung gegen Regelungen auf steuerrechtlichem 
Gebiet klar ausgesprochen und gesagt, wir können 
nur dann etwas tun, wenn es sich bei den Kon-
sumenten in niedrigeren Preisen auswirkt; jedes 
Mittel, welches die wissenschaftlich und literarisch 
wertvolle Buchproduktion in der Bundesrepublik 
fördert, soll mir recht sein, aber die Preise müssen 
gesenkt werden. Von Preissenkungen sind wir in-
zwischen weit abgekommen. Und was hat der 
Finanz- und Steuerausschuß alles gemacht! Sogar 
aus seinen eigenen Reihen sind von Männern, 
denen man die Rechtskenntnis und steuersystema-
tische Kenntnisse nicht absprechen kann, Anträge 
auf Senkung gewisser Verbrauchsteuern eingebracht 
worden, um Preiserhöhungen aufzuhalten. Ich 
denke an die Tabaksteuer, Sie wissen das ja alles 
genauso gut wie ich, ich denke an die Zuckersteuer. 

(Abg. Dr. Eckhardt: Bei der Tabaksteuer 
hat das aber seine Besonderheit! Das liegt 

am System!) 

— Wir haben auf verschiedenen Gebieten Regelun-
gen getroffen, Herr Kollege Eckhardt, die Sie jetzt 
bekämpfen. 

(Abg. Dr. Dresbach: Zucker- und Tabak-
preise sind gebundene Preise, da liegt ja 
die Crux! — Abg. Dr. Eckhardt: Die 
Spanne zwischen Steuer und Einzelver-
kaufspreis ist bei der Tabaksteuer starr!) 

— Ich bin nicht bereit, mich jetzt in steuertechnische 
Einzelheiten einzulassen. Das würde zur Folge 
haben, daß dabei die ganze Vorlage in den Eimer 
geht. Das möchte ich verhindern. Ich möchte Ihnen 
nur klarmachen, es handelt sich gar nicht um Inter-
essentenwünsche, um Wünsche, die Sie den Inter-
essentenwünschen gleichstellen können, die den 
Finanz- und Steuerausschuß unterwandert haben. 
Sie werden mir auch zugeben, daß ich kein Inter-
essent bin, 

(Abg. Dr. Dresbach: Ich habe Sie ausdrück

-

lich ausgeklammert!) 

sondern daß mir nichts anderes am Herzen liegt 
als die Pflege der deutschen Wissenschaft und Kul-
tur. Nehmen Sie also bitte auch die Buchhändler 
aus, unter denen es Gott sei Dank noch immer so 
hervorragende Männer gibt, die wissen, welche 
Verpflichtung sie dem geistigen Erbe gegenüber 
haben. 

(Abg. Dr. Dresbach: Die beste Unter

-

stützung ist, wenn man bar bezahlt! — 
Beifall.) 

— Das ist richtig, gehört aber nicht hierher. 

(Beifall bei der SPD. — Weiterer Zuruf 
des Abg. Dr. Dresbach.) 

— Ich sage jetzt, das Kamel ist das Schiff der 
Wüste; das ist auch richtig, es gehört bloß nicht 
hierher. Lassen Sie uns doch endlich uns auf das 
Wesentliche konzentrieren! Ich wiederhole: Ich teile 
Ihre steuersystematischen Bedenken. Aber die 
steuersystematischen Bedenken haben wir bei viel 
wichtigeren Gegenständen über Bord geworfen. Ich 
sehe also nicht ein, warum man bei dieser Sache 
das Notwendige nicht tun sollte. Und auf die ein-
fache Formel wollen wir es schon gar nicht brin-
gen, Kollege Dresbach, wie Sie es hier taten und 
unterstellten, nämlich so zu tun, als ob der, der 
hier nicht mitmachte, als Banause erklärt worden 
wäre, und wenn Sie sagten — —

(Abg. Dr. Dresbach: Es schwingt aber so'n 
kleiner Unterton mit!) 

— Sie haben doch unterstellt, daß die Antragsteller 
in Wirklichkeit etwas anderes wollen, als sie be-
antragen. Sie sagten: „Sagen Sie doch ganz ehrlich, 
was Sie wirklich wollen!" Das ist eine Verschie-
bung des Problems, 

(Abg. Majonica: Sehr richtig!) 

und die ist nicht zulässig. Beschränken wir uns 
doch auf das, worauf es ankommt! Karlsruhe hier-
bei bemühen zu wollen, ist ja nun beinahe der 
Gipfel. Lassen Sie uns mal abwarten, ob Karlsruhe 
in diesem Falle die Steuerungleichheit feststellen 
wird! Ich bin da ohne Sorge. 

Zum Technischen bin ich der Meinung, wir soll-
ten es bei der Fassung, die Sie eingebracht haben, 
lassen; diese Fassung — „Bücher, ferner Fachzeit-
schriften" — ist zwar nicht ganz gut, aber das Bun-
desfinanzministerium weiß genau, worum es sich 
handelt, was den Antragstellern vorschwebte und 
was dem Gesetzgeber vorschwebt, falls er diesem 
Antrag zustimmt. Bei gutem Willen ist es nicht 
schwer, die Rechtsverordnung zu erlassen. 

(Abg. Majonica: Sehr richtig!) 

Ich stelle Ihnen dazu meine guten Dienste gerne 
zur Verfügung. 

(Abg. Kroll: Sehr richtig, ohne weiteres 
möglich!) 

Was das Inkrafttreten anbetrifft, meine ich, 
sollte man es bei dem vorgesehenen Termin be-
lassen. Man sollte lediglich, um den vorgetragenen 
Bedenken Rechnung zu tragen, dem Artikel 3 — 
und ich stelle hiermit den Antrag — folgende Fas-
sung geben: 

Die Vorschriften des Artikels 1 Nr. 1 a sind 
anzuwenden auf Lieferungen, die nach dem 
30. September 1957, die Vorschriften des Ar-
tikels 1 Nr. 2 auf Lieferungen, die nach dem 
31. Dezember 1956 bewirkt worden sind. 

Nehmen wir dieses auf! Es dient nur zur Klar-
stellung der Sache. Dann stehen der Verabschie-
dung dieses Gesetzes keine Bedenken mehr ent-
gegen. 

(Vereinzelter Beifall bei der CDU/CSU 
und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Darf ich fragen, ob 
Sie soeben einen Antrag zu Artikel 3 formell ge-
stellt haben? 

(Abg. Kroll: Das war von Dr. Eckhardt 
bereits beantragt!) 

— Von Herrn Dr. Eckhardt habe ich eine Brief-
abschrift bekommen; außerdem sind wir noch nicht 
bei Artikel 3. Ich will also nur wissen, ob dieser 
Antrag zu Artikel 3 nachher formell gestellt wird, 
und möchte weiter wissen, ob damit der Antrag 
auf Umdruck 1188, über den wir so schön debat-
tiert haben, erledigt sein soll. — Bitte, Herr Kol-
lege Seuffert! 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die überreichte Fassung soll an Stelle 
der Ziffer 2 des Umdrucks 1188 (neu) treten. 

Vizepräsident Dr. Becker: Der ist noch nicht auf-
gerufen. 

(Abg. Kroll: Ziffer 2 des Antrags!) 
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— Dann soll also diese Ziffer 2 nicht behandelt 
werden? 

(Abg. Kroll: Das ist eine neue Formulierung!) 
— Danke schön! — Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor; damit ist diese Debatte, die  wirklich  ein-
mal eine Debatte, ein schönes Florettgefecht war, 
beendet. Es liegt vielleicht daran, daß sich prak-
tisch keine festbetonierten Fronten gegenüberstan-
den. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
Umdruck 1188 (neu). Wer diesem Antrag zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Der Antrag ist angenommen. 

(Abg. Krammig: Zur Geschäftsordnung!) 

— Bitte, Herr Kollege Krammig. 

Krammig (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Da es sich um eine Finanz

-

vorlage im Sinne des § 96 (neu) der Geschäftsord

-

nung handelt, beantrage ich Überweisung an den 
Haushaltsausschuß. 

(Abg. Blachstein: Feuerwehr! — Heiter

-

keit.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Zur Geschäftsordnung 
Herr Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bin  ,der Ansicht, daß derartige 
Fragen, wie sie der Herr Kollege Krammig eben 
angeschnitten hat, dieses Haus erst nach Abschluß 
der zweiten Lesung beschäftigen können. Es kann 
ja noch in Frage kommen, Herr Kollege Krammig, 
daß wir für die dritte Lesung in Aussicht nehmen, 
den Antrag etwa dahin zu beschränken, daß Lie-
ferungen, die nach dem 1. April 1958 durchgeführt 
werden, betroffen sind. Dann würden Auswirkun-
gen für den Haushalt nicht bestehen, Herr Kol-
lege Krammig. 

(Abg. Dr. Dresbach: Ach, das ist aber 
Spiegelfechterei! — Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich rufe nunmehr auf 
Art. 1 Nr. 2, wozu Anträge nicht vorliegen. Ich er-
öffne die Debatte. — Wortmeldungen liegen nicht 
vor; ich schließe die Debatte. Wer dieser Nr. 2 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
Ergebnis ist zweifelhaft. Ich bitte diejenigen, die 
für die Nr. 2 in der Ausschußfassung zu stimmen 
wünschen, sich vom Platz zu erheben. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Ist das die ge

-

änderte Fassung?) 

— Es hat sich nichts geändert; Nr. 2 von Art. 1 
in der Ausschußfassung. — Ich danke Ihnen. Dann 
bitte ich um die Gegenprobe, auch durch Auf-
stehen. — Eine Stimme dagegen. Enthaltungen? — 
Art.  1 Nr. 2 ist hiermit angenommen. 

Ich rufe auf Art. 1 Nr. 3. Änderungsanträge lie-
gen nicht vor. Ich eröffne die Debatte. — Wort-
meldungen liegen nicht vor; ich schließe die De-
batte. Wir kommen zur Abstimmung über Art. 1 
Nr. 3 in  der Ausschußfassung. Wer dieser Nr. 3 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf Art. 1 Nr. 4. Hierzu liegen vor ein 
Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Eckhardt 
und anderer, Umdruck 1202, und ein Antrag auf 
Umdruck 1216. Wird der Antrag Umdruck 1202 be-
gründet? — Bitte schön, Herr Kollege. 

Dr. Eckardt (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Das Umsatzsteuergesetz und 
die übrigen Verkehrsteuergesetze schließen sich in 
ihrer Anwendung grundsätzlich aus. Das ist in § 4 
Nr. 9 des Umsatzsteuergesetzes bestimmt. Was also 
in den Bereich einer anderen Verkehrsteuer, z. B. 
der Beförderungsteuer, der Gesellschaftsteuer, auch 
der Versicherungsteuer, fällt, ist nicht umsatz-
steuerpflichtig. 

Leider stimmt die Terminologie des Umsatz-
steuerrechts mit der der übrigen Verkehrsteuerge-
setze nicht überein. Infolgedessen haben sich Zwei-
fel über die Grenzen der Steuerfreiheit im Sinne 
des § 4 Nr. 9 ergeben. Nach dem Versicherung-
steuergesetz gibt es bestimmte Umsätze, die  nicht 
steuerbar sind, d. h. nicht unter das Gesetz fal-
len,  nämlich Rückversicherungen ausländischer 
Versicherungsgesellschaften bei inländischen Ver-
sicherungen, Personenversicherungen, bei denen 
sich der Versicherungsnehmer, und Sachversiche-
rungen, bei denen sich Versicherungsnehmer und 
versicherter Gegenstand im Ausland befinden. 
Nach der Wortfassung des Umsatzsteuergesetzes 
müßte man diese Umsätze besteuern. Es ist aner-
kannt, und zwar auch vom Bundesfinanzministe-
rium, und es ist vom Umsatzsteuerunterausschuß 
vorgeschlagen und vom Finanzausschuß so be-
schlossen worden, daß diese Versicherungsleistun-
gen grundsätzlich in das Gebiet der Versicherung-
steuer fallen und daher von der Umsatzsteuer 
nicht erfaßt werden. Sie sind aus guten Gründen 
nach dem Versicherungsteuergesetz nicht versiche-
rungsteuerbar. 

Wir haben das in den Gesetzentwurf in der Fas-
sung aufgenommen, daß „Versicherungsleistungen" 
befreit sein sollen, bei denen die Zahlung des Ver-
sicherungsentgelts nicht unter das Versicherung-
steuergesetz fällt. Der Begriff der Versicherungs-
leistungen hat aber versicherungstechnisch, ver-
sicherungsrechtlich, versicherungswirtschaftlich 
einen ganz bestimmten Sinn, und dieser Sinn steht 
dem umsatzsteuerlichen Begriff der Leistungen 
entgegen. Deswegen haben wir in diesem Antrag, 
der auch im Unterausschuß „Umsatzsteuer" vor 
wenigen Tagen noch einmal beraten und einstim-
mig angenommen wurde, vorgeschlagen zu sagen: 
„Leistungen aus Versicherungs- und Rückversiche-
rungsverträgen, bei denen die Zahlung des Ver-
sicherungsentgelts nicht unter das Versicherung-
steuergesetz fällt". Es handelt sich hier nur um 
eine klarere Fassung; materiell wird an dem Ge-
setzentwurf nichts geändert. Ich bitte Sie, dieser 
klareren Fassung zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich rufe auf den 
Änderungsantrag Umdruck 1216. Das Wort hat der 
Abgeordnete Eberhard. 

Eberhard (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Wir Freien Demokraten 
begrüßen es, ,daß der Finanz- und Steuerausschuß 
erkannt hat, daß man nunmehr auch geistige Lei-
stungen für das Ausland von der Umsatzsteuer frei-
stellen soll. Wir sind aber der Meinung, daß es 
nicht damit getan  ist, daß nur „technische und 
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wirtschaftliche Beratungen und Planungen für An-
lagen im Ausland" von der Umsatzsteuer befreit 
werden sollen, sondern daß man geistige Leistun-
gen auf allen Gebieten dem gleichstellen soll. 
Deshalb beantragen wir folgende Erweiterung: 
,,die für ausländische Rechnung durchgeführten 

wissenschaftlichen und juristischen Beratungen, 
chemischen und technischen Analysen". Wir meinen, 
man sollte die geistigen Leistungen auf wissen-
schaftlichem und technischem Gebiet in allen Pha-
sen gleichstellen. 

Meine Damen und Herren! Ich bin dem Grund-
satz gefolgt: In der Kürze liegt die  Würze. Ich darf 
Sie  bitten, diesem unseren Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort  hat  Herr 
Staatssekretär Hartmann. 

Hartmann, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit der vorliegenden Fassung der 
Ziff. 6 a), die gewisse Leistungen für ausländische 
Rechnung von der Umsatzsteuer befreit, hat der 
Finanzausschuß schon in gewissem Umfange Neu-
land betreten. Man hat bisher immer nur die Lie-
ferungen in das Ausland von der Umsatzsteuer 
freigestellt. Ich glaube, daß man es dabei zunächst 
belassen sollte. Wir müssen einmal sehen, wie sich 
diese Vorschrift bewährt. Es ist ja nicht ganz ein-
fach, das zu Befreiende von dem, was steuerpflich-
tig bleibt, abzugrenzen. 

Ich habe auch den Eindruck, daß sich der Antrag 
Umdruck 1216 zum Teil mit ,dem Vorschlag des 
Finanzaausschusses ü berschneidet. Wenn man  über-
haupt zu einer weitergehenden Lösung kommen 
wollte, dann hätte das in den Buchstaben a) einge-
arbeitet werden sollen. 

Außerdem kann man  wohl annehmen, daß sich, 
wenn dieser Antrag angenommen würde, dann 
auch die Handelsagenten und Handelsvertreter 
wegen ihrer Leistungen für das Ausland melden 
würden. 

Ich glaube, die Sache ist noch nicht spruchreif. 
Man sollte zunächst einmal einige Zeit sehen, wie 
sich die jetzige Vorschrift des Buchstabens a) als 
praktikabel erweist; dann kann man später im 
Finanzausschuß noch einmal über die Sache 
sprechen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Eckhardt. 

Dr. Eckhardt (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir haben die Frage der 
geistigen Ausfuhr sehr eingehend und lange in den 
Ausschüssen beraten. Wir sind ursprünglich von 
einer weiteren Fassung ausgegangen, als sie nun-
mehr im Gesetzentwurf vorliegt. Dieser Ausgangs-
punkt lag den Gedankengängen nahe, die Herr 
Kollege Eberhard hier vorgetragen hat. Wir haben 
uns aber davon überzeugen müssen, daß auf 
diesem neuen Gebiet die  Abgrenzungen doch nicht 
einfach sind. Denn während die Umsatzsteuer bis-
her nur Ausfuhrlieferungen befreit hat, Lieferun-
gen, bei denen eine Ware aus dem Inland in das 
Ausland bewegt wird, handelt es sich ja hier um 
eine sonstige Leistung, bei 'der  schon ,das Auffinden 
des Ortes, an dem diese Leistung vollbracht wird, 
nicht ganz einfach ist. 

Nun kommt noch etwas hinzu. Bei zahlreichen 
sonstigen Leistungen ist die Befreiung sowieso 
gegeben. In den Fällen, an die Kollege Eberhard 
in diesem Zusammenhang denkt, ist es ohne wei-
teres möglich, die Leistung an einem im Ausland 
gelegenen Ort zu vollbringen. Dann unterliegt sie 
nicht der deutschen Umsatzsteuer, so daß wir uns 
gesagt haben, daß wir eine so weite Fassung schon 
aus diesen Gründen nicht vorschlagen wollten. 

Es kommt weiter hinzu, was Herr Staatssekretär 
Hartmann soeben gesagt hat — und das ist richtig 
--, daß wir 'hier Neuland betreten haben und daß 
man  früher solche Leistungen grundsätzlich nicht 
von der Umsatzsteuer befreit hat.  Wir haben uns 
infolgedessen auf einen Tatbestand beschränkt, den 

 man ,abgrenzen kann, nämlich die für ausländische 
Rechnung durchgeführte technische und wirtschaft-
liche Planung für Anlagen im Ausland einschließ-
lich der Anfertigung von Konstruktionen und Kal-
kulationen, Betriebsunterlagen usw. Damit haben 
wir gefördert ;weite Bereiche der Industrie, vor 
allen Dingen der chemischen Industrie, auch das 
Handwerk, soweit es sich mit solchen Ausfuhr-
leistungen befaßt, und schließlich insbesondere die 
freien Ingenieure. 

Über diesen Kreis hinauszugehen, würde bedenk-
lich sein, weil wir dann allerdings einer Fülle von 
Anträgen nach nachgeben würden und nachkommen 
müßten, bei denen Umsätze getätigt werden, die 
irgendwie Verbindung mit dem Ausland haben und 
auf Grund deren Devisen in die ,deutsche Volks-
wirtschaft hineinfließen. Wir haben das Anliegen 
auch ,der Handelsvertreter und ,der Makler im 
Unterausschuß und im Finanzausschuß sehr ein-
gehend geprüft; aber wir glaubten, erst einmal die 
Bewährungsprobe dieser neuen Vorschriften ab-
warten zu müssen und den allgemeinen gesetz-
geberischen Gedanken, der auch dieser Vorschrift 
zugrunde liegt, erst später formulieren zu sollen. 
Die Sache ist, wie soeben zutreffend gesagt worden 
ist, nach unserer Überzeugung nicht spruchreif. 
Wir haben ,diese Entschlüsse — auch darauf darf 
ich aufmerksam machen — einstimmig gefaßt. 

(Abg. Eberhard: Dann muß man also nach 
Straßburg gehen, wenn man im Ausland 

beraten will!) 
— Ohne weiteres. 

Vizepräsident Dr. Becker: Bitte, Herr Kollege 
Seuffert! 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es ist richtig, daß die Dinge im Aus-
schuß langwierig überlegt worden sind. Aber die 
Gründe, ldie jetzt von meinen Herren Vorrednern 
gegen den Antrag vorgebracht worden sind, haben 
mich, muß ich doch sagen, nicht überzeugt. Völlig 
übergangen worden ist, daß es sich hier ja nicht 
um eine Befreiungsvorschrift, sondern eine Er-
mächtigungsvorschrift handelt und daß weitere 
Abgrenzungen in der Rechtsverordnung zu treffen 
sind. Für eine Ermächtigungsvorschrift ist die An-
gelegenheit, glaube ich, genügend klar abgegrenzt. 
Und was die Berufungsfälle angeht, so fürchten 
wir sie jedenfalls von unserer Seite nicht. Wir sind 
ja schon immer der Ansicht gewesen, daß die Um-
satzsteuer außerhalb des eigentlichen Warenver-
kehrs überhaupt nichts zu suchen hat. Deswegen 
können die Makler und Agenten, von uns aus ge-
sehen, ruhig mit ihren Forderungen kommen. Also 
ich glaube, wir sollten diese Ermächtigungsvor-
schrift in dieser erweiterten Form annehmen. 
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Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Debatte. Wir 
kommen zur Abstimmung. 

Ich rufe auf den Antrag Umdruck 1202, den Herr 
Kollege Dr. Eckhardt begründet hat. Wer diesem 
Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Der Antrag ist angenommen. 

Ich rufe auf den  Antrag Umdruck 1216, begrün-
det vom Kollegen Eberhard. Wer diesem Antrag 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand

-

zeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. — Wir 
müssen wiederholen. Ich bitte diejenigen, die für 
diesen Antrag zu stimmen wünschen, sich zu er-
heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Der An-
trag ist abgelehnt. 

Wer der Ziffer 4 in der soeben ergänzten Fas-
sung zuzustimmen wünscht, ,den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. —
Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf Idie Ziffer 5. Hierzu liegen Ände-
rungsanträge nicht vor. Ich eröffne die Debatte. — 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Debatte. Wer der Ziffer 5 in der Ausschußfassung 
zuzustimmen wünscht. den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. - Ent-
haltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf die Ziffer 6. Hierzu liegt ein Ände-
rungsantrag auf Umdruck 1109 vor. Wird dieser 
Antrag begründet? — Herr Kollege Mauk! 

Mauk (FDP): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Ich habe die Ehre, den 
Änderungsantrag Umdruck 1109 zu begründen, der 
von über 40 Abgeordneten aller Fraktionen unter-
schrieben ist. Es handelt sich um die Befreiung der 
Winzergenossenschaften von der Umsatzsteuer — 
wozu Herr Kollege Gibbert nachher noch Stellung 
nehmen wird — sowie um die Befreiung der Obst- 
und Gemüseversteigerungsgenossenschaften von der 
Umsatzsteuer. Die letztgenannten Genossenschaf-
ten sind als Treuhänder der Erzeuger tätig, betrei-
ben also nicht auf eigene Rechnung Handel. 

In den Haupterzeugungsgebieten des Obst- und 
Gemüsebaues haben sich die Kleinerzeuger, wie 
den meisten Damen und Herren bekannt ist, zum 
gemeinsamen Absatz der Erzeugnisse zu Versteige-
rungsgenossenschaften zusammengeschlossen. Es 
werden dort heute Versteigerungen nach dem hol-
ländischen Veiling-System durchgeführt. Bisher 
war es meistens so, daß die Anlieferungen der ein-
zelnen Erzeuger gesondert zum Verkauf gestellt 
wurden. Auch kleinste Mengen wurden daher ge-
sondert zum Verkauf gestellt. Durch das Handels-
klassengesetz und durch die Änderung beim Absatz 
von Obst und Gemüse ist hier in letzter Zeit aber 
eine wesentliche Änderung eingetreten. Der deut-
sche Obst- und Gemüsebau kann mit dem Import 
nur noch konkurrieren, wenn er eine handels

-

klassenmäßig aufbereitete Ware zum Verkauf stellt 
und dem Großhandel eine wirkliche Qualitätsware 
anbietet, die mit den Importen konkurrieren kann. 
Aus diesem Grunde hat sich die Notwendigkeit er-
wiesen, die teilweise kleinsten Anlieferungen erst 
zu verkaufsfähigen Mengen zusammenzustellen und 
die angelieferte Ware erst zu marktfähiger Ware 
zu sortieren und zu verpacken. 

Bisher war bei diesen Genossenschaften, weil es 
sich ja um eine Treuhandaufgabe handelte, nicht 

die Warenmenge umsatzsteuerpflichtig, sondern Um-
satzsteuer wurde nur auf die Gebühren erhoben, 
die von den Genossenschaften für diese Tätigkeit 
vereinnahmt wurden. Nun wird aber durch diese 
Zusammenstellung zu verkaufsfähigen Partien und 
durch die Sortierung die ursprüngliche Ware zum 
Teil etwas verändert. Es ist schon einmal ein Be-
schluß gefaßt worden, daß Sortieren keine Ver-
änderung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist. 
Trotzdem wird auf die Ware jetzt eine Umsatz-
steuer von 1 % erhoben. Wenn sortiert und zusam-
mengestellt wird, kann auch, weil es sich sehr häu-
fig um Kleinstmengen handelt, nicht in allen 
Fällen der sogenannte Nämlichkeitsbeweis vom Er-
zeuger bis zum Erwerber erbracht werden. 

Um Ihnen zu zeigen, wie es hier ungefähr aus-
sieht, darf ich Ihnen einmal das Beispiel einer Ge-
nossenschaft vortragen. Vor zwei Jahren habe ich 
die Genossenschaft Weinheim an der Bergstraße 
gebeten, mir eine Zusammenstellung für eine An-
lieferungswoche, und zwar die Woche vom 24. Juni 
bis 30. Juni 1952, zu machen. In dieser Woche wur-
den 15 032 Anlieferungen mit einer Gesamtmenge 
von 522 500 kg und einem Gesamtwert von 233 900 
und einigen Mark gemacht. Das entspricht einer 
Durchschnittsanlieferung pro Anlieferer von 34 kg 
und einem Durchschnittswert je Anlieferung von 
15 DM. Schon diese Gegenüberstellung zeigt Ihnen, 
daß es sich hier im großen Durchschnitt wirklich 
nur um kleine und kleinste Anlieferungen handelt. 
Ich könnte Ihnen auch sagen, wie sich die Anliefe-
rungen größenordnungsmäßig zusammensetzen; ich 
glaube aber, daß das zu weit führen würde. 

Es wird oft gesagt, daß die Erzeuger die Sortie-
rung selbst durchführen sollten, dann könnten alle 
Schwierigkeiten umgangen werden. Dazu ist zu 
sagen: die Mehrzahl dieser Kleinsterzeuger bringt 
keine solche Mengen zusammen, daß sie ihre Ware 
in drei oder vier Klassen anliefern können. Er lie-
fert in der Regel seine Ware für die meisten Pro-
dukte unsortiert an, und die Genossenschaften müs-
sen in Zukunft für ihn die Sortierung durchführen. 
Es muß gesagt werden, daß ein Steuerausfall gegen-
über bisher nicht entsteht. Dem Bundesfinanzmini-
sterium entgeht also nichts, was es bisher vielleicht 
bekommen hätte. Denn bisher hat man sich dieser 
Aufgabe meist nicht unterzogen. Das ist etwas, was 
durch die Verabschiedung des Handelsklassengeset-
zes völlig neu entstanden ist und durch die zwin-
gende Notwendigkeit, auch das deutsche Angebot 
auf diesem Gebiet zu verkaufsfähigen Posten zu-
sammenzuf assen.  

Ich darf Sie deshalb im Namen der Antragsteller 
bitten, diesem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Zur Geschäftsordnung 
hat Herr Abgeordneter Krammig das Wort. 

Krammig (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Auf Umdruck 1184 wird eine 
Ergänzung des Ausschußantrags beantragt, die im 
Zusammenhang steht mit d auf Umdruck 1109. 
Ich schlage deshalb vor, daß Umdruck 1184 mit Um-
druck 1109 zu d verbunden wird und daß über 
Buchstaben e des Umdrucks 1109 besonders verhan-
delt wird. 

Vizepräsident Dr. Becker: Wird zu diesem Ge-
schäftsordnungsantrag noch das Wort gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. Wir können die Debatte 
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also verbinden. Die Abstimmung zum Entschlie-
ßungsantrag kommt erst bei der dritten Lesung. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Gibbert. 

Gibbert (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Die beiden Anträge, die soeben 
hier genannt worden sind, 1109 d und 1184, haben 
das gleiche Ziel. Sie wollen die ersten Zusammen-
schlüsse der Winzer, die sogenannten Winzergenos-
senschaften, nicht die Zentralgenossenschaften, von 
der Umsatzsteuer befreien. 

Winzerarbeit, Weinbauarbeit ist eine höchst in-
dividuelle und höchst speziale Arbeit im Wein-
berg, am Weinstock, an der Rebe, am einzelnen 
Blatt, an der einzelnen Traube. Bei dieser Arbeit 
ist kein Raum für eine Gemeinschaftsarbeit. Aber 
die letzten Arbeitsvorgänge im Weinbaujahr sind 
geradezu prädestiniert für eine Gemeinschaftsarbeit. 
Das sind Kelterung und Ausbau des Weins; es sind 
wenige, aber sehr kapitalintensive Arbeitsvorgänge. 
Es müssen nämlich bereitgestellt werden: Kelter, 
Bütten, Fässer, Kelterraum und Kellerraum. Ge-
rade die Notwendigkeit, diese Betriebsmittel zur 
Verfügung zu stellen, zwingt insbesondere die 
kleinen Besitzer zur Gemeinschaftsarbeit, zur ge-
nossenschaftlichen Arbeit. Diese Arbeitsgeräte — 
Kelter, Mühlen, Fässer, Kelter- und Kellerraum — 
müssen sie sich gemeinschaftlich beschaffen; sie er-
reichen durch diese gemeinschaftliche Beschaffung 
eine Verbilligung der Produktionskosten und gleich-
zeitig eine Verbesserung des Produkts. Das Ziel 
ist, den Weinbau auf die Dauer überhaupt rentabel 
zu erhalten. 

Die Genossenschaften haben unbedingte agrar-
politische Bedeutung im Weinbau, und das beson-
ders im Hinblick auf die Entwicklung zum Euro-
päischen Markt hin. Sie verrichten ausgesprochen 
spezifische Weinbauarbeiten, sind also betriebs-
wirtschaftlich unter gar keinen Umständen als 
wesensfremde andere Handelsstufen zu betrachten. 
Sie sind der verlängerte Arm des Weinbauern und 
gerade des kleinen Weinbauern, dem eigenes Kapi-
tal zum Abschluß seiner Jahresarbeit nicht zur Ver-
fügung steht. 

Nun haben wir den grotesken Zustand, der seit 
Jahrzehnten umkämpft und angegriffen wird — 
ich bitte, mich hier nicht als Fremdling in der 
Steuermaterie zu beschimpfen, Herr Kollege Dres-
bach, wenn ich diese Bitten zum wiederholten Male 
vortrage —, daß gerade diese kleinen Leute über 
die Genossenschaften mit der Umsatzsteuer belegt 
werden, während die größeren Besitzer umsatz-
steuerfrei sind. Das ist eine Ungerechtigkeit für 
diese verhältnismäßig kleinen Betriebe. Diese Un-
gerechtigkeit wird angegriffen. Es wird hier — ich 
will mich von vornherein gegen diesen Vorwurf 
wehren — nicht versucht, irgendein wirtschafts-
politisches Ziel zu erreichen. 

Gegen diesen Mißstand richten sich beide Anträge. 
Ich sage noch einmal: nach einstimmigem Beschluß 
des 1. Bundestages, in dem die Bundesregierung 
ersucht wurde, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, 
wird nun wiederholt eine solche Entscheidung er-
strebt. 

Dafür, daß außer dem Antrag Umdruck 1109 ein 
besonderer Antrag Umdruck 1184 eingebracht 
wurde, sind folgende beiden Überlegungen maß-
gebend. 

Erstens. Nach dem Antrag Umdruck 1109 wird 
der Bundesminister ermächtigt, in dem hier be-

schriebenen Sinne tätig zu werden. Nun haben wir 
in Kenntnis der Stellung des Bundesministeriums 
zu unserem uralten Begehren — angesichts des Un-
tätigseins trotz des alten Bundestagsbeschlusses 
und dem, was in den Schriftsätzen zur angeschnitte-
nen Frage erkennbar ist — nicht das Vertrauen, 
daß die Regierung von einer solchen Ermächtigung 
Gebrauch macht. Deshalb sind wir der Meinung, 
daß wir ein präzises Ersuchen anfügen sollten. 

Zweitens. Ich darf weitgehende Einmütigkeit in 
diesem Hause in der Absicht voraussetzen, die 
steuerliche Ungleichheit zwischen Winzer und Win-
zergenossenschaft zu beseitigen. Es ist das Beden-
ken geäußert worden, daß bei der Freistellung der 
Genossenschaften eine neue steuerliche Ungerech-
tigkeit gegenüber dem kleinen Teil des Wein-
handels geschaffen würde, der Trauben aufnimmt, 
selbst keltert und zu Wein ausbaut. Ich muß sagen, 
daß ich selber diese Bedenken nicht habe, weil nur 
ein ganz kleiner Teil des Weinhandels Trauben 
aufnimmt — das sind diejenigen Weinhandelsbe-
triebe, die im Produktionsgebiet sitzen und selbst 
Weinbergbesitz haben — und weil nur ein ganz 
kleiner Teil Trauben vom Handel gekeltert wird 
und der Weinhandel absolut die Möglichkeit hat, 
einer solchen Umsatzsteuer auszuweichen. 

Um aber alle Bedenken einer umsatzsteuerlichen 
Ungerechtigkeit auszuräumen, schlagen wir in die-
sem Antrag vor, nachdem die Winzer umsatzsteuer-
frei sind, den kleinen Teil des Handels, der einen 
geringen Teil der Trauben verwertet, den Genos-
senschaften gleichzustellen und den Keltervorgang 
für umsatzsteuerunschädlich zu erklären. Die ganze 
Aktion kostet einen im Verhältnis zum Ertrag der 
Umsatzsteuer so minimalen Betrag, daß er zur Be-
reinigung des Unrechtszustandes aufgewandt wer-
den sollte. 

Es ist müßig, zu streiten, welcher Antrag der 
weitergehende ist. Der eine beinhaltet, wie gesagt, 
eine Ermächtigung der Regierung, die Winzer-
genossenschaften umsatzsteuerfrei zu stellen. Der 
andere ersucht die Regierung, durch Änderung des 
§ 5'7 Abs. 2 der Durchführungsbestimmungen zum 
Umsatzsteuergesetz das Keltern und die Keller-
behandlung des Weins bei demjenigen, der sie vor-
nimmt, als umsatzsteuerunschädliche Bearbeitung 
zuzulassen. 

Die beiden Anträge ergänzen sich also. Wenn ich, 
nachdem viele Mitglieder aller Fraktionen den An-
trag Umdruck 1109 unterstützt haben, unterstellen 
darf, daß dieser Antrag angenommen wird, bitte 
ich ebenso dringlich wie herzlich darum, auch dem 
Antrag Umdruck 1184 Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort  hat  der Ab-
geordnete Dr. Eckhardt. 

Dr. Eckhardt (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es handelt sich hier um drei 
Anträge. Ein Antrag betrifft eine Frage von ver-
hältnismäßig geringer finanzieller Bedeutung. 
Wenn Obst- und Gemüseversteigerungsgenossen-
schaften künftig nicht mehr nur ihre P rovision mit 
4 %, sondern ihre Gesamteinnahme mit 1 % ver-
steuern, so liegt das an den Grundsätzen des Um-
satzsteuerrechts, insbesondere daran, daß sie den 
Nämlichkeitsnachweis nicht erbringen können, den 
jeder Handelsagent erbringen muß, wenn er seine 
Provision mit 4 % versteuert haben will. Die Ver-
steuerung der Provision mit 4 % ist in diesem 
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Fall für die Obst- und Gemüseversteigerer günsti-
ger als die Versteuerung des gesamten Entgelts mit 
1 %. Der Handel hat sich hiergegen gewehrt; es 
würde sich wohl — darüber muß man sich im kla-
ren sein — um eine Sondervergünstigung speziell 
für Obst- und Gemüseversteigerer handeln. Die 
Frage des Wettbewerbs steht hier nicht zur De-
batte. Wenn es sich auch nicht um ein allzu gro-
ßes Objekt handelt, so kann ich doch dem Antrag 
Umdruck 1109 — Buchstabe e; also dem zweiten 
Antrag — aus den genannten Gründen nicht fol-
gen. 

Nun zu der umfangreicheren und wichtigeren 
Frage der Winzer. Hier liegen zwei Anträge vor. 
Damit haben sich auch der Unterausschuß „Um-
satzsteuer" und der Finanzausschuß beschäftigt. 
Der alte Antrag, der zunächst gestellt worden ist, 
wünscht bei Vereinigungen von Winzern zu ge-
meinsamer Kelterung und Verwertung der von 
Iden Mitgliedern gewonnenen Trauben eine Steuer-
pflicht von 4 % zu vermeiden, er wünscht, daß die 
Einnahmen der Winzervereinigungen grundsätz-
lich als Agentureinnahmen lediglich mit 4 % der 
Provision versteuert werden; er stellt also eine 
Sondermaßnahme für Winzergenossenschaften dar. 
Nun hat diese Sondermaßnahme zugunsten der 
Winzergenossenschaften ihren guten Grund, sie hat 
eine gute Berechtigung, weil nach geltendem Recht 
größere Winzer ohne weiteres  in  den Genuß der 
Umsatzsteuerbefreiung für die Landwirtschaft 
kommen; sie können das von ihnen selber gekel-
terte Gut umsatzsteuerfrei absetzen. Der kleine 
Winzer kann das  nicht, weil er keine eigene Kel-
ter hat. 

Diese Frage ist von großer Bedeutung für un-
sere Weinbaugebiete insbesondere an der Mosel, 
in Rheinpfalz und auch für die vielen kleinen 
Weingärtner Baden-Württembergs. Das, was man 
mit der Umsatzsteuerbefreiung der Landwirtschaft 
gewollt hat, kommt nur dem großen Winzer und 
nicht dem kleinen Winzer zugute, weil der kleine 
Winzer bei der Genossenschaft keltern muß und 
diese Einfügung der Genossenschaft in den Kreis-
lauf der Umsätze eben zu einer höheren Umsatz-
steuerbelastung von 4 %  führt. 

Von dem gesamten Lesegut in  der Bundesrepu-
blik werden 50 % von den größeren Winzern, die 
zum Teil natürlich auch Weinhändler sind, umge-
setzt, 30 %  von den Winzergenossenschaften und 
etwa 20 % vom Weinhandel; auch der Weinhandel 
keltert selbst. Wenn ich nun der Winzergenossen-
schaft die Vergünstigung gebe, daß sie nur be-
stimmte Einnahmen zu versteuern hat, nicht aber 
mehr ihren gesamten Umsatz — daß sie jedenfalls 
in ihrer Steuerpflicht niedriger zu liegen kommt —, 
so habe ich eine offenbare Ungleichmäßigkeit ge-
genüber dem Weinhandel; der Weinhandel muß 
unter genau den gleichen Voraussetzungen auf 
jeden Fall 4 % Steuer zahlen. 

Auf Grund dieser Ungleichmäßigkeit der Be-
steuerung haben sich die Antragsteller des Ände-
rungsantrags Umdruck 1184 entschlossen, dem An-
trag Umdruck 1109 unter Buchstabe d eine andere 
Fassung zu geben, eine Fassung, die auch dem 
Weinhandel gerecht wird und zu einer gleichmä-
ßigen Besteuerung der großen Winzer, der kleinen 
Winzer und des Weinhandels führt. Es sollen näm-
lich zur umsatzsteuerlichen Gleichstellung der Win-
zer. Winzergenossenschaften und des Weinhandels 
beim Wein das Keltern und die Kellerbehand-
lungsmaßnahmen im Sinne des Weingesetzes, die 
der kelternde Unternehmer selbst durchführt, als  

umsatzsteuerunschädliche Bearbeitung zugelassen 
werden. Hiermit würde man allen gerecht werden 
und zu einer gleichmäßigen Besteuerung kommen, 
zu der man mit Hilfe des Antrags Umdruck 1109 
Buchstabe d leider nicht kommen kann. Die ent-
sprechenden Verbände des Handels haben aus-
drücklich darauf hingewiesen, und wir haben uns 
damit eingehend beschäftigt. 

Nun stellt das Keltern im allgemeinen sicherlich 
eine geradezu typische Bearbeitung dar, und man 
fragt sich zunächst, warum eine solche Bearbei-
tung nicht als Bearbeitung gelten soll. Aber das 
ist nicht der Fall. Ich weiß, daß mein sehr ver-
ehrter Herr Kollege Dresbach hier gewisse Be-
denken hinsichtlich der Bedeutung dieser Bearbei-
tungsmaßnahmen und ihrer Zulassung hat. Es soll 
ja nicht so sein, daß etwa diese Bearbeitung ein-
fach nicht als Bearbeitung hingestellt und nicht 
als solche behandelt wird, sondern sie soll nur be-
sonders „zugelassen" werden. Diese besondere Zu-
lassung ist dem Umsatzsteuerrecht von alters her 
eigentümlich. Ich weise auf die §§ 29 und 30 der 
Durchführungsbestimmungen hin, nach denen 
z. B. die Verarbeitung von 'Brennstoffen zu Koh-
lengemischen, die  Verarbeitung von Edelmetallen 
und Edelmetallegierungen zu bestimmten Halb-
erzeugnissen, die Gewinnung von Mischfutter-
mitteln aus inländischen oder eingeführten Roh-
stoffen und schließlich auch die Verhüttung von 
Verhüttungsmaterialien .auf Edelmetalle, NE-Me-
talle und entsprechende Legierungen als Bearbei-
tung ausdrücklich zugelassen sind. Sogar indu-
strielle Vorgänge sind damit also von der Umsatz-
steuer freigestellt. Es handelt sich nicht um eine 
reine Fiktion, sondern um eine echte Zulassung des 
Bearbeitungsvorgangs. 

Mit Hilfe des Antrags Umdruck 1184 — um das 
noch einmal zu betonen — werden wir gleichmäßig 
den Winzern, den Winzergenossenschaften, aber 
auch dem Weinhandel gerecht, der sich sonst mit 
Fug über die unbillige, ungleichmäßige Behand-
lung zu beklagen hätte. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Dresbach. 

Dr. Dresbach (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es scheint mir doch notwen-
dig zu sein, den Begriff „Be- und Verarbeitung" 
hier einmal etwas unter die Lupe zu nehmen. Es 
mag ja etwas komisch sein, ,daß (ausgerechnet ich 
hier Wünschen des Weinbaues nicht gehorsam 
folge. Nun, lieber Gibbert, beziehe ich allerdings 
meine Weine nicht von  den Winzergenossenschaf-
ten, sondern, obschon ich Ketzer bin, von den gro-
ßen römisch-katholischen Kongregationen; 

(Heiterkeit) 

denn die sind mir in bezug auf Nichtstoppen des 
Weins noch 'die Vertrauenswürdigsten geblieben. 

(Erneute Heiterkeit.) 

Aber was nun die Be- und Verarbeitung anlangt, 
so heißt es  in  § 12 der Durchführungsbestimmun-
gen: 

. . . , wenn die Wesensart des Gegenstandes 
geändert wird. Sie wird geändert, wenn durch 
die Behandlung des Gegenstands nach der Ver-
kehrsauffassung ein neues Verkehrsgut (ein 
Gegenstand anderer Marktgängigkeit) ent-
steht. 
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Verehrter Herr Eckhardt, wenn die Verarbeitung 
von Trauben zu Wein keine Be-  und  Verarbeitung 
ist, die ein neues marktgängiges ,Gut erzeugt, dann 
müßte ich jetzt als eine Beweisführung e contrario 
auch von dem übermäßigen Genuß von Weintrau-
ben in einen Rauschzustand versetzt werden kön-
nen. Bisher hat mir ein solcher Genuß nur Durch-
fall eingebracht. 

(Heiterkeit.) 
Man kann den Begriff ,der Be- und Verarbeitung 
nicht so vergewaltigen wollen. 

Nun einmal im Ernst gesprochen: Wenn Sie, 
Herr Eckhardt, auf gewisse industrielle Vorgänge, 
auf die Umsatzsteuerbefreiung bei der Verhüttung 
von Nichteisen-Metallen hinweisen, so scheinen mir 
das Rudimente aus !der Kriegswirtschaft zu sein, 
die es tunlichst abzuschaffen gilt, damit die Be-
griffe der Be- und Verarbeitung nicht vergewaltigt 
werden. Im übrigen bin  ich der Meinung — Sie 
sind wohl derselben Auffassung —, daß das gegen-
wärtige Umsatzsteuerrecht ,durchaus die Möglich-
keit zu einer Phasenbesteuerung enthält. Ich er-
wähne in  diesem Zusammenhang die Gleichstellung 
von Versandhandel, ,Großhandel, Filialgeschäften 
und Einzelhandel bei Kaffee und Kaffeeröstereien. 
Wir könnten, wenn wir ernstlich darangingen, 
diese Ungleichheiten durch eine Phase ausschalten. 
Aber ich warne davor, bei der Be- und Verarbei-
tung so zu tun, als ob es keine wäre. Dadurch ver-
stümmelt man die Begriffe. 

Da ich es ,aber auf keinen Fall — obwohl in mei-
nem Wahlkreis keine Weinbauern und Winzer

-

genossenschaften sind — mit diesem hochwürdigen 
Zweig verderben will, will ich mich der Stimme 
enthalten. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Mauk. 

Mauk (FDP): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Gestatten Sie, daß ich noch einmal zu ,der 
Einfügung eines Buchstaben e in § 18 Abs. 2 Ziff. 2, 
die im Umdruck 1109 gefordert wird, kurz Stellung 
nehme. Es handelt sich hier um die Sortierung von 
Obst und Gemüse. Das ist bestimmt einer Be- und 
Verarbeitung nicht gleichzusetzen. Hier handelt es 
sich also lediglich um eine qualitätsmäßige Ver-
besserung der Ware. Die von Herrn Kollegen Dr. 
Dresbach angeführten Argumente, die vielleicht 
beim Wein angewendet werden können, treffen 
hier nicht zu. 

Im Hinblick auf die  Ausführungen von Herrn 
Dr. Eckhardt möchte ich bitten, daß über die ein-
zelnen Ziffern des Umdrucks 1109 getrennt abge-
stimmt wird, damit hier keine Verwechselungen 
vorkommen. 

Herr Dr. Eckhardt hat gesagt, daß es  sich bei 
Obst und Gemüse um eine geringfügige Summe 
handle. Ich möchte dem entgegenhalten, daß es sich 
für den deutschen Obst-  und  Gemüsebau wirklich 
nicht um eine ,geringfügige Summe handelt. Denn 
wenn künftig ,auf Grund der Tatsache, daß die 
Ware sortiert wird und deshalb der Nämlichkeits-
nachweis nicht mehr in allen Stufen erbracht 
werden kann, von dem Warenwert — anstatt bis-
her aus der Gebühr — 1 % Umsatzsteuer bezahlt 
werden muß, dann bedeutet das für den deutschen 
Obst- und Gemüsebau eine neue Umsatzsteuer in 
Höhe von 1 %. Darüber ist gar nicht hinwegzu-

kommen. Dasbedeutet, daß die meisten Genossen

-schaften ihre Gebühren erhöhen müßten. Die Ge-
bühren für die Versteigerung betragen bei den 
meisten Genossenschaften heute zwischen 4 und 
6%, im Durchschnitt 5%. Wenn nunmehr von 
diesen Gebühren ein Fünftel abgeführt werden 
müßte, so wären das 20% der bisherigen Einnah-
men der Genossenschaften. 

Ich bitte Sie deshalb dringend, dem Antrag zu-
zustimmen. Wenn wir den bisherigen Zustand be-
stehen ließen , würden die Obst- und Gemüse-
erzeuger trotz der Befreiung der Landwirtschaft 
von der Umsatzsteuer infolge ,der Bestimmungen 
des Handelsklassengesetzes und der Forderung des 
Großhandels, eine standardisierte Verkaufsmenge 
und Ware zusammenzustellen, künftig mit einem 
Prozent mehr als bisher belastet. Ich darf noch 
sagen, daß es sich nur um solche Genossenschaften 
handelt, die im Auftrag und für Rechnung des 
Erzeugers verkaufen. Alle anderen, ,die für eigene 
Rechnung die Ware übernehmen und nachher ver-
kaufen, also bei der Sortierung mit einem Prozent 
umsatzsteuerpflichtig sind, werden von diesem An-
trag nicht betroffen. Es entsteht deshalb auch keine 
unterschiedliche Behandlung von Handel und Ge

-

nossenschaften, sondern es kommen nur die Ge-
nossenschaften in Frage, die als Treuhänder der 
Erzeuger tätig sind. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Seuffert. 

 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Was den Antrag Umdruck 1109 auf 
Einfügung eines Buchstaben d  und  den Antrag 
Umdruck 1184 anlangt, also die Anträge, die den 
Weinbau betreffen, so möchte ich mich den Aus-
führungen ,des Kollegen Gibbert anschließen, daß 
man beiden Anträgen zustimmen sollte. 

Es ist richtig, daß der Antrag Umdruck 1109 
eine gewisse Lücke in bezug auf den Weinhandel 
offenläßt. Aber der Antrag Umdruck 1184 zeigt 
den Weg, auch diese Lücke durch weitere Maß-
nahmen auszufüllen. 

Zu den Begriffen der Be- und Verarbeitung 
möchte ich Ihnen, sehr verehrter Herr Kollege 
Dresbach, folgendes sagen: Es gibt den Begriff der 
Be- und Verarbeitung, und es gibt sehr, sehr 
merkwürdige Definitionen über die Entstehung 
von neuen Verkehrsgütern. Es gibt auch den Be-
griff der handelsüblichen und stufenüblichen Be-
handlung. Wir sind keineswegs geneigt, durch 
recht festgefahrene Begriffe des derzeitigen Um-
satzsteuersystems, das in seiner Phasenkennzeich-
nung und seinem Allphasensystem sowieso über-
holt sein sollte, uns von richtigen Maßnahmen ab-
halten zu lassen. 

Was die andere Ziffer des Umdrucks 1109 an-
langt, so sprachen Sie, Herr Kollege Eckhardt, von 
Obst- und Gemüseversteigerern. In Wirklichkeit 
handelt es sich, wie der Antrag ganz klar und 
deutlich sagt, um die Vereinigungen von Obst- und 
Gemüseerzeugern, um die Genossenschaften der 
Obst- und Gemüseerzeuger und ihre Gebühren. 

Wir sehen auch hier keinen Grund, warum man 
dem Antrag nicht zustimmen sollte. 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Debatte. 
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Wir kommen zur Abstimmung. Ich rufe auf den 
Änderungsantrag Umdruck 1109. Es ist getrennte 
Abstimmung über beide Abschnitte gewünscht. 

Ich darf diejenigen, die dem Buchstaben d des 
Antrags Umdruck 1109 plus den vorausgehenden 
zwei Zeilen zuzustimmen wünschen, um das Hand-
zeichen bitten. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf Buchstabe e des Antrags Um-
druck 1109. Wer diesem Buchstaben zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Auch dieser Antrag ist angenommen. 

Ich bitte, damit einverstanden zu sein, daß über 
den Änderungsantrag 1184, der schon begründet 
ist, weil es sich um einen Entschließungsantrag 
handelt, bei der dritten Lesung abgestimmt wird. 

(Abg. Krammig: Der Antrag ist damit 
erledigt!) 

— Nein! Wir haben eben die Ausführungen des 
letzten Redners gehört, daß diese Entschließung 
unter Umständen die Möglichkeit bietet, gewisse 
Lücken, die in dem Antrag Umdruck 1109 vor-
handen sein könnten, auszufüllen. Ich bitte, damit 
einverstanden zu sein, daß dieser Fall am Schluß 
der dritten Lesung mit den anderen Entschlie-
ßungsanträgen erledigt wird. — Ich darf dazu 
wohl Ihr Einverständnis annehmen. 

Ich stelle dann Nr. 6 von Art. 1 mit den soeben 
beschlossenen Änderungen zur Abstimmung. Wer 
dieser Nr. 6 zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf Nr. 7 und Nr. 8. Ich darf annehmen, 
daß das Haus mit der gemeinschaftlichen Beratung 
einverstanden ist. — Es ist so beschlossen. Ände-
rungsanträge liegen nicht vor. — Wortmeldungen 
zu den Nrn. 7 und 8 liegen auch nicht vor. Die De-
batte ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über  die Nrn. 7 
und 8. Ich bitte diejenigen, die (den Nrn. 7 und 8 
in der Ausschußfassung zuzustimmen wünschen, 
um ,das Handzeichen. — Ich bitte  um  die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf Art. 2. Hierzu liegt kein Antrag vor. 
Ich eröffne die Debatte. — Wortmeldungen liegen 
nicht vor. — Ich schließe die Debatte. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer Art. 2 zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf Art. 3. Hierzu ist ein Antrag gestellt, 
den ich verlesen darf, weil er noch nicht verviel-
fältigt ist. Er lautet: 

Artikel 3 erhält folgende Fassung: 
Artikel 3 

Die Vorschriften des Artikels 1 Nr. 1 a 
— das ist der vorhin angenommene Zusatzantrag 

sind anzuwenden auf Lieferungen, die nach 
dem 30. September 1957, die Vorschriften des 
Artikels 1 Nr. 2 auf Lieferungen, die nach dem 
31. Dezember 1956 bewirkt worden sind. 

Es ,ist vorhin angedeutet worden, daß der Antrag 
eventuell noch ein Amendement bekommen soll. 
Wird das Amendement gestellt? — Das ist nicht 
der Fall. 

Ich eröffne die Debatte. — Wortmeldungen 
gen hierzu nicht vor. Ich schließe die Debatte. 

Wer diesem Änderungsantrag zu Art. 3 zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Wir müs-
sen die Abstimmung wiederholen; es ist unüber-
sichtlich. 

Ich bitte diejenigen, ,die dem eben verlesenen 
Antrag, den Art. 3 neu zu fassen, zuzustimmen 
wünschen, um das Handzeichen. — Ich bitte die-
jenigen, die dagegen stimmen wollen, um das 
Handzeichen. — Ich bitte um Enthaltungen. — Wir 
müssen die Abstimmung wiederholen; es  ist un-
klar. 

Ich bitte diejenigen, die dem Antrag zuzustim-
men wünschen, sich zu erheben. — Danke schön. 
Ich bitte diejenigen, die dagegen stimmen wollen, 
sich zu erheben. — Danke schön. Enthaltungen? — 
Bei einer Reihe von Enthaltungen 'angenommen. 

Ich rufe auf die Artikel 4 und 5. Hierzu liegen 
Änderungsanträge nicht vor. Ich eröffne die Aus-
sprache. Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer den Artikeln 
4 und 5 in  der Ausschußfassung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — An-
genommen! 

Ich rufe auf Art. 6. Hierzu lag vor ein Antrag 
Umdruck 1188 (neu) Ziffer 2. Dieser Antrag ist 
aber, wenn ich recht verstanden habe, zurück-
genommen. Es liegt also kein Änderungsantrag 
mehr vor. 

Wer dem Art. 6 in der Ausschußfassung zuzu

-

stimmen wünscht, den bitte ich um ein Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Angenommen! 

Ich rufe auf Einleitung und Überschrift. Ich bitte 
um  das Handzeichen, wenn Sie zustimmen. — 
Gegenprobe! — Auch angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung zum Tagesord-
nungspunkt 7 erledigt. 

Vereinbarungsgemäß soll jetzt in die zweite 
Lesung zum Tagesordnungspunkt 9 eingetreten 
werden. Wünscht jemand das Wort zur Geschäfts-
ordnung? — 

(Abg. Krammig: Ja, erst 9 erledigen, Herr 
Präsident!) 

— Ich hätte es auch so gemacht. Dann rufe ich auf 
Punkt 9 der Tagesordnung: 

Zweite Beratung des von der Fraktion der 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes 
(Drucksache 510), 

des von der Fraktion der FDP eingebrach-
ten Entwurfs eines Sechsten Gesetzes zur 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes (Druck-
sache 1623), 

des von der Fraktion der DP eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Umsatzsteuergesetzes (Drucksache 1715), 

des von den Abgeordneten Karpf, Dr. Franz, 
Frau Dr. Probst und Genossen eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des Umsatzsteuergesetzes (Drucksache 1984), 
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des von der Fraktion der FDP eingebrach

-ten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des Umsatzsteuergesetzes (Drucksache 2069), 

des von den Abgeordneten Kroll, Dr. Leiske, 
Gedat und Genossen eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Umsatz-
steuergesetzes (Drucksache 2071), 

des von den Abgeordneten Stiller, Frau Gei-
sendörfer und Genossen eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des Um-
satzsteuergesetzes (Drucksache 2218), 

des  von den Abgeordneten Dr. Eckhardt, Dr. 
Dollinger, Höcherl, Wieninger und Genossen 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung und Ergänzung des Umsatzsteuer-
gesetzes (Drucksache 2231), 

des von den Abgeordneten Dr. Dollinger, 
Höcherl, Dr. Eckhardt. Wieninger und Ge-
nossen eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Änderung und Ergänzung des Um-
satzsteuergesetzes (Drucksache 2232); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Fi-
nanz- und Steuerfragen (19. Ausschuß) 
(Drucksachen 3512, zu 3512). 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Eckhardt 
(Erste Beratungen: 31., 109., 108., 122., 138. 
Sitzung) 

Ich rufe auf Drucksache 510, Antrag der SPD be-
treffend Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

 Umsatzsteuergesetzes. Wird hierzu das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht ,der Fall. Ich schließe die 
Aussprache. Es ist nur ein einziger Artikel zu ver-
abschieden. 

Wer diesem Antrag, dem Gesetzentwurf auf 
Drucksache 510 zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um ,die Gegen-
probe. — Enthaltungen? - Der Antrag ist abge-
lehnt. 

Ich rufe auf zur zweiten Beratung die Druck-
sache 1623, Antrag der FDP betreffend Entwurf 
eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Umsatz-
steuergesetzes. 

Frau Dr. Ilk, bitte schön! 

Frau Dr. Ilk (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Bei der vorigen Beratung haben wir 
bei der Umsatzsteuer erreicht, daß den Journa-
listen ein Freibetrag von 18 000 DM bewilligt 
wurde, der dann mit  einem 10-v.H.-Satz für die 
Summe, die 18 000 DM übersteigt, berücksichtigt 
werden sollte. Unser Antrag geht nun dahin, diese 
Befreiung von der Umsatzsteuer auch den anderen 
freien Berufen zugute kommen zu lassen. Wenn 
der Ausschuß in seinem Bericht erklärt hat, daß 
zur Ablehnung unseres Antrags vor allen Dingen 
verwaltungsmäßige und steuersystematische Be-
denken geführt hätten, so können wir dieses Argu-
ment nicht anerkennen. Daß eine solche Komplika-
tion im Steuersystem zustande gekommen und daß 
vor allen Dingen die Umsatzsteuer an so vielen 
Stellen durchlöchert worden ist, liegt wohl daran, 
daß es in den letzten acht Jahren nicht geglückt 
ist, eine wirklich durchgreifende systematische 
Steuerreform auf allen Gebieten herbeizuführen. 

(Abg. Krammig: Siehe heute Musterbeispiel!) 

— Die Musterbeispiele, Herr Kollege Krammig, 
sind dadurch verursacht, daß eben die Parlaments

-

mehrheit und die Regierung nicht imstande waren, 
eine Steuerreform durchzuführen, wie sie verschie-
dentlich von anderen Seiten angeregt wurde. 

(Abg. Krammig: Ach was!) 

Ich glaube, da sollten Sie doch auch vor der eige-
nen Tür kehren, ehe Sie nach der anderen Seite 
immer zuschlagen. 

(Zuruf des Abg. Krammig.) 

Ich bin mit meinen Freunden der Freien Demokra-
tischen Partei der Meinung, daß es einfach unmög-
lich ist, die geistige Leistung der Ware gleichzu-
setzen, und ich bin dem Herrn Kollegen Seuffert 
sehr dankbar dafür, wenn er in einem anderen 
Zusammenhang ausdrücklich erklärt hat, daß 
außerhalb des Warenverkehrs eine Leistung, also 
eine geistige, nichts im Umsatzsteuergesetz zu 
suchen habe. Auch in dieser neuen Vorlage ist 
schon in einem gewissen Sinn nach dieser Richtung 
hin eine Erleichterung geschaffen worden, indem 
man  die Leistungen beim Export, soweit sie auf 
einer geistigen Grundlage beruhen, von der Um-
satzsteuer ausgenommen hat. Warum behält man 
im Inland immer noch diese enge Auffassung bei? 
Warum stellt man nicht endlich die geistigen Lei-
stungen von der Umsatzsteuer frei? Wir sind sogar 
noch nicht einmal so weit gegangen, eine grund-
sätzliche Freistellung zu beantragen, sondern wol-
len als ersten Schritt eine Angleichung an die 
Lösung, die in der vorherigen Umsatzsteuergesetz-
gebung für einen Teil der geistig Schaffenden, 
nämlich für die Journalisten, getroffen wurde. 

Meine Damen und Herren von der Regierungs-
partei, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, 
daß es auch der Herr Bundeskanzler und der Herr 
Bundestagspräsident waren, die immer und immer 
wieder darauf hingewiesen haben, daß man die 
freien Berufe als einen wesentlichen Teil derjeni-
gen Bevölkerungsschichten, die das freiheitliche 
System, in dem wir leben, bewahren und stützen, 
besonders berücksichtigen müsse. Das Freistellen 
ihrer Arbeit von der Umsatzsteuer ist wirklich nur 
ein kleiner Teil von dem, was wir diesen Kreisen, 
die bisher vom „Wirtschaftswunder" noch nicht 
allzu viel gemerkt haben, geben können. 

(Vizepräsident Dr.  Schneider 
 übernimmt den Vorsitz.) 

Ich glaube daher, Sie sollten das Urteil des Aus-
schusses für Finanz- und Steuerfragen revidieren 
und unserem Antrag Ihre Zustimmung geben. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird zur Druck-
sache 1623 weiter das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall; dann schließe ich die Beratung. 

Ich rufe auf zur Abstimmung in der zweiten Be-
ratung die Artikel 1, — 2, — 3, — 4, — die Einlei-
tung und die Überschrift. — Wer zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit abge-
lehnt. 

Ich rufe auf die Drucksache 1715, Antrag der 
Fraktion der DP betreffend Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes. 

Ich eröffne die Aussprache. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall; ich schließe die 
Aussprache. 
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Wir treten in die zweite Beratung ein. Ich rufe 

auf Art. 1, — Art. 2 und 3, — Einleitung und 
Überschrift. — Wer zuzustimmen wünscht, gebe 
bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich rufe auf Drucksache 1984, Antrag der Abge-
ordneten Karpf, Dr. Franz, Frau Dr. Probst und 
Genossen, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Umsatzsteuergesetzes. Wir treten in die zweite 
Beratung ein. Wird das Wort gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall; dann schließe ich die Beratung. 
Ich rufe auf zur Abstimmung § 1, — § 2, — § 3, — 
Einleitung und Überschrift. — Wer zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit abge-
lehnt. 

Ich rufe auf Drucksache 2069, Antrag der Frak-
tion der FDP, Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Umsatzsteuergesetzes. Wir treten in die 
zweite Beratung ein. Wird das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf zur Ab-
stimmung in der zweiten Beratung Art. 1, — 
Art.  2, — Art. 3, — Art. 4, — Einleitung und 
Überschrift. — Wer zuzustimmen wünscht, gebe 
bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Ich rufe auf zur zweiten Beratung Drucksache 
2071, Antrag der Abgeordneten Kroll, Dr. Leiske, 
Gedat und Genossen, Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes. Wird das 
Wort in der zweiten Beratung gewünscht? — Bitte, 
Herr Abgeordneter Kroll. 

Kroll (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit der Annahme des Antrags Um-
druck 1188 ist dieser Antrag erledigt. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, das mag materiell so sein. Aber unsere 
Geschäftsordnung läßt es leider nicht zu, daß wir 
so verfahren. Es handelt sich um einen Initiativ-
gesetzentwurf, und der kann nur dadurch aus der 
Welt geschafft werden, daß er in der zweiten Le-
sung abgelehnt wird. Dann unterbleibt jede dritte 
Lesung. — Das  Wort wird weiter nicht gewünscht; 
ich schließe die Beratung. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Art. 1, — Art. 2, — Art. 3, — Art. 4, — 
Einleitung und Überschrift. - Wer zuzustimmen 
wünscht, gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich rufe nunmehr auf Drucksache 2218, Antrag 
der Abgeordneten Stiller, Frau Geisendörfer und 
Genossen, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Umsatzsteuergesetzes. Wir treten in die zweite 
Beratung ein. Wird das Wort gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf zur Abstim-
mung Art. 1, — Art. 2, — Art. 3, — Einleitung und 
Überschrift. — Wer zuzustimmen wünscht, gebe 
bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich rufe auf Drucksache 2231, Antrag der Abge-
ordneten Dr. Eckhardt, Dr. Dollinger, Höcherl, 
Wieninger und Genossen, Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung des Umsatzsteuer-
gesetzes. Wir treten in  die zweite Beratung ein. 
Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall; dann schließe ich die Beratung. Ich rufe auf 
zur Abstimmung Art. 1, — Art. 2, — Art. 3, — 
Einleitung und Überschrift. — Wer zuzustimmen 

wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit abge-
lehnt. 

Ich rufe auf Drucksache 2232, Antrag der Ab-
geordneten Dr. Dollinger, Höcherl, Dr. Eckhardt, 
Wieninger und Genossen, Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung des Umsatzsteuer-
gesetzes. Wir treten in die zweite Beratung ein. 
Wird das Wortgewünscht? — Das  ist nicht der 
Fall; dann schließe ich die Beratung. Ich rufe auf 
zur Abstimmung Art. 1, — Art. 2, — Art. 3, — 
Einleitung und Überschrift. — Wer zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit abge-
lehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, da-
mit ist Punkt 9 dergestalt erledigt, daß alle Ini-
tiativgesetzentwürfe in der zweiten Beratung in 
allen ihren Teilen abgelehnt worden sind. Daher 
unterbleibt jede weitere Beratung. 

Wir müssen dann zu Punkt 7 zurückkehren. Be-
vor ich in die sachlichen Verhandlungen eintrete, 
erteile ich das Wort zur Geschäftsordnung dem Ab-
geordneten Krammig. 

Krammig (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich beantrage Überweisung 
des soeben in zweiter Lesung verabschiedeten Ent-
wurfs eines Neunten Gesetzes zur Änderung des 
Umsatzsteuergesetzes an den Haushaltsausschuß 
als Finanzvorlage nach § 96 (neu) der Geschäfts-
ordnung und Ansetzung der dritten Lesung für 
Samstag, den 29. Juni 1957. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort zur Ge-
schäftsordnung hat der Abgeordnete Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Überweisung an den Haushalts-
ausschuß ,als Finanzvorlage wegen der in zweiter 
Lesung vorgenommenen Änderung kann doch 
ernsthaft eigentlich nicht in Betracht gezogen wer

-

den.  Bei einer 11-Milliarden-Steuer wie der Um-
satzsteuer ist doch — entschuldigen Sie — mit blo-
ßem Auge kaum festzustellen, ob sie sich um Be-
träge in dem Umfang, wie sie bei dieser Änderung 
in Betracht kommen könnten, verändert und aus 
welchen Gründen sie sich in ihrem Gesamtvolu-
men jeweils verändert, — eine Steuer, die  in  den 
letzten Jahren aus einer Reihe von Gründen 
jedem Vierteljahr um 200 Millionen DM geradezu 
automatisch gestiegen ist. 

Es ist richtig, daß Sie nach der Geschäftsordnung 
formell der dritten Lesung widersprechen kön-
nen, Herr Kollege Krammig. Dann möchte ich aber 
wiederum namens meiner Fraktion mit allem 
Nachdruck der Ansetzung der dritten Lesung auf 
Samstag, den 29. Juni, widersprechen. Dann muß 
die dritte Lesung in der nächsten Woche vorge-
nommen werden; denn die Dispositionen der Mit-
glieder dieses Hauses sind nicht derart, daß in die-
ser Woche noch eine weitere Steuerdebatte durch-
geführt werden kann. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Abgeordneter 
Krammig, wollen Sie noch einmal das Wort? — 
Ausnahmsweise, bitte! 

Krammig (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich müßte zu dem Vorbringen 
des Herrn Kollegen Seuffert eigentlich darauf hin

-

weisen, daß bei Zweifeln darüber, ob eine Finanz- 
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vorlage vorliegt oder nicht, der Ausschuß für Ge-
schäftsordnung einzuschalten ist. Um das zu ver-
meiden und um nicht damit das Gesetz überhaupt 
zu gefährden, habe ich Überweisung an den Haus-
haltsausschuß und Ansetzung der dritten Lesung 
so früh wie möglich beantragt. Wenn Sie infolge 
Ihrer Dispositionen — obwohl der Ältestenrat be-
stimmt hat, daß der 29. ein Sitzungstag sein soll — 
an  diesem Tage die Steuerdebatte nicht führen 
können, müßte die dritte Lesung eben in der näch-
sten Woche erfolgen. Ich wäre damit einverstan-
den, daß mein Antrag insoweit geändert wird. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort wird 
wohl nicht mehr gewünscht. Wir müssen das hier 
entscheiden. Ich darf ,als Präsident vielleicht auch 
ein Wort dazu sagen. 

Die zweite Lesung hat stattgefunden. In der 
zweiten Lesung sind Änderungsanträge angenom-
men worden. 

(Abg. Dr. Gülich: Ganz formale!) 

Nun kann man auf zweierlei Weise verfahren. 
Wenn in der zweiten Lesung Änderungsanträge
angenommen worden sind, ganz gleichgültig, was 
sie beinhalten, hätten nach § 93 der Geschäfts-
ordnung zehn Mitglieder dieses Hauses das Recht, 
der heutigen dritten Lesung zu widersprechen. 
Von diesem Recht wollen Sie aber, wenn ich es 
richtig verstehe, keinen Gebrauch machen, sondern 
Sie ziehen sich auf die Vorschrift des § 96 (neu) 
zurück und ,behaupten, wenn ich es richtig ver

-

stehe, durch die Annahme des Änderungsantrages 
sei nunmehr das  Gesetz so verändert, daß die Vor

-

aussetzungen des § 96 (neu) zuträfen. Das vermag 
ich nicht zu beurteilen, dazu müßte ich die  finan-
zielle Größenordnung kennen, mit der wir zu rech-
nen haben, nachdem ein bestimmter Anderungs-
antrag angenommen worden ist. § 96 (neu) Abs. 2 
sagt nämlich: 

Finanzvorlagen sind alle Vorlagen der Bun-
desregierung, des  Bundesrates und alle An-
träge von Mitgliedern ,des Bundestages, die 
in der Hauptsache bestimmt oder  in  erheb-
lichem Umfang geeignet sind, für die Gegen-
wart oder die Zukunft ,auf die öffentlichen 
Finanzen einzuwirken. 

Die  Frage ist also: ist das erheblich oder ist das 
nicht erheblich? Herr Abgeordneter Seuffert, wenn 
ich Sie richtig verstanden habe, wollten Sie sagen, 
nach Ihrer Auffassung ist das schon um deswillen 
nicht erheblich, weil selbst in der einen Steuer-
sparte, die hier zur Debatte steht, nämlich der 
Umsatzsteuer, das Volumen allein im Laufe des 
Jahres ganz automatisch eine haushaltsmäßige 
Deckung ergeben würde. Habe ich Sie richtig ver-
stand en?  

(Abg. Seuffert: Jawohl!) 

Ich mache als Präsident schließlich auch darauf 
aufmerksam, daß es  mir  zweifelhaft erscheint. oh 
wir immer so verfahren sollten, wenn in einer 
zweiten Lesung eines Gesetzes solche kleinen 

Ä nd erungsanträge ,angenommen werden, weil das 
formell vielleicht ganz in Ordnung ist — obwohl 
ich ia sagte, man müßte materiell wissen, ob das 
erheblich ist —, weil wir uns dann doch als Parla-
ment. sagen wir einmal, sehr die Hände binden. 
Ich bin also der Meinung. da ich selbst nicht ent-
scheiden kann. ob der Finanzzuwachs erheblich ist, 
daß das Haus entscheiden muß. Würde ich die 
Größenordnung kennen, so würde ich .den Mut 

haben, als Präsident § 96 (neu) der Geschäfts-
ordnung entsprechend anzuwenden. Da mir aber 
diese Sachvoraussetzungen im Augenblick fehlen, 
muß ich die Entscheidung dem Hause überlassen. 

Ich komme also zur Abstimmung. Wer dem An-
trag des  Abgeordneten Krammig, die Vorlage, die 
in zweiter Lesung beraten ist, noch einmal an den 
Haushaltsausschuß zu überweisen und gegebenen-
falls auf die Tagesordnung der Sitzung vom 
29. Juni zu setzen, zuzustimmen wünscht, gebe 
bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Das Präsidium ist nicht einig. Ich 
wiederhole die Abstimmung. Dabei möchte ich, 
weil wegen des Zeitpunkts der  dritten Lesung noch 
eine Differenz ist, erst grundsätzlich darüber ab-
stimmen lassen, ob sie dem Haushaltsausschuß 
überwiesen wird; und wenn das entschieden ist, 
dann frage ich, wann sie wieder auf die Tages-
ordnung des Plenums kommen soll. Wer also 
grundsätzlich für die Überweisung dieser Vorlage 
an den Haushaltsausschuß ist, der erhebe sich 
bitte. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der An-
trag ist abgelehnt. 

(Abg. Krammig: Zur Geschäftsordnung!) 

— Zur Geschäftsordnung, bitte! 

Krammig (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich widerspreche der dritten 
Lesung am heutigen Tage. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren! Ein einzelner Abgeordneter kann das  nicht. 
Ich frage: Wer schließt sich an? — Es genügt. Da 
der dritten Lesung widersprochen ist und die ge-
schäftsordnungsmäßigen Voraussetzungen dieses 
Widerspruchs vorliegen, kann die dritte Lesung 
heute nicht stattfinden. 

Bevor ich in der Tagesordnung weitergehe, unter-
stelle ich das Einverständnis des Hauses, daß ich 
Herrn Professor Gülich die Möglichkeit gebe, hier 
eine Erklärung abzugeben. 

Dr. Gülich (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! In der letzten Sitzung des Finanz- und 
Steuerausschusses dieser Wahlperiode hat dessen 
Vorsitzender, Herr Dr. Wellhausen, erklärt, daß er 
für die nächste Wahlperiode nicht mehr kandidie-
ren werde. Der Finanz- und Steuerausschuß hat 
mich als den Stellvertretenden Vorsitzenden ge-
beten, im Plenum dazu einige Worte zu sagen. 

Herr Dr. Wellhausen hat den Finanz- und Steuer

-

ausschuß durch Jahre hindurch mit Sachkenntnis, 
Klugheit, Fairneß und Eleganz geleitet. Er war ein 
vorzüglicher Vorsitzender und uns allen ein guter 
und lieber Kollege. Dafür danke ich ihm im Namen 
des Ausschusses und bedaure, daß er den Entschluß 
gefaßt hat, den wir nicht ändern können. 

Es gibt Persönlichkeiten in allen Parlamenten, 
ohne die man sich die Weiterarbeit des Parlaments 
schwer vorstellen kann, deren Ausscheiden vom 
ganzen Parlament, unabhängig von der Partei-
zugehörigkeit des einzelnen, bedauert wird. Dr. 
Wellhausen ist eine von diesen Persönlichkeiten, die 
sich Anerkennung und Glaubwürdigkeit über die 
Parteigrenzen hinaus erworben haben. Erlauben 
Sie mir, daß ich als Mitglied der Opposition noch 
hinzufüge: Ich habe es immer beglückend empfun-
den, daß sowohl im ersten wie im zweiten Bundes-
tage ungeachtet aller Gegensätze, die es gibt und 
ohne die öffentliches Leben nicht gedacht werden 
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(Dr. Gülich) 
kann, sachliche Gegnerschaft persönliche Hoch-
achtung und, meine Damen und Herren, auch per-
sönliche Freundschaft nicht ausschließt. 

(Lebhafter Beifall im ganzen Hause.) 

Hierzu haben Sie, lieber Kollege und lieber 
Freund Wellhausen, Ihren gewichtigen Anteil bei-
getragen. Wenn Sie nun in Zukunft dem Deutschen 
Bundestag nicht angehören werden, — Sie werden 
weiterwirken. Und da gestatten Sie mir, daß ich 
Sie für Ihre persönliche, Ihre berufliche und Ihre 
öffentliche Wirksamkeit mit einem Wort grüße, das 
Goethe in seinen letzten Lebenstagen an Moritz 
Julius Seebeck schrieb: 

Ich denke mir gar zu gern die wackeren Män-
ner, die zugleich bestrebt sind, Kenntnisse zu 
erweitern und Einsichten zu vertiefen, in voller 
Tätigkeit. 

(Erneuter lebhafter Beifall im ganzen 
Hause.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, ich rufe nunmehr Punkt 10 der Tagesord-
nung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des 
Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen 
(19. Ausschuß) über den Antrag der Abgeord-
neten Kroll, Wolf (Stuttgart), Stücklen, Jacobi 
und Genossen zur Beratung der Großen An-
frage der Fraktion der SPD betreffend Koh-
lenwirtschaft (Drucksachen 3579, zu 3579, 
2019, Umdruck 842). 

(Abg. Seuffert: Schriftlicher Bericht liegt 
vor!) 

— Schriftlicher Bericht liegt vor. Verzichtet das 
Haus auf weitere Berichterstattung? — Das ist der 
Fall. 

Dann trete ich in die Beratung ein. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
komme zur Abstimmung. Wer dem Ausschußantrag 
auf Drucksache 3579 zuzustimmen wünscht, gebe 
bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Angenommen. Damit ist Punkt 10 er-
ledigt. 

Ich rufe auf Punkt 11: 

a) Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Ergänzung des Grund-
gesetzes (Drucksache 3026 Anlage 1 a); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Rechtswesen und Verfassungsrecht (16. Aus-
schuß) (Drucksache 3416). 
(Erste Beratung: 194. Sitzung.) 

b) Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über die friedliche Verwen-
dung der Kernenergie und den Schutz gegen 
ihre Gefahren (Atomgesetz) (Drucksachen 
3026 Anlage 1 b, 2142); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Atomfragen (38. Ausschuß) (Drucksachen 3502, 
zu 3502). 
(Erste Beratung: 141., 194. Sitzung.) 

Ich schlage dem Haus vor, daß wir die Punkte 
nacheinander behandeln. — Das Haus ist damit 
einverstanden. Wir behandeln also zuerst den 
Punkt 11 a, zweite und dritte Beratung des Ent-

wurfs eines Gesetzes zur Ergänzung des Grund-
gesetzes. Soll eine Berichterstattung stattfinden? 

(Abg. Dr. Menzel: Schriftlicher Bericht 
liegt vor!) 

— Verzichtet das Haus? 

(Zustimmung.) 

— Das ist der Fall. 
Dann komme ich zur Beratung in der zweiten 

Lesung und rufe auf Artikel 1 in der Ausschuß-
fassung sowie den Änderungsantrag auf Um-
druck 1208. Es ist ein interfraktioneller Antrag. 
Soll er begründet werden? -- Das ist wohl nicht 
erforderlich. Dann schließe ich die Beratung und 
komme zur Abstimmung. Wer dem interfraktionel-
len Antrag auf Umdruck 1208, daß nach Artikel 74 
Nr. 11 eine neue Nr. 11 a in der vorgesehenen Form 
eingefügt wird, zuzustimmen wünscht, gebe bitte 
das Handzeichen. -- Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Angenommen. Damit wäre, wenn ich richtig 
sehe, Art. I Nr. 1 — 11 a — nunmehr so beschlossen, 
so daß wir über die Ausschußfassung nicht mehr 
abzustimmen brauchen. 

Ich rufe auf Ziffer 2. Nach Art. 87 b wird 
Art. 87 c eingefügt, wie er in der Drucksache 3416 
vorliegt. Wird dazu das Wort gewünscht? — Herr 
Abgeordneter Dr. Drechsel. 

Dr.-Ing. Drechsel (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In der Begründung der  Bun-
desregierung zu dem jetzt vorliegenden Gesetzent-
wurf ist gesagt, daß das Recht des Bundes zur kon-
kurrierenden Gesetzgebung auf dem Gebiet der 
Erzeugung und Nutzung der Kernenergie nach 
Art. 74 bereits bestehe. Der Rechtsausschuß hat die-
sen Standpunkt nicht uneingeschränkt geteilt. Des-
halb begrüßen auch wir die Klarstellung, die  durch 
die Einfügung der soeben beschlossenen Nr. 11 a 
in diesen Artikel erfolgt ist, ebenso die Erweite-
rung auf die ionisierenden Strahlen. 

Anders liegen die Dinge bei Art. 87 c. Hier sind 
wir der Ansicht, daß eine solche Grundgesetzände-
rung nicht erforderlich ist. Wir haben in dem Ini-
tiativgesetzentwurf, welcher ,dem Hohen Hause in 
der Drucksache 2142 vorliegt, nachgewiesen, daß 
auch ein Weg möglich ist, der eine Grundgesetz-
änderung nicht erforderlich macht. Wir haben eine 
bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts 
vorgeschlagen, was auch nach Art. 87 des Grund-
gesetzes statthaft und möglich ist. Der Regierungs-
entwurf hingegen sieht vor, daß die Dinge im Wege 
der Auftragsverwaltung durch die Länder erledigt 
werden, und  dazu ist eine Ergänzung des Grund-
gesetzes erforderlich, an sich eine Kann-Vorschrift, 
die aber nach dem ganzen Tenor , des Regierungs-
entwurfs in der Form durchgeführt werden  soll, 

 daß die Länder im Wege der Auftragsverwaltung 
arbeiten. Hierin sehen wir einen so erheblichen 
Nachteil, daß wir dieser Grundgesetzänderung 
nicht zuzustimmen vermögen. Wir haben jetzt 
schon erhebliche Klagen darüber, daß ein Mangel 
an Wissenschaftlern, an Technikern bestehe und 
daß die finanziellen Möglichkeiten gar nicht dazu 
ausreichten, alle diese Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten zu erledigen und zu einem prakti-
schen Aufbau der Atomwirtschaft zu kommen. 

Wir werden nicht darum herumkommen — wenn 
wir wirklich an  diese Dinge herangehen wollen —, 
eine starke Konzentrierung und Koordinierung bei 
all  diesen Aufgaben vorzunehmen. Die Form der 
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Erledigung über die Länder führt nach unserer 
Auffassung zu einer Aufsplitterung. Meine Damen 
und Herren, Sie werden erleben, daß uns dieser 
Weg späterhin noch sehr viele Sorgen bereiten 
wird. Er ist auch zu fürchten, daß die Genehmi-
gungsverfahren, die, wenn auch durch den Bund 
gesteuert, überwiegend bei .den Ländern liegen, 
und die verschiedenen Hilfestellungen, die die Län-
der bei den verschiedenen Programmen zu geben 
vermögen, diese Ungleichmäßigkeiten fördern und 
nicht etwa zu einer gleichmäßigen und raschen Ent-
wicklung der ganzen Forschungs- und Aufbau-
arbeiten in der Bundesrepublik führen. Wir haben 
doch schon solche unterschiedliche Entwicklungen 
erlebt, die uns Kopfzerbrechen machen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Dr. Drechsel, 
wir sind in der zweiten Beratung des Gesetzent-
wurfs! 

Dr.-Ing. Drechsel (FDP): Ich begründe nur die 
Ablehnung des von Ihnen aufgerufenen zweiten 
Absatzes dieser Grundgesetzänderung. 

Da wir diese unterschiedliche Entwicklung nicht 
haben wollen, die uns Sorgen bereitet, deren Har-
monisierung uns beispielsweise beim Wasserrecht 
wieder Mühe macht, sind wir der Auffassung, daß 
der Bund diese Aufgaben durch eine Bundesober-
behörde und nicht im Wege der Auftragsverwal-
tung durch die Länder durchführen soll. Deswegen 
lehnen wir den soeben vom Herrn Präsidenten auf-
gerufenen zweiten Teil der Grundgesetzänderung 
ab. 

Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, 
daß dieses Gesetz, das wir jetzt in Verbindung mit 
dem noch vorliegenden Änderungsantrag beraten, 
nur den Aufbau der Forschungs- und Entwick-
lungsreaktoren beinhaltet und , daß der  Bund das 
Gesetzgebungsrecht zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung sowieso gemäß Art. 74 des 
Grundgesetzes hat, so daß bei dem jetzt wahr-
scheinlich zur Verabschiedung kommenden Gesetz 
eine Grundgesetzänderung erst recht nicht erfor-
derlich ist, jedenfalls bei diesem Rumpfgesetz nicht. 
Wir vermögen nicht anzuerkennen, daß hier eine 
Grundgesetzänderung notwendig ist. Sie bringt, 
wie ich darzulegen versucht habe, nur Mängel und 
keine Vorzüge. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird weiter das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall; dann 
schließe ich die Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Ziffer 2 
des Gesetzentwurfs Drucksache 3416 — Anlage 
zum Ausschußbericht — zuzustimmen wünscht, 
gebe bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe Art. II, der die Inkraftsetzung bestimmt, 
sowie Einleitung und Überschrift auf. Wer zuzu-
stimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit 
verabschiedet. 

Damit sind wir am Ende der zweiten Beratung. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 
ein. Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Das 
Wort hat der Herr Bundesatomminister Balke. 

Dr. Balke, Bundesminister für Atomfragen: Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Wir treten jetzt in die Abstimmung über zwei 
Gesetze ein, mit denen die Bundesrepublik Neu-
land auf einem Gebiet betritt, das in Ursache und 
Wirkung zu den erregendsten Vorgängen in der 
Geschichte der Menschheit gehört. Wir sollten da-
her nach meiner Meinung die Verabschiedung der 
beiden vorliegenden Gesetzentwürfe nicht vom Ge-
sichtspunkt des Erfolges oder Mißerfolges für die 
eine oder andere Auffassung betrachten. Das Ge-
setz ist das Ergebnis sachlicher Arbeit an sach-
lichen Tatbeständen, und wir können auch vom 
Standpunkt unserer parlamentarischen Demokratie 
aus zufrieden sein, daß ein solches Ergebnis mög-
lich war. Daran ist das gesamte Hohe Haus be-
teiligt, unabhängig von abweichenden Standpunk-
ten in Einzelfragen. Das Gesetz sucht einer neuen 
technischen Entwicklung Rechnung zu tragen, ohne 
daß sich seine Gestalter auf Überlieferung oder 
Vorbilder in dieser schwierigen Materie stützen 
konnten. Gesetzgeber und Bundesregierung haben 
sich daher bemüht, die besten Sachberater für die 
Ausarbeitung des Gesetzes zu finden, und ich 
möchte auch an dieser Stelle allen diesen Helfern 
herzlich und aufrichtig danken. 

Das Gesetz kann naturgemäß nicht vollkommen 
sein, denn Wissenschaft und Technik bestimmen 
das Zeitmaß ihres Fortschrittes auf Grund anderer 
Gesetzmäßigkeiten. Aber wir haben mit diesem 
Gesetz die Grundlage geschaffen, auf der in unse-
rem Staat an den technischen Aufgaben der Zu-
kunft gearbeitet werden kann. Damit hat sich das 
Hohe Haus den Dank aller verantwortlichen Kräfte 
in unserem Volke verdient. Mit meinem persön-
lichen Dank als zuständiger Minister an das Hohe 
Haus verbinde ich den Wunsch, daß die Gewissen-
haftigkeit, mit der dieses Gesetz erarbeitet und be-
raten wurde, ihre Wirkung auf die Handhabung 
der nun juristisch geregelten Naturkräfte in Wis-
senschaft, Wirtschaft und Politik im Sinne eines 
moralischen Regulativs nicht verfehlt. 

(Allseitiger Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird in der  Gene-
ralaussprache zur dritten Lesung weiter das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann schließe 
ich die allgemeine Aussprache. 

Meine Damen und Herren, da es sich um eine 
Grundgesetzänderung handelt, möchte ich die 
Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf Druck-
sache 3416 durch Hammelsprung vornehmen, da-
mit ich genau feststellen kann, daß das Erforder-
nis der Zweidrittelmehrheit auch erfüllt ist, wie es 
das Grundgesetz vorschreibt. Wir kommen also zur 
Auszählung. Ich bitte, den Saal zu verlassen. — Ich 
bitte, die Türen zu schließen. Die Abstimmung ist 
geschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis 
der Auszählung bekannt. Abgegebene Stimmen: 
im gesamten 345. Mit Ja haben gestimmt 330, mit 
Nein 13, enthalten haben sich 2. Da das Grund-
gesetz bindend vorschreibt, daß zu einer Grund-
gesetzänderung zwei Drittel der stimmberechtigten 
Abgeordneten zustimmen müssen — das wären 
332 —, ist die Grundgesetzänderung, da sie die not-
wendige Mehrheit nicht erreicht hat, abgelehnt. 

(Beifall rechts. — Abg. Rasner: Zur 
Geschäftsordnung!) 
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(Vizepräsident Dr. Schneider) 
— Bitte, Herr Abgeordneter Rasner zur Geschäfts-
ordnung! 

Rasner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich bitte, das Atomgesetz, das 
ja jetzt ohne die nötige verfassungsrechtliche 
Grundlage ist, von der Tagesordnung dieser Sit-
zung abzusetzen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, Sie haben den Geschäftsordnungsantrag 
gehört. Wird noch das Wort dazu gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. 

Ist das Haus damit einverstanden, daß das 
Atomgesetz, weil ja die eigentliche Grundlage 
fehlt, heute abgesetzt wird? — Es erhebt sich kein 
Widerspruch. Dann ist dieser Punkt heute von der 
Tagesordnung abgesetzt. 

Ich rufe auf Punkt 12: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über Maßnahmen auf dem 
Gebiete des zivilen Luftschutzes (Drucksache 
1978); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für An-
gelegenheiten der inneren Verwaltung 
(8. Ausschuß) (Drucksachen 3558, zu 3558). 
(Erste Beratung: 125. Sitzung.) 

Ich erteile das Wort dem Herrn Berichterstatter, 
dem Abgeordneten Dr. Schranz. 

Dr. Schranz (DP [FVP]), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf auf 
den Schriftlichen Bericht verweisen, in dessen er-
stem Absatz ich darauf hingewiesen habe, daß der 
Haushaltsausschuß an den Beratungen des Geset-
zes mitbeteiligt gewesen ist.  Bei Abfassung des 
Berichtes lag sein Votum noch nicht vor. Er hat 
darum gebeten, weil er später Beschluß gefaßt hat, 
nach § 74 Abs. 2 der Geschäftsordnung seinen Be-
schluß dem Plenum vorzulegen. Er lautet: 

Bei der Beratung wurde von den Vertretern 
der Bundesregierung erklärt, daß bei Durch-
führung des Luftschutzgesetzes in der jetzt 
vorliegenden Fassung des Ausschusses für An-
gelegenheiten der  inneren Verwaltung für 1957 
unter Heranziehung der vorhandenen Aus-
gabereste keine zusätzlichen Kosten gegen-
über den im Bundeshaushalt für das Rech-
nungsjahr 1957 veranschlagten Kosten ent-
stehen werden. 

Für die Folgejahre entstehen bei Durchfüh-
rung des Dreijahresprogramms der  Bundes-
regierung folgende Kosten: 

 
Regie

-

rungs

-

vorlage 
Mio DM 

Ausschuß
-fassung 

Mio DM 

a) Zu Lasten des Bundes: 

1958: 1. mit Einschluß 
der Bauten  528 708 

2. ahne Bauten 240 425 

1959: 1. mit Einschluß 
der Bauten  538 718 

2. ohne Bauten 250 425 

b) Zu Lasten von Ländern 
und Gemeinen 

1958: 1. mit Einschluß 
der Bauten 185 	96 

2. ohne Bauten 120 	— 

1959: 1. mit Einschluß 
der Bauten 187 	96 

2. ahne Bauten 120 	- 

Bei Annahme des Gesetzes müssen die den 
Bund treffenden Kosten in die Bundeshaus-
haltspläne der Jahre 1958 ff. eingestellt wer-
den. Zur Frage der Beschaffung ,der Deckungs-
mittel für diese Jahre unter dem Gesichts-
punkt des verfassungsmäßig vorgeschriebenen 
Haushaltsausgleichs ist keine Stellung zu neh-
men, da die haushaltsmäßige Belastung dieser 
Jahre und die Einnahmehöhe nicht zu über-
sehen sind. Die zahlenmäßigen Belastungen 
der Jahre 1957 bis 1959 sind oben dargestellt. 
Der Haushaltsausschuß empfiehlt, 

a) zu § 30 eine Interessenquote der Länder von 
30 % vorzusehen, 

b) die Verwaltungskosten der Durchführung den 
Ländern aufzuerlegen, 

c) in § 1 die Regierungsvorlage wiederherzustel-
len, 

d) die Verpflichtung zur Errichtung Erichtung von Luft

-

schutzbauten aus dem Gesetz herauszunehmen, 

e) den Schutz des Kulturgutes ,in das Gesetz ein-
zubeziehen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. Wir treten nunmehr in die 
zweite Lesung des aufgerufenen Gesetzes ein. 

Ich rufe auf in der Einzelberatung § 1, dazu den 
Umdruck 1179 Ziffer 1 und 1229 Ziffer 1 . 

Ich erteile das Wort zur Begründung des Antrags 
Umdruck 1179 Ziffer 1 Herrn Abgeordneten Schmitt 
(Vockenhausen). 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Schon bei den Aus-
schußberatungen hat sich sehr deutlich gezeigt, daß 
der Begriff Luftschutz nicht mehr das deckt, was 
eigentlich durch das Gesetz erreicht werden soll. 
Meine Fraktion schlägt daher vor. das Wort „Luft-
schutz" durch das Wort „Bevölkerungsschutz" zu 
ersetzen. Wir bitten Sie um Annahme unseres 
Antrags. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wer begründet 
Umdruck 1229 Ziffer 1? 

Herr Abgeordneter Dr. Kihn. 

Dr. Kihn (Würzburg) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Antrag der sozial-
demokratischen Fraktion wünscht eine Änderung 
der Terminologie des Gesetzes. Nun ist der Be-
griff Luftschutz ein fester Begriff, der sich im 
Laufe der Zeit gebildet hat, und dieser Gesetzent-
wurf, der Entwurf eines Ersten Gesetzes über den 
Schutz der Zivilbevölkerung, befaßt sich eben nur 
mit Fragen, die den Luftschutz im bisher her-
kömmlichen Sinne betreffen. Infolgedessen bitte 
ich, es doch dabei zu belassen. 
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Der Begriff ,,Schutz der Zivilbevölkerung" geht 
viel weiter. Der Luftschutz im engeren Sinn um-
faßt die Aufklärung der Bevölkerung, die Vorbe-
reitung des Selbstschutzes, die rechtzeitige War-
nung, den Gesundheitsdienst, Krankendienst und 
Luftschutzhilfsdienst, alles Materien, die in diesem 
Gesetz geregelt sind. Dagegen ist der Schutz der 
Zivilbevölkerung ein weiterer Begriff. Er umfaßt 
Evakuierung, Lebensmittelversorgung, Sicherung 
der Versorgungsbetriebe und des Verkehrs. Ich 
bitte deshalb, die Anträge abzulehnen und es bei 
der Terminologie des Gesetzentwurfs zu belassen. 

Was den Antrag der Koalitionsparteien betrifft, 
so soll in § 1 ein Satz 2 angefügt werden: 

Die Selbsthilfe der Bevölkerung wird durch 
behördliche Maßnahmen ergänzt. 

Diese Bestimmung stand seinerzeit schon im Ent-
wurf, wurde aber dann vom 8. Ausschuß als 
selbstverständlich abgelehnt. Nun habe ich damals 
schon die Auffassung vertreten, daß das leider 
Gottes in deutschen Landen nicht ganz selbstver-
ständlich ist. Bei uns ruft man immer den Staat 
an, wenn, man in Not ist, sucht nach Staatshilfe. 
Jener Satz scheint mir ganz besonders deshalb not-
wendig zu sein, weil jetzt in § 2 die Bestimmung 
eingefügt worden ist, daß der zivile Luftschutz 
Aufgabe des Bundes ist. Daraus könnte gefolgert 
werden, daß eben nur der Bund dafür zu sorgen 
hat. 

Ich bitte, diesen Änderungsantrag der Koali-
tionsparteien anzunehmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Abgeordneter 
Schmitt (Vockenhausen)! 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Nicht alles,  was  her-
kömmlich ist, muß sich durch die Gesetze immer 
weiter forterben. Es ist doch unbestritten, daß auch 
die  in  diesem ersten Gesetz zum Schutz der Zivil-
bevölkerung vorgesehenen Maßnahmen über den 
Rahmen von Luftschutzmaßnahmen im engeren, 
im alten Sinne hinausgehen. Deshalb möchte ich 
Sie doch noch einmal um Überprüfung bitten, ob 
wir unter diesen Umständen nicht doch sofort mit 
einer neuen Terminologie ,beginnen sollten, zu der 
Sie im Verlauf einer weiteren Gesetzgebung ohne-
hin kommen müssen. Darüber sind sich, glaube ich, 
die Regierungsparteien sowieso einig. 

Was  den  Antrag auf Umdruck 1229 betrifft, so 
bittet meine Fraktion, den Antrag abzulehnen. Bei 
diesem Entwurf geht es ausschließlich darum, fest-
zulegen, welche Maßnahmen von seiten des Bundes 
zum Schutz der Zivilbevölkerung getroffen wer-
den. Hier eine besondere Pflicht der Bevölkerung, 
die an sich selbstverständlich ist, im Rahmen der 

 Selbsthilfe zu statuieren, kann und soll doch nur 
dazu führen, finanzielle Anforderungen, die im 
Rahmen dieser Maßnahmen an den Bund gerichtet 
werden müssen, möglichst ,auf die  Gemeinden, die 
Länder und sogar auf die Zivilbevölkerung abzu-
laden. 

Um einer solchen Entwicklung nicht Vorschub zu 
leisten, bitten wir, den Antrag der Fraktion der 
CDU/CSU abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird weiter das 
Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Dr. 
Schranz, bitte! 

Dr. Schranz (DP [FVP]): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nur ganz wenige Worte. —
Für diejenigen, die sich mit der Materie ernsthaft 
beschäftigt haben, unterliegt es keinem Zweifel, 
daß es bei dem ersten Gesetz nicht sein Bewenden 
haben wird, sondern daß eine Reihe weitere Ge-
setze folgen werden. Ich würde es, Herr Kollege 
Kihn, für gut halten, wenn man an Stelle des 
Wortes Luftschutz schon jetzt den Ausdruck 
Bevölkerungsschutz in das Gesetz einfügte, weil 
wir — darauf hat der Herr Kollege Schmitt hin-
gewiesen — in der Zukunft gezwungen sein wer-
den, diesen Ausdruck für die folgenden Gesetze 
dennoch zu verwenden, um alle Tatbestände zu er-
fassen, die unter die Gesetze, die noch folgen wer-
den, subsumiert werden. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird weiter das 
Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Schmitt 
(Vockenhausen)! 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Nachdem der Herr 
Staatssekretär eingetroffen ist, möchte ich — ich 
habe bisher noch nichts gesagt, weil die Tages-
ordnung so schnell abgerollt ist — doch einmal 
fragen, ob nicht der Herr Minister, der uns auf 
Grund seiner Amerikareise sicher mit sehr wich-
tigen Erfahrungen dienen wird, auch noch im 
Laufe des Vormittags oder Nachmittags eintreffen 
wird. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Staatssekretär Rit-
ter von Lex! 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des  Innern: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte um Entschuldigung, daß 
weder der Herr Minister noch ich selber anweisend 
waren; ich war im Haushaltsausschuß und bin 
gerade herübergerufen worden. Der Herr Minister, 
der beim Herrn Bundeskanzler ist, ist sofort unter-
richtet worden und muß jede Minute eintreffen. 
Nach meiner Meinung wäre es schon wichtig, daß 
er selber zu diesem Gesetz spricht, vor allem wegen 
seiner Erfahrungen bei der Amerikareise. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Die Frau Abgeord-
nete Dr. Ilk zur Geschäftsordnung! 

Frau Dr. Ilk (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich halte die Anwesenheit des Herrn 
Innenministers für so wichtig, daß ich bitte, so 
lange zu unterbrechen, bis der Herr Innenminister 
da ist. Er hat jetzt gerade neue Erkenntnisse ge-
wonnen. Er selber hat sich auch in der ganzen 
Zeit immer wieder bemüht, diese Dinge vorwärts

-

zutreiben. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Über

-

schätzen Sie, Frau Kollegin, diese Er

-

kenntnisse nicht!) 

Wir sollten ihn doch bitten, daß er von Anfang an 
dabei ist. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Abgeordneter 
Lücke! 

Lücke (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte, dem Antrag, den die ver-
ehrte Frau Kollegin Ilk hier gestellt hat, nicht 
stattzugeben. Es ist doch dem Hause bekannt, daß 
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durch die Absetzung des Atomgesetzes mehrere 
Stunden Zeit gewonnen wurden. Wenn der Mini

-ster beim Kanzler ist, muß er etwas Zeit haben, 
herüberzukommen. Wir sind in der Einzelberatung 
und können fortfahren. Ich bitte, so zu verfahren. 

(Abg. Frau Dr. Ilk: Dann können wir doch 
die Mittagspause etwas eher machen; dann 

braucht er sich nicht zu beeilen!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, Frau Abgeordnete Ilk hat den Antrag zur 
Geschäftsordnung gestellt, diesen Punkt jetzt zu 
unterbrechen. Das würde praktisch bedeuten, daß 
wir jetzt die Mittagspause beginnen. Dem ist wider-
sprochen worden. Ich muß also abstimmen lassen. 
Wer dem Antrag der Frau Dr. Ilk zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir fahren also in der Einzelberatung fort. Ich 
hatte vorhin gefragt, ob zu dem aufgerufenen § 1 
noch das Wort gewünscht wird. — Das ist nicht der 
Fall; ich schließe die Beratung des aufgerufenen 
§ 1 und komme zur Abstimmung. 

Ich lasse zuerst abstimmen über den Antrag Um-
druck 1179 Ziffer 1, das Wort „Luftschutz" durch 
den Ausdruck „Bevölkerungsschutz" zu ersetzen. 
Wer diesem Änderungsantrag zuzustimmen wünscht, 
gebe bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Der Antrag ist mit Mehrheit ange-
nommen. 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über den 
Antrag Umdruck 1229, dem § 1 einen bestimmten 
Zusatz zu geben. Wer dem Antrag Umdruck 1229 
Ziffer 1 zuzustimmen wünscht, gebe bitte das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Wir 
wiederholen die Abstimmung. Wer dem Antrag zu-
zustimmen wünscht, erhebe sich bitte vom Platz. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das erste war 
die Mehrheit; der Antrag ist angenommen. 

Ich komme damit zu dem so geänderten § 1. Wer 
ihm zuzustimmen wünscht, gebe das Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe auf § 2 und dazu den Antrag Um-
druck 11'79 Ziffer 2. Wer begründet? — Herr Ab-
geordneter Schmitt (Vockenhausen), bitte. 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich kann mich kurz 
fassen. Nachdem wir die Abstimmung zu § 1 durch-
geführt haben, ergeben sich die entsprechenden 
Konsequenzen für die weiteren Bestimmungen des 
Gesetzes. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Darf ich das dahin 
verstehen, Herr Abgeordneter Schmitt, daß damit 
auch die weiteren Ziffern als schon begründet gel-
ten können, weil das eigentlich die Konsequenz der 
Schlußfolgerung aus dem ersten Beschluß ist? — 
Danke schön. 

Wird weiter das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall; dann schließe ich die Beratung und 
komme zur Abstimmung. Wer dem Antrag Um-
druck 1179 Ziffer 2 zuzustimmen wünscht, gebe 
bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Mit Mehrheit angenommen. 

Wer dem nunmehr so geänderten § 2 zuzustim-
men wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Gegen eine Stimme 
verabschiedet. 

Ich rufe auf § 3, dazu den Antrag Umdruck 1179 
Ziffer 3. Wird dazu das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. Dann schließe ich die Beratung und 
komme zur Abstimmung. 

Ich lasse abstimmen über den Antrag Um-
druck 1179 Ziffer 3. Wer der Ziffer 3 zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit ange-
nommen! 

Wer dem so geänderten § 3 zuzustimmen wünscht, 
gebe bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Angenommen! 

Ich rufe auf § 4 mit Umdruck 1179 Ziffer 4. Wird 
das Wort gewünscht? — Bitte, Herr Staatssekretär! 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die in dem Umdruck 1179 zusammen-
gefaßten verschiedenen Anträge gehen darauf hin-
aus, den Ausdruck „ziviler Luftschutz" zu besei-
tigen und durch „Bevölkerungsschutz" zu ersetzen 
und die daraus sich ergebenden Konsequenzen in 
den verschiedenen Paragraphen zu ziehen. Darf ich 
dazu grundsätzlich folgendes bemerken. 

Die Bundesregierung begrüßt, daß das Gesetz 
die neue Bezeichnung „Gesetz über Maßnahmen 
zum Schutz der Zivilbevölkerung" erhalten hat. 
Damit wird deutlich gemacht, daß der zivile Be-
völkerungsschutz wesentlich umfassender ist, als es 
der alte Begriff „ziviler Luftschutz" gewesen ist. 
Das ändert aber nichts daran, daß der zivile Luft-
schutz das Kernstück des ganzen zivilen Bevölke-
rungsschutzes darstellt und daß er eine Reihe von 
spezifischen Aufgaben umfaßt, die geradezu sein 
Wesen ausmachen. Die Bundesregierung ist daher 
der Auffassung, wenn man das Wort „Luftschutz" 
immer wieder durch „Zivilschutz" oder etwa das 
Wort „Luftschutzleiter", wie in dieser Ziffer, durch 
das Wort „Schutzleiter" ersetzte, würde das dem 
Wesen der Aufgaben, die durch dieses Gesetz ge-
löst werden sollen, in keiner Weise gerecht 
werden. 

Ich darf in diesem Zusammenhang z. B. die wich-
tige Aufgabe nennen, die Bevölkerung über die 
Gefahren des modernen Luftkrieges, über die Be-
deutung des Selbstschutzes der Bevölkerung, über 
die rechtzeitige Warnung bei Luftangriffen, über 
den Luftschutzhilfsdienst usw. mit allen seinen wich-
tigen Sparten aufzuklären. Denken Sie an den 
Brandbekämpfungsdienst, an den Bergungs-  
und Instandsetzungsdienst, an den Sanitätsdienst, 
an den sozialen Betreuungsdienst usw. Überall ist 
es hier so, daß der Ausdruck „Luftschutz" so wich-
tig und auch so eingebürgert ist, daß es geradezu 
irreführend wäre, wenn man jetzt statt „Luft-
schutzleiter" „Schutzleiter", statt „Luftschutzraum" 
„Schutzraum" usw. sagte. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Gerade den letzten Ausdruck „Luftschutzraum" 
darf ich vielleicht benutzen, um meine Argumenta-
tion noch stärker zu unterstreichen. Der Ausdruck 
„Luftschutzraum" zeigt, wie sehr in unserer Be-
völkerung mit ihren leidvollen Erfahrungen aus 
dem zweiten Weltkrieg der Ausdruck „Luftschutz" 
ein fester Begriff geworden ist, der innerhalb des 
weiten Begriffes „ziviler Bevölkerungsschutz" auch 
heute noch seine eigenständige und große Bedeu-
tung hat. Unsere Bevölkerung verbindet damit 
auch heute noch bestimmte und ganz konkrete 
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Schutzvorstellungen. Wir werden niemand dazu 
bringen, statt vom „Luftschutzraum" vom „zivilen 
Schutzraum" und statt vom „Luftschutzleiter" vom 
„Schutzleiter" zu sprechen. Der Ausdruck „civil 
defense", zivile Verteidigung, wird — ich gebe 
das zu — von den Engländern und den Amerika-
nern gebraucht. Die Schweizer verwenden den 
Ausdruck „Zivilschutz". Diese Ausdrücke sind in 
diesen Ländern eingebürgert, sind dort der Be-
völkerung vertraut und mögen dort bleiben. Unser 
Volk würde jeden Versuch, den Ausdruck „Luft-
schutz" durch einen anderen Begriff zu ersetzen, 
vielleicht sogar als eine Irreführung empfinden 
müssen. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : 
Unglaublich!) 

Ich darf noch auf einen weiteren Gesichtspunkt 
hinweisen. Herr Abgeordneter, ich stehe nachher, 
wenn Sie mich fragen wollen, sogleich zur Ver-
fügung. Für die umfassende Aufgabe der Abschir-
mung der Zivilbevölkerung vor den unmittelbaren 
Auswirkungen eines Krieges und insonderheit 
eines Luftkrieges — ich erinnere nur an die 
Evakuierungsmaßnahmen für besonders luftge-
fährdete Gebiete, an die Lebensmittelbevorratung, 
an die Aufrechterhaltung eines Notverkehrs — hat 
sich in der letzten Zeit immer stärker die Bezeich-
nung „ziviler Bevölkerungsschutz" eingebürgert. 
Das wird jetzt auch durch die Bezeichnung des Ge-
setzentwurfs als „Erstes Gesetz über Maßnahmen 
zum Schutz der Zivilbevölkerung" deutlich geklärt 
und gesetzlich festgelegt. Diese zu begrüßende Klä-
rung würde nach unserer Überzeugung vereitelt, 
wenn jetzt neben den Ausdruck „ziviler Bevölke-
rungsschutz" an die Stelle des klaren Begriffes 
„Luftschutz" der Begriff „Zivilschutz" oder der 
noch mehr verkürzte Begriff „Schutz" — Schutz-
leiter, Schutzraum — träte. Dann würde sofort die 
Frage auftauchen, was denn eigentlich der Unter-
schied zwischen zivilem Bevölkerungsschutz und 
Zivilschutz sein soll, während unsere Bevölkerung 
den Unterschied zwischen dem umfassenden Be-
griff „ziviler Bevölkerungsschutz" und dem Be-
griff „Luftschutz" kennt. Man sollte es daher nach 
Auffassung der Bundesregierung für die spezi-
fischen Aufgaben des Luftschutzes bei diesem 
unserer Bevölkerung bekannten Begriff belassen. 
Ich würde daher bitten, die Anträge auf Änderung 
des Ausdrucks „Luftschutz" in dem Gesetzentwurf 
nicht anzunehmen, sondern es bei dieser Bezeich-
nung auch in Zukunft zu belassen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr.  Abgeordnete Schmitt (Vockenhausen). 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Herr Staatssekre-
tär hat hier die Sache so dramatisiert, als ob ge-
wissermaßen durch die terminologischen Änderun-
gen das gesamte Gesetz in Gefahr gestellt würde. 
Ich möchte dazu feststellen: erstens werden die 
Aufgaben dadurch nicht berührt. Zweitens: neben 
dem Begriff Luftschutzraum z. B. hat auch der Be-
griff Schutzraum allgemein ohne den Zusatz schon 
in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt, und 
ich möchte mich entschieden gegen die Darstellung 
verwahren, als ob die begrifflichen Änderungen 
dazu führen sollten, die Bevölkerung irrezuführen. 
Wenn etwas in die Irre führt, dann ist es der Ge-
danke, daß mit diesen Maßnahmen bereits für die 
Bevölkerung ein Schutz gegeben sei. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird das Wort 
weiter gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann 
schließe ich die Beratung und komme zur Abstim-
mung. 

Ich lasse abstimmen über den Antrag auf Um-
druck 1179 Ziffer 4. Wer ,ihm zuzustimmen 
wünscht, der gebe bitte das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Antrag ist 
abgelehnt. 

Dann lasse ich abstimmen über den § 4 in der 
Ausschußfassung. We r zuzustimmen wünscht, der 
gebe bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Mit Mehrheit verabschiedet. 

Ich rufe auf § 5 in der Ausschußfassung. Ände-
rungsanträge liegen nicht vor. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Doch, auf 
Umdruck 1179, Herr Präsident!) 

— Verzeihung, ja, Umdruck 1179 Ziffer 5. Ich er-
öffne die Aussprache. Wird das Wort gewünscht? 
— Das ist nicht der Fa ll . Dann schließe ich die Aus-
sprache und komme zur Abstimmung. 

Ich lasse abstimmen über  den  Antrag auf Um-
druck 1179 Ziffer 5. Wer zuzustimmen wünscht, der 
gebe bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über den § 5 in 
der  Ausschußfassung. Wer zuzustimmen wünscht, 
der gebe bitte dias Handzeichen. — Gegenprobe! —
Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf § 6 mit ,dem Antrag auf Umdruck 
1179 Ziffer 6. Ich eröffne die Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann 
schließe ich die Aussprache und ,komme zur Ab-
stimmung über den Antrag auf Umdruck 1179 Zif-
fer 6. Wer zuzustimmen wünscht, der  gebe bitte 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich rufe auf § 7, dazu Umdruck 1179 Ziffer 7. 
(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Herr Prä

-

sident, über die Überschrift müßte wohl 
zunächst noch abgestimmt werden!) 

Das ist der Zweite Abschnitt, Luftschutzwarn- und 
Alarmdienst. Zu dieser Überschrift ist wohl, wenn 
ich es jetzt materiell übersehe, Umdruck 1179 Zif-
fer 7 bestimmt. 

Dann rufe ich gleichzeitig dazu auf den § 7 mit 
Umdruck 1179 Ziffer 8 und Umdruck 1229 Ziffer 2. 
Herr Abgeordneter Schmitt, wollen Sie das  noch 
begründen? 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Nein, ich 
möchte zunächst einmal fragen, ob der 
Antrag auf Umdruck 1229 begründet wer

-

den soll!) 

— Gut, dann gebe ich das Wort zur Begründung 
des Antrags auf Umdruck 1229 Ziffer 2 dem Abge-
ordneten Dr. Kihn. 

Dr. Kihn (Würzburg) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! § 7 Abs. 2 Satz 2 lautet 
folgendermaßen: 

Der Bundesminister des Innern kann im Rah-
men des Luftschutzwarndienstes einen zivilen 
Luftbeobachtungsdienst einrichten. 

Die Einrichtung dieses Luftbeobachtungsdienstes 
als Ergänzung des Flugmeldedienstes ist inzwi

-

schen durch eine Vereinbarung zwischen den be- 



2. Deutscher Bundestag — 216. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 27. Juni 1957 	12777 
(Dr. Kihn [Würzburg]) 
teiligten Ministern — Minister des Innern und 
Minister für Verteidigung — an den Bundes-
minister für Verteidigung übergegangen, so daß 
eine Ermächtigung des Bundesministers des Innern 
überflüssig ist. Ich bitte, der Streichung zuzustim-
men. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Abgeordneter 
Schmitt (Vockenhausen)! 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Meine Fraktion stimmt 
dem Streichungsantrag zu. Wir möchten jedoch 
Gelegenheit nehmen, den Herrn Minister des In-
nern zu fragen, ob und in welchem Umfang noch 
weitere Umorganisationen in dem Luftwarndienst 
vorgesehen sind oder ob noch Besprechungen oder 
Verhandlungen darüber im Gange sind. Wir wol-
len hier genaue Klarheit darüber haben, ob das 
nur ein Anfang des Übergangs dieser Institution 
ist oder ob damit die Organisation endgültig zwi-
schen beiden beteiligten Ressorts klargestellt ist. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich kann 
eine bejahende Antwort zu dem letzten Teil der 
Frage geben und sagen, daß zwischen dem Bundes-
ministerium für Verteidigung und dem Bundes-
ministerium des Innern diese Abgrenzung end-
gültig erfolgt ist. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird weiter das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann 
schließe ich die Beratung und komme zur Ab-
stimmung. 

Ich lasse zuerst über den Antrag auf Umdruck 
1179 Ziffer 7 abstimmen, nach dem der Zweite 
Abschnitt die Überschrift „Warn- und Alarm-
dienst" erhalten soll. Wer diesem Änderungsan-
trag zuzustimmen wünscht, gebe bitte das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ab-
gelehnt. 

Damit bleibt es bei der Ausschußfassung, über 
die ich wohl nicht noch einmal abstimmen zu 
lassen brauche. 

Ich rufe nunmehr § 7 und dazu den Änderungs-
antrag auf Umdruck 1179 Ziffer 8 auf. Wer dem 
Änderungsantrag auf Umdruck 1179 Ziffer 8 zuzu-
stimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit 
abgelehnt. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Herr Prä-
sident, da die Mehrheitsverhältnisse so 
klar sind, würde ich bitten, daß wir die 
entsprechenden Ziffern jeweils zurück-
ziehen können, um die Arbeit des Hauses 
zu erleichtern! — Bravo! in der Mitte.) 

Ich lasse nunmehr über den Antrag auf Um-
druck 1229 Ziffer 2, nach dem § 7 Abs. 2 Satz 2 
gestrichen werden soll, abstimmen. Wer diesem 
Änderungsantrag zuzustimmen wünscht, gebe bitte 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Angenommen. 

Wer dem so veränderten § 7 — im übrigen in 
der Ausschußfassung — zuzustimmen wünscht, gebe 
bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 8 und dazu den Antrag auf Um-
druck 1179 Ziffer 9. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Wird zu
-

rückgezogen!) 
- Ist zurückgezogen. Wird dann zu § 8 in der 
Ausschußfassung das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. Wer § 8 in der Ausschußfassung 
zuzustimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit 
verabschiedet. 

Nunmehr rufe ich auf § 9 sowie den Ände-
rungsantrag auf Umdruck 1179 Ziffer 10. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Wird zu

-

rückgezogen!) 
— Wird auch zurückgezogen. Wird im übrigen zu 
§ 9 in der Ausschußfassung das Wort gewünscht. 

Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zur 
Abstimmung. Wer dem § 9 in der Ausschußfassung 
zuzustimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Soviel ich 
sehe, einstimmig verabschiedet. 

Ich rufe auf § 10, dazu Ziffer 12 des Umdrucks 
1179. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Wird zu

-

rückgezogen!) 

— Ziffer 12 eist zurückgezogen. Wird zu § 10 in der 
Ausschußfassung das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. Ich komme zur Abstimmung. Wer 
§ 10 in  der Ausschußfassung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf § 10 a, dazu Umdruck 1179 Ziffer 13. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Wird zu

-

rückgezogen!) 

— Wird zurückgezogen. Wer § 10 a  in der Aus-
schußfassung zuzustimmen wünscht, den  bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? - Einstimmig angenommen. 

Ich rufe den Vierten Abschnitt des Gesetzent-
wurfs auf, dazu Ziffer 14 \des Umdrucks 1179. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Wird zu

-

rückgezogen!) 
— Ziffer 14 wird zurückgezogen. 

Ich rufe auf § 11 und Ziffer 15 des Umdrucks 
1179. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Wird auch 
zurückgezogen!) 

— § 11 in der Ausschußfassung; wird dazu das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wir 
kommen zur Abstimmung. Wer § 11 in der Aus-
schußfassung zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? - Angenommen. 

§ 12, dazu Ziffer 16 des Umdrucks 1179. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Wird auch 
zurückgezogen!) 

— Ziffer 16 wird auch zurückgezogen. Wer wünscht 
zu § 12 in zweiter Lesung das Wort? — Niemand. 
Ich komme zur Abstimmung. Wer § 12 in der Aus-
schußfassung zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? - Einstimmig angenommen. 

Ich rufe die §§ 13 und 14 in der Ausschußfassung 
auf. Änderungsanträge liegen nicht vor. Wird das 
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den aufgerufenen Paragraphen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig an-
genommen. 

Ich rufe § 15 auf, dazu Ziffer 17 des Umdrucks 
1179. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Wird zu

-

rückgezogen!) 

— Wird von der antragstellenden Fraktion zu-
rückgezogen. Wird zu § 15 in  der Ausschußfassung 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wir 
kommen zur Abstimmung. Wer § 15 zustimmt, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit großer Mehrheit angenom-
men. 

Ich rufe § 16 auf, dazu Umdruck 1179 Ziffer 18. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Wird zu

-

rückgezogen!) 

- Ich rufe dazu auf die §§ 17 und 18. Ich eröffne 
die Aussprache. Wird das Wort gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. Ich komme zur Abstimmung. Wer 
den aufgerufenen §§ 16, 17 und 18 in der Aus-
schußfassung zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe auf § 19, dazu den Umdruck 1200, Än-
derungsantrag der  Abgeordneten Frau Dr. h. c. 
Weber (Aachen), Dr. Arndt, Dr. Czermak und Ge-
nossen. Frau Kollegin Weber, soll der Änderungs-
antrag nicht begründet werden? 

(Frau Dr. h. c. Weber [Aachen] : Nein!) 

- Wird sonst das Wort zu dem aufgerufenen Pa-
ragraphen gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Ich komme zur Abstimmung über den Umdruck 
1200. Er lautet: 

In § 19 Abs. 2 werden an Stelle des Wortes 
„Zivilrechtsweg" die Worte „ordentlicher 
Rechtsweg" gesetzt. 

Wer diesem Änderungsantrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Wir müssen die 
Abstimmung wiederholen. Wer dem Umdruck 1200 
zustimmt, erhebe sich bitte vom Platz. — Gegen-
probe! — Ist klar; abgelehnt. 

Wer dann § 19 in  der unveränderten Ausschuß-
fassung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe § 20 mit dem Antrag Umdruck 1179 
Ziffer 20 auf. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Der Ände

-

rungantrag wird zurückgezogen!) 

- Er wird zurückgezogen. Wird zu § 20 in der 
Ausschußfassung das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. 
Wer dem § 20 in der Ausschußfassung zuzustim-
men wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit an-
genommen. 

Ich rufe § 21 und dazu den Antrag Umdruck 1179 
Ziffer 21 auf. — Bitte, Herr Abgeordneter Schmitt 
(Vockenhausen)! 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 

Meine Damen und Herren! Meine Fraktion wird  

auch diesen Antrag zurückzuziehen. Ich habe mich 
nur deshalb zu Wort gemeldet, weil nach meiner 
Meinung die Debatte mit dem Antrag Umdruck 
1229 Ziffer 8, also mit der von Ihnen vorgeschla-
genen Neufassung des § 36, beginnen muß, wo-
nach das Gesetz mit Ausnahme der  §§ 21 Abs. 1 
Nr. 2, 21 Abs. 2 und 23, deren Inkrafttreten durch 
besonderes Gesetz bis 1. Januar 1959 bestimmt 
werden soll, in Kraft tritt. Diese Debatte muß hier 
jetzt geführt werden, weil das Gesetz durch diese 
Schlußbestimmung materiell praktisch wieder völ-
lig aus den Angeln 'gehoben wird. Sie machen also 
nach außen eine schöne Geste, indem gewisse Be-
stimmungen gebracht werden, und am Schluß, im 
§ 36, erleben wir dann, daß das ganze Gesetz am-
putiert wird.  Um die Begründung für diese Am-
putation müssen wir Sie, meine Damen und Her-
ren, so leidvoll das sicher sein wird, schon bitten. 
Ich möchte vorschlagen, daß wir die Debatte um 
diese Frage hier bei § 21 führen. Die Entscheidung 
liegt natürlich beim Haus. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Bundesinnenminister. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe zu-
nächst eine Frage an den Kollegen Schmitt (Vok-
kenhausen) zu stellen, nämlich die, ob er seinen 
Standpunkt zu § 21 und zum Antrag Umdruck 
1229 Ziffer 8 darzulegen wünscht oder ob er den 
Wunsch aufrechterhält, den er während meiner 
Abwesenheit geäußert hat, etwas von mir zu hören. 
Ich möchte die Verfahrensweise wählen, die die 
Arbeiten des Hauses am schnellsten voranbringt. 
Vielleicht ist der Abgeordnete Schmitt (Vocken-
hausen) so freundlich, die Frage zu beantworten. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Herr Prä

-

sident, ich bin der Meinung, ,die Antrag

-

steller müßten sich zunächst einmal äußern. 
Die Antragsteller sind formell ja immer 
noch die Fraktionen der CDU/CSU und 
der DP [FVP]. Aber bitte nach Ihnen, 

Herr Minister!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, ich habe keine Möglichkeit, von hier oben 
auf die  Art der Gestaltung einzuwirken. Ein wei-
terer Antrag liegt nicht vor. Sie haben Ihren zu-
rückgezogen. Also nur § 21! Wenn die Antrag-
steller später einen anderen § 36 haben wollen und 
wenn sie ihren Antrag nicht begründen und nicht 
debattieren wollen, können wir sie nicht zwingen, 
Herr Kollege Schmitt. — Bitte sehr, Herr Minister! 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Dann 
würde ich,  Herr Präsident, wenn Sie und  das  Hohe 
Haus damit einverstanden sind, meine Ausführun-
gen zurückstellen, bis  wir zu § 36 kommen. Das 
ist für die Arbeiten des Hauses vielleicht das zü-
gigste Verfahren. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird zu § 21 in der 
Ausschußfassung weiter .das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der  Fall. Dann schließe ich die Be-
ratung und komme zur Abstimmung. Wer dem 
§ 21 in der Ausschußfassung zuzustimmen wünscht, 
gebe bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Bei einer Gegenstimme — ich stelle 
sie ausdrücklich fest — angenommen. 
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Ich rufe § 22 und  dazu den Antrag Umdruck 
1179 Ziffer 22 auf. Herr Abgeordneter Schmitt 
(Vockenhausen), wird der aufrechterhalten? 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : 
Nein, wird zurückgezogen!) 

- Wird zurückgezogen. — Dann also § 22 in der 
Ausschußfassung. Wird das Wort dazu gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Wer § 22 in der Ausschußfassung anzu-
nehmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei einer Gegen-
stimme angenommen. 

Ich rufe nunmehr § 23 rauf mit den Anträgen 
Umdruck 1179 Ziffer 23 und Umdruck 1229 Zif-
fer 3. — Bitte, Herr Abgeordneter Sch mitt 
(Vockenhausen). 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wir kommen jetzt all-
mählich zu den Bestimmungen des Gesetzes, bei 
denen es um die Frage der Kosten geht. Da die 
endgültige Fassung des § 23 noch nicht übersehen 
werden kann, solange über § 36 noch nicht ent-
schieden ist, kann auch über unseren Antrag an 
dieser Stelle noch nichts Abschließendes gesagt 
werden. Weil sich aber unser Antrag nicht nur 
darauf richtet, für das Rechnungsjahr 1957 zusätz-
lich Mittel zur Verfügung zu bekommen, sondern 
weil er verlangt, daß für die Mietmehrbelastungen, 
die im sozialen Wohnungsbauentstehen und die 
gegebenenfalls getragen werden müssen, grund-
sätzlich der Bund die entsprechenden Mittel zur 
Verfügung stellt, möchten wir bitten, daß Sie un-
serem Antrag aus grundsätzlichen Erwägungen 
zustimmen, auch wenn die Sache für das Rech-
nungsjahr 1958 gegebenenfalls durch die Neu-
fassung des § 36 noch nicht akut wird. 

Wir haben uns in ,den beteiligten Ausschüssen 
sehr eingehend mit der Materie beschäftigt. Wir 
haben festgestellt, daß durch den Schutrzraumbau 
sehr große Belastungen auf die Bevölkerung zu-
kommen. Die Mieterhöhungen, die  der Herr 
Staatssekretär im Querschnitt angekündigt hat, 
lagen damals bei 9,1 %; ich nehme an, daß sich 
dieser Durchschnitt inzwischen noch etwas erhöht 
haben wird. Wir haben ferner festgestellt, daß die 
Auswirkungen auf den sozialen Wohnungsbau be-
trächtlich sein werden. Ich darf hierzu auf die 
Unterlagen, die das Ministerium in einer Denk-
schrift zur Verfügung gestellt hat,  hinweisen. Es 
handelt sich hier um Millionenbeträge, die die 
Länder und die Gemeinden zusätzlich aufbringen 
müßten. Wir glauben, daß es bei der augenblick-
l ichen Finanzlage im Bund, in  den  Ländern und 
den Gemeinden und insbesondere im Hinblick dar-
auf, daß der zivile Bevölkerungsschutz eine Auf-
gabe des Bundes ist, nicht möglich ist, daß die 
Gemeinden diese zusätzlichen Mehrbel as tungen 
tragen. 

Nun ist bei den  Beratungen mehrfach darauf 
hingewiesen worden, es müsse den Ländern mög-
lich sein, diese Schutzraumbauten im Rahmen der 
ohnehin zur Verfügung gestellten Mittel für den 
sozialen Wohnungsbau einzuplanen. Ich darf an 
die lebhaften und harten Auseinandersetzungen 
bei der zweiten und dritten Beratung des Bundes-

haushalts erinnern, als meine politischen Freunde 
hier rum die Erhöhung der Mittel für den sozialen 
Wohnungsbau kämpften. Ich darf darauf hinweisen, 
daß Tauch von seiten der Koalitionsparteien durch

-
aus anerkannt wurde, es sei natürlich gut, wenn 
mehr Mittel zur Verfügung stünden. Die jetzt vor-
liegende Fassung des Gesetzentwurfs würde aber 
zweifellos zu einer starken Einengung des sozialen 
Wohnungsbaus führen und würde die vorhandenen 
Mittel noch entsprechend verringern. Wir legen 
unter allen Umständen Wert darauf, daß diese zu-
sätzlichen Kosten vom Bund getragen werden. 
Daher darf ich unabhängig von der Beschluß-
fassung zu § 36 bitten, daß ,das Hohe Haus unserem 
Antrag zustimmt. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort zur Be-
gründung des Antrags Umdruck 1229 Ziffer 3 hat 
der Abgeordnete Dr. Kihn. 

Dr. Kihn (Würzburg) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Antrag der sozial-
demokratischen Fraktion will eine grundsätzliche 
Änderung des § 23 des Entwurfs herbeiführen. Nach 
§ 23 haben Bund, Länder, Gemeinden und Ge-
meindeverbände für die Durchführung von Luft-
schutzmaßnahmen im öffentlich geförderten sozia-
len Wohnungsbau vom Rechnungsjahr 1957 an 
öffentliche Mittel zusätzlich zur Verfügung zu stel-
len. Diese Verpflichtung soll nun lediglich der Bund 
tragen. Damit wird die bisherige Finanzierung des 
sozialen Wohnungsbaus grundsätzlich geändert, mit 
der Folge, daß wesentlich höhere Bundesmittel er-
forderlich werden. Der Haushaltsausschuß hat der 
Regelung des Entwurfs zugestimmt. Wenn der An-
trag der sozialdemokratischen Fraktion durchginge, 
würde es sich um eine Finanzvorlage handeln, und 
es wäre die Zurücküberweisung des Gesetzentwurfs 
an den Haushaltsausschuß notwendig. 

Ich bitte gerade im Hinblick darauf, daß wir 
diese Bestimmungen vorläufig nicht in Kraft treten 
lassen wollen, den Antrag abzulehnen und es bei 
der Regelung des Gesetzentwurfs, die der bisheri-
gen Ordnung der Finanzierung des sozialen Woh-
nungsbaus entspricht, zu belassen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird weiter das 
Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Engell! 

Engell (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die finanzschwachen Länder sind gar 
nicht in der Lage, zusätzlich Mittel für Luftschutz

-

bauten im sozialen Wohnungsbau zur Verfügung 
zu stellen. Im Gegenteil, es sind schon erhebliche 
Schwierigkeiten vorhanden, die Mittel für diejeni-
gen Vorhaben zu beschaffen, bei denen keinerlei 
Luftschutzmaßnahmen eingeplant sind. Wir wer-
den daher dem Antrag der sozialdemokratischen 
Fraktion zustimmen. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird weiter das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann 
kommen wir zur Abstimmung. 

Ich lasse zuerst über den weitergehenden Antrag 
Umdruck 1179 Ziffer 23 abstimmen. Wer ihm zu-
zustimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Antrag ist 
abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über den Ände-
rungsantrag Umdruck 1229 Ziffer 3, in § 23 die 
Worte „vom Rechnungsjahr 1957 ab" zu streichen. 
Wer diesem Änderungsantrag zuzustimmen wünscht, 
gebe bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Mit Mehrheit angenommen. 
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Wer dem so geänderten § 23 zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit ange-
nommen. 

§ 24 entfällt. — Ich rufe nunmehr auf § 25 und 
dazu den Änderungsantrag Umdruck 1179 Ziffer 24. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Wird zu- 
rückgezogen!) 

-- Wird zurückgezogen. Dann rufe ich die §§ 25 
und 26 in der Ausschußfassung auf. Wird das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich komme 
zur Abstimmung. Wer den aufgerufenen Paragra-
phen in der Ausschußfassung in zweiter Lesung 
zustimmen will, gebe bitte das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Gegen zwei Stim-
men angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf den § 27 und dazu den 
Änderungsantrag Umdruck 1179 Ziffer 25. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Wird zu

-

rückgezogen!)  

— Wird zurückgezogen; dann bleibt es bei der Aus-
schußfassung. Ich rufe ferner auf den § 27 a in der 
Ausschußfassung. Wird das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Wer den aufgerufenen Para-
graphen zuzustimmen wünscht, gebe bitte das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Gegen eine Stimme angenommen. 

ich rufe nunmehr auf den Änderungsantrag Um-
druck 1229 Ziffer 4, hinter § 27 a einen neuen Ab-
schnitt V a einzufügen. — Bitte, Herr Abgeordneter  

Dr. Kihn.  

Dr. Kihn (Würzburg) (CDU/CSU): Herr Präsident!  

Meine Damen und Herren! Nachdem die Beratun

-

gen des 8. Ausschusses abgeschlossen waren, ist an  

ihn die Anregung herangetragen worden, einen  

des Kulturguts vorzusehen. Der intensiveren Schutz  des Kulturguts vorzusehen 

Haushaltsausschuß hat diese Frage noch behandelt  
und auch der Ergänzung des Entwurfs zugestimmt.  
Ich bitte Sie, dem Antrag ebenfalls Ihre Zustim-
mung zu erteilen.  

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird das Wort  
dazu gewünscht? — Herr Abgeordneter Schmitt  

(Vockenhausen), bitte.  

Schmitt  (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident!  

Meine Damen und Herren! Meine Fraktion bejaht  
das Anliegen des Antrags. Sie möchte Sie aber darauf  
hinweisen, daß sich die Antragsteller keine Ge-
danken gemacht haben, wie die Länder die Mehr-
belastungen, die sich aus dieser Einfügung ergeben,  
tragen sollen. So einfach kann man es sich nicht  
machen, daß man hier Grundsatzbestimmungen  
aufstellt, daß der Bundesminister des Innern all-
gemeine Verwaltungsvorschriften über den Um-
fang und die Durchführung dieser Maßnahmen mit  
Zustimmung des Bundesrats erläßt, und dann in  

einem Antrag zu § 30 Abs. 1 sagt, daß die Länder  
mit 30 % beteiligt werden sollen und daß sie die  
persönlichen und sächlichen Verwaltungskosten zu  
tragen haben, die aus diesen Maßnahmen erwach-
sen. Nach dem Sinn des Antrags kann es also gar  
nicht anders sein, als daß die persönlichen und säch-
lichen Verwaltungskosten auch bei der Sicherung  
von Kulturgut in vollem Umfang von den Ländern  
getragen werden.  

Meine Fraktion sieht sich nicht in der Lage, einer  

solchen Regelung zuzustimmen. Sie bedauert, daß  

die Antragsteller, die bemüht sind, soweit wie mög-
lich die Kosten vom Bund abzuwälzen, den Län-
dern und Gemeinden zusätzliche Belastungen auf-
erlegen. Wir sind überzeugt, daß das mit dazu füh-
ren wird, daß das Gesetz bei den weiteren Beratun-
gen im Bundesrat auf sehr große Schwierigkeiten  

stößt.  
(Beifall bei der SPD.)  

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird das Wort  
weiter gewünscht? — Das ist nicht der Fall.  

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Ände-
rungsantrag Umdruck 1229 Ziffer 4 zuzustimmen  

wünscht, der gebe bitte das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Bei einigen Gegen-
stimmen und vielen Enthaltungen mit Mehrheit  

angenommen.  

Ich rufe den § 28 des Gesetzes mit dem Ände-
rungsantrag Umdruck 1179 Ziffer 26 auf.  

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Wird zu

-

rückgezogen!)  

— Der Antrag wird zurückgenommen. Ich rufe § 28  

in der Ausschußfassung auf. — Das Wort wird  

nicht gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung.  

Wer zuzustimmen wünscht, gebe bitte das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit  

Mehrheit angenommen.  

Ich rufe den Siebenten Abschnitt auf. Es ist jetzt  

gleich 13 Uhr. Wir werden mit der zweiten Lesung,  
wie ich glaube voraussagen zu können, wegen der  
grundsätzlichen Debatte zu § 36 vor der Mittags-
pause doch nicht mehr fertig. Ich frage das Haus,  

ob es damit einverstanden ist, daß wir jetzt die  
Sitzung unterbrechen. — Ich unterbreche die  
Sitzung bis 14.30 Uhr.  

(Unterbrechung der  Sitzung von 12.59 Uhr  
bis 14.33 Uhr.)  

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die unterbrochene  
Sitzung wird fortgesetzt.  

Wir stehen in  der  Beratung des Punktes 12 der  
Tagesordnung — Luftschutzgesetz —, und zwar des  

§ 29 zusammen mit dem Antrag Umdruck 1179 Zif-
fern 27 und 28. Wird das Wort gewünscht? — Das  
Wort wird nicht gewünscht.  

Dann komme ich zur Abstimmung über den  
Änderungsantrag der Fraktion der SPD auf Um-
druck 1179 Ziffer 27, der die Änderung der Über

-

schrift betrifft. - Es erfolgt kein Widerspruch;  

angenommen.  

Ich komme dann zur Abstimmung über Ziffer 28,  
in ,der beantragt wird, eine Änderung in § 29 her-
beizuführen. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte  

ich um das Handzeichen. - ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? - Einstimmig angenom-
men.  

Ich komme zur Abstimmung über § 29. Wer zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen?  - E instimmig angenommen.  

Ich rufe auf § 30 zugleich mit dem Änderungs-
antrag Umdruck 1179 Ziffern 29 und 30 sowie dem  
Änderungsantrag Umdruck 1229 Ziffer 5.  

Wird  das  Wort gewünscht? — Herr Abgeordne-
ter Schmitt!  

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident!  
Meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst  
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darauf verzichten, zu dem Änderungsantrag auf 
Umdruck 1229 Ziffer 5 Stellung zu nehmen, bis  er 
von der Fraktion der CDU/CSU und der DP (FVP) 
hier begründet worden ist. Ich möchte nur einige 
Ausführungen zu unserem Änderungsantrag Um-
druck 1179 Ziffer 30 machen. Ich darf vorweg be-
merken, Herr Präsident, daß wir den ersten Teil 
der Ziffer 30 auf Grund der bisherigen Abstim-
mung von heute vormittag zurückziehen, der lau-
tet: 

In § 30 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Luft-
schutzhilfsdienstes" durch die Worte „zivilen 
Hilfsdienstes", das Wort „Luftschutzbauten" 
ersetzt durch das  Wort „Schutzbauten". In 
Satz 2 wird das Wort „Luftschutzmaßnahmen" 
ersetzt durch das Wort „Schutzmaßnahmen". 

Der Abs. 2 von Ziff. 30 bleibt. 

Vizepräsident Or. Jaeger: Sie ziehen also ,den 
ersten Absatz bis zum Wort „Schutzmaßnahmen" 
zurück. 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Meine Damen 
und Herren, in dem § 30 haben wir den neuralgi-
schen Punkt des Gesetzes, nämlich ,die Frage der 
Kostentragung, vor uns. Wir haben hierzu einen 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf 
Umdruck 1229 vorliegen. Meine Fraktion schließt 
sich der Ausschußvorlage an und bittet dringend, 
die vom Ausschuß mit Mehrheit erarbeitete Vor-
lage anzunehmen. Der Luftschutz ist eine Bundes-
aufgabe; darüber besteht Übereinstimmung. Das 
ist auch die Grundlage des Gesetzes. Wir glauben 
nicht, daß ohne eine Änderung des Finanzaus-
gleichs den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
und den Ländern zusätzlich neue Kosten aufgebür-
det werden dürfen. 

Wir möchten darüber hinaus, daß die Frage der 
Kosten, die den Gemeinden und Gemeindeverbän-
den bei eigenen Schutzraumbauten entstehen, in 
diesem Gesetz ,auch angesprochen wird. Wir wis-
sen, daß diese Kosten sehr erheblich sind. Ich darf 
nur auf die riesigen Aufwendungen hinweisen, die 
bei jedem Krankenhausneubau, bei allen Schul-
hausneubauten entstehen, weil nun einmal gerade 
dier Schul- und Krankenhausbau noch nicht so weit 
fortgeschritten ist, wie wir es alle gewünscht hät-
ten. Ich darf nur daran erinnern, daß die Mehr-
heit des Hauses bei den Haushaltsberatungen unse-
ren Bemühungen um Mittelbereitstellung für den 
Schulhausbau die Zustimmung versagt hat, so daß 
nicht nur in den nächsten Jahren, sondern auch 
noch in vielen Jahren in allen Städten und Ge-
meinden zahlreiche Schulhausbauten notwendig 
werden und Belastungen entstehen, die dazu füh-
ren, das deutsche Schulelend nicht nur auf 12, son-
dern 24 Jahre hinaus zu verlängern, weil die 
Kasten zum Teil verdoppelt werden. Wir glauben 
nicht, daß die Gemeinden und Gemeindeverbände 
in der Lage sind, diese zusätzlichen Kosten zu tra-
gen. Um ihnen aber die Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu ermöglichen, schlagen wir vor, daß der Bund 
70 % der Kosten trägt. Nun sollen die Gemeinden 
sich natürlich bei den gemeindeeigenen Bauten — 
und das gilt  auch für die öffentlichen Versorgungs-
unternehmen — mit einem entsprechenden Anteil 
beteiligen. Auf Grund der bisherigen Gesetz-
gebung, bei der der Bundesrat jeweils Wert dar-
auf gelegt hat, daß die Gemeinden nicht unmittel-
bar angesprochen werden, haben wir deshalb ähn-
lich wie in dem Änderungsantrag der CDU/CSU- 

Fraktion die Länder mit einer Interessenquote be-
teiligt, wobei wir allerdings davon ausgehen, daß 
diese Interessenquote weitgehend von den Gemein-
den und Gemeindeverbänden getragen wird. Wir 
bitten Sie deshalb, im Interesse der schon schwer-
geprüften Städte und Gemeinden unserem Antrag 
zuzustimmen. 

Ich möchte vor allem noch darauf hinweisen, daß 
es ja im wesentlichen die Städte und Gemeinden 
sind, die  durch den letzten Krieg schon verheerend 
getroffen wurden F und die jetzt mit großen zusätz-
lichen Kosten belastet werden sollen. 

Wir bitten Sie deshalb dringend um Annahme 
unseres Antrags. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird weiter zu § 30 
und den vorliegenden Änderungsanträgen dar 
Wort gewünscht? Herr Abgeordneter Dr. Kihn. 

Dr. Kihn (Würzburg) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst zu 
dem Änderungsantrag der Koalitionsparteien 
Stellung nehmen. 

Der Regierungsentwurf hat seinerzeit vorge-
sehen, daß Bund, Länder und Gemeinden sich an 
den Kosten beteiligen und der Bund ein Drittel 
der Kasten erstattet. Im Laufe der Verhandlun-
gen wurde dann im 8. Ausschuß mit einer Mehr-
heit von einer Stimme beschlossen, dem Bund 
sämtliche Kosten aufzuerlegen. Wir halten. diese 
Regelung nicht für richtig; der Haushaltsausschuß 
hat sie ebenfalls nicht gebilligt. Sie widerspricht 
auch der Finanzierung der Luftschutzmaßnahmen 
im Ausland, wo die beteiligten Gebietskörper-
schaften ebenfalls einen entsprechenden Anteil der 
Kosten tragen müssen. Deshalb haben wir hier 
den Antrag gestellt, wonach die Länder einen An-
teil von 30 v. H. zu tragen haben, und hier einen 
Satz 3 angefügt: 

Die Verpflichtung des Bundes erstreckt sich 
nicht auf persönliche und sächliche Verwal-
tungskosten. 

Auch damit folgen wir der Auffassung des Haus-
haltsausschusses, daß eine solche Erstattung nicht 
erfolgen soll. Wir müssen in dieser Hinsicht erst 
einmal die Erfahrungen abwarten, die uns der 
Vollzug des Luftschutzgesetzes bringen wird. Dann 
wird zu prüfen sein, ob eventuell im Wege des 
Finanzausgleichs oder durch eine anderweitige 
Regelung eine Abhilfe geschaffen werden muß. 

Ich bitte also, dem Antrag in Ziffer 5 a zuzu-
stimmen; bei Ziffer 5 b des Antrags handelt es 
sich nur um eine redaktionelle Änderung. 

Die sozialdemokratische Fraktion ihrerseits 
schlägt in ihrem Antrag vor, daß der Bund in den 
Fällen, wo eine Gemeinde oder ein Gemeindever-
band als Bauherr auftritt, 70% und das Land 
30 % der Kosten tragen soll. Für den Fall, daß 
eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband Bauherr 
ist, ist also an eine Sonderregelung gedacht. die 
von der für die übrigen Bauherren vorgesehenen 
Regelung abweicht. Natürlich ist zu erwarten, daß 
eine solche Regelung Berufungen auf diese be-
günstigende Ordnung zur Folge haben wird. Auch 
in dieser Hinsicht kann diese Regelung natürlich 
zu finanziellen Folgerungen führen. Bekanntlich 
ist geplant, die Luftschutzbauten in Zukunft nicht 
so durchzuführen, daß die Luftschutzanlagen totes 
Kapital sind, sondern sie sollen, wie auch in an- 
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deren Ländern, so gestaltet werden, daß sie auch 
für sonstige Zwecke benutzbar sind, also sofort 
auch den Zwecken der Gemeinden und Gemeinde-
verbände zur Verfügung stehen. 

Ich möchte auch hier darauf aufmerksam ma-
chen, der Antrag der SPD hätte zur Folge, daß 
dieses Gesetz eine Finanzvorlage wäre, die nach 
§ 96 der Geschäftsordnung eine neuerliche Stel-
lungnahme des Haushaltsausschusses erforderlich 
machen würde. Ich bitte, den Antrag abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Schmitt (Vockenhausen). 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Das wesentliche Argu-
ment, das Herr Dr. Kihn hier schon mehrfach vor-
getragen hat, ist immer wieder der Hinweis, daß 
durch Änderungen des Gesetzes eine nochmalige 
Beratung im Haushaltsausschuß erforderlich werde. 
Ich möchte ausdrücklich sagen: dafür können wir 
nicht die Verantwortung tragen. Wir haben alles 
getan, um das Gesetz so schnell wie möglich zu be-
raten, und Sie, meine Damen und Herren von der 
CDU/CSU, haben ja auch im Haushaltsausschuß 
die Mehrheit. Wenn Ihnen daran gelegen hätte, 
daß wir hier früher zu einer Beratung kommen, 
wäre es Ihre Aufgabe gewesen, die Beratung zu 
beschleunigen. Sie wollen uns gewissermaßen den 
Schwarzen Peter zuschieben, Ich möchte also drin-
gend bitten, nicht mit dieser Begründung hier 
sämtliche Anträge abzulehnen. 

Darüber hinaus glaube ich auch nicht, daß Be-
rufungen zu erwarten sind. Jedermann weiß, daß 
die Gemeinden bei diesen Schutzraumbauten ein-
schließlich der öffentlichen Versorgungsunterneh-
men nicht nur für die bei ihnen Bediensteten 
Schutzraumbauten durchführen müssen, sondern 
für eine große Zahl von Menschen, die diese 
öffentlichen Einrichtungen benutzen und die nor-
malerweise nicht zum Bestand der Verwaltung ge-
hören. Daraus ergibt sich durchaus eine Begrün-
dung für eine Bundeshilfe. 

Nun aber zu dem eigentlichen Antrag auf Um-
druck 1229 Ziffer 5. Der Antrag versucht in sehr 
geschickter Weise den Eindruck zu erwecken, daß 
es hier der Regierungsmehrheit gelungen sei, eine 
echte Entlastung der Länder und der Gemeinden 
herbeizuführen. 

(Abg. Jacobi: Sehr richtig!) 

Die Wirklichkeit sieht aber ganz anders aus. Sie 
schreiben hier: „die Länder beteiligen sich mit 
einem Anteil von 30 vom Hundert." Aber der ent-
scheidende Satz ist: „Sie erstreckt sich nicht auf 
persönliche und sächliche Verwaltungskosten." Ich 
bitte hier einmal die Regierung um Auskunft, wie 
die wirkliche Kostenverteilung zwischen Bund und 
Ländern ist. Wir haben heute morgen zwei Zahlen 
des Haushaltsausschusses von dem Herrn Bericht-
erstatter gehört. Ich bedauere sehr, daß diese wich-
tigen Zahlen dem Hause nicht vorher schriftlich 
vorgelegen haben, damit man sie gegebenenfalls 
kritisch hätte durchsehen können. So sind wir zu-
nächst einmal gezwungen, die Behauptungen des 
Haushaltsausschusses kritiklos hinzunehmen. Das 
ist eine recht unglückliche Sache. Ich nehme an, 
den Kollegen aus den anderen Fraktionen geht es 
ebenso, daß sie jetzt vor zwei oder drei Stunden 
die Zahlen bekommen haben und sich nun ein Bild 

von den Auswirkungen dieser Zahlen machen 
sollen. 

Wir haben im Ausschuß schon einmal sehr ein-
gehend über die Kostenverteilung nach diesem 
Schlüssel gesprochen. Ich bin überzeugt, daß auf 
die Dauer gesehen auf diese Weise eine Kostenlast 
von 45 % herauskommen wird, während die Kosten 
der Länder und der Gemeinden wahrscheinlich bei 
55 % liegen werden, so daß die echte, dringend 
notwendig gewordene Entlastung der Gemeinden 
und Gemeindeverbände, die ja auch Sie, meine 
Damen und Herren, in den Ausschußberatungen 
— ich darf hier die Herren Dr. Willeke und Lücke 
zitieren — angestrebt haben, mit diesem Antrag 
nicht erreicht wird. 

Ich möchte daher nochmals dringend bitten, daß 
wir bei der Ausschußvorlage bleiben. Ich bitte  — 
Herr  Präsident, ich weiß im Augenblick nicht, wie 
das formell gehandhabt wird —, daß in dem 
Änderungsantrag 1229 unter Ziffer 5 a der Satz 
„Sie erstreckt sich nicht auf persönliche und säch-
liche Verwaltungskosten" gestrichen wird. Meine 
Fraktion beantragt zu diesem Änderungsantrag zu 
dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
namentliche Abstimmung. Ich darf also nochmals 
dringend bitten, unseren Antrag zu § 30 Abs. 2 
anzunehmen und es im übrigen bei der Ausschuß-
vorlage, die nach sehr eingehenden Erörterungen 
erarbeitet worden ist und die die Kosten dem Bund 
zukommen läßt, zu belassen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch das Wort 
gewünscht? — Bitte, Herr Abgeordneter Dr. 
Schranz. 

Dr. Schranz (DP [FVP]): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es kann gar keinem Zweifel 
unterliegen, daß sich die Gemeinden, von einigen 
wenigen Gewerbesteueroasen abgesehen, in ihrer 
Mehrzahl in einer Situation befinden, die ihnen, 
wenn sie die Pflichtaufgaben erfüllen wollen, zu-
sätzliche Ausgaben nahezu unmöglich macht. Ich 
bitte, bei der Abstimmung zu bedenken, daß die 
Gemeinden, wenn sie mit diesen Aufgaben be-
lastet werden, diejenigen Aufgaben, die sie drin-
gend durchführen müssen, hinauszuschieben ge-
zwungen sind und daß sie damit in eine sehr un-
angenehme Situation geraten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird zu § 30 und den gestellten Anträgen 
noch das Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter 
Schmitt (Vockenhausen)! 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte die Regie-
rung um Auskunft im Sinne meiner vorherigen 
Ausführungen bitten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter, 
ich bin nicht in der Lage, jemanden zu zwingen, 
das Wort zu ergreifen. Aber ich sehe, der Herr 
Bundesminister des Innern meldet sich freiwillig. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich bleibe un-
gern eine Auskunft schuldig, wie Sie wissen. Aber 
ich bezweifle, daß die Auskunft die Verhandlungen 
sehr fördern wird, da die Standpunkte der einzel-
nen Gruppen in diesem Hause in dieser Frage fest-
gelegt sind. Wenn ich den Kollegen Schmitt (Vok- 
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kenhausen) richtig verstanden habe, sind es diesel-
ben Auskünfte, die schon in einem etwas älteren 
Protokoll enthalten sind. Ich habe hier das Kurz-
protokoll der 233. Sitzung des Haushaltsausschus-
ses vom Freitag, dem 31. Mai 1957, vor mir. Dort 
ist das ausgeführt, wonach er gefragt hat, und diese 
Auskünfte sind offenbar später, als man es hätte 
vermuten können, an den Ausschuß für Angelegen-
heiten der inneren Verwaltung weitergeleitet wor-
den. In dem Protokoll heißt es nämlich ausdrück-
lich: 

Bei der .  Beratung wurde von den Vertretern 
der Bundesregierung erklärt, daß bei Durch-
führung des Luftschutzgesetzes in der jetzt 
vorliegenden Fassung des Ausschusses für An-
gelegenheiten der inneren Verwaltung 

— das ist die Vorlage, wie sie hier vorliegt — 

für 1957 unter Heranziehung der vorhandenen 
Ausgabereste keine zusätzlichen Kosten gegen-
über den im Bundeshaushalt für das Rech-
nungsjahr 1957 veranschlagten Kosten ent-
stehen werden. 

Das ist auch nach wie vor unser unveränderter 
Standpunkt. 

Für die Folgejahre entstehen bei Durchführung 
des Dreijahresprogramms der Bundesregierung 
folgenden Kosten. 

Hierbei möchte ich ausdrücklich sagen — das ist 
jedenfalls meine Meinung —, daß diese Kosten nur 
geschätzt sind, so daß man nicht jede hier aufge-
führte Zahl mit einem absoluten Sicherheitswert 
annehmen kann. 

Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Spricht das 
für oder gegen den Finanzminister?) 

— Herr Kollege Schmitt (Vockenhausen), da muß 
ich nachdenken. Die Auffassungen darüber, ob 
etwas für oder gegen den Finanzminister spricht, 
sind ja sehr verschieden. Manche würden meinen, 
daß etwas für ihn spricht, was über die Angaben 
hinausgeht, die gemacht werden; andere würden 
vielleicht meinen, daß etwas für ihn spricht, was 
unter seinen Angaben bleibt. Ich glaube also, das 
ist sehr eine Frage der Bewertung. — In dem Pro-
tokoll ist dann folgendes gesagt: 

Regierungs

-

vorlage 
Mio DM 

Ausschuß-
fassung 

Mio DM 
a) Zu Lasten des Bundes: 

1958: 1) mit Einschluß 
der Bauten 528 708 

— Das sind also 180 Millionen DM mehr, um die 
die Ausschußfassung die Regierungsvorlage ver-
ändert hat. — 

2) ohne Bauten 240 425 
— Das sind also 185 Millionen DM mehr als die 
Regierungsvorlage. 

(Abg. Jacobi: Herr Minister, da sind aber 
die Bauten nach § 21 nicht darin!) 

— Nein. Ich glaube aber, daß ich das beantworte, 
was Herr Kollege Schmitt (Vockenhausen) gefragt 
hat. 

Regierungs

-

vorlage 
Mio DM 

Ausschuß-
fassung 

Mio DM 
1959: 1) mit Einschluß 

der Bauten 538 718 

— Es ist immer eine Erhöhung um etwa dieselbe 
Millionensumme. — 

2) ohne Bauten 250 425 
— Das sind 175 Millionen DM mehr. 

Regierungs

-

vorlage 
Mio DM 

Ausschuß

-

fassung 
Mio DM 

b) Zu Lasten von Län-
dern und Gemeinden: 

1958: 1) mit Einschluß 
der Bauten 185 96 

— Wohlgemerkt: Bei einer Bundesbelastung von 
528 Millionen DM! 

2) ohne Bauten 120 — 

— Nach der Ausschußfassung soll also ohne Bauten 
für Länder und Gemeinden keine Belastung ent-
stehen. 

1959: 1) mit Einschluß 
der Bauten 

2) ohne Bauten 

187 

120 

96 

— 

Nun darf ich Ihnen noch den Schluß vorlesen, 
um auf die Empfehlungen des Haushaltsausschus-
ses zu kommen, die übrigens von allen Seiten des 
Hauses verabschiedet worden sind, was nicht all-
gemein bekannt ist, aber vielleicht nicht ohne Be-
deutung für die weiteren Erörterungen ist: 

Bei Annahme des Gesetzes müssen die den 
Bund treffenden Kosten in die Bundeshaus-
haltspläne der Jahre 1958 ff. eingestellt wer-
den. Zur Frage der Beschaffung der Deckungs-
mittel für diese Jahre unter dem Gesichts-
punkt des verfassungsmäßig vorgeschriebenen 
Haushaltsausgleichs ist keine Stellung zu neh-
men, da die haushaltsmäßige Belastung dieser 
Jahre und die Einnahmehöhe nicht zu über-
sehen sind. Die zahlenmäßigen Belastungen 
der Jahre 1957 bis 1959 sind oben dargestellt. 

Nun kommt die Empfehlung des Haushaltsaus-
schusses. Herr Kollege Schmitt (Vockenhausen), 
jetzt möchte ich ein bißchen mehr sagen als das, 
was Sie gefragt haben. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Das ist 
heute morgen vorgelesen worden!) 

— Entschuldigung, trotzdem würde ich es gern zur 
Vervollständigung meines Vortrags hier wieder-
holen. — Der Haushaltsausschuß hat einstimmig 
empfohlen, 

a) zu § 30 eine Interessenquote der Länder 
von 30 % vorzusehen; 

b) die Verwaltungskosten der Durchführung 
den Ländern aufzuerlegen; 

c) in § 1 die Regierungsvorlage wiederherzu-
stellen; 

d) die Verpflichtung zur Errichtung von Luft-
schutzbauten aus dem Gesetz herauszu-
nehmen; 

e) den Schutz des Kulturgutes in das Gesetz 
einzubeziehen. 

Ich lege einen gewissen Wert darauf, die Empfeh-
lung zu unterstreichen, die der Haushaltsausschuß 
unter d) gegeben hat, nämlich, die Verpflichtung 
zur Errichtung von Luftschutzbauten aus dem Ge-
setz herauszunehmen. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Schmitt (Vockenhausen). 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wir werden also 
jetzt über einen Änderungsantrag der CDU/CSU 
beraten und ihn gegebenenfalls verabschieden, 
ohne daß wir in der Lage sind, die Zahlen, die 
Belastungen, die sich für die Gemeinden und die 
Länder ergeben, hier kennenzulernen. Das möchte 
ich hier einmal mit  aller Deutlichkeit sagen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Willeke. 

Dr. Willeke (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wenn ich noch eben kurz das 
Wort ergreife, so möchte ich darauf hinweisen, daß 
ich eine zweifache Veranlassung dazu habe, einmal 
als Vorsitzender des Ausschusses für Kommunal-
poltik, dann aber auch als Mitglied des Haushalts-
ausschusses. Ich möchte klipp und klar erklären, 
Herr Kollege Schmitt (Vockenhausen), daß wir 
alles getan halben, um die Gemeinden unmittelbar 
vor Kosten zu bewahren. Wenn wir uns in  dem 
Umdruck 1229 die Fassung der Ziffer 5 genau an-
sehen, sehen wir darin ganz klar und deutlich, daß 
wir als Kostenträger nur haben wollen zunächst 
den Bund und dann, wie allerdings der Haushalts-
ausschuß beschlossenhat, mit einer Interessenquote 
von 30 % die Länder. 

(Abg. Mellies: Aber so harmlos sind Sie 
doch nicht, Herr Kollege!) 

— Man kann natürlich mutmaßen, daß die Länder 
dann sagen: Wir ziehen die Gemeinden heran. 
Aber ich bin der Meinung, dazu besteht nicht ohne 
weiteres Veranlassung. 

Ich muß einmal sehr deutlich darauf hinweisen, 
daß auch die Länder ihre Verpflichtungen haben. 
Wir haben den Ländern meines Erachtens in einem 
ganz erheblichen Umfange seinerzeit geholfen, als 
die  10%ige lineare Steuersenkung vermieden 
wurde. Dadurch wären ,die Länder zweifellos im 
Jahre 6662 /3 Millionen DM durch die Einkommen- 
und Körperschaftsteuersenkung losgeworden. Das 
ist nicht der Fall gewesen. Wir haben keine neuen 
Einnahmen für ,die Länder erschlossen, haben sie 
aber vor einem neuen Verlust bewahrt dadurch, 
daß das Notopfer Berlin seinerzeit angenommen 
wurde. 

Nun, wie dem auch sei, wir wollen hier keine 
große Debatte mehr über Finanz- und Steuer-
reform und ähnliche Dinge veranstalten. Aber ich 
muß einmal mit allem Nachdruck sagen, daß in 
keiner Weise aus dem Umdruck 1229 gelesen wer-
den kann, daß die Gemeinden belastet werden sol-
len; sonst würde ich es nicht für möglich gehalten 
haben, die zwei Seelen in meiner Brust zu vereini-
gen. Ich habe im Haushaltsausschuß dem Vorschlag, 
20 oder 30 % Interessenquote festzusetzen, nur 
unter der Bedingung zugestimmt, daß die Gemein-
den davon nicht berührt werden. 

(Abg. Jacobi: Das ist ein rein moral

-

theologischer Appell!) 

— Nein, keineswegs, dem muß ich ganz entschie-
den  widersprechen, Herr Abgeordneter Jacobi. Ich 
habe kein Verständnis dafür, ,daß man, sobald der 
Ausdruck „Länder" fällt, sofort sagt „die Gemein-
den". Das halte ich gar nicht für richtig. Ich halte 
es für eine absolute Notwendigkeit, den Ländern 

hin und wieder auch von Bundes wegen deutlich 
zu sagen, daß sie ganz bestimmte Verpflichtungen 
im Finanzausgleich gegenüber den Gemeinden ha-
ben. Ichmeine, es gibt nicht nur einen Finanzaus-
ausgleich zwischen Bund und Ländern, sondern 
bekanntlich — das ist Ihnen, Herr Abgeordneter 
Jacobi, ja bestens geläufig — vor allem auf der 
Länderebene gegenüber den Gemeinden. 

Man könnte nun eigentlich eine Debatte über die 
Änderung des § 36 abwarten. Es ist in der Ände-
rung des § 36 ein 'besonderes Gesetz gefordert. In 
diesem besonderen Gesetz könnte man meines Er-
achtens auch noch einmal ,auf die Kostenfrage zu-
rückkommen. Herr Kollege Dr. Kihn, es ist natür-
lich eine Frage, ob man den Satz „Sie erstreckt sich 
nicht auf persönliche und sächliche Verwaltungs-
kosten" nicht einfach streichen soll. Ich möchte aber 
noch einmal ganz eindeutig zum Ausdruck bringen, 
daß der Beschluß des Haushaltsausschusses nicht 
ohne weiteres im Gegensatz zu der Stellungnahme 
des Kommunalpolitischen Ausschusses steht. Es 
handelt sich hier nicht um eine Belastung der Ge-
meinden, sondern um die Frage, ob die Länder zu 
einer Interessenquote herangezogen werden sollen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Schmitt (Vockenhausen). 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich kann mir vorstellen, 
daß es für den verehrten Kollegen Dr. Willeke nicht 
ganz einfach ist, nun seine zwei Seelen der stau-
nenden Bundesrepublik zu zeigen. Aber ich muß 
sagen, Herr Dr. Willeke, so harmlos, wie Sie die 
Sache dargestellt haben, ist sie doch nicht. Sie wis-
sen genauso gut wie ich — wir wollen uns hier 
doch nichts vormachen —, daß die Länder und Ge-
meinden jetzt stärker belastet werden. Das war 
doch der Sinn  der  Regierungsvorlage. Der Herr 
Minister hat hier auch schon einmal mit uns dar-
über diskutiert und gesagt, man habe gar keine 
Belastungen für die Gemeinden vorgesehen. Es ist 
doch nur so, daß die Gesetzgebungstechnik, wie sie 
jetzt zwischen Bundestag und Bundesrat eingeführt 
worden ist, die Gemeinden ausklammert und die 
Regelung ihrer Verhältnisse mit den Ländern je-
weils diesen überläßt. Daher ist doch mit Sicher-
heit damit zu rechnen, daß sich die Kosten des 
Luftschutzes bzw. des Bevölkerungsschutzes auch 
auf die Länder und Gemeinden 'auswirken werden. 
Wenn die Kosten, die sich aus Ihrem Antrag für die 
Länder ergeben und die ja hier nicht dargelegt wer-
den konnten, die wir auf Grund der Ausschußbera-
tungen nach vorläufigen Berechnungen, die wir an-
gestellt haben, vermuten, zwischen 50 und 52 %, 
gegebenenfalls bei 55 % liegen werden, dann — 
dessen dürfen Sie überzeugt sein — werden die 
Länder derartige Kosten nicht ohne weiteres hin-
nehmen. 

Außerdem möchte ich noch einmal mit aller Deut-
lichkeit sagen: wir können den Wegfall der 10 %igen 
linearen Steuersenkung und die Beseitigung des 
Notopfers Berlin doch nicht für alle Ewigkeit als 
Grundlage in Anspruch nehmen, um den Ländern 
neue Kosten aufzuerlegen. Inzwischen sind so viele 
Dinge passiert - wir haben gestern eine Einkom-
mensteuernovelle mit Ausfällen für die Länder 
verabschiedet, wir werden morgen ein neues Be-
soldungsgesetz verabschieden —, daß wir hier 
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schlecht mit der Beseitigung des Notopfers operie-
ren können. 

Deswegen möchte ich noch einmal dringend dar-
um bitten, es bei der Ausschußvorlage zu belassen. 
Für den Fall, daß der Antrag auf Umdruck 1229 
Ziffer 5 wider Erwarten angenommen werden 
sollte, darf ich auf unseren Antrag hinweisen, den 
Satz „Sie erstreckt sich nicht auf persönliche und 
sächliche Verwaltungskosten" zu streichen, und 
nochmals urn namentliche Abstimmung bitten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Könen (Düsseldorf). 

Könen (Düsseldorf) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die Ausführungen 
meines geschätzten Kollegen Dr. Willeke haben 
mich hier heraufgebracht. Ich hatte ursprünglich 
nicht die Absicht, dazu etwas zu sagen. 

Ich weiß nicht, Herr Dr. Willeke, wo Sie Ihren 
Optimismus herhaben. Bei den Beratungen im 
Kommunalpolitischen Ausschuß haben sich die Ver-
treter des Innenministeriums selbstverständlich
immer wieder darauf zurückgezogen, daß vom 
Bund und von  den  Ländern, nicht aber von den 
Gemeinden die Rede sei. Aber sowohl die Verwal-
tungsseite, nämlich das Innenministerium, wie der 
Ausschuß für Fragen der Kommunalpolitik, an der 
Spitze dessen Vorsitzender, Herr Dr. Willeke, sind 
sich restlos darüber klar, daß die Länder die 
Lasten, die sie zu tragen haben, in irgendeiner 
Form quotenmäßig an die Gemeinden weitergeben 
werden. Ich bin einigermaßen verwundert, Herr 
Dr. Willeke. Der Standpunkt, daß es bei der 
Quotierung an die Länder bleibt und daß die Län-
der keine Weitergabe an die Gemeinden vorsehen, 

l ist hier zum erstenmal so stark betont worden. Wir 
haben in der Vergangenheit im Ausschuß immer 
wieder davon ausgehen müssen, daß, wenn auch 
die Gemeinden nicht genannt sind, sie doch an den 
Kosten 'beteiligt werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird noch das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. Dann ist die Aussprache über § 30 
geschlossen. 

Als nächstes kommt der Antrag Umdruck 1229 
Ziffer 5 a. Hierzu liegt der Änderungsantrag des 
Abg. Schmitt  (Vockenhausen) vor, den letzten 
Satz zu streichen, der lautet: 

Sie erstreckt sich nicht auf persönliche und 
sächliche Verwaltungskosten. 

Über diesen Änderungsantrag zum Änderungsan-
trag muß zuerst abgestimmt werden. Namens der 
SPD-Fraktion ist namentliche Abstimmung bean-
tragt; der Antrag ist hinreichend unterstützt, da 
mehr als 50 Abgeordnete der SPD-Fraktion im 
Saal sind. Wir kommen jetzt also zur namentlichen 
Abstimmung über den Änderungsantrag der Frak-
tion der SPD, nach dem im Antrag der Koalitions-
parteien, Umdruck 1229 Ziffer 5 a, der letzte Satz 
zu streichen ist. Wer dem Begehren der Antrag-
steller auf Streichung nachgeben will, stimmt mit 
Ja, wer dagegen ist, mit Nein. Die übrigen ent-
halten sich. Die namentliche Abstimmung ist er-
öffnet. Ich bitte die Schriftführer, die Karten ein-
zusammeln. 

Sind noch Damen oder Herren da, die ihre 
Stimme abzugeben wünschen? — Das ist nicht der 
Fall. Dann schließe ich die namentliche Abstim-
mung. 

Ich darf bekanntgeben, daß der dritte Sonder-
ausschuß zur 'Beratung der Verträge jetzt im 
Fraktionszimmer der Deutschen Partei zusammen-
tritt. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis 
der namentlichen Abstimmung*) über den Ände-
rungsantrag der SPD zum Änderungsantrag der 
Koalitionsparteien bekannt. Insgesamt wurden 368 
Stimmen von stimmberechtigten Abgeordneten ab-
gegeben. Für den Änderungsantrag der SPD haben 
175, dagegen 192 gestimmt. Enthalten hat sich ein 
Abgeordneter. Von 18 Berliner Abgeordneten 
stimmten 14 mit Ja, 4 mit Nein; keine Enthaltung. 
Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zum unveränderten Ände-
rungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und DP 
(FVP) auf Umdruck 1229 Ziffer 5 Buchstabe a. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen, — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Das erste war die Mehrheit; der Antrag 
ist angenommen. 

Wir kommen nunmehr zu Ziffer 5 Buchstabe b 
des gleichen Antrags Umdruck 1229. Wer zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Das erste war die Mehrheit; der Antrag ist ange-
nommen. 

Wir kommen jetzt zum Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD Umdruck 1179 Ziffer 30, wobei 
der erste Absatz gestrichen ist und nur der zweite 
Absatz, beginnend mit den Worten „Nach Absatz 2 
wird folgender Absatz 2 a neu eingefügt ...", auf-
rechterhalten bleibt. Wer diesem Antrag zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um d as  Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Das zweite war die Mehrheit; der Antrag ist 
abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr wieder zum Änderungs-
antrag Umdruck 1229 Ziffer 5 Buchstabe c. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Das erste war die Mehrheit; ange-
nommen. 

Wir stimmen jetzt über § 30 mit den inzwischen 
beschlossenen Änderungen ab. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
erste war die Mehrheit; § 30 ist angenommen. 

§ 31 entfällt. Wir kommen damit zu § 32. Dazu 
liegt ein Änderungsantrag auf Umdruck 1179 Zif-
fer 31 vor. 

(Abg. 'Schmitt [Vockenhausen]: Wird 
zurückgezogen!) 

— Der Antrag ist zurückgezogen. Das Wort wird 
nicht gewünscht. Wer dem § 32 in ,der Ausschuß-
fassung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das  Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit; es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 33. — D as  Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer § 33 in der Ausschußfassung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das 
erste war die Mehrheit; angenommen. 

*) Vgl. endgültiges Ergebnis Seite 12855 
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Wir kommen zu § 34 verbunden mit den Ände-
rungsanträgen Umdruck 1179 Ziffer 32 und Um-
druck 1229 Ziffer 7. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Umdruck 
1179 Ziffer 32 wird zurückgezogen!) 

— Der Änderungsantrag Umdruck 1179 Ziffer 32 
ist zurückgezogen. Es bleibt dann als einziger 
Änderungsantrag Umdruck 1229 Ziffer 7 übrig. 
Wird hierzu das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Wer dem Änderungsantrag der Fraktio-
nen der CDU/CSU, DP (FVP) auf Umdruck 1229 
Ziffer 7 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ichbitte um die Gegenprobe. — 
Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? — Keine 
Enthaltungen; einstimmig ,angenommen. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über § 34 mit der 
beschlosenen Änderung. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die  Gegenprobe. — Das erste war  die Mehrheit; es 
ist so beschlossen. 

Nunmehr rufe ich § 34 auf. Hierzu liegt ein 
Änderungsantrag auf Umdruck 1179 Ziffer 33 vor. 
Ist er auch erledigt? 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Nein, er 
bleibt aufrechterhalten, weil die Anträge 
Ziffer 27 und 28 angenommen worden 

sind!) 

— Wünscht jemand zu dem Änderungsantrag Um-
druck 1179 Ziffer 33 ,das Wort? — Das Wort wird 
nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD Umdruck 1179 
Ziffer 33, dem § 34 a eine neue Fassung zu geben. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. —

Enthaltungen? — Das zweite war die Mehrheit; 
der Antrag ist abgelehnt. 

Ich komme nun zu § 34 a in der Ausschußfassung. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Das erste war  die Mehrheit; es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe auf §§ 35 und 35 ,a. — Das Wort wird 
nicht gewünscht. Wer den aufgerufenen Para-
graphen in der Ausschußfassung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
erste war die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 36 und dazu den Änderungsantrag 
Umdruck 1229 Ziffer 8. Wird hierzu das Wort ge-
wünscht? — Das Wort hat der Abgeordnete Dr. 
Kihn. 

Dr. Kihn (Würzburg) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Hier handelt es sich 
um die Frage der baulichen Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Luftschutzes, über die wir schon ge-
sprochen haben. Es ist bekannt, daß zur Zeit die 
Schutzraumkonstruktionen überprüft werden. Von 
dem Ergebnis dieser Überprüfungen wird es ab-
hängen, wie in Zukunft die Schutzräume technisch 
gestaltet werden sollen und welche finanziellen 
Mittel künftig aufgebracht werden müssen, um 
diese Schutzraumbauten herzustellen. 

Aus diesem Grunde hielten wir es für zweck-
mäßig, die Bestimmungen über die Schutzraum

-

bauten vorläufig nicht in Kraft zu setzen, sondern 
in § 36 an sich das Inkrafttreten des Gesetzes mit 

dem Tage nach der Verkündung vorzusehen, jedoch 
mit Ausnahme der §§ 21 Abs. 1 Nr. 2, 21 Abs. 2 
und 23, deren Inkrafttreten durch besonderes Ge-
setz bis 1. Januar 1959 bestimmt werden soll. Erst 
dann kann man klar sehen, erst dann wird es auch 
möglich sein, die finanziellen Auswirkungen zu 
überprüfen; es wird vor allem Aufgabe bei der 
Etataufstellung für das Rechnungsjahr 1958 sein, 
hierfür die nötigen Mittel einzusetzen. Ich bitte, 
dem Antrag der Koalitionsparteien zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Engell. 

Engell (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir glauben nicht, daß die Frage der 
Luftschutzbauten bisher ungeklärt ist. Wir haben 
jedenfalls gehört, daß genaue Untersuchungen dar-
über angestellt worden sind. Es ist deshalb nicht 
notwendig, die Baumaßnahmen wieder hinauszu-
schieben. Wir laufen sonst Gefahr, daß wir an der 
Entwicklung vorbeibauen, wenn überall neue Sied-
lungen entstehen, in denen keine Luftschutzein-
richtungen vorgesehen werden. 

Es kommt ein weiteres hinzu. Wir haben ge-
rade bei unserem Besuch in Schweden gesehen, 
daß man gewisse Luftschutzräume rentierlich ge-
staltet. 40 %  der Kosten werden dort durch wirt-
schaftliche Verwertung der Räumlichkeiten auf-
gebracht. Wenn wir inzwischen unsere zerstörten 
Stadtkerne wieder zubauen, werden wir keine 
Gelegenheit haben, dem schwedischen Beispiel 
nach dieser Richtung hin zu folgen und mitten in 
den Stadtkern solche Luftschutzräume zu be-
kommen. 

Wir schieben das nun hinaus und verweisen die 
Entscheidung, wann nun wirklich gebaut wird, 
auf ein neues Gesetz. Es ist keine Frist gesetzt, 
bis zu welchem Tage diese Bauten anlaufen sol-
len. Es wird wahrscheinlich so sein, daß wir in 
zwei, drei Jahren mit den eigentlichen Luftschutz

-

bauten noch nicht begonnen haben und daß andere 
Bauvorhaben fertiggestellt werden, die dann die 
Berücksichtigung der Erfordernisse des Luft-
schutzes sehr erschweren. 

Wir werden aus diesen Gründen gegen den An-
trag stimmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Schmitt (Vockenhausen). 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich hatte erwartet, daß 
der Herr Minister jetzt Gelegenheit nehmen würde, 
im Zusammenhang mit § 36 uns etwas über seine 
Erfahrungen in den Vereinigten Staaten zu be-
richten. Ich darf im Namen meiner politischen 
Freunde doch bitten, daß Sie uns hier einiges dar-
über sagen. Meine Freunde werden dann gern 
noch einmal dazu Stellung nehmen. 

Die Regierung hat auf dem Gebiet des Schutz-
raumbaus der deutschen Bevölkerung schon einiges 
geboten. Wir haben bisher überhaupt noch keinen 
Musterbau, der durchgeprüft ist.  Alles befindet 
sich noch in den Vorbereitungen und in den Pla-
nungen. Diese Planungen sind hier jahrelang im-
mer wieder vorgetragen worden, ohne daß man 
daran gegangen ist, sie zu realisieren. 

Nun erleben wir, daß das Gestez durch den 
Schlußparagraphen wieder ausgehöhlt werden soll, 
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Ähnlich wie beim Wehrpflichtgesetz, bei dem auch 
die Dauer der Wehrpflicht nicht festgelegt wurde, 
soll hier die wunderbare Fassade eines Bevölke-
rungsschutzes errichtet werden. In § 36 soll nun 
gesagt werden, daß diese Bestimmungen erst durch 
ein besonderes Gesetz bis 1. Januar 1959 in Kraft 
gesetzt werden. Das bedeutet, daß überhaupt noch 
nichts darüber gesagt ist, wann der Schutzraum

-

bau wirklich beginnt. Es bleibt dann immer noch 
ein Zeitraum von Jahren. Wir sehen daraus, daß 
Sie in keiner Weise bereit sind, mit dem Schutz 
der Zivilbevölkerung ernst zu machen. 

Meine Damen und Herren, wir haben unseren 
Standpunkt gerade zu dieser Frage oft von dieser 
Stelle aus mit den Kollegen der Oppositionspar-
teien vorgetragen. Wir haben Ihnen immer wieder 
gesagt: Wenn es so ist, wie Sie die politische und 
militärische Lage beurteilen, haben Sie die Pflicht 
und Schuldigkeit, nicht nur in diesem Umfang und 
in diesem Tempo aufzurüsten, sondern auch Be-
träge für den Schutz der Zivilbevölkerung zu 
leisten. Wir wollen uns doch heute nichts vor-
machen. Es sind doch nicht nur die neuen tech-
nischen Erfahrungen, sondern es ist nicht zuletzt 
die Tatsache, daß Sie die für den Schutz der Zivil-
bevölkerung notwendigen Mittel, wie wir ja bei 
der Kostenverteilung zwischen Bund und Ländern 
gesehen haben, nicht bewilligen wollen. 

Meine politischen Freunde sehen sich außer-
stande, diesem Änderungsantrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Schmitt (Vockenhausen) hat gemeint, daß jetzt 
der richtige Platz und Moment sei, etwas über 
meine Amerika-Erfahrung zu sagen. Ich würde 
ihm vorschlagen, daß ich das zu Beginn der dritten 
Beratung tue, wenn sicherlich umfassendere Aus-
führungen von allen Seiten gemacht werden. 

Mir war im übrigen angekündigt worden, daß 
ich mit heftigen Angriffen der Opposition zu rechnen 
hätte. Da diese Angriffe einstweilen noch nicht ge-
kommen sind, weiß ich auch noch nicht recht, wo-
gegen ich mich verteidigen soll. Wenn sie mir aber 
für den Beginn der dritten Beratung in Aussicht 
gestellt werden, dann stehe ich den Herren natür-
lich gerne zur Verfügung. Ich würde also vorbe-
haltlich dieser Einschränkung hinsichtlich der 
Reihenfolge vorschlagen, daß ich im Laufe der 
dritten Beratung spreche. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Das Par-
lament zu informieren brauchen Sie wohl 

nicht?!) 

— Lieber Herr Kollege Schröter, ich nehme an, daß 
Sie die Absicht haben, den ganzen Nachmittag hier 
zu bleiben. Dann werden Sie Gelegenheit haben, 
die Aufschlüsse, die Sie bekommen möchten, von 
mir zu erhalten. 

An die Adresse des Herrn Kollegen Schmitt 
(Vockenhausen) möchte ich nur eins sagen.  Es ist 
etwas von dem, was ich in den Vereinigten Staa-
ten bestätigt gefunden habe. Auch andere Staaten 
probieren dort erst jetzt Luftschutzbauten aus. Ich 
glaube, wenn wir das Ergebnis dieser Erprobungen 
haben werden, die praktisch, soweit wir in Frage 
kommen, Ende August stattfinden werden und mit 
deren Ergebnissen man etwa September/Oktober, 

vielleicht auch etwas später, rechnen kann, wird 
sich herausstellen, daß das, was wir baulich vor-
geschlagen haben, den modernen Erfordernissen 
gerecht wird. Das ist jedenfalls die Zuversicht, mit 
der wir diesen amerikanischen Erprobungen ent-
gegensehen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Dr. Ilk. 

Frau Dr. 11k (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Was der Herr Bundesinnenminister 
zum Schluß gesagt hat, bestätigt eigentlich unsere 
Haltung, daß es nicht richtig ist, nach dem Antrag 
der CDU/CSU das Kernstück aus diesem Gesetz 
herauszunehmen. Nehmen wir einmal an, die bau-
lichen Maßnahmen, die von uns vorgesehen und ge-
plant worden sind, decken sich im wesentlichen mit 
den Erfahrungen, die bei den Versuchen in Ame-
rika gemacht worden sind. Dann könnte noch die-
ses Jahr, wenigstens zum Herbst, bei den Bauvor-
haben, vor allem im sozialen Wohnungsbau, mit 
den Luftschutzbauten begonnen werden. Wenn wir 
das Gesetz jetzt verabschieden, wird es sowieso 
erst in einigen Wochen in Kraft treten. Dann 
könnte schon ein Anfang mit  den Bauten gemacht 
werden. Es ist ja z. B. einfach untragbar, daß — 
um  nur einen Fall von Bauten der  Öffentlichkeit 
einmal herauszugreifen — Kasernenneubauten 
heute noch keine Schutzraumbauten haben können, 
weil die gesetzlichen Maßnahmen für solche Maß-
nahmen fehlen. Eine derartige Antwort bekam ich 
einmal von der Regierung, als ich sie auf diesen 
Punkt hinwies und anfragte, wie es mit den Luft-
schutzmaßnahmen auf dem Gebiet des Kasernen-
baus steht. Ich vermag absolut nicht einzusehen, 
warum man die baulichen Anordnungen, die das 
Gesetz vorsieht, herausnimmt. Der Betrag, der 
jetzt schon vorhanden und  im Etat vorgesehen ist, 
ist relativ klein. Viel könnten wir damit zunächst 
sowieso nicht machen. Aber wir könnten wenigstens 
einige wichtige Vorbereitungen treffen und bei den 
Neubauten schon einiges vornehmen. Sehr viel wei-
ter würden die Gelder in der ersten Phase sowieso 
nicht reichen. 

Meine politischen Freunde und ich sehen uns des-
halb leider nicht in der Lage, dem Antrag der Koa-
litionsparteien zuzustimmen, weil damit praktisch 
der wesentliche Teil des Gesetzes annuliert würde. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Schmitt (Vockenhausen)! 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Herr Minister hat 
ausgeführt, daß sich im wesentlichen die bisherigen 
Erfahrungen und Grundsätze, die er bei seinen 
Planungen zugrunde gelegt hat, bestätigt haben 
bzw. sich schon in  Kürze bestätigen werden. Um so 
unverständlicher  ist es, wenn  Sie  hier in § 36 zu 
derartigen Konsequenzen kommen. 

Machen wir uns doch nichts vor!  Abgesehen von 
der Fraktion der DP, die ihre Bereitschaft, schnell 
und nachdrücklich zu handeln, auch in den Aus-
schußberatungen stets unter Beweisgestellt hat, ist 
es in Wirklichkeit doch so, daß die Fraktion der 
CDU/CSU bisher über den Finanzminister in allen 
diesen Fragen nicht hinausgekommen ist. Sie hat 
sich zwar immer dann durchgesetzt, wenn es darum 
ging, für Panzer, Zerstörer, Flugzeuge und anderes 
Kriegsmaterial Geld zu beschaffen. Aber in dieser 
Frage ist sie über die ersten Ansätze nicht hinaus- 
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gekommen. Jetzt wird die Sache zunächst einmal 
wieder ad calendas graecas vertagt, und damit es 
nicht so schlecht aussieht, hat man sich .als Termin 
den 1. Januar 1959 gesetzt. 

Ich möchte dringend bitten, daß das Haus diese 
Wege nicht geht und den Antrag der CDU/CSU ab-
lehnt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch weiter das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die  Aussprache zu § 36. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Um-
druck 1229 der Fraktion der CDU/CSU, DP (FVP), 
Ziffer 8, dem § 36 eine neue Fassung zu geben. Wer 
diesem Antrag und damit der neuen Fassung des 
§ 36 zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Das erste war die Mehrheit. Der Antrag ist an-
genommen, § 36 in Neufassung beschlossen. 

Wir rufen nunmehr auf Einleitung und Über-
schrift mit den Anträgen Umdruck 1179 Ziffer 34 
und Umdruck 1229 Ziffer 9. Wird hierzu das Wort 
gewünscht? 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Die Anträge 
sind gleichlautend!) 

— Gleichlautend sind sie nicht; ich muß schon, falls 
nicht einer von beiden zurückgezogen wird, ge-
trennt abstimmen lassen. 

(Abg. Dr. Kihn [Würzburg] : Wir ziehen 
zurück!) 

— Der Umdruck 1229 Ziffer 9 ist zurückgezogen. 
Damit ist die Sache vereinfacht. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 
den Antrag der Fraktion der SPD — Um-
druck 1179 —, der Überschrift eine neue Fassung zu 
geben. Wer idem Antrag zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Einstimmig angenom

-

men. Die Überschrift ist damit neu gefaßt. 

Wir stehen am Ende der zweiten Beratung und 
kommen nunmehr zur 

dritten Beratung. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Das Wort 

wird offenbar nicht gewünscht. Ich schließe die 
allgemeine Aussprache. 

Wir kommen nunmehr zur Einzelberatung in der 
dritten Lesung. 

Ich rufe auf § 1. Hierzu liegt ein Antrag der 
Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 1231 vor. 
Wird das Wort gewünscht? 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Kihn. 

Dr. Kihn (Würzburg) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die Anträge der sozial-
demokratischen Fraktion auf Änderung der Ter-
minologie des Gesetzes in den Ziffern 1, 2 und 3 
des Umdrucks 1179 wurden heute angenommen, 
die  folgenden Anträge auf Änderung der Termino-
logie wurden dagegen abgelehnt. Dadurch sind 
Inkongruenzen entstanden. Der Antrag zur dritten 
Beratung des Entwurfs — Umdruck 1231 — hat 
nun den Zweck, diese Inkongruenzen zu beseiti-
gen. Weiter sind dann, obwohl die Anträge zurück-
gezogen worden waren, zu Beginn der Sitzung 
heute nachmittag irrtümlicherweise die Ziffern 27 

und 28 des Änderungsantrags Umdruck 1179 hier 
zur Abstimmung gestellt und angenommen worden. 

Ich bitte deshalb, in der dritten Beratung die 
Änderungen in den Ziffern 1, 2 und 3 noch durch 
folgende Ziffern 4 und 5 zu ergänzen: 

Die Überschrift dies  Siebenten Abschnittes 
„Bundesverband für zivilen Bevölkerungs-
schutz" wird ersetzt durch das Wort „Bundes-
luftschutzverband". 

In § 29 werden die Worte „Bundesverband für 
zivilen Bevölkerungsschutz" ersetzt durch das 
Wort „Bundesluftschutzverband". 

In Absatz 2 wird das Wort „Bundesluftschutz

-

verband" eingefügt an Stelle der Worte „Bun-
desverband für zivilen Bevölkerungsschutz". 

In die Nrn. 1 und 2 wird wieder eingesetzt 
das Wort „ ,Luftschutzmaßnahmen" an Stelle 
des Wortes „Schutzmaßnahmen". 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Dr. Kihn, ich darf Sie bitten, den Antrag schrift-
lich heraufzureichen. 

Wird noch das Wort gewünscht zu § 1? — Das 
ist nicht der Fall. 

Ich lasse abstimmen über den Antrag der Frak-
tion der CDU/CSU auf Umdruck 1231 Ziffer 1. 
Wer zuzustimmen wünscht, gebe bitte das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Das erste war die Mehrheit; der 
Antrag isst angenommen. 

Ich lasse abstimmen über §1 mit der nunmehr be-
schlossenen Änderung. Wer zuzustimmen wünscht, 
gebe bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! —
Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit; § 1 
ist verabschiedet. 

Ich rufe auf den § 2 mit Umdruck 1231 Ziffer 2. 
Wer zuzustimmen wünscht, gebe das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Das erste war die Mehrheit; der Antrag ist an-
genommen. 

Ich lasse abstimmen über § 2 mit der nunmehr be-
schlossenen Änderung. Wer zuzustimmen wünscht, 
gebe bitte das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das erste war 
die Mehrheit; § 2 ist angenommen. 

Ich rufe auf den § 3 gemeinsam mit dem Um-
druck 1231 Ziffer 3. Wird das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. 

Ich lasse abstimmen über den Umdruck 1231 
Ziffer 3 der Fraktion der CDU/CSU. Wer zuzu-
stimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Das erste war die Mehrheit; der Antrag ist an-
genommen. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über § 3 mit der 
nunmehr beschlossenen Änderung. Wer zuzustim-
men wünscht, gebe bitte d as  Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
erste war die Mehrheit; § 3 ist angenommen. 

Die weiteren, vom Herrn Abgeordneten Dr. Kihn 
gestellten Änderungsanträge liegen bis zum Augen-
blick hier nicht vor; ich kann nur über schriftlich 
eingereichte Anträge abstimmen lassen. 

(Abg. Dr. Kihn (Würzburg): Die kommen 
erst bei § 29 wieder!) 
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— Ich muß nämlich jetzt den § 29 aufrufen, aber 
nur, wenn ein Antrag vorliegt. 

(Zuruf von der SPD: Der Luftschutz fängt 
ja gut an! — Abg. Schmitt [Vocken

-

hausen]: Das klappt nicht!) 

Wenn das Hohe Haus auf die schriftliche Vorlage 
des Antrags verzichtet und sich damit begnügt, 
daß er noch einmal hier im Wortlaut verlesen wird, 
dann können wir die Sache heilen. 

(Zuruf von der SPD.) 

— Also ich sehe: Das Hohe Haus ist auf allen Sei-
ten so fair, dem stattzugeben. Ich bitte dann den 
Abgeordneten Dr. Kihn, noch einmal seinen An-
trag zu § 29 und zur Überschrift des Siebenten Ab-
schnitts 'im Wortlaut zu verlesen. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Aber lang

-

sam zum Mitschreiben!) 

Dr. Kihn (Würzburg) (CDU/CSU): Also in Ableh-
nung der Ziffer 27 des Antrags der sozialdemo-
kratischen Fraktion, Umdruck 1179, soll in der 
Überschrift des Siebenten Abschnitts an  die Stelle 
des Wortes ,,Bundesverband für zivilen Bevölke-
rungsschutz" das Wort „Bundesluftschutzverband" 
treten. 

(Abg. Könen [Düsseldorf]:: Umgekehrt!) 

— Also die Überschrift des Siebenten Abschnitts 
„Bundesverband für zivilen Bevölkerungsschutz" 
wird ersetzt durch das Wort „Bundesluftschutz

-

verband". 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Der Abgeordnete 
Dr. Kihn will offenbar die Überschrift der Aus-
schußfassung wieder herstellen. 

(Abg. Dr. Kihn [Würzburg]: Jawohl! — 
Heiterkeit.) 

Hierüber kannen wir abstimmen lassen. — Oder 
wird hierzu noch das Wort gewünscht? 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Das Ed  des 
Damokles!) 

Wer dem Antrag des Abgeordneten Dr. Kihn bzw. 
der Fraktion der CDU/CSU — ich nehme an, daß 
der Antrag von der Fraktion übernommen wird, 
was in der dritten Lesung ja notwendig ist — zu-
zustimmen wünscht, die Überschrift der Ausschuß-
fassung wieder herzustellen, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit; es 
ist so beschlossen. 

Her Abgeordneter Kihn, bitte den nächsten An-
trag. 

Dr. Kihn (Würzburg) (CDU/CSU): Dasselbe gilt 
für § 29. Auch hier wird die Ausschußfassung wie-
der hergestellt. Soll ich das noch im einzelnen vor-
lesen? 

(Heiterkeit. — Zurufe: Nein!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich stelle fest, meine 
Damen und Herren, daß bei § 29 die Ausschußfas-
sung wieder hergestellt und der auf Grund des 
Antrags Umdruck 1179 Ziffer 28 gefaßte Beschluß 
beseitigt werden soll. Ist das klar? — Das Hohe 
Haus ist sich durchaus klar darüber. Wird das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann lasse 
ich über diesen Antrag abstimmen. Wer zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um  das Handzeichen. 
— Ich bitte um  die  Gegenprobe. — Enthaltungen? 

— Das  erste war die Mehrheit; es ist so beschlos-
sen. Bei allgemeinem fairem und loyalem Ent

-gegenkommen lassen sich auch diese Dinge er-
ledigen. 

Dann rufe ich § 30 Abs. 1 auf. Hierzu liegt ein 
Änderungsantrag der Fraktion der SPD vor. Das 
Wort hat der Abgeordnete Schmitt (Vockenhausen). 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und  Herren! Es handelt sich noch 
einmal um den eben mit knapper Mehrheit abge-
lehnten Antrag, den letzten Satz in § 30 Abs. 1, 
daß sich die Verpflichtung des Bundes nicht auf 
die persönlichen und sächlichen Verwaltungskosten 
erstreckt, zu streichen. Dieser Satz bedeutet, daß 
diese Kosten hundertprozentig den Ländern und 
damit natürlich auch den Gemeinden auferlegt 
werden. Sicher haben eine Reihe von Damen und 
Herren der Koalition vorhin infolge der Mittags-
pause die Diskussion nicht mitverfolgt. Ich möchte 
dringend bitten, daß zumindest dieser Antrag an-
genommen wird, der eine gewisse Erleichterung 
für die Länder, vor allem aber für die Gemeinden 
und die Gemeindeverbände bringen würde. Ich 
darf im Namen meiner Freunde um Annahme bit-
ten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ichbitte, die-
sen Antrag abzulehnen. Die persönlichen und säch-
lichen  Verwaltungsausgaben müssen sozusagen 
nach einer allgemeinen Regel so bleiben, wie es ge-
rade in der zweiten Beratung beschlossen worden 
ist. Das ist ein Standpunkt, wie er sich selbst beim 
Bundesrat in den zahlreichen Beratungen des Ver-
mittlungsausschusses immer durchgesetzt hat, und 
ich bitte, an dieser Übung festzuhalten, weil sie 
für unser gesamtes System notwendig ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird weiter das Wort 
gewünscht? — Frau Abgeordnete Dr. Ilk! 

Frau Dr. Ilk (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Minister, ich muß Ihnen leider 
insofern etwas widersprechen, als nach der derzei-
tigen Fassung des Gesetzes die Hauptlast der Ko-
sten jetzt praktisch die Gemeinden treffen würde, 
wenn Sie den Passus beibehielten. Denn was bleibt 
jetzt eigentlich bei dem Gesetz noch sehr viel ande-
res übrig als Verwaltungsmaßnahmen, die vorerst 
getroffen werden können? Wenn die baulichen 
Maßnahmen herausgenommen werden, sind in dem 
Gesetz nur noch sehr wenige Dinge, die nicht in 
erster Linie Verwaltungsmaßnahmen wären, und 
dann würden praktisch die Gemeinden mit diesen 
Kosten erheblich belastet sein. Das wäre für die 
Gemeinden unverhältnismäßig viel. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
an die Adresse der Frau Kollegin Ilk nur zwei 
Dinge sagen. Die Aufstellung des Luftschutzhilfs-
dienstes und die Arzneimittelbevorratung verursa-
chen zunächst wahrscheinlich die höchsten Kosten. 
Es trifft also nicht zu,-  was Frau Kollegin Ilk gesagt 
hat. Es ist mit Sicherheit nicht so,  daß die Gemein- 
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den etwa den schlechteren Teil hierbei wählen 
würden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird weiter das Wort 
gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Dann schließe 
ich die Aussprache zu § 30. 

Ich lasse abstimmen über den Ihnen bekanntgege-
benen Änderungsantrag der Fraktion der SPD, den 
letzten Satz von § 30 Abs. 1 zu streichen. Wer dem 
Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Das zweite war die Mehrheit; 
der Antrag ist abgelehnt. 

Damit sind alle Einzelanträge erledigt. Wir kom-
men zur Schlußabstimmung. Es wird das Wort zur 
Abgabe von Erklärungen gewünscht. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] meldet 
sich zum Wort.) 

— Der Reihe nach, Herr Abgeordneter Schmitt! 
Zuerst kommt der Herr Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich spreche 
in ,der Tat nur deswegen vor dem Herrn Kollegen 
Schmitt (Vockenhausen), weil ich mich nicht dem 
Verdacht aussetzen möchte, daß es erst der Angriffe 
auf mich bedürfe, um mich aus einer gewissen Re-
serve herauszulocken. Sie werden  mir  hoffentlich 
attestieren, daß dieser Verdacht, sollte er erhoben 
werden, unbegründet wäre. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
möchte zunächst folgendes in  Erinnerung rufen: 
Die Arbeiten an dem Luftschutzgesetz oder, wie es 
jetzt heißt, an dem Gesetz über Maßnahmen zum 
Schutz der Zivilbevölkerung gehen weit zurück, 
nämlich in die Zeit meines verstorbenen Amtsvor-
gängers. Diese Arbeiten haben einen besonderen 
Akzent erfahren, als im Jahre 1954 — d as  war nach 
meinem Amtsantritt — eine ,gemischte Kommission 
von Sachverständigen u. a. die Vereinigten Staaten 
besucht hat, um ein Programm aufzustellen, das 
der inzwischen eingetretenen Wandlung in der tech-
nischen, militärischen, strategischen  usw. Entwick-
lung Rechnung tragen würde. Sie alle haben seiner-
zeit diesen Bericht bekommen. Er ist die Grundlage 
für das erste und vorläufige Luftschutzprogramm 
der Bundesregierung gewesen. Daß dieser Bericht 
und das daraufhin aufgestellte Luftschutzprogramm 
der Bundesregierung nun nicht etwa ein reiner Ver-
such gewesen ist, der durch die Entwicklung später 
alle paar Monate hätte überholt werden können, 
bitte ich aus einer einzigen Tatsache zu entnehmen, 
und zwar daraus, daß drei von  den  18 Unterzeich-
nern der sogenannten Göttinger Erklärung uns 
nach Abgabe ihrer Erklärung zu gewissen Atom-
problemen wieder bestätigt haben, daß nach ihrer 
Auffassung das Luftschutzprogramm der Bundes-
regierung, das zum Teil in diesem Gesetz nieder-
gelegt ist, auch ,den Erfahrungen standhielte, die 
,man in ,der Zwischenzeit, sagen wir einmal grob: 
zwischen 1954 und 1957, gemacht hat. 

Das ist, glaube ich, gut zu wissen, wenn man sich 
gleichzeitig über folgendes klar ist: Auf dem Ge-
biet der Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölke-
rung gibt es  ebenso ein Tasten wie auf dem Gebiet 
der militärischen Verteidigung. Nun gibt es die sehr 
merkwürdige Tatsache, daß den Militärs die Wand-
lung der Betrachtungen und  der  Auffassungen nicht 
so sonderlich nachgerechnet wird, ihnen sogar zum 

Lobe dient, während man  von denjenigen, die für 
die zivile Verteidigung verantwortlich sind, offen-
bar eine ganz andere Haltung und Grundeinstel-
lung verlangt. Das ist in diesem Lande so, d as  ist 
aber offensichtlich auch in den Vereinigten Staaten 
so. Es gilt als sehr modern, wenn das militärische 
Programm von heute gänzlich anders aussieht oder 
in wesentlichen Punkten stark verändert erscheint 
gegenüber einer Betrachtung vor wenigen Jahren, 
während man auf dem Gebiet des zivilen Bevölke-
rungsschutzes offensichtlich eine wesentlich ortho-
doxere Grundhaltung glaubt erwarten zu können. 
Ich sage das deswegen, weil ich damit bereits auf 
einen Punkt gekommen bin, ,den wir bei Ausein-
andersetzungen in anderen Parlamenten — insbe-
sondere auch in den Vereinigten Staaten — beob-
achten können. Die Kritik an dem Stand der Vor

-bereitung  von Maßnahmen zum Schutz der Zivil

-

bevölkerung ist offensichtlich im Gegensatz zu der 
relativ wohlwollenden Betrachtung, der sich alle 
militärischen Maßnahmen immer erfreuen, einer-
seits sehr heftig; zum andern aber ist auch die Be-
reitwilligkeit der Parlamentarier in anderen Län-
dern, an  den Schutz der Zivilbevölkerung mit gro-
ßen Entschlüssen heranzugehen, offenbar nicht 
ganz so, wie man es vielleicht zunächst erwarten 
möchte. 

Was uns angeht — und das ist die erste Feststel-
lung, die ich treffen möchte —, so glauben wir 
heute sagen zu können — genau wie wir das gesagt 
haben, als diese Gesetzesvorlage eingebracht 
wurde —, daß die Vorlage in ihrer vorläufigen Be-
grenztheit doch auf der richtigen Linie ist und 
sicherlich ein wesentliches Stück zum Schutze der 
Zivilbevölkerung auf diesem speziellen Gebiet bei-
tragen wird. 

Ich will das konkreter bezeichnen. Weniger um-
stritten als die Fragen der 'baulichen Maßnahmen, 
die ja eigentlich ,auch hier den letzten Teil der Aus-
einandersetzungen bestreiten, sind die allgemei-
nen Maßnahmen. Ich glaube, daß ,die Vorstellungen, 
die uns leiten, über Luftschutzwarn- und Alarm-
dienst, über Luftschutzhilfsdienst, über Arzneimit-
telversorgung und über die Errichtung einer Orga-
nisation, wie wir sie praktisch schon weitgehend 
in dem Bundesluftschutzverband vor uns haben, 
absolut richtig sind, wobei man hier ganz offen 
sagen muß — aber das ist ja weiter kein Geheim-
nis —, daß uns die Vereinigten Staaten auf dem 
Gebiet des Luftschutzwarn- und Alarmdienstes ein 
beträchtliches Stück voraus sind. Das liegt aber 
daran, daß der Lufschutzwarn- und Alarmdienst 
natürlich auf einer militärischen Grundlage und 
auf militärischen Voraussetzungen basiert, die bei 
uns einstweilen nicht gegeben waren, aber im Wer-
den begriffen sind. 

Was den Luftschutzhilfsdienst angeht, so wird er, 
glaube ich, in seiner Notwendigkeit von keiner 
Seite ernstlich bestritten. Daß eine Arzneimittel-
bevorratung, die sich bei uns noch in den Anfän-
gen befindet, notwendig ist, wird auch von allen 
Seiten zugegeben werden. Auf diesem Gebiete gibt 
es ebenfalls in den Vereinigten Staaten größere 
Vorkehrungen als bei uns. Aber auch das erklärt 
sich aus dem zeitlichen Vorsprung, den die militä-
rischen Maßnahmen dort bisher gehabt haben. 

Ich darf also vielleicht gleich einmal auf den 
eigentlichen Streitpunkt kommen: Wie steht es mit 
den baulichen Maßnahmen? Meine Damen und 
Herren! Was die baulichen Maßnahmen angeht, so 
ist die Diskussion in den Vereinigten Staaten dar- 
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über nicht sehr viel anders als hier. Ich bin nicht 
dorthin gefahren, um etwa nur Papier zu sehen. 
Papier läßt sich über den Ozean per Schiff oder 
per Flugzeug transportieren, und das kann man 
hier studieren. Aber notwendig ist es ja, an Ort 
und Stelle zu sehen, was es wirklich gibt, und 
mit den Menschen über das zu sprechen, was sie 
auf Papier nicht niederzulegen pflegen. 

Was ergibt sich dabei? Wenn Sie Luftschutzbau-
ten besichtigen wollen, dann brauchen Sie nicht 
einen so weiten Weg zu machen, dann brauchen 
Sie nicht in die Vereinigten Staaten zu fahren. 
Eindrucksvollere Luftschutzbauten kann man, wie 
das ja einige der Damen und Herren des Bundes-
tages getan haben, in Schweden besichtigen, oder 
man kann auch in die benachbarte Schweiz fahren. 
Sie wissen ja alle, daß das die beiden einzigen Län-
der sind, in denen man beträchtliche Luftschutz

-

bauten zu sehen bekommen kann. In allen anderen 
Ländern — ich habe nicht den Vorzug gehabt, eine 
Reise in die Sowjetunion machen zu können; aber 
lassen wir das einmal einen Augenblick beiseite —
lassen sich eindrucksvolle Luftschutzbauten nicht 
besehen. Wenn ich die Sowjetunion erwähnt habe, 
so deswegen, weil ich mit Interesse gelesen habe, 
daß der Marschall Schukow sich sehr stolz über 
die Luftschutzvorkehrungen geäußert hat, die man 
dort getroffen habe. Er hat insbesondere das Mos-
kauer Untergrundbahnsystem als einen wesent-
lichen Beitrag auf dem Gebiete des Schutzes der 
Zivilbevölkerung genannt. Wenn man mit den 
Herren in New York über den Wert ihrer Unter-
grundbahn für Luftschutzzwecke spricht, stößt man  

auf eine wesentlich skeptischere Betrachtung die-
ser Möglichkeit. Deswegen können wir auch ein-
mal die U-Bahnnetze in der Welt aus der Betrach-
tung herauslassen, ganz bestimmt jedenfalls das 
U-Bahnnetz in New York. 

Die Entwicklung in den Vereinigten Staaten hat 
etwa so ausgesehen — und dieses Stadium ist dort 
auch noch nicht endgültig überwunden oder über-
schritten —: Man hat sich bisher darauf verlassen, 
daß man relativ lange Warnungszeiten haben 
würde. Dabei muß man zwischen Maßnahmen, die 
man in Spannungszeiten trifft, und solchen Maß-
nahmen unterscheiden, die in die unmittelbare 
Warnungszeit fallen. Die mehr oder weniger pessi-
mistischste Annahme in den Vereinigten Staaten 
war die, daß die Warnungszeit drei Stunden be-
tragen würde. Auf der Basis dieser Annahme hat 
man  sehr weitgehende Evakuierungspläne für die 
einzelnen Städte vorbereitet. Daß man die Eva-
kuierung von New York ernstlich nicht in unsere 
Betrachtung einbeziehen kann, liegt auf der Hand. 
12 Millionen Menschen auf einem so engen Raum 
binnen drei Stunden zu evakuieren, ist eine wahr-
scheinlich unlösbare Aufgabe, wenngleich die Ame-
rikaner sie optimistischerweise vielleicht nicht für 
unlösbar halten. Aber wir haben in zahlreichen 
Städten sehr konkrete Evakuierungspläne gesehen 
— immer aufgebaut auf der genannten Annahme — , 

die so weit gingen, daß eigentlich bis in jedes Haus 
hinein bekanntgemacht war, in welcher Form, mit 
welchem Gepäck, auf welchen Wegen, zu welchen 
Orten, mit welchem Ziel auf bestimmte Zeichen 
hin Evakuierungen vorgenommen werden sollten. 

Während das bis zu einem gewissen Zeitpunkt 
die vorherrschende Richtung der Pläne gewesen 
ist, strebt man jetzt danach, einer neueren, und 
zwar wieder einer neueren militärischen Entwick

-

lung  gerecht werden zu können, nämlich jener, die 
sich aus dem Heraufkommen der interkontinen-
talen Geschosse ergibt. Wann man ernsthaft damit 
rechnen kann, daß für einen Einsatz im größeren 
solche interkontinentalen Waffen zur Verfügung 
stehen, ist vielleicht nicht nur ein militärisches Ge-
heimnis, sondern ist vielleicht nicht einmal von 
den Militärs mit einiger Zuverlässigkeit zu beant-
worten. Ich würde zu der Auffassung neigen, daß 
das eine Frage von Jahren ist. Aber das geht be-
reits mehr oder weniger in den Bereich der Speku-
lation über. Dennoch muß eine nicht nur auf heute, 
sondern eine auch auf morgen und übermorgen 
abgestellte realistische Planung eine solche Ent

-

wicklung ins Auge fassen. 

Das bringt die Amerikaner dazu, allmähich da-
mit zu rechnen, daß sie vielleicht statt mehr als 
3 Stunden nur etwa 15 Minuten an Warnungszeit 
zur Verfügung haben und sich damit in einer sehr 
ähnlichen Lage befinden wie wir. Wir würden ja 
unter den jetzigen Bedingungen schon mit einer 
kürzeren Warnungszeit als mit 15 Minuten zu 
rechnen haben. 

Was kann in einer solchen Situation geschehen? 
Ich habe schon gesagt, daß das Luftschutzwarn-  
und Alarmsystem und das dazugehörige Nachrich-
tensystem in den Vereinigten Staaten nach den 
Eindrücken, die ich davon gewonnen habe, sicher-
lich auf einem ganz neuen, völlig sachgerechten 
Stand ist. Die Meinung der Amerikaner geht da-
hin, daß sie im Grunde ihr ganzes riesiges Gebiet 
binnen einer Minute, jedenfalls innerhalb einer 
sehr kurzen Zeit würden warnen können. Daß 
wir in der Lage sein werden, in relativ sehr schnel-
ler Zeit, nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten 
ist, ein Luftschutzwarn- und Alarmsystem aufzu-
bauen, wird niemand hier im Hohen Hause be-
zweifeln. Wir haben lange darauf gewartet, die 
Möglichkeit zu bekommen, dieses notwendige 
Stück unserer Arbeit zunächst einmal weiter fort-
zusetzen und abschließen zu können. 

Das ist nur die Frage der Warnung. Was ge-
schieht aber in einem solchen Augenblick? Ich 
lasse jetzt einmal, um die Zeit des Hohen Hauses 
nicht übermäßig in Anspruch zu nehmen, alles 
weg, was auf dem Gebiet der Bevorratung liegt, 
also der Arzneimittelbevorratung, der Auslage-
rung verschiedener wichtiger Dinge, des technischen 
Geräts usw. in Depots und dergleichen. Dann spitzt 
sich die Frage darauf zu: Was läßt sich sinnvoller-
weise an Schutzräumen errichten, wo sollen sie er-
richtet werden, wie sollen sie errichtet werden? 
Ich lasse auch einmal die Frage nach der Stärke 
der Armierung dieser Räume weg, weil ja dies-
bezügliche Proben gerade bei den Testexplosionen 
in Nevada gemacht werden, von denen Sie wissen, 
daß wir bei den baulichen Erprobungen beteiligt 
sind. 

Die Vereinigten Staaten haben bisher auf dem 
Gebiet des Baues von Luftschutzräumen nur sehr 
wenig vorzuweisen. Sie haben versucht, auch in 
dem Stadium, das den neuesten Erwägungen vor-
ausging, einen gewissen Anreiz dafür zu geben, 
daß z. B. die Industrie ihre Bauten mit Luftschutz-
räumen versieht. Sie haben dafür steuerliche Er-
leichterungen geschaffen. Ich habe aber den Ein-
druck gewonnen, daß die Zahl der Industriebe-
triebe in den Vereinigten Staaten, die von diesen 
steuerlichen Vergünstigungen Gebrauch gemacht 
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haben, sich offenbar an den Fingern beider Hände 
abzählen läßt, also geringfügig ist. 

Öffentliche Luftschutzbauten haben die Ver-
einigten Staaten bisher nicht errichtet. Ich habe 
dort mehrfach gesagt, auf dem Gebiet des Luft-
schutzes sei es offenbar so, daß es in Deutschland 
zu viel Vorstellungskraft von den möglichen Zer-
störungen in einem künftigen Krieg gebe, daß aber 
die Vorstellungskraft in den Vereinigten Staaten 
offenbar nicht ausreiche, sich einen modernen Krieg 
vorzustellen, weil man, was die Zivilbevölkerung 
angehe, auch den zweiten Weltkrieg nicht erlebt 
habe und weder aus Hamburg, Berlin, Köln, Dort-
mund noch aus Essen oder aus anderen Städten 
über Erfahrungen auf diesem Gebiet verfüge. Die 
Leute, die sich drüben amtlich mit dem Schutz der 
Zivilbevölkerung zu beschäftigen haben, geben das 
auch ohne weiteres zu. Es gibt dort noch nicht wie 
nun hier etwa die Verpflichtung, in Neubauten, 
sei es rein privater, sei es industrieller oder öffent-
licher Art, Luftschutzräume vorzusehen. Insoweit 
sehen Sie, daß die Vorkehrungen, die hier getrof-
fen werden sollen, zumindest nicht hinter dem 
zurück sind, was in den Vereinigten Staaten der-
zeit praktiziert wird. 

Der wesentliche Gedanke, der drüben die neuere 
Entwicklung im Augenblick beherrscht, ist der, daß 
man es sich eigentlich und vor allem wirtschaft-
lich nicht leisten kann, sozusagen „toten" Luft-
schutzraum zu bauen. Die Anstrengungen sind da-
her jetzt darauf gerichtet, ein „dual use", ein 
Doppelverwendungsprogramm, durchzuführen, d. h. 
daß man bei Bauten, wie z. B. Schulen, Kranken-
häusern und bei zahlreichen anderen Bauvorhaben 
dazu übergehen will, für einen Teil des Gebäudes 
gleich von vornherein Räume einzurichten, die 
nicht nur Luftschutzzwecken, sondern gleichzeitig 
dem normalen Zweck des Gebäudes dienen können. 
Ich muß schon sagen: wenn man den geradezu gi-
gantischen Versuch machen will, die Luftschutz

-

ausgaben mit allen Leistungsmöglichkeiten sowohl 
der einzelnen wie der Wirtschaft zu kombinieren, 
dann wird es nötig sein, derartige Maßnahmen 
ins Auge zu fassen. 

Sie werden nun fragen: Wie viele solcher Ge-
bäude, die in dieser Weise doppelverwendbar aus-
gestattet sind, haben Sie nun besichtigen können? 
Auch dazu muß ich wieder sagen: bis auf diese 
und jene Befehlszentralen, die durch ihre Gestal-
tung solchen Anforderungen entsprechen, ist auch 
das drüben einstweilen nur ein Programm. Dem 
Repräsentantenhaus liegt z. B. ein Gesetzentwurf 
aus dem Mai dieses Jahres, also ziemlich neuen 
Datums, vor, der vorsieht, daß der Bund, also die 
Federal Authorities, die Spitzen in den Vereinigten 
Staaten, jenen Stellen, die Träger von Schulbau-
ten sind, Beiträge zur Errichtung solcher Doppel-
zweckbauten gibt. Es ist eine Vorlage, die dort 
nicht etwa schon verabschiedet ist und die in die-
ser Legislaturperiode in den Vereinigten Staaten 
auch keine Aussicht mehr auf Verabschiedung hat. 
Sie ist aber, glaube ich, eine Vorlage in der rich-
tigen Richtung, weil man auf diese Weise den Ein-
druck vermeidet — und das ist im Grunde ein Ein-
druck, der einen nur zur Resignation verleiten 
könnte —, daß etwa toter Raum gebaut werden 
soll, von dem man dann im übrigen hofft und hof-
fen muß, daß er niemals Verwendung findet. Des-
wegen glaube ich, daß solche Programme nicht nur 
vom wirtschaftlichen Standpunkt, sondern auch 

vom psychologisch-moralischen Standpunkt aus 
sehr viel leichter annehmbar sind und wirklich 
realisiert werden können als das Programm, toten 
Raum für einen hoffentlich nicht eintretenden 
Ernstfall zu bauen. 

Die Auseinandersetzung um die Mittel ist in den 
Vereinigten Staaten — ich spreche jetzt nur von 
dem Bautengebiet — nicht ein Stück weiter als 
hier fortgeschritten. Im Gegenteil, sie steht hinter 
uns zurück. Es ist sehr oft ein 32-Milliarden-
Dollar-Programm für Luftschutzbauten erwähnt 
worden, wie mancher Amerikaner meint, in 
Deutschland unter Umständen mehr erwähnt wor-
den als in den Vereinigten Staaten selbst. Ich 
möchte die Zahl gern in deutscher Währung wie-
derholen, um einen Eindruck von der Größenord-
nung zu geben: es ist also etwa ein 120- bis 
130-Milliarden-DM-Programm für die Errichtung 
von Luftschutzbauten. Das Programm hat im übri-
gen den Kongreß selbst noch nicht beschäftigt. Es 
gilt, wie man so schön sagt, auf Regierungsebene 
als mehr oder weniger gebilligt. Von seiner Durch-
setzbarkeit im amerikanischen Parlament hat bis-
her niemand eine optimistische Erwartung. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Wollen Sie 
jetzt auch solche Programme machen?) 

— Lieber Herr Schmitt (Vockenhausen), wir sind 
doch in jeder Beziehung unendlich bescheidener 
als die Vereinigten Staaten. Ich versuche hier auch 
nur, objektiv zu berichten, um zu zeigen, daß auch 
all die Leute, denen ihre Zivilbevölkerung natür-
lich genauso lieb ist wie uns unsere Zivilbevöl-
kerung, auf viele, viele Probleme stoßen, die sie 
zum Teil bisher eben nicht etwa vollkommener 
als wir gelöst haben, sondern bei denen sie im 
Planen und im Suchen sind. Wenn Sie die dortige 
Umstellung von einem jahrelang intensiv betrie-
benen und in Teiloperationen geübten Eva-
kuierungsprogramm auf ein Bautenprogramm be-
achten, dann sehen Sie, daß diese Umstellung die 
Dinge natürlich auch vom finanziellen Standpunkt 
aus entscheidend verändert. 

Um das Resümee daraus zu ziehen, möchte ich 
sagen, daß alles, was wir auf dem Gebiet des 
Warn- und Alarmdienstes, des Hilfsdienstes, der 
Arzneimittelbevorratung und des Ausbaus des 
Bundesluftschutzverbandes tun können, Aufgaben 
sind, die mit den uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln relativ schnell und gut bewältigt werden 
können. Dazu kommt natürlich, daß wir die Über-
zeugung haben, uns auf eine große Zahl von in 
Erster Hilfe usw. ausgebildeten Helfern stützen 
zu können, was ich hier schon gelegentlich erwähnt 
habe. 

Bei der Atomberatung ist neulich etwas ironi-
siert worden, daß ich davon gesprochen habe, daß 
in Deutschland in den vergangenen Jahren eine 
Million Menschen in erster Hilfe ausgebildet wor-
den sind. Es ist gefragt worden, ob die Betreffen-
den eine genügende Unterrichtung über den letz-
ten Stand der Wirkung radioaktiver Niederschläge 
gehabt hätten. Nun, ich habe drüben auch die 
Frage des Ausbildungsstandes sehr sorgfältig ge-
prüft. Ich habe eine lange Unterhaltung mit dem 
General Gruenther gehabt, von dem Sie wissen, 
daß er seine frühere militärische Tätigkeit jetzt 
mit der des Präsidenten des amerikanischen Roten 
Kreuzes vertauscht hat. Daraus ging hervor, daß 
man dort in der Tat auch in den Rot-Kreuz-
Kursen, ähnlich wie wir sie hier haben, eine — 
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nach dortiger Meinung — den modernen Erfahrun-
gen entsprechende Ausbildung hinsichtlich der, 
sagen wir einmal abgekürzt: radioaktiven Wir-
kung in ein kurzes Ausbildungsprogramm einbe-
ziehen kann. Das sind alles Dinge, die wir auch 
hier werden tun können. 

Sie werden nun fragen — wenn ich die Frage 
nicht sofort beantworte, würde ich sie wahrschein-
lich nachher beantworten müssen —, welches der 
Standpunkt der Bundesregierung auf dem Gebiete 
der Bauten ist und welche Politik wir einzuschla-
gen beabsichtigen. Die Bundesregierung steht nach 
wie vor auf dem Standpunkt, daß wir ein Land 
sind, das Luftschutzbauten brauchen wird; ganz 
gleichgültig, was die Engländer für sich sagen mö-
gen oder was vielleicht die Franzosen oder die 
Belgier oder die Niederländer tun mögen. Wir sind 
uns aber darüber klar, daß das Dinge sind, die man 
vernünftigerweise nur Schritt für Schritt erreichen 
kann. Dazu gehört die Wiederinstandsetzung alter 
Luftschutzbauten. Dazu gehört, glaube ich jeden-
falls, daß man das Augenmerk in erster Linie auf 
ein Mehrzweckprogramm richtet, wie ich es gerade 
geschildert habe. In Zukunft sollte den modernen 
Sicherheitserfordernissen in der Weise Rechnung 
getragen werden, daß die Räume nicht tot und 
nutzlos sind, sondern modern und vielseitig ver-
wendungsfähig. Das ist eine Aufgabe, die lösbar 
erscheint und die bei unseren Technikern, Archi-
tekten und Ingenieuren usw. sicherlich auf ge-
nügende Unterstützung, genügende Einfälle und 
Tatkraft stoßen wird, um sie realisieren zu kön-
nen. 

Bleibt die Frage: Wie steht es mit den Luft-
schutzbauten in Wohnhäusern und in neuen indu-
striellen Anlagen? Das läuft alles letztlich auf das 
Problem hinaus, wie es mit der Finanzierung sol-
cher Bauten steht. Dazu kann ich Ihnen nur sagen, 
es gibt kein Land in der Welt — ich bitte, mich 
sonst eines anderen zu belehren —, das es etwa 
unternehmen könnte, allen Privaten, allen indu-
striellen Betrieben usw. Luftschutz in baulicher 
Form gratis und franko zur Verfügung zu stellen; 
das gibt es einfach nicht. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Das steht 
gar nicht zur Debatte!) 

— Ich komme auf den Punkt, der zur Debatte 
steht. Was zur Debatte steht, ist die Frage, welche 
Art von Zwang in dieser Richtung ausgeübt wer-
den soll, Herr Kollege Schmitt (Vockenhausen). 

(Abg. Jacobi: Und wer ihn ausübt!) 

— Nun, diese Art von Zwang kann nur der Ge-
setzgeber ausüben; irgendwelche andere Erzwin-
gungsmöglichkeiten wird es schwerlich geben. Es 
steht also die Frage zur Debatte, von welchem 
Zeitpunkt an bei der Errichtung von Neubauten 
oder bei industriellen Bauten dieser Zwang ausge-
übt werden soll. Da kann ich sehr wohl verstehen 
— mehr möchte ich dazu nicht sagen —, daß von 
der Mehrheit dieses Hauses gesagt wird: Bevor 
wir diesen Zwang definitiv beschließen, möchten 
wir erst gern eine umfassendere Unterrichtung 
über das haben, was sich bei den neuesten Ver-
suchsexplosionen ergeben wird. Warum? Wir den-
ken selbstverständlich bei allem, was wir tun, auch 
an Angriffe mit „konventionellen Waffen". Reali-
stischerweiser müssen wir aber auch Angriffe mit 
gar nicht konventionellen, sondern mit hochmoder-
nen Waffen in Rechnung stellen. Für solche Er-
probungen haben wir drüben gerade Hilfs- oder 

jedenfalls zur Erprobung geeignete Bunker errich-
tet. Ich kann mir sehr wohl denken, daß man sagt 
— und das ist ja auch hier gesagt worden —: 
Diese Ergebnisse wollen wir kennenlernen, bevor 
wir es auf uns nehmen, den Zwang auszuüben, daß 
jeder Neubau, ob privater oder industrieller Art, 
Luftschutzräume erhalten muß. Das ist doch nur 
die Frage, ohne daß irgendein Zweifel daran ge-
lassen wird, daß die Notwendigkeit baulicher Luft-
schutzmaßnahmen nach wie vor bejaht wird. Ich 
glaube auch nicht, daß der hier genannte Jahres-
beginn 1959 der früheste Termin zu sein braucht, 
sondern mir schwebt viel eher vor — ich weiß nicht, 
wieweit sich das mit den Auffassungen der künf-
tigen Mehrheit dieses Hauses decken wird —, daß 
man gegebenenfalls in einer Initiative des Hohen 
Hauses sehr schnell die Folgerungen aus dem Er-
gebnis der jetzt laufenden Versuche ziehen kann. 
Das braucht keine Sache jahrelanger Gesetzesvor-
bereitungen zu sein, sondern wenn man sich ent-
schließt und es auf sich nimmt, den Zwang auszu-
sprechen, wird man zu einem sehr frühen Zeit-
punkt nach den Ergebnissen der Versuche den Ent-
schluß in die Tat umsetzen können. Deswegen 
wäre es sicherlich falsch, zu behaupten, daß hier 
irgend etwas ad calendas graecas vertagt werde. 
Davon kann, wie mir scheint, keine Rede sein, 
wenn man sich erst einmal grundsätzlich zu einem 
Bauprogramm bekannt hat. Dieses Gesetz enthält 
auch — und das ist sehr wesentlich; ich kenne kein 
Land, das uns dann darin voraus wäre — ein 
grundsätzliches Bekenntnis zu einem Baupro-
gramm. 

Dieses Bauprogramm wirft dann eine finanzielle 
Frage besonderer Art aut: Was geschieht, um für 
die sozial Schwächsten — ich drücke mich einmal 
einfach aus — zu verhindern, daß aus zusätzlichen 
Baukosten notwendig höhere Mieten erwachsen? 
Sie wissen, daß das Luftschutzprogramm der Bun-
desregierung dafür nicht unerhebliche Beträge vor-
gesehen hat. Ich bin  der  Meinung, daß, sobald der 
Zwang für alle Neubauten ausgesprochen wird, in 
der  Tat für die sozial Schwächsten diese Unter-
stützung gegeben werden muß. Darüber liegen 
grundsätzliche Beschlüsse der Bundesregierung vor, 
wie dem Hohen Hause bekannt ist. 

Damit, glaube ich, schließt sich der Kreis der Be-
trachtungen. Wir müssen vielleicht stärker, als das 
bisher geschehen ist, dem deutschen Volk folgendes 
klarmachen. Luftschutz bedeutet einfach Lebens-
versicherung, sicherlich eine sehr unangenehme und 
eine sehr lästige Lebensversicherung; aber wer im-
mer könnte ,auf den Gedanken kommen, daß sich 
nicht etwa alle an den Kosten dieser sie selbst be-
treffenden Lebensversicherung zu beteiligen hät-
ten?! Wenn ich sage: „alle", dann heißt das Bund 
und Länder und Gemeinden, je nach dem Verhält-
nis ihrer Kräfte, über das im einzelnen zu sprechen 
sein wird; es heißt aber auch Private, es heißt aber 
auch Wirtschaft, immer mit der Einschränkung, daß 
die Allgemeinheit verpflichtet ist, dabei den sozial 
Schwächsten zu helfen. Es gibt Luftschutz ebenso-
wenig kostenlos wie Militärschutz, Polizeischutz 
oder sonstigen Versicherungsschutz. Wir täten sehr 
schlecht daran, wenn wir etwa in unserem Volk die 
Illusion aufkommen ließen, ,als ob das Ganze schon 
irgendwie von einer Stelle aus allen gratis und 
franko zur Verfügung gestellt werden könnte. Daß 
das für viele eine sehr lästige Erkenntnis ist, liegt 
auf der Hand. Dieser Schutz ist auch nicht gerade 
eine Aufgabe, die einen mit großer Begeisterung 
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erfüllen kann, aber es ist eine notwendige Aufgabe, 
und sie muß deswegen erledigt werden wie so viele 
andere notwendigen Aufgaben. Ich meine aber, daß 
wir, wenn dieses Gesetz, so wie es jetzt vorliegt, 
verabschiedet wird, auf dem Gebiet der Ausfüh-
rung eines Programms, das wir uns gesetzt haben, 
ein großes Stück weiterkommen. Daß das ein noch 
unvollkommenes Stück ist, wird niemand bestrei-
ten; daß das in manchem ein noch tastendes Unter-
fangen ist, wird auch niemand bestreiten. Aber 
hiermit wird ein tatsächlicher Anfang gemacht, den 
in ganz kurzer Zeit, wie ich glauben möchte, der 
3. Bundestag fortsetzen kann. Der 1. Bundestag ist 
mit dieser Aufgabe nicht mehr fertig geworden. 
Der 2. Bundestag hat nicht nur ein beträchtliches 
Stück Wehrgesetzgebung abgeschlossen, sondern er 
machte auch zum erstenmal ein Gesetz zum Schutze 
der Zivilbevölkerung auf einen sehr, sehr schwie-
rigem Gebiet. Ich glaube, daß das ganz sicher zu 
den bedeutenderen Leistungen dieses 2. Bundes-
tages gerechnet werden wird. 

Ich möchte diese Gelegenheit dazu benutzen, noch 
einen anderen Gedanken anzudeuten, der mir ge-
rade drüben wieder besonders plastisch vor Augen 
getreten ist. Wir müssen uns darüber klarsein, daß 
alles, was wir zum Schutze der Zivilbevölkerung, 
also sagen wir einmal alles, was wir für einen Not-
standsfall planen, noch beträchtlicher gesetzlicher 
Vorkehrungen auf anderen Gebieten bedarf. Wir 
müssen für einen gedachten — hoffentlich nur ge-
dachten — Ernstfall eine schon im Schatten vorhan-
dene Organisations - und Befehlseinrichtung haben. 
Das eröffnet für alle ,diejenigen, die sich der Schwie-
rigkeiten bewußt sind, auf der Basis des Grundge-
setzes zwischen Bund, Ländern und Gemeinden zu 
einer ,befriedigenden Gestaltung eines Notstands-
rechts zu kommen, gewaltige Perspektiven der Auf-
gaben. ich habe sehr die Hoffnung, daß wir uns 
auch dieser Aufgabe mit Ihrer aller Unterstützung 
inallernächster Zeit intensiv werden widmen kön-
nen. 

Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als ob 
ich hier in irgendeiner Beziehung etwas anderes als 
völlig nüchtern und realistisch wäre. Ich sehe diese 
Dinge weder mit Optimismus noch mit Pessimis-
mus, sondern ich sehe sie so nüchtern, wie die nüch-
ternen Leute in anderen Ländern sie auch sehen. 
Die nüchternen Leute sehen sie so, daß, wenn die 
Anstrengungen, die notwendig sind, auf alle gleich-
mäßig verteilt werden und wenn sie ohne Übertrei-
bung, aber auch ohne saumseliges Zögern betrie-
ben werden, nach dem Maß der Erfahrungen und 
Erwartungen ein Schutz der Zivilbevölkerung ge-
sichert werden kann. Aus den Erfahrungen des 
2. Weltkrieges wissen wir schon, ,daß es einen hun-
dertprozentigen Schutz nicht gibt. Es ist auch nicht 
unsere Aufgabe, vorzugaukeln, daß es einen hun-
dertprozentigen Schutz gibt. Unsere Aufgabe ist es, 
dafür zu sorgen, daß auch unter schlimmen Bedin-
gungen möglichst viele Menschen gerettet werden. 
Dieses Ziel ist groß genug, um dafür den Aufwand, 
den wir zu wagen bereit sind, auf jeden Fall auf 
uns zu nehmen. Ich glaube, daß ,dieses Gesetz ein 
Stück Weg in dieser richtigen und notwendigen 
Richtung ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren! Da diese Ausführungen des Herrn Bun-
desministers des Innern aus der Mitte des Hauses 

nachdrücklich gefordert worden waren, habe ich 
sie hier an dieser Stelle stattfinden lassen, obwohl 
es an sich die Übung des Hauses ist, jetzt nur noch 
Erklärungen abzugeben. 

Herr Abgeordneter Schmitt (Vockenhausen)! 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die letzten Ausführun-
gen des Herrn Ministers könnten mich eigentlich 
veranlassen, einmal in sehr tiefgründiger Weise 
darüber zu sprechen, wer immer, wenn der Ver-
sicherungsfall, von dem er gesprochen hat, eintritt, 
die Zeche bezahlen muß. Das sind doch immer die 
Millionen einfacher Menschen draußen im Lande. 
Demgegenüber gibt es eine gewisse Schicht, die 
mit großer Genugtuung feststellen kann, daß sie 
in allen Kriegen und Inflationen immer nur rei-
cher geworden ist. Das möchte ich hier einmal mit 
aller Deutlichkeit gesagt haben. 

(Zurufe von der Mitte.) 
— Der Herr Minister hat das hier so angesprochen. 
Darum wollte ich das nur ganz allgemein gesagt 
haben. 

(Zuruf von der Mitte: Das haben Sie falsch 
aufgefaßt! — Abg. Lenze [Attendorn]: Ist 

das nicht ein bißchen Demagogie?) 
— Herr Lenze, ich habe nur die Ausführungen des 
Herrn Ministers weitergeführt. Wenn Sie das all-
gemein beziehen, dann bitte! 

Nun zu den allgemeinen Ausführungen des 
Herrn Ministers die er hier jetzt gemacht hat. Ich 
muß Ihnen ganz offen sagen, meine Damen und 
Herren von den Regierungsparteien: was sich hier 
bei der Beratung dieses ersten Gesetzes zum 
Schutze der Bevölkerung abgespielt hat, ist für die 
Art, wie das Parlament von seiner Regierung Be-
richt erwartet, nicht gerade sehr glücklich. Da 
fährt 'der für den zivilen Bevölkerungsschutz ver-
antwortliche Ressortminister nach den USA, nach 
den Pressemeldungen und nach den Rundfunk-
meldungen bringt er wichtige Erkenntnisse mit, 
und dann erklärt dieser Ressortminister von die

-

sem Platze aus:  Meine Damen und Herren, ich 
wollte eigentlich nicht dazu reden, ich will zu-
nächst einmal warten, ob mich die Opposition an-
greift. Sie, meine Damen und Herren, warten und 
fragen überhaupt nicht nach diesen Erkennntnis-
sen, sondern Sie lassen hier diese Sache abrollen. 
Wenn wir nicht zu der  Sache gesprochen hätten 
und wenn hier meine Schlußerklärung nicht zu er-
warten gewesen wäre, hätten Sie möglicherweise 
überhaupt keinen Bericht gefordert. 

(Abg. Lücke: Das haben wir alles vorher 
gewußt!) 

— Nein, Herr Lücke, so geht es nicht. Es ist Ihre 
Sache, wie Sie mit diesem Stil fertig werden. Aber 
ich möchte Sie doch dringend bitten, sich einmal 
zu überlegen, ob das gut ist und ob wir auf diese 
Weise dem Parlament einen Dienst erweisen. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Ich denke, Sie 
wollen ein Gesetz!) 

— Herr Dr. Weber, das ist eine ganz andere Frage. 
Im Augenblick sind wir bei dem allgemeinen par-
lamentarischen Verhalten. 

(Abg. Dr. Weber [Koblenz] : Das bedeutet 
doch, daß das Gesetz monatelang zurück

-

gestellt wird, wenn die neuen Erkennt

-

nisse abgewartet werden sollen!) 
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— Das ist ja nicht richtig. Es geht hier um die 
Frage, ob wir nicht mindestens einen Bericht er-
warten können. Ich weiß nicht, ob das ein Grund 
ist,  daß Sie sich hier aufregen. 

Meine Damen und Herren, der jetzt zur Schluß-
abstimmung stehende Entwurf eines Ersten Ge-
setzes zum Schutze der Bevölkerung ist das mehr 
als magere Ergebnis der achtjährigen Regierungs-
tätigkeit unter dem Bundeskanzler Adenauer auf 
dem Gebiet des Bevölkerungsschutzes. Eine Re-
gierungsmehrheit, die mit Eifer auf dem Gebiet 
der Wehrgesetzgebung und der damit verbundenen 
Ausgaben tätig war und durch keine Bedenken zu 
halten war,  hat praktisch für den Schutz der Be-
völkerung nichts getan. Selbst dieses Gesetz, meine 
Damen und Herren, haben Sie nur unter dem 
Druck der bevorstehenden Bundestagswahlen ver-
abschiedet, um Ihre Untätigkeit auf diesem Gebiet 
zu verschleiern. 

Es kommt Ihnen darauf an, meine Damen und 
Herren — und das ist von dieser Stelle schon von 
mehreren Kollegen ausgeführt worden —, hier  mit 
dem Schlagwort von der Sicherheit durch NATO, 
die keine Sicherheit darstellt, bei der Bevölkerung 
den Eindruck zu erwecken, wenn  jetzt erst einmal 
ein Luftschutzgesetz da sei, seien wir geschützt. 
Meine Damen und Herren, damit ist noch lange 
nicht alles in Ordnung. So kann und darf man es 
nicht machen. Ich möchte nur darauf hinweisen - 
und das ist auch in  den Ausführungen des Herrn 
Ministers angeklungen —, wieviel offener in die-
ser Lebensfrage andere Völker sind. Die Kollegen 
des Ausschusses waren vor einigen Wochen in 
Schwede n. Sie haben sich überzeugen können, 
was dort alles auf diesem Gebiet getan worden ist 
und wie schonungslos den Menschen die schwie-
rige Lage in einem modernen Kriege dargestellt 
wird. Wir haben ja auch in Amerika in den 
letzten Wochen erlebt, wie angesehene Fachzeit-
schriften die Lage der Bevölkerung auseinander-
setzen. Wir haben erst kürzlich Gelegenheit ge-
habt, uns mit den Ausführungen amerikanischer 
Fachleute auseinanderzusetzen. General Nelson hat 
in den USA von dem dortigen bisherigen Pro-
gramm als von einem Phantomprogramm gespro-
chen. Wir haben leider noch nicht einmal ein Phan-
tomprogramm, wir haben hier Liliputprogramme, 
die lobpreisend mit viel schönen Reden vorgetra-
gen werden. 

Der Herr Minister hat am 20. Januar 1956 in der 
1. Lesung dieses Gesetzes gesagt: Mit dem zivilen 
Schutz steht und  fällt die gesamte Landesvertei-
digung eines Landes. Er hat dabei ein Wort des 
Generalsekretärs des schwedischen Landesverban-
des für Zivilverteidigung zitiert: Mit dem zivilen 
Schutzallein kann man keinen Krieg gewinnen; 
ohne zivilen Schutz wird man ihn aber bestimmt 
verlieren. 

Meine Damen und Herren, wenn ich diesen Satz 
als Leitmotiv der Beratungen des Gesetzes an-
nehme, dann kann ich nur sagen: das Ergebnis ist 
mehr als kümmerlich. Wie weit die Arbeiten des 
Ministeriums gegangen sind und wie wenig grund-
legend sie waren, das zeigen die Berichte aus der 
Zeit der Suez-Krise, als man im Ministerium etwa 
unter dem Motto: Stütze deinen Keller ab, schütze 
dich mit Sand über den Kellerteilen, die über die 
Erde ragen!, geglaubt hat, auf diese Weise die 
Bevölkerung schützen zu können. 

(Abg. Dr. Rinke: Sie machen ja Kabarett!) 

— Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie machen das 
wohl mit Ihren Zwischenrufen. 

(Erneuter Zuruf des Abg. Dr. Rinke.) 
— Nein, die Forderung des Ernstnehmens müssen 
Sie an die richten, die sich mit solchen Erwägun-
gen beschäftigen, nicht hier  an  mich. 

Meine Damen und Herren, wir haben oft genug 
bei militärischen Maßnahmen für die Wiederauf-
rüstung darauf hingewiesen, daß sie überholt seien 
oder zu schnell gegangen seien. Hier ist in einer 
Weise improvisiert oder gar nichts get an  worden, 
die nach unserer Meinung nicht verantwortet wer-
den kann. 

Die Anstrengungen dieses Hauses für den  Schulz 
 der Zivilbevölkerung haben immer im umgekehr-

ten Verhältnis zur Beurteilung der militärisch-poli-
tischen Lage gestanden; das  gilt auch für die Be-
reitstellung von Mitteln. Ich habe sämtliche Proto-
kolle der Haushaltsberatungen der letzten Jahre 
noch einmal durchgelesen. Sie stellen eine Fund-
grube für eine Lufstschutzzitatensammmlung dar 
Wie wenig ist trotz der Ankündigung bei allen Be-
ratungen geschehen! Meine Damen und Herren! 
Erst die Erklärung der Göttinger 18 Professoren 
hat die Bundesregierung ,auch auf dem Gebiet des 
Luftschutzes und des Bevölkerungsschutzes wieder 
auf den  Plan  gerufen. Es war zunächst der Herr 
Bundeskanzler, ,der in seiner bekannten Art die 
Professoren darüber belehrt hat, daß sie leider 
nicht zu ihm gekommen seien, um sich die letzten 
amerikanischen Erkenntnisse über den Stand der 
Schutzmaßnahmen und der Schutzmöglichkeiten zu 
holen. Das Bundesinnenministerium hat in einer 
Erklärung vom 24. April „von einer Kombination 
von Evakuierung und Schutzraumbau" als der ent-
scheidenden Hilfe für die Bevölkerung gesprochen. 

Meine Damen und Herren! Wir haben immer 
wieder, und ich darf da 'auf meine Ausführungen 
vom 20. Januar 1956 hinweisen, die Evakuierung 
für mehr als problematisch gehalten. Der Herr 
Minister und mit ,ihm die  Koalition haben nun 
selbst die bisherigen Pläne und auch das  Kernstück 
des Gesetzes in den Papierkorb geworfen. In den 
vergangenen Jahren sind alle unsere Anträge ab-
gelehnt worden, und man hat sich m it  dem begnügt, 
was auf dem Papier gestanden hat. Erst als nach 
der Atomdebatte am 10. Mai die deutsche Öffent-
lichkeit verstärkt wissen wollte, welche Kanzler-
erkenntnisse, die offensichtlich sogar dem Herrn 
Innenminister und dem Hohen Hause verborgen 
geblieben waren, es gebe, sind Sie, Herr Minister, 
auf die Reise nach Amerika gegangen. Meine 
Damen und Herren, ich habe mich heute nicht mit 
Dienstreisen von Regierungsmitgliedern kurz vor 
den Wahlen zu 'beschäftigen. Das wird besser an 
anderer Stelle gesagt. Wir wissen, daß solche Rei-
sen stets als eine wertvolle Wahlhilfe angesehen 
und dementsprechend eingerichtet werden. 

(Widerspruch in  der  Mitte.) 

Aber selbst eine späte Fahrt am Ende einer vi er-
jährigen Ministertätigkeit muß noch nicht zu spät 
sein. Meine Damen und Herren, Sie haben in-
zwischen, und das ist auch unzweideutig fest-
gestellt worden, selbst die Ergebnisse der Gesetz-
gebungsarbeit schwach benotet und zum Ausdruck 
gebracht, daß auf dem Gebiet des Bevölkerungs-
schutzes nicht viel getan worden sei. Dieser Schutz 
ist eben nur das Zerrbild eines Schutzes. Monatelang 
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hat das Ministerium den Kopf in den Sand ge-
steckt, und jede Kritik, die vorgetragen worden 
ist, wie jede andere für sie unangenehme Feststel-
lung ist einfach von der Regierung unter dem Bei-
fall der Parlamentsmehrheit zurückgewiesen wor-
den. 

Nun ist heute gesagt worden, es muß neu be-
gonnen werden. Dabei haben Sie aber bei allen 
Anträgen nur den einen Wunsch zum Ausdruck ge-
bracht: Wie wälzen wir alle Kosten vom Bund auf 
die Länder und die Gemeinden ab? Meine Damen 
und Herren, die  Kosten des Schutzes der zivilen 
Bevölkerung sind Verteidigungskosten, und sie zu 
tragen ist Aufgabe des Bundes. Sie haben in all 
diesen Jahren, wenn es um die Verteidigung ging, 
keine Mühe und Kasten gescheut, von Jahr zu Jahr 
in diesem Hause Milliardenbeträge, oft manchmal 
im Haushaltsausschuß nur in  wenigen Minuten, zu 
bewilligen. Die Vorwegbewilligung, eine Hypothek 
für den 3. Deutschen Bundestag, beträgt fast 
20 Milliarden, wie wir hier  kürzlich erst an dieser 
Stelle ianläßlich der Haushaltsberatungen fest-
gestellt haben. Trotz des geringen Betrages ist lei-
der hier über einen Antrag abgestimmt worden, 
obwohl noch nicht einmal klargestellt werden 
konnte, in welcher Höhe sich die Belastung der 
Länder und Gemeinden in Zukunft bewegt. Trotz 
dieses geringen Betrages waren Sie nicht bereit, die 
Länder und Gemeinden zu entlasten. Bei einem 
Verhältnis von  100 zu 1 der Rüstungs- und zivilen 
Verteidigungskosten wollen Sie doch nicht behaup-
ten, daß der Bund seinen Verpflichtungen für den 
Schutz der zivilen Bevölkerung gerecht geworden 
sei. 

Meine Fraktion sieht, nicht zuletzt im Hinblick 
auf Art. 106 des Grundgesetzes, in dieser Belastung 
der Länder und Gemeinden eine unzumutbare 
Mehrbelastung und ist daher nicht in der Lage, 
diesem Entwurf, weil er ohnehin nur noch ein 
Fragment darstellt, zuzustimmen. Für die vorberei-
tenden Maßnahmen benötigt man,  nachdem Sie das 
Gesetz in seinen entscheidenden Bestimmungen zu-
rückgestellt haben und nur noch die Fassade steht, 
kein Gesetz. Organisatorische Maßnahmen kann 
die Regierung !durchführen. Sie sind auf dem Ge-
biet des Warndienstes bereits im Anlaufen. Meine 
Fraktion ist jederzeit bereit, der Regierung die er-
forderlichen Vollmachten und Mittel zu bewilligen. 

Und nun zum Schluß noch ein Wort meiner Frak-
tion an Sie, Herr Minister. Sie sind unter der Mit-
verantwortung des Bundeskanzlers, der ja die Richt-
linien der Regierungspolitik bestimmt, vier Jahre 
lang nicht über die bescheidensten Anfänge einer 
Politik zum Schutz der Bevölkerung hinausgekom-
men, und Sie haben sich als der verantwortliche 
Minister erst kurz vor dem Ende der Wahlperiode 
die  Zeit genommen, sich auf diesem so wesentlichen 
Gebiet Ihres Geschäftsbereichs davon zu überzeu-
gen, wie es eigentlich um die Dinge steht und was 
getan werden muß. Aus dieser Tatsache gibt es nach 
unserer Meinung nur eine Konsequenz zu ziehen, 
und es wäre gut, wenn Sie von Ihrer Reise diese 
wichtige Erkenntnis eines parlamentarischen Mi-
nisters mitgebracht hätten, nämlich daß Sie Ihr 
Amt zur Verfügung stellen und zurücktreten, 

(Widerspruch bei der  CDU/CSU) 

weil Sie die Aufgabe, die Ihnen gestellt war, nicht 
gelöst haben. 

Meine Damen und Herren, die Sozialdemo-
kratische Fraktion wird in der Schlußabstimmung 
diesen Torso eines Gesetzes ablehnen. 

(Beifall bei der  SPD. — Zuruf von der 
CDU/CSU: Ausgerechnet Sie müssen das 

sagen!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Die Auffor-
derung, die der Herr Kollege im Namen seiner 
Fraktion an mich gerichtet hat, höre ich nicht so 
oft, aber ich will sie gerade heute in diesem Zu-
sammenhang gerne etwas beantworten. Herr Kol-
lege Schmitt (Vockenhausen), nach dem, was Sie 
ausgeführt haben, will ich doch noch etwas sagen, 
was ich sonst aus Rücksicht auf uns befreundete 
Mächte nicht sagen würde. Sie haben hier geglaubt, 
ausrechnen zu können, daß wir einen Wehrhaus-
halt hätten, der zu unserem Luftschutzhaushalt 
oder Haushalt für zivilen Bevölkerungsschutz im 
Verhältnis 100 zu 1 stehe. Dieses Verhältnis ist 
nicht so, wie Sie es dargelegt haben; aber ich will 
einmal bei 'Ihren Zahlen bleiben und lasse trotz-
dem alles  weitere  dahingestellt. Doch will ich 
Ihnen etwas sagen, was Sie sicherlich nicht wissen, 
daß nämlich in den Vereinigten Staaten das Ver-
hältnis des militärischen Verteidigungshaushalts 
zum Haushalt für zivilen Bevölkerungsschutz so 
ist, daß ein Fünftel von einem Prozent — 1 % 
wollten Sie uns ja gerade zubilligen — auf den 
zivilen Bevölkerungsschutz verwendet wird. Das 
ist eine Erkenntnis, die ich im Grunde nicht breit-
treten wollte, die ich aber bei dieser Gelegenheit 
vielleicht doch einmal wiedergeben darf. 

Ich glaube nicht, daß Sie eine ganz faire Darstel-
lung der Entwicklung der vergangenen Zeit gege-
ben  haben. Sie wollen meine Reise offenbar so ein 
bißchen unter dem Wahlgesichtspunkt betrachten. 
Ich betrachte z. B. die Reise Ihres Fraktionsvor-
sitzenden nicht unter dem Wahlgesichtspunkt, aber 

 meine Reise wollten Sie unter Wahlgesichtspunk-
ten betrachten. Natürlich hatte sie diesen Zweck 
nicht, sondern diente dem Vergleich, dem Ver-
gleich an Ort und Stelle. Sehen Sie: Sie machen 
sich vielleicht doch von der Sorgfalt, mit der wir 
zu arbeiten pflegen, eine nicht ganz zutreffende 
Vorstellung. Es gibt keine amerikanischen Be-
richte auf diesem Gebiet — soweit die Berichte 
etwa als Parlamentsdrucksachen oder sonstwie zu-
gänglich sind —, die wir nicht sehr sorgfältig stu-
diert hätten. Meine Mitarbeiter und ich sind in  der 

 ganzen langen Diskussion, die das Luftschutzgesetz 
hier 'in diesem Hause gehabt hat, immer von der 
Notwendigkeit durchdrungen gewesen, jeweils dem 
Stand der Erfahrungen — wir hatten ja gerade die 
amerikanischen Erfahrungen aus guten Gründen 
als Vergleich gewählt — zu folgen und ihn ver-
wertbar zu machen. 

Ich neige nicht dazu, die mir zugeschobene Ver-
antwortung ohne weiteres auf andere abzuladen. 
Aber Sie finden es vielleich zulässig, wenn ich 
sage, daß die Luftschutzvorlage der Bundesregie-
rung doch schon seit beinahe zwei Jahren — es 
sind nicht ganz zwei Jahre — hier in diesem Ho-
hen Hause ist. Und dann wäre ich Ihnen dankbar, 
wenn Sie mir das Kunststück verraten würden, 
wie wir weitere Vorkehrungen als die, die wir ge-
troffen haben — Sie wissen, daß das nicht uner-
hebliche Vorkehrungen sind —, hätten treffen sol- 
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len, ohne dieses Gesetz zu bekommen. Ich glaube, 
daß Sie  nicht in der Lage sein werden, mir anzu-
geben, was wir mehr hätten tun können ohne eine 
gesetzliche Grundlage. Es ist auch keineswegs so, 
als ob es der angeblichen Alarmierung durch die 
18 Göttinger bedurft hätte, um die Bundesregie-
rung auf diesem Gebiet hellhörig zu machen. Sie 
haben mich aus einer Rede zitiert, und diese meine 
Rede stammt aus dem Jahre 1955. Aber Sie geben 
doch offenbar zu, daß diese Rede heute so richtig 
ist wie damals. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Glänzend, 
Herr Minister!) 

— Aber, lieber Herr Kollege Schmitt (Vockenhau-
sen), die habe ich in demselben Moment gehalten, 
in dem ich dem Hohen Hause einen Gesetzentwurf 
präsentiert habe. Ich muß, glaube ich,  warten, bis 
ich den Gesetzentwurf zurückbekomme. Ich habe 
darauf ziemlich lange  warten müssen. 

(Abg. Maier [Freiburg] : Nicht durch un

-

sere Schuld, Herr Minister!) 

— Ich wollte Sie ja auch nicht beschuldigen; aber 
Sie haben mich beschuldigt. Das Ganze richtet sich 
doch an die Adresse der Öffentlichkeit. 

(Zuruf von der SPD: Das ist nicht die 
richtige Diskussionsgrundlage!) 

— Doch, die richtige Diskussion findet hier schon 
statt; denn die Öffentlichkeit hört doch mit, was 
wir hier sagen. 

Die Göttinger Erklärung hat  uns nicht zu irgend-
einer neuen Erkenntnis auf diesem Gebiet verhol-
fen. Mitunterzeichner der Erklärung haben uns be-
stätigt, daß unser Programm — das aus dem Jahre 

)1954 stammt! — heute so richtig ist wie damals. 
Das wäre eher eines gewissen Lobes fähig, als daß 
es harten Tadel verdiente. Aber ich glaube, daß 
der Tadel auch nicht ganz so hart gemeint ist,  wie 
Sie ihn hier gerade zum Ausdruck gebracht haben. 
Sie sind einigen falschen Pressemeldungen zum 
Opfer gefallen, daß wir anläßlich der Sues-Krise 
interessante Sandvorkehrungen publiziert hätten. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Nein, „pu

-

bliziert" habe ich nicht gesagt!) 

Ich kann Ihnen nur sagen — Herr Kollege Schmitt 
(Vockenhausen), Sie werden mir das aufs Wort 
glauben —: Mit diesen Sandvorkehrungen bin ich 
in gar keiner Weise behelligt gewesen, und ich 
möchte mit den Sandvorkehrungen auch nicht das 
geringste zu tun haben; aber auch nicht mit Ihrer 
Formulierung, daß wir monatelang den Kopf in 
den Sand gesteckt haben. Ich kann mich jetzt auf 
Sie selbst berufen, und ich sage noch einmal: 
Meine Einführungsrede 1955 bei der Vorlage die-
ses heute zur Verabschiedung gelangenden Geset-
zes ist von Ihnen selbst als richtig zitiert worden. 

Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, daß 
eine militärische Verteidigung ohne einen richtigen 
Zivilbevölkerungsschutz, ohne zivile Verteidigung 
sinn- und zwecklos ist und daß militärische und 
zivile Verteidigung Hand in Hand gehen müssen. 
Nach unseren Vorstellungen werden sie das auch. 
Es ist ja keineswegs so, daß nicht etwas Derarti-
ges geplant sei. Auf der anderen Seite wird man 
uns,  glaube ich, billigerweise zugestehen müssen, 
daß der gleichzeitige Aufbau militärischer Ver-
teidigung und ziviler Verteidigung auf einem 
gleich hohen Niveau eine unlösbare Aufgabe ist. 
Deshalb wird diese Aufgabe Stück für Stück und 
Schritt für Schritt erfüllt werden. 

Ich möchte doch noch einmal einen Appell an 
 Sie richten. Sie haben gesagt, Sie wollten das Ge-

setz nicht mitbeschließen, weil die baulichen Be-
stimmungen drin sein müßten; sonst habe die ganze 
Sache keinen Wert. Ich glaube dargelegt zu ha-
ben, daß das, was es in  den  Vereinigten Staaten 
derzeit gibt, nicht mehr ist als das, was in dem 
nicht bauliche Maßnahmen betreffenden Teil des 
Gesetzes vorgesehen ist. Wenn man wirklich Fort-
schritt auf dem Gebiet des Zivilbevölkerungsschut-
zes in Deutschland will, dann muß man dem Ge-
setz zustimmen und hat nicht die Möglichkeit, aus-
zuweichen und zu sagen: Alle sonstigen Ermächti-
gungen werden wir erteilen. Ich beharre bei der 
Auffassung, daß derjenige, der wirklich Fortschritt 
auf dem Gebiet des Zivilbevölkerungsschutzes 
will, die beste Gelegenheit hat, es zu zeigen, in-
dem er diesem Gesetz zustimmt und nicht von 
einer Zustimmung zu dem Gesetz absieht, nur weil 
es nicht alles erfüllt, was  er sich für heute vor-
gestellt hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Dr. Ilk. 

Frau Dr. Ilk (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Als seinerzeit das Luftschutzgesetz 
vorgelegt wurde, haben wir Freien Demokraten 
außerordentlich bedauert, daß dieses Gesetz — 
auch damals schon — recht unvollkommen war und 
daß viele Dinge, die wir gern hinein gehabt hätten, 
noch nicht darin erwähnt waren. Bei den Beratun-
gen ist leider auch nicht mehr besonders viel hin-
zugefügt worden; es war nicht möglich. 

Wenn Sie, Herr Innenminister, die Schuld an der 
verzögerten Behandlung dieses Gesetzes von sich 
abwälzen, so muß ich Ihnen recht geben. Es war 
vielleicht nicht Ihre Schuld, es war die Schuld der 
Parlaments- und Regierungsmehrheit, die soundso 
viele andere Gesetze als wesentlich dringlicher an-
gesehen hat, so daß die Arbeit an dem Luftschutz-
gesetz leider verzögert wurde. Aber daß nun ein 
so wichtiger Faktor, wie es die baulichen Maßnah-
men sind, noch zum Schluß herausgenommen wird, 
obwohl selbst Sie, Herr Bundesinnenminister, sa-
gen, wir könnten damit rechnen, daß in labsehbarer 
Zeit, vielleicht sogar schon in einigen Monaten die 
Versuchsbauten so weit gediehen sein werden, daß 
sie auch für uns mustergültig für die Ausführung 
eines Bauprogramms sein können, bedauern wir 
außerordentlich. 

Wenn wir trotz alledem dem Gesetz zustimmen, 
so nur deshalb, weil damit ein winzig kleines 
Schrittchen auf dem Wege zur Erfüllung des zivi-
len Bevölkerungsschutzes gegangen wird. Ich be-
tone ausdrücklich, daß wir darin nur einen ganz 
kleinen Anfang auf dem Wege sehen, und ich 
möchte nur der Hoffnung Ausdruck geben, daß 
Sie, Herr Innenminister, schon jetzt, wenn durch 
die Parlamentsferien ein wenig Ruhe eingetreten 
ist,  in  Ihrem Ressort dahin wirken, daß bereits 
Vorarbeiten für ein neues Gesetz geleistet werden, 
das dann sofort dem neuen Bundestag  vorgelegt 
werden kann. Ich appelliere insoweit auch an den 
Herrn Bundesfinanzminister und den Herrn Woh-
nungsbauminister, die ja auf diesem Gebiet mit 
aktiv sein müssen. Nur so können wir als Parla-
ment und Sie als Regierung es überhaupt verant-
worten, ein so unvollkommenes Gesetz wie dieses 
zu verabschieden. 
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(Frau Dr. Ilk) 
Ich wiederhole: Trotz der großen Bedenken, die 

wir haben, daß 'das Gesetz nur so wenige Gebiete 
des zivilen Bevölkerungsschutzes umfaßt, werden 
wir ihm zustimmen, um wenigstens einen Anfang 
zu haben. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Engell. 

Engell (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich beabsichtige nicht, umfassende 
Ausführungen zumachen, da man damit ja vielfach 
Tatbestände nur zu verdunkeln sucht. Beim Luft-
schutz gibt es ja auch die Verdunkelung; aber bei 
der Gesetzgebung sollte man sie nicht anwenden. 

Worum geht es hier? Uns geht es darum, daß 
zwischen den Aufwendungen für die Bundeswehr 
und denen für den Bevölkerungsschutz wenigstens 
eine bescheidene Relation hergestellt wird, die vor 
unseren Menschen vertretbar ist. Herr Minister, Sie 
haben gesagt, daß das  auch Ihre Ansicht sei. Sie 
müssen aber zugeben, daß diese Relation nicht vor-
handen ist und daß wir .auf dem Sektor des zivilen 
Luftschutzes erheblich nachhinken. 

Nun wäre doch die Gelegenheit gewesen, nach 
der Beratung dieses Gesetzes hier einen gewissen 
Nachholbedarf auszugleichen. Was hat sich aber 
gezeigt? Nicht nur, daß Sie diesen Ausgleich nicht 
wollen; es hat sich weiter gezeigt, daß Sie die Dinge 
immer wieder ganz unbestimmt in die Zukunft ab-
schieben wollen. Gerade die Geschichte dieser Vor-
lage, ihr Werdegang im Ausschuß gibt sehr viele 
Anhaltspunkte, daß vielleicht .auch das, was  die 

 Herrn Kollegen der CDU-Fraktion im Ausschuß 
mit uns gemeinsam gewollt haben — und niemals 
waren dort bei den Beratungen erhebliche Mei-
nungsverschiedenheiten —, nun wieder aus ande-
ren Gründen und von anderen Stellen inhibiert 
wird. Der Ausschuß — das ist minuziös nachzu-
weisen — hat  keinerlei Verzögerungstaktik betrie-
ben. Das werden auch Ihre Fraktionsfreunde be-
stätigen. Es gab mitbeteiligte Ausschüsse, die ge-
hört werden mußten. Aber wir kennen doch alle 
die Situation, die wir hier schon so oft erlebt haben. 
Wenn Sie mit Ihrer Mehrheit ein Gesetz durch-
bringen wollen, bringen Sie es durch in sämtlichen 
Ausschüssen, in denen Sie die Mehrheit haben, auch 
hier durch das Haus, und Sie nehmen uns dann 
tage- und fauch nächtelang in Anspruch, um gewisse 
Zeitpläne zu erfüllen. Die Beratungen waren bei 
uns im Ausschuß .abgeschlossen, und am Ende die-
ser Beratungen fand eine Aussprache statt. Da war 
anscheinend wieder die Kommandostelle einge-
schaltet, die sagte: Ach, so können wir die Dinge 
nicht laufen lassen, wir müssen hier entscheidende 
Änderungen vornehmen, wie die Herausnahme der 
baulichen Luftschutzmaßnahmen, die Verteilung 
der Kosten und anderes. 

Wenn Sie hier gesagt haben, Herr Minister, wir 
müßten diesem Gesetz zustimmen, weil alles das 
doch geplant sei, weil es der erforderliche Anfang 
sei, könnte man vielleicht anfänglich auch solchen 
Argumentationen zustimmen. Aber wir sind in-
zwischen mißtrauisch geworden. Wir sehen, daß 
hier die Entscheidung wieder nicht konkret festge-
legt ist; wir wissen auch nicht, wann sie fällt. Da-
her erscheint es uns nicht zumutbar, daß wir hier 
einer Gesetzesvorlage zustimmen sollen, die für uns 
so unbefriedigende Ergebnisse hat, nachdem wir 
doch sehr positiv falle gemeinsam, Regierungs- und 

Oppositionsparteien, an diesen Dingen mitgearbei-
tet haben. 

Mancher fragt sich vielleicht: Was hat denn diese 
Änderungen herbeigeführt? Nun,  das  ist kein Ge-
heimnis. Sie haben wahrscheinlich einen Ausgaben

-

stopp bekommen, der Herr 'Bundesfinanzminister 
ist nicht mehr bereit oder in der Lage, hier zusätz-
liche Mittel zu bewilligen. Diesen Bewilligungs-
stopp haben Sie nun hier irgendwie umkleidet mit 
Maßnahmen, mit erforderlichen Prüfungen, die 
noch ausstehen und die dann noch durchgeführt 
werden sollen. 

(Abg. Lücke: Sie irren sich; die Vermu

-

tung stimmt nicht!) 

— Nun, Herr Kollege Lücke, wir haben ja gemein-
sam beim Herrn Bundesfinanzministergekämpft; 
da waren ja immer die Schwierigkeiten, und es 
liegt heute, wenn Sie  so  auftreten, sehr nahe, daß 
wir nach dieser Richtung schauen. 

Ein Weiteres noch. Herr Minister, wenn Sie von 
den kombinierten Möglichkeiten des Luftschutzes 
sprechen, davon, daß man diese Räumlichkeiten 
nicht tot liegen läßt, sondern sie auch anderweitig 
nutzt, müssen Sie doch zugeben, daß jede Verzöge-
rung  die  Wahrnehmung dieser Möglichkeiten er-
schwert. Wie ich schon vorhin sagte, die Stadtkerne 
werden allmählich — erfreulicherweise — wieder 
aufgebaut, und Schulen müssen entstehen. Obwohl 
der Fehlbedarf sehr groß ist, ist auf der anderen 
Seite auch schon manches nach dieser Richtung hin 
getan. Gerade die rentierliche Nutzung solcher 
Räume — und jedem widerstrebt es, sie tot liegen 
zu lassen — macht es doch dringend, daß wir mit 
diesen Dingen anfangen. 

Das alles wird doch hier nicht sichtbar. Es ist ein 
unvollendetes Gesetz, das ein weiteres Gesetz er-
fordert. Es ist ein Kuriosum, daß wir heute ein Ge-
setz verabschieden, in dem gesagt wird: Ein weite-
res Gesetz wird nun  bestimmen, wann die entschei-
denden Maßnahmen durchgeführt werden sollen. 
Herr Minister, Sie können nicht verlangen, daß wir 
zustimmen, wenn Sie aus Ihren Gesichtspunkten 
entgegen den Meinungen, Abstimmungen und Ent-
scheidungen im Ausschuß nun so verfahren wollen, 
daß Sie die Opposition zwingen wollen, sich aus 
irgendwelchen Gründen, die Sie hier angeführt 
haben, denjenigen Maßnahmen, die nun damit an-
laufen, hier anzuhängen. Irgendwo ist eine Grenze, 
und diese Grenze liegt für uns vor. Wir sind daher 
nicht in der Lage, diesem Gesetz unsere Zustim-
mung zu geben. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräisdent Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Schranz. 

Dr. Schranz (DP[FVP]): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es wird wahrscheinlich nie-
manden in diesem Hohen Hause geben, der von 
dem Ergebnis der heutigen Beratungen restlos be-
geistert ist. Aber was ist schon vollkommen auf 
dieser Welt und in diesem Hohen Hause? 

(Heiterkeit.) 

Ich habe es heute morgen sehr bedauert, daß in 
der Debatte der Vergleich mit anderen Ländern 
angestellt worden ist. Ich glaube, daß das schlecht 
war; denn die geographischen und  die  geologischen 
Bedingungen sind bei uns völlig andere als in den 
Staaten, die hier angeführt worden sind, und ma- 
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(Dr. Schranz) 
chen infolgedessen auch andere Maßnahmen not-
wendig. 

Es ist schwierig, diesem Gesetz, das sich von 
allen Seiten unbestritten als eine lex imperfecta 
darstellt, zuzustimmen. Wenn wir es trotzdem tun, 
dann nur, um überhaupt einmal einen Anfang zu 
machen. Ich befinde mich hier in Übereinstim-
mung mit der Kollegin Ilk. Zugegeben, der Anfang 
ist bescheiden, und es wäre sehr schön gewesen, 
wenn wir dieses Gesetz in der Form hätten ver-
abschieden können, in der es der Ausschuß in sei-
ner zweiten Lesung beschlossen hat. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Das ist aus Gründen, die 'ich nicht untersuchen 
will, nicht möglich. Ich möchte auch keinen Ver-
dacht aussprechen. Wir müssen die Dinge ruhig 
und nüchtern betrachten. Die Regierung will doch 
letzten Endes auch etwas Vernünftiges. Sie kön-
nen doch der Regierung nicht ohne weiteres den 
guten Glauben absprechen. Sie können doch nicht 
behaupten, daß die Regierung, wenn sie sich in 
einem Gesetz verpflichtet, bis zu einem im Gesetz 
bestimmten Zeitpunkt bestimmte Maßnahmen zu 
treffen, im stillen etwa den Hintergedanken hat, 
die Dinge durch eine spätere gesetzliche Regelung, 
wie der Kollege Schmitt  gesagt hat,  ad  calendas 
graecas zu verschieben. 

Wir werden dem Gesetz trotz der Bedenken, die 
wir haben, zustimmen. Nun möchte ich, nachdem 
der Kollege Gülich heute morgen den späten 
Goethe zitiert hat, den etwas früheren Goethe zi-
tieren, nämlich den, der gesagt hat: „Im Anfang 
war die Tat." Sie ist zwar klein und bescheiden, 
aber es ist immerhin eine Tat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird weiter das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Schlußabstimmung über 
das Gesetz. Wer dem Gesetz als Ganzem zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Mit Mehrheit angenommen. 

Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses unter Nr. 2, die zu dem Gesetz-
entwurf eingegangenen Petitionen für erledigt zu 
erklären. — Widerspruch erfolgt nicht; es ist so 
beschlossen. Damit ist dieser Punkt der Tagesord-
nung abgeschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 13 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-
halts (Wasserhaushaltsgesetz); (Drucksache 
2072). 
Schriftlicher Bericht des 2. Sonderausschus-
ses — Wasserhaushaltsgesetz — (Drucksache 
3536). 
(Erste Beratung: 130 Sitzung.) 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Jacobi. Er 
hat das Wort. 

Jacobi (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wenn Sie die Druck-
sache 3536 zur Hand nehmen, dann finden Sie, 
daß über die Vorgeschichte und über die Beratun-
gen eingehend berichtet wurde. Ich darf infolge-
dessen auf diesen Bericht Bezug nehmen und mich  

auf ein paar ergänzende Bemerkungen in meiner 
Eigenschaft als Berichterstatter beschränken. 

Der 2. Sonderausschuß Wasserhaushaltsgesetz hat 
nach Einreichung des Schriftlichen Berichts, in dem 
einige Druckfehler enthalten sind, auf die ich hier 
nicht eingehe — sie können redaktionell ausge-
bügelt werden —, noch zweimal getagt, zuletzt 
gestern, und hat bei dieser Gelegenheit auch zu 
den bereits angekündigten Änderungsanträgen 
Stellung genommen. 

Der Ausschuß hat mich ermächtigt, folgende Er-
klärung abzugeben: 

In der Diskussion über den Inhalt und den Sinn 
des heute zur Verabschiedung anstehenden Rah-
mengesetzes, des Gesetzes zur Ordnung des Wasser-
haushalts, sind gelegentlich Zweifel darüber ge-
äußert worden, ob mit dem Gesetz den Interessen 
auch der Landwirtschaft, der Wirtschaft und des 
Verkehrs in genügender Weise Rechnung getragen 
werde. In einer nochmaligen eingehenden Aus-
sprache wurde klargestellt, daß der in den ver-
schiedensten Bestimmungen des Gesetzes ver-
wandte Begriff des Wohls der Allgemeinheit — 
wir finden ihn u. a. in den §§ 6, 8, 12 und 21 — 
auf die Gesamtinteressen der Allgemeinheit ab-
gestellt ist. 

Eines der Hauptanliegen des Gesetzes ist die 
haushälterische Ordnung des Wassers. Hierzu ge-
hört die Versorgung mit diesem wichtigen Gut in 
ausreichender Menge und Güte auch für die Be-
völkerung, für Tier und Pflanze, kurz für alle Be-
reiche des täglichen Lebens. Wenn bei der Gestal-
tung der einzelnen Gesetze in den Ländern und 
bei der Durchführung derselben ein Ermessens-
rahmen abzustecken ist, wie dies beispielsweise für 
die Entscheidungen über die Erlaubnis oder Be-
willigung erforderlich sein dürfte, ist also im 
Sinne dieser den Schriftlichen Bericht ergänzen-
den Darlegungen zu verfahren. 

Der Ausschuß bittet, jedweden Abänderungs-
antrag zu Drucksache 3536 abzulehnen und dem 
Gesetzentwurf unverändert zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. Wir treten in die zweite 
Beratung des Gesetzentwurfs ein. Ich rufe die 
§§ 1, — 2, — 3, — 4, — 5 in der Ausschußfassung 
auf. 

Ich eröffne die Aussprache. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich schließe die 
Aussprache. Wer den aufgerufenen Paragraphen 
in der Ausschußfassung zustimmt, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe § 6 auf, dazu Umdruck 1201, Änderungs-
antrag der Abgeordneten Hoogen, Dr. Hellwig, 
Müser und Genossen. Wer begründet? — Soll nicht 
begründet werden?  — Gut. Wird sonst das Wort 
gewünscht? — Herr Vizekanzler Dr. Blücher hat 
das Wort. 

Dr. h. c. Blücher, Bundesminister für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit: Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich will mich mit Rücksicht auf 
die Geschäftslage kurz fassen, halte es aber für 
notwendig, zum Antrag Umdruck 1201 im gleichen 
Sinne Stellung zu nehmen, wie das bereits gestern 
der Unterausschuß zu allen zu erwartenden An-
trägen getan hat. 
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(Bundesminister Dr. h. c. Blücher) 
Worum geht es hier? Mir scheint, daß bei der 

Stellung des Antrags ganz gewiß ernstzunehmende 
rechtliche Überlegungen angestellt worden sind, 
daß man  sich aber eines nicht mit der notwendigen 
Deutlichkeit vor Augen geführt hat, nämlich, wo 
wir mit der Wasserbereithaltung, mit dem Was-
serverderb, mit der Entwicklung des Wasserver-
brauchs und mit der Entwicklung des Wasserge-
brauchs stehen und daß wir in der großen Gefahr 
sind, chaotische Zustände zu bekommen. 

(Sehr richtig! in der Mitte ) 

Bei diesem Gesetz geht es nur darum — ich denke 
an die Debatte, die vorhergegangen ist —, einen 
bescheidenen Anfang zu machen, einen bescheide-
nen Anfang im Sinne der Herstellung einer Ord-
nung, einer Behaushaltung des Wassers. Damit ver-
trägt sich nicht, daß hier ein Anspruch für jeden 
stipuliert werden soll, daß ihm eine Erlaubnis oder 
eine Bewilligung erteilt wird. 

Ich glaube, wenn wir ernstlich nachdenken, müs-
sen wir zugeben, daß wir gar nicht in der Lage 
sind, ,anders zu verfahren, als daß wir der öffent-
lichen Verwaltung die Pflicht auferlegen, auf 
Grund ihrer Übersicht über den derzeitigen und 
künftigen Wasserbedarf im Rahmen des pflicht-
gemäßen Ermessens unter der Berücksichtigung der 
Interessen aller zu entscheiden, ob dem Antrag 
eines einzelnen auf Erteilung einer Wassernutzung 
entsprochen werden kann. Die Verwaltung muß 
bei ihrer Entscheidung das Wohl der Allgemein-
heit ebenso wie die Bedürfnisse, Rechte und Be-
lange der anderen Wasserbenutzer berücksichtigen. 
Was mir bei der Zunahme unserer Bevölkerung. bei 
den immer dichteren Besiedlungen, bei dem stän-
dig wachsenden Wasserverbrauch der gewerblichen 
Wirtschaft, bei den  sicherzustellenden Bedürfnis-
sen der Landwirtschaft wesentlich erscheint, ist, 
daß die Verwaltung die künftige Wasserinanspruch-
nahme sorgfältig zu erkennen versucht. Gerade 
eine solche vorausschauernde und ordnende Tätig-
keit. wie sie schon im Begriff „ Wasserhaushalt" 
liegt. kann nur Aufgabe einer 'der Gesamtheit di e-
nenden Verwaltung sein. Wir leben in einem 
Rechtsstaat. Die Rechte der  Betroffen en werden 
nicht geschmälert. Die  Betroffenen werden als An-
tragsteller und als Beteiligte jederzeit den Rechts-
weg gegen Verwaltungsakte beschreiten können. 

Ich muß hier zum Schluß noch folgendes sagen. 
Wir befinden uns als Regierung mit unserer den 
Rechtsanspruch ablehnenden Auffassung in Über-
einstimmung mit dem Bund estags-Sonderausschuß 
mit dem Bundesrat  und  mit dem Zentralausschuß 
der deutschen Landwirtschaft. Falls in diesem Au-
genblick der Antrag im Bundestag angenommen 
wird, habe ich die große Sorge, daß die Zustim-
mung des Bundesrats zum Wasserhaushaltsgesetz 
in Frage ,gestellt ist. Ich bitte daher, den Antrag 
auf Umdruck 1201 abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird das Wort 
weiter gewünscht? — Das ist nicht 'der Fall. Dann 
schließe ich die  Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag 
Umdruck 1201 zuzustimmen wünscht. gebe das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Fine  Enthaltung, sonst mit überwältigender Mehr-
heit abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den 
§ 6 in der Ausschußfassung. Wer zuzustimmen 

wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Soviel ich sehe, ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe auf § 7, — § 8, — § 9, — § 10, — § 11, — 
§ 12, — § 13 entfällt, § 14, — § 15, — § 16, — § 17, 
— § 18, — § 19 entfällt, § 20 entfällt, — § 21, —
§ 22 entfällt, — § 23, — § 24, — § 25, — § 25a. — 
Ich eröffne die Aussprache über die aufgerufenen 
Paragraphen. Wird das Wort gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Aussprache. 
Wer den aufgerufenen Paragraphen in der Aus-
schußfassung zuzustimmen wünscht, gebe bitte  das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? —
Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf den Zweiten Teil, „Bestimmungen 
für oberirdische Gewässer", Erster Abschnitt, Er-
laubnisfreie Benutzungen, §§ 26, — 27, — 28. Ich 
eröffne die Aussprache. Wird das Wort gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Aus-
sprache. Wer in zweiter Lesung zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das  Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe auf: § 29, — § 30, — § 31, — § 32, —
§ 33, — § 34. — Ich eröffne die Aussprache. Wird 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Dann schließe ich die Aussprache. 

Ich bitte die Damen und Herren, die den aufge-
rufenen Paragraphen in der Ausschußfassung in 
zweiter Lesung zustimmen wollen, um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe den Vierten Abschnitt „Überschwem-
mungsgebiete" sauf: § 35, — § 36 entfällt. — Wird 
das Wort dazu gewünscht? — Nicht der  Fall.  Dann 
kommen wir zur Abstimmung. Wer dem § 35 zu-
zustimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe 37 auf, dazu den Antrag der Abgeord-
neten Mauk usw. auf Umdruck 1235. Wer begrün-
det? — Wird nicht begründet; gut. Wird das Wort 
7u diesem Antrag gewünscht? — Bitte, Herr Vize-
kanzler! 

Dr. h. e. Blücher, Bundesminister für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit: Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich bitte, auch diesen Antrag ab-
zulehnen: andernfalls würde eine unerfreuliche 
Unklarheit in das ganze Gesetz hineinkommen. 
ich darf im übrigen wegen der grundsätzlichen 
Haltung, die auch zu diesem Antrag einzunehmen 
ist, auf den sehr ausführlichen Bericht des Aus-
schusses und auf die heute abgegebene Erläute-
rung und ergänzende Erklärung hinweisen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird weiter das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann 
schließe ich die Beratung und komme zur Ab-
stimmung. Wer dem Antrag Umdruck 1235 zuzu-
stimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — 
Eine Stimme. Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Gegen eine Stimme abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über § 37 in der 
Ausschußfassung. Wer zuzustimmen wünscht, gebe 
bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Angenommen. 

§ 38 entfällt. 
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Ich rufe auf § 39, — § 40, — § 41, — § 42, —
§43,—§44,—§ 44.a, — § 45,—§46,—§47 
entfällt, — § 48, — § 49 entfällt, — § 50, — § 51, — 
Einleitung und Überschrift. — Ich eröffne die Aus-
sprache. Wird das Wort gewünscht? — Nicht der 
Fall. Dann schließe ich die Aussprache. 

Ich bitte .die Damen und Herren, die  den auf-
gerufenen Paragraphen, der Einleitung und der 
Überschrift des Gesetzentwurfs zustimmen wollen, 
um ihr Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Einstimmig angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs 
beendet. 

Wir treten in  die  

dritte Beratung 
ein. Ich rufe zur Einzelberatung den § 2 auf und 
dazu den Antrag Umdruck 1220 Ziffer 1. Soll die-
ser Antrag begründet werden? — Das scheint nicht 
der Fall zu sein. Wird sonst das Wort gewünscht? 
— Nicht der Fall. Dann schließe ich die Beratung 
zu § 2. 

Ich lasse über den Antrag Umdruck 1220 Ziffer 1 
abstimmen. Wer diesem Antrag zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit abge-
lehnt. 

Ich rufe nunmehr § 6 in der dritten Lesung auf, 
dazu wiederum auf Umdruck 1220 einen Antrag 
unter Ziffer 2 a. Wird das Wort dazu gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur 
Abstimmung. Wer dem Antrag Umdruck 1220 Zif-
fer 2 a zustimmen will, gebe bitte das Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Nunmehr rufe ich § 12 mit dem Antrag Um-
druck 1220 Ziffer 2 b auf. Wird das Wort ge-
wünscht? — Nicht der Fall. Dann kommen wir zur 
Abstimmung. Wer diesem Antrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Gegen zwei Stim-
men abgelehnt. 

Ich rufe nunmehr § 21 in der dritten Lesung und 
dazu den Änderungsantrag Umdruck 1220 Ziffer 2 c 
auf. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Dann schließe ich die Beratung und 
komme zur Abstimmung. Wer dem Änderungsan-
trag 1220 Ziffer 2 c zuzustimmen wünscht, gebe 
bitte das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Gegen vier Stimmen abgelehnt. Damit 
sind alle Änderungsanträge in der dritten Lesung 
abgelehnt. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung in der drit-
ten Lesung. Wer dem Gesetz im ganzen zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Gegen eine 
Stimme verabschiedet. 

Meine Damen und Herren, im Ältestenrat ist 
vereinbart worden, daß Punkt 14 der Tagesord-
nung, zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Bundesbesoldungsgesetzes, morgen den er-
sten Punkt der Tagesordnung bilden soll. Ich 
nehme an, daß das Haus diesen einmütigen Vor-
schlag des Ältestenrats billigt. — Ich höre keinen 
Widerspruch; dann wird so verfahren und dieser 
Punkt morgen als erster Punkt auf die Tagesord-
nung gesetzt. 

Ich rufe auf Punkt 15 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD, GB/BHE 
und dem Abgeordneten Walter eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
und Ergänzung des Gesetzes über Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversicherung 
(Drucksache 3349); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit (27. Ausschuß) (Drucksache 3441). 
(Erste Beratung: 205. Sitzung.) 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Abge-
ordnete Varelmann. 

Varelmann (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich ver-
weise auf den vorliegenden Schriftlichen Bericht 
und möchte nur um die Berichtigung eines Druck-
fehlers bitten. Es muß in der Drucksache Seite 2 
unter B. Antrag des Ausschusses richtig heißen: 
„Der Bundestag wolle beschließen, ..." und nicht: 
„Der Bundesrat". 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. 

Wir treten nunmehr in die zweite Lesung des 
Gesetzes ein. Ich rufe auf § 1 und dazu den Ände-
rungsantrag Umdruck 1227. Wird dazu das Wort 
gewünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht; 
dann schließe ich die Beratung und komme zur 
Abstimmung. Da die drei Ziffern des Umdrucks 
1227 alle den § 1 betreffen, lasse ich über den 
Änderungsantrag insgesamt abstimmen. Ist das 
Haus damit einverstanden? — Das ist der Fall. 

Wer dem Änderungsantrag Umdruck 1227 zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — 

(Abg. Dr. Bürkel: Ich bitte ums Wort!) 

— Ich kann es jetzt nicht mehr erteilen. 

(Zurufe: Wir sind in der Abstimmung!) 

Ich habe gefragt: „Wird das Wort gewünscht?"; es 
hat sich niemand gemeldet. Dann habe ich die Be-
ratung geschlossen. Es tut mir leid, Sie können 
den Antrag ja in der dritten Lesung wiederholen. 
Wir sind in der Abstimmung. 

Ich lasse abstimmen über den Änderungsantrag 
Umdruck 1227. Wer diesem Antrag zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Das erste war die 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den 
§ 1 in  der Ausschußfassung. Wer zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das  Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit verab-
schiedet. 

§ 2 entfällt. 

Ich rufe die §§ 3, — 4, — 5, — die Einleitung und 
die Überschrift in der Ausschußfassung auf. — 
Ich eröffne die Aussprache. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer den auf-
gerufenen Paragraphen, der Einleitung und der 
Überschrift zuzustimmen wünscht, gebe bitte das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Gegen einige Stimmen bei einer Enthaltung an-
genommen. Damit ist die zweite Lesung des Ge-
setzes beendet. 
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Wir treten in  die 

dritte Lesung 

des Gesetzes ein. Ich eröffne die allgemeine Aus-
sprache. Wird das Wort gewünscht? — Herr Ab-
geordneter Dr. Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren! 
In dem Hamburger Manifest hat die CDU die För-
derung der Selbstverantwortung der Bürger und 
die Verantwortung auch der Interessengruppen für 
das allgemeine Wohl als eines ihrer Ziele heraus-
gestellt. Sie lehnt den Wohlfahrtsstaat und den 
Versorgungsstaat ab. Einer ihrer prominenten Ver-
treter, der Herr Bundestagspräsident Dr. Gersten-
maier, hat - — 

(Abg. Sabel: Das haben wir alles schon 
einmal gehört!) 

— Herr Sabel, das werden wir auch beim nächsten 
Punkt der Tagesordnung noch einmal wiederholen. 

(Abg. Sabel:  Märchenerzählungen!) 

— Das sind keine Märchen. Das ist nur die Wie-
derholung des Hinweises auf Ihre Haltung, die in 
Widerspruch steht zu dem, was Ihre Partei über-
all draußen verkündet. Sie behaupten, Sie seien 
Gegner des Wohlfahrtsstaates. Alle Ihre Taten, die 
Sie in diesem Bundestag vollbringen, beweisen das 
Gegenteil. 

(Zuruf von der Mitte: Das ist nicht wahr!) 

Hier wird wieder ein Beweis dafür erbracht. 

(Abg. Sabel: Sie sind gegen jede soziale 
Haltung!) 

Sie erlegen einem Personenkreis eine übermäßige 
Belastung auf, der von diesen Dingen keinen Vor-
teil hat. 

(Abg. Rasner: Wie machen Sie es in 
Düsseldorf?) 

Diesen Kreis ziehen Sie in die sogenannte Ge-
meinschaftshaftung ein. Auf diese Divergenz zwi-
schen Ihren Worten und Ihren Taten hinzuweisen, 
ist unsere Pflicht. Das müssen wir bei jeder Gele-
genheit tun. 

(Abg. Rasner: Wie machen Sie es eigentlich 
in Düsseldorf?) 

— In Düsseldorf werden solche Beschlüsse nicht 
gefaßt, Herr Rasner. Oder können Sie einen solchen 
vorlegen? Die werden nur hier gefaßt und von 
einer Partei, die sich bürgerlich nennt und prak-
tisch sozialistische Gesetze macht. 

(Lachen in der Mitte und bei der SPD. — 
Abg. Sabel: Der beste Witz des Tages!) 

Von der Sozialdemokratie kann ich verstehen, daß 
sie diesen Gesetzen ihre volle Zustimmung gibt. 
Aber daß eine bürgerliche Regierung ein solches 
Gesetz vorlegt, widerspricht der Haltung, die nach 
außen hin vertreten wird. 

(Abg. Sabel: Die Regierung hat das Gesetz 
nicht vorgelegt!) 

Hier wird ein Personenkreis in die Arbeitslosen-
versicherung einbezogen, der für sich sorgen will 
und auch sorgen soll. Dieser Personenkreis, der 
sich schon ganz andere Lasten selber auferlegt hat, 
die er selber tragen will, wird hier zwangsweise 
in eine Gemeinschaft einbezogen, in die er nicht 
hineingehört. Wenn Sie diesem Personenkreis hel

-

fen wollen, dann hätten Sie gestern unseren 
Steueranträgen zustimmen sollen. Das wäre eine 
wirkungsvolle Hilfe für diesen Personenkreis ge-
wesen. Was hier gefordert wird, ist eine Belastung, 
die diesen Menschen nicht zukommt. Wir lehnen 
dieses Gesetz ab. 

(Abg. Könen [Düsseldorf]: Unsere Fünfte 
Kolonne hat gewirkt!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Kalinke. 

(Abg. Sabel: Ich hatte mich schon vorher 
gemeldet!) 

— Nein, entschuldigen Sie, Herr Sabel! Frau 
Kalinke war hier schon längst aufgeschrieben. 

Frau Kalinke (DP[FVP]): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Ich bedaure, daß wir unseren 
Antrag, der zur zweiten Lesung gestellt war, hier 
nicht begründen konnten, weil wir zur gleichen 
Zeit in der Sitzung des Sozialpolitischen Ausschus-
ses Beratungen und Abstimmungen hatten. Ich be-
antrage, daß unser Änderungsantrag Umdruck 1227 
in der dritten Beratung jetzt erneut beraten und 
daß über ihn abgestimmt wird. Ich begründe un-
seren Änderungsantrag Umdruck 1227 in der Ge-
neraldebatte der dritten Lesung noch einmal. 

In der Debatte vom 14. November 1956 haben 
wir uns über die großen Grundsatzfragen der Aus-
dehnung der Versicherungspflicht in der Novelle 
zum Gesetz über die Arbeitsvermittlung und Ar-
beitslosenversicherung unterhalten. Ich erinnere 
Sie daran — Sie können es im Protokoll vom 
14. November 1956 nachlesen —, daß ich in jener 
Auseinandersetzung die verschiedensten Vertreter 
dieses Hauses darauf aufmerksam gemacht habe, 
daß die historische Entwicklung der Kopplung der 
Versicherungspflichtgrenzen in der Krankenver-
sicherung und der Arbeitslosenversicherung eine 
sehr vernünftige, mit einem sehr tiefen Sinn ge-
wesen ist und daß die dann erfolgte Koppelung 
der Arbeitslosenversicherungspflichtgrenze mit der 
Rentenversicherungspflichtgrenze Probleme her-
aufbeschwören würde, auf die nicht nur ich, son-
dern auch Kollegen aus der CDU/CSU mit Recht 
hingewiesen haben. Wir haben uns in jener Dis-
kussion damals schon sehr deutlich darüber unter-
halten, daß die Einbeziehung in die Versicherungs-
pflicht in jedem Zweig der Versicherung nur Sinn 
hat, wenn der betroffene Personenkreis auch eine 
Chance hat, von dieser Ausdehnung einen Vorteil 
zu haben, d. h. für Beiträge auch Leistungen zu 
empfangen. Wir haben damals sehr deutlich ge-
macht, daß die Ausweitung des Personenkreises in 
§ 69 des AVAVG dazu führen würde, daß weitere 
Personenkreise in die Arbeitslosenversicherung 
einbezogen würden, die von ihr weder Leistungen 
in bezug auf die Unterstützung noch Leistungen in 
bezug auf die Vermittlung erwarten können. 

Wir hatten hier eine sehr interessante Debatte 
über das Schicksal der leitenden Angestellten und 
über die Möglichkeiten der Vermittlung durch Ar-
beitsämter. Ich brauche nur in Ihre Erinnerung zu 
rufen, daß diese Debatte wie kaum eine andere 
deutlich gemacht hat, daß man nicht alle Arbeit-
nehmer über einen Leisten schlagen kann. Ich 
zitiere mit der Genehmigung des Herrn Präsi-
denten das, was der bisherige Präsident der Bun-
desanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits- 
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(Frau Kalinke) 
losenversicherung, Herr Dr. Scheuble, selber ge-
sagt hat, als er mit allem Verantwortungsbewußt-
sein davor warnte, alle leitenden Angestellten, 
überhaupt alle qualifizierten Angestellten und Ar-
beiter in die Arbeitslosenversicherung einzubezie-
hen. Er sagte wörtlich, er halte es für sehr unwahr-
scheinlich, daß diese Gruppe von 360 000 höher be-
zahlten Arbeitnehmern — um mehr handelt es sich 
nämlich nicht —, die etwa 65 Millionen DM an 
Beiträgen jährlich aufbringen würden, jemals Ar-
beitslosenunterstützung beziehen würden. Ich muß 
Sie  wieder fragen, meine Herren und Damen: 
welche Art Versicherung wäre das, in die man 
Menschen hineinzwingt, die Versicherungsbeiträge 
zahlen sollen, von denen man aber von vorn-
herein weiß, daß sie niemals Leistungen bekom-
men werden? Ich bin nicht verdächtig, die Pro-
bleme der Personenkreise, die in die Versicherung 
einbezogen werden sollen, nur unter dem Zeichen 
der Hochkonjunktur oder der Situation unserer 
Vollbeschäftigung zu sehen und beides für einen 
Dauerzustand zu halten. Trotzdem glaube ich, daß 
es ein Dauerzustand sein wird, daß qualifizierte 
Arbeitskräfte Mangelware sind. 

Ich erinnere weiter daran, daß wir uns schon 
damals mit den Gegnern unserer Auffassung aus-
einandersetzen mußten, die nicht glauben wollten, 
daß zusätzliche Verwaltungskosten entstehen wür-
den, wenn man diejenigen mit hereinnimmt, die 
von der Rentenversicherung und Arbeitslosen-
versicherung befreit sind. Wir haben gemeinsam, 
der Abgeordnete Bürkel und ich, bewiesen, daß 
zusätzliche Verwaltungskosten entstehen. Ich bitte 
die Damen und Herren, die so schnell dabei waren, 
in der zweiten Lesung unsere Anträge abzulehnen, 
auch das einmal nachzulesen, damit sie sehen, 
welche Entscheidungen sie hier mit leichter Hand-
bewegung getroffen haben. Ich erinnere weiter an 
die grundsätzlichen Fragen, auf die Herr Atzen-
roth hingewiesen hat. Es ist in der Öffentlichkeit 
zu keiner Zeit so viel wie anläßlich der bevor-
stehenden Wahl an großen Bekenntnissen und in-
haltreichen Reden — schütteln Sie nicht Kopf und 
Hand, Herr Kollege —, auch quantitativ so viel 
geleistet worden wie in diesen Wochen. Ich 
bin der Auffassung, daß wir hier Gelegenheit 
haben, unter Beweis zu stellen, daß es uns ernst 
ist auch mit Grenzen der Versicherungspflicht und 
mit den Grenzen der Verantwortung, die wir in 
bezug auf Erhaltung der Solidarität und Verteidi-
gung der Subsidiarität nicht vergessen sollten. 

Nun ist im Gegensatz zu dem, was wir schon bei 
der Novelle zum AVAVG und bei der Erhöhung 
der Grenzen in der Rentenversicherung angekün-
digt haben, die gesetzliche Genehmigung zur 
freien Wahl und Entscheidung erteilt worden, da-
mit solche Versicherte, die sich schon im späten 
Alter befinden oder bisher noch nicht versiche-
rungspflichtig waren, die Chance erhalten, sich 
für eine individuelle Versicherung nach eigenen 
Vorstellungen zu entscheiden. Meine politischen 
Freunde in der Deutschen Partei (Freie Volkspar-
tei) sind darüber sehr glücklich. Viele Angestellte 
haben sich zum Risiko bekannt und zum Ausdruck 
gebracht, daß sie noch den Mut haben, persönliche 
Verantwortung zu tragen. Sie haben sich trotz 
aller Chancen, die die Rentenreform durch Staats-
zuschüsse, bei Ausfall- und Zurechnungszeiten und 
an ähnlichen Sicherheiten gibt, obwohl der Staat 
im Hintergrund mit seiner Garantie steht, für eine 
individuelle Versicherung entschieden. Viele Ar-

beitgeber haben andererseits einem Teil der Ange

-stellten die Möglichkeit gegeben, eigene Renten-versicherungs- oder Individualverträge abzu-
schließen, für die sie mindestens den Betrag auf-
bringen, den sie in der höchsten Beitragsklasse der 
Rentenversicherung aufbringen müßten. 

(Zuruf von der SPD: Da kriegen sie ja 
nichts heraus!) 

Nun sollte man annehmen, daß die Reaktion die 
Forderung nach Senkung der Grenze in der Arbeits-
losenversicherung gewesen wäre, vielleicht sogar 
wieder die Forderung, die Arbeitslosenversicherungs-
pflichtgrenze mit der Krankenversicherungspflicht

-

grenze zu koppeln. Weit gefehlt! Man kommt erneut 
zu der Forderung nach Ausdehnung der Ver-
sicherungspflicht, die schon damals vorgetragen 
wurde, weil man die Beiträge dieses Personen-
kreises zu erhalten wünscht, um gewisse finanzielle 
Löcher stopfen zu können. Und nun will man die 
ganz eindeutig mit der Koppelung der Pflicht-
grenzen verbundene Befreiung von der Versiche-
rungspflicht auch in der Arbeitslosenversicherung 
wieder rückgängig machen. Dieser Versuch ist nicht 
nur, wie eine Zeitschrift der Fachliteratur schrieb, 
„unverständlich und unnötig". Dieser Versuch steht 
auch im Gegensatz zu allen Erklärungen, die in 
diesen Wochen und Tagen von allen Seiten — ich 
nehme die Sozialdemokraten nicht aus — in schö-
nen Worten immer wieder zur Selbstverantwor-
tung und zur Anerkennung derjenigen, die noch 
zum Tragen des Risikos bereit sind, abgegeben 
worden sind. Wir wissen, daß viele dieser Ver-
sicherungsverträge, die abgeschlossen wurden, nur 
finanziert werden können, weil viele mittlere und 
kleinere Betriebe bereit sind, selber auch die Bei-
träge für ihre Facharbeiter und ihre leitenden An-
gestellten zu übernehmen. Sie haben das natürlich 
in der Berechnung getan, daß die Arbeitslosenver-
sicherungsbeiträge ausfallen, und sie haben das 
getan in dem Glauben, daß ein Gesetz, das hier 
gemacht, beschlossen und begründet ist, und eine 
Versicherungsfreiheit, die hier verkündet ist, auch 
Versicherungsfreiheit ist. Woran sollen sie noch 
glauben, wenn ein solches Gesetz, kaum daß es in 
Kraft getreten ist, schon wieder durch eine Novelle 
revidiert werden soll? 

Aus diesem Grunde bittet Sie die Deutsche Par-
tei (Freie Volkspartei), dem Änderungsantrag auf 
Umdruck 1227 in dritter Lesung zuzustimmen. Wir 
sind damit einverstanden, daß in der Zusammen-
stellung der Beschlüsse des Ausschusses für Arbeit 
der neu in das Gesetz einzufügende § 55 a be-
stehenbleibt, und werden dem zustimmen. 

(Beifall bei der DP[FVP].) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort in der 
Generalaussprache hat der Abgeordnete Odenthal. 

Odenthal (SPD): Herr Präsident' Meine Damen 
und meine Herren! Ich muß das, was Frau Kalinke 
gesagt hat, auf seinen wirklichen Gehalt zurück-
führen. Wir haben uns über die Frage der Arbeits-
losenversicherung und der Arbeitslosenfürsorge in 
den Ausschüssen und  hier  ausreichend und aus-
giebig unterhalten. Unsere Wünsche sind nicht 
alle angenommen worden. Wir haben als Demo-
kraten nachher zugestimmt und führen das Ge-
setz mit durch. Die Rentenneuordnung ist eben-
falls ausgiebig beraten worden, und auch hierzu 
haben wir noch Wünsche bezüglich der Bereini-
gung einiger Dinge, die der neue Bundestag zu 
erledigen hat. 
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Was aber hier geschehen soll, ist die Ausfüllung 

einer Lücke. Ich darf Ihnen kurz und sachlich sa-
gen, um was es geht. Als wir das AVAVG berie-
ten, bezogen wir ein die Arbeiter sowieso und 
die Angestellten, nicht alle leitenden Angestellten 
— darin muß ich Sie berichtigen, Frau Kollegin 
Kalinke —, sondern diese nur bis zu einem Mo-
natsgehalt von 1250 DM, und insoweit sind die An-
gestellten auch arbeitslosenversicherungspflichtig. 
Bei der Beratung der Rentenneuordnung erschien 
nun hier in einem Beschluß die Bestimmung, daß 
Angestellte, die das 50. Lebensjahr vollendet ha-
ben, auf Antrag von der Versicherungspflicht für 
die Altersversicherung der Sozialversicherung be-
freit werden können. Aber niemand hat daran ge-
dacht, daß sie auch von der Arbeitslosenversiche-
rung freigestellt werden sollten. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Wir haben zur Zeit rund 90 000 ,arbeitslose Ange-
stellte, darunter viele ältere Angestellte in den 
Notstandsgebieten. Wollen Sie, Frau Kalinke, diese 
Zahl noch dadurch erhöhen, daß Sie die Angestell-
ten dazu verleiten, mit 50 Jahren den Antrag zu 
stellen, von der Arbeitslosenversicherung und da-
mit von dem Schutz gegen Arbeitslosigkeit sowie 
von der Unterstützung in der Alu und in der Alfu 
ausgeschlossen zu werden? Der Erfolg Ihres An-
trags würde sein, daß sich die Zahl von 90 000 viel-
leicht auf das Doppelte erhöht. 

Die Wirklichkeit sieht doch so aus: Im Alter von 
50 Jahren stellt der Mann den Antrag auf Befrei-
ung aus der Altersversicherung und denkt nicht 
daran, daß er in den nächsten 15 Jahren bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres arbeitslos werden 
könnte. Die  Praxis beweist aber, daß die Zahl der 
arbeitslosen älteren Angestellten nicht abnimmt, 
sondern dauernd stagniert. Sie haben, Frau Ka-
linke, die Reden des Herrn Scheuble auch nur im 
Auszug wiedergegeben. Im übrigen hat Herr 
Scheuble nie an eine Regelung gedacht, wie Sie sie 
vorschlagen. So sind die Tatsachen. Wenn Sie wol-
len, Frau Kalinke, daß sich die Zahl der arbeits-
losen älteren Angestellten nicht erhöht, wenn Sie 
wollen, daß auch diese Angestellten bei Arbeits-
losigkeit Alu und Alfu bekommen, schlage ich 
Ihnen vor, den Antrag zurückzuziehen. Wenn Sie 
anderer Meinung sind, wenn Sie glauben, man 
könne ohne Bedenken die Zahl der arbeitslosen 
Angestellten erhöhen, muß ich Ihnen sagen: wir 
haben nicht die Geneigtheit, diesem Antrag zuzu-
stimmen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kalinke.) 
Wir werden Ihren Antrag ablehnen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort in der 
allgemeinen Aussprache hat der Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich möchte mich zunächst ein-
mal gegen den Versuch des Herrn Kollegen Atzen-
roth wenden, hier unsere sozialpolitische Arbeit 
zu diffamieren. Herr Kollege Atzenroth, wir haben 
gar kein Interesse daran und haben nicht die Ab-
sicht, sozialistische Experimente zu machen. Aber 
wir haben die Absicht, uns auch weiterhin um die 
sozialen Probleme zu kümmern. Wir werden trotz 
Ihrer Diffamierung dieses Bestreben auch weiter-
hin praktizieren. Das sollten Sie sich merken. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Nun zur Sache selbst. Es wird  um  die ganze 
Sache wirklich mehr Wirbel gemacht, als notwen-
dig ist; das möchte ich in aller Eindeutigkeit sa-
gen. So wesentlich sind die Dinge nicht. Der Kol-
lege Odenthal hat schon gesagt, worum es  geht. 
Es ist keine Regierungsvorlage. Nach Verabschie-
dung der Rentenreform haben sich Experten mit 
den Herren vom Arbeitsministerium unterhalten 
und geglaubt, daß hier eine Korrektur notwendig 
sei. Als wir die Novelle zum AVAVG berieten, 
waren — schon damals — Anträge gestellt worden, 
eine unbegrenzte Versicherungspflicht der Arbeit-
nehmer einzuführen. In  der  ersten Ausschußlesung 
war  das  sogar beschlossen worden. Wir kamen 
aber in der zweiten Ausschußlesung zu der Auf-
fassung, wir sollten der Rentenreform nicht vor-
greifen und die Frage der Versicherungspflicht-
grenze in der Rentenreform regeln. So hatten wir 
in der Novelle zum AVAVG nur festgelegt, daß 
die Angestellten versicherungspflichtig sind, so-
lange sie angestelltenversicherungspflichtig sind. 

Man sollte hier den Streit über die Versiche-
rungspflichtgrenze nicht allgemein wieder auf-
leben lassen. Ich weiß,  da  gibt es Meinungsver-
schiedenheiten. Man kann sagen, die 1250-DM- 
Grenze sei zu hoch; andere sagen, sie sei zu nied-
rig. Darüber möchte ich gar nicht diskutieren. Es 
geht hier nur darum, den  gleichen Personenkreis 
gleich zu behandeln. Nach der Rentenreform ist es 
möglich, daß Versicherungspflichtige aus dem Ver-
sicherungsverhältnis ausscheren, wenn sie eine an-
dere Versicherung abschließen oder wenn sie über 
50 Jahre alt sind und dadurch die Anwartschafts-
zeit von 180 Monaten nicht mehr erreichen kön-
nen. Das konnten wir aber bei der Verabschiedung 
der Novelle zum AVAVG nicht voraussehen. Des-
wegen war es um der gleichen Behandlung willen 
notwendig, diesen Personenkreis nun in die  An-
gestelltenversicherung miteinzubeziehen. Ange-
stellte sollen also in jedem Fall bei einem Ein-
kommen bis zu 1250 DM auch in der Arbeitslosen-
versicherung versicherungspflichtig sein. Dafür be-
steht ein Bedürfnis. Der rentenversicherungspflich-
tige Angestellte, der  in eine private Versicherung 
geht, wird ja dort in den Versicherungsschutz über-
nommen. Aber für die Arbeitslosigkeit ist kein 
Versicherungsschutz gegeben. 

Nun sagen Sie: Der Mann wird ja nicht arbeits-
los. Bitte, Sie können niemandem einen Garantie-
schein geben. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Im übrigen möchte ich an eine gewisse Solidar-
haftung erinnern. Der Mann über 50 Jahre kann 
wohl nicht mehr die Anwartschaft für die Alters-
rente erwerben. Er kann aber ganz schnell die An-
wartschaft in  der Arbeitslosenversicherung erwer-
ben. Nehmen Sie einmal an, wir würden Ihrem 
Ansinnen Rechnung tragen. Wenn nun Arbeits-
losigkeit einträte, hätte der Betreffende keinen 
Anspruch auf Leistungen ,aus der Arbeitslosenver-
sicherung, allerdings auf Arbeitslosenhilfe, wenn 
die Voraussetzungen gegeben sind. Das heißt, wir 
müßten in diesem Falle aus allgemeinen Steuer-
mitteln helfen; das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. 
Das sollte man sehen, und  man  sollte hier auch 
den Gedanken der Solidarhaftung nicht übersehen. 

Ich möchte also die Diskussion wieder auf das 
zurückführen, was wirklich notwendig ist, und 
möchte mich gegen die Übersteigerungen wehren. 
Es geht nur darum, daß ein Personenkreis unter 
gleichen Umständen gleich behandelt wird, d. h. 
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daß man alle Angestellten, die bis 1250 DM monat-
lich verdienen, in die Arbeitslosenversicherung 
einbezieht, auch wenn sie nicht in  der Rentenver-
sicherung, sondern in einer privaten Versicherung 
sind oder wenn sie wegen Überschreiten des 50. 
Lebensjahres nicht mehr versicherungspflichtig 
sind. Nur darum handelt es sich. Ich möchte wirk-
lich empfehlen, der Vorlage zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Bürkel. 

Dr. Bürkel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich hatte einen Antrag zur 
zweiten Lesung auf Umdruck 1233 vorgelegt, der 
offenbar dem Präsidenten nicht vorgelegen hat. Ich 
wiederhole daher diesen Antrag in dritter Lesung. 

Von jeher ist es Grundsatz in der Arbeitslosen-
versicherung, daß alle diejenigen, die krankenver-
sicherungs-, angestelltenversicherungs- und invali-
denversicherungspflichtig sind,  auch arbeitslosen-
versicherungspflichtig sind. Dieser Grundsatz sollte 
hei der Debatte um das AVAVG Ende vorigen Jah-
res durchbrochen werden, und es sollten sämtliche 
Angestellten, gleich wie hoch ihr Gehalt ist, in  die 

 Arbeitslosenversicherung einbezogen werden. Nach 
eingehender Diskussion hat sich dann das Hohe 
Haus dazu entschlossen, diesem Antrag nicht zuzu-
stimmen und es bei der bisherigen Regelung zu 
belassen, id. h. bei der Regelung, daß nur die An-
gestellten, die angestelltenversicherungspflichtig 
sind, in die Arbeitslosenversicherungspflicht einbe-
zogen werden. 

Durch das Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetz ist nunmehr festgelegt worden, daß 
alle die Angestellten, die durch die Erhöhung der 
Einkommensgrenze neuerdings angestelltenver-
sicherungspflichtig werden, auf Antrag von dieser 
Angestelltenversicherungspflicht befreit werden 
können, wenn sie entweder über 50 Jahre alt sind 
oder aber eine Versicherung abschließen, die ihnen 
die gleiche Sicherung bietet. Sie würden dann 
auch ,automatisch aus der Arbeitslosenversiche-
rungspflicht ausscheiden. 

Durch diesen Gesetzentwurf soll nun erreicht 
werden, daß diese Angestellten, obwohl sie ange-
stelltenversicherungsfrei sind, in die Arbeitslosen-
versicherungspflicht einbezogen werden. Das wider-
spricht an sich dem Prinzip, das wir Ende vorigen 
Jahres hier bestätigt haben. Es soll nur für diejeni-
gen durch den Staat oder durch öffentliche Körper-
schaften gesorgt werden, die das selbst wollen. Wir 
wollen nicht noch weitere Schritte zum Wohlfahrts-
staat tun, sondern wollen hier, wenn möglich, brem-
sen. Die Angestellten aber, die eine private 
Versicherung abschließen wollen, geben damit zu 
erkennen, daß sie für sich selbst sorgen wollen. Es 
ist im Grundsatz falsch, daß man diese Angestell-
ten in die Arbeitslosenversicherung hineinzwingt. 
Daß es so ist, geht auch aus zahlreichen Telegram-
men hervor, die die Union der leitenden Angestell-
ten uns übersandt hat. 

(Abg. Neumann: Wer ist „uns"?) 

— Zum Beispiel ich, wenn Sie gestatten, und einige 
Fraktionskollegen von mir. 

(Abg. Neumann: Sehr interessant, das Sie 
„uns" sind!) 

Wallte man  die  Regelung treffen, die  der  Gesetz-
entwurf vorsieht, würde man eine neue Beitrags-
gruppe schaffen, nämlich eine Beitragsgruppe, die 
weder krankenversicherungspflichtig noch ange-
stelltenversicherungspflichtig ist. Das heißt, bei den 
Einzugsstellen, den Krankenkassen, müßten neue 
Karteikarten angelegt werden von den Angestell-
ten, die dort bisher überhaupt nicht geführt wer-
den. Es müßten umfangreiche Erhebungen statt-
finden, so daß auch der Verwaltungsbetrieb er-
schwert würde. 

Im übrigen ergeben sich auch rechtssystematisch 
erhebliche Komplikationen. Schon im Jahre 1952 
brachte das Gesetz über die Erhöhung der Einkom-
mensgrenzen in  der  Sozialversicherung und  der  Ar-
beitslosenversicherung vom 13. August 1952 für die 
damals neu in die Angestelltenversicherung einbe-
zogenen Personen mit Monatsentgelten zwischen. 
600 und 750 DM die Möglichkeit, auf Antrag von 
der Angestelltenversicherungspflicht befreit zu 
werden. Auch damals hatte eine solche Befreiung 
entsprechend § 69 AVAVG die Wirkung, daß sie 
gleichzeitig aus der Arbeitslosenversicherung be

-

freit  wurden. Die Angestellten, die damals auf 
Grund dieses Gesetzes arbeitslosenversicherungs-
frei geworden sind, sind es auch heute noch. Auch 
sie müßte man, wenn man den Gedanken des Ent-
wurfs konsequent verfolgen wollte, durch das jetzt 
vorliegende Gesetz in die Arbeitslosenversicherung 
einbeziehen bzw. zurückholen. Das ist nicht gesche-
hen. 

Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß nach 
§§ 173 und 174 der Reichsversicherungsordnung 
Personen mit Ruhegehaltsbezügen auf Antrag von 
der Sozialversicherungspflicht befreit werden kön-
nen und damit ebenfalls automatisch arbeitslosen-
versicherungsfrei werden. Auch das ist bisher nicht 
beanstandet worden. Solche Anträge werden z. B. 
häufig bei Beamten zur Wiederbeschäftigung ge

-

stellt, die außerhalb des öffentlichen Dienstes be-
schäftigt sind. Ihnen ist ein solches Antragsrecht 
durch § 73 des Gesetzes zu Artikel 131 ausdrück-
lich eingeräumt. 

Nach Artikel 2 § 2 des Angestelltenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes sind außerdem Mitglieder 
der Pensionskassen deutscher Eisenbahnen und 
Straßenbahnen versicherungsfrei in der Angestell-
tenversicherung, und zwar diejenigen, die mit der 
Pensionskasse vor dem 1. Juli 1948 erstmalig ein 
Versicherungsverhältnis begründet haben. Natür-
lich sind diese Personen dann auch arbeitslosen-
versicherungsfrei. Auch sonstige gesetzliche Tatbe-
stände der Versicherungsfreiheit in  der  Kranken-
versicherung, wie nach §§ 165, 168, 169, 172 und 
175 und  in  der Angestelltenversicherung nach den 
§§ 4 und 6 des Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes bewirken automatisch die Befreiung 
von der Arbeitslosenversicherungspflicht. Nur den 
einen Fall des § 1 der Übergangsbestimmungen will 
man nun ausdrücklich aus diesem ganzen Bukett 
herausgreifen und in die Arbeitslosenversicherungs-
pflicht hineinbringen. Das scheint mir sehr un-
systematisch zu sein. 

Hinzu kommt folgender weiterer Gesichtspunkt. 
Am 15. Februar 1957 hat der  Bundesarbeitsminister 
auf Anfrage der Krankenkassen einen Erlaß ver-
öffentlicht, in dem entschieden worden ist, daß die 
Angestellten, die nach § 1 'der Übergangsbestim-
mungen von der Angestelltenversicherungspflicht 
befreit werden, auch arbeitslosenversicherungsfrei 
sind. Auf Grund dieses Erlasses haben zahlreiche 



12806 	2. Deutscher Bundestag — 216. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 27. Juni 1957 

(Dr. Bürkel) 
Angestellte mit einer privaten Versicherung einen 
Versicherungsvertrag abgeschlossen, und die Un-
ternehmer und die Angestellten haben bezüglich 
der Beiträge zur Arbeitslosenpflichtversicherung, 
aus der sie jetzt ausscheiden, Vereinbarungen ge-
troffen, die sich auf die Höhe ihres Versicherungs-
vertrages ausgewirkt haben. Wenn jetzt der vor-
liegende Gesetzentwurf in dieser Fassung angenom-
men würde, würden diese Angestellten rückwir-
kend wieder arbeitslosenversicherungspflichtig 
werden und neben ihren Beiträgen und zusätz-
lichen Versicherungsprämien in der privaten Ver-
sicherung zusätzlich die Angestelltenversicherungs-
beiträge zahlen müssen. 

Schließlich ist noch ein formaler Mangel zu er-
wähnen. Es ist immer falsch, wenn man den § 1 
aus den Übergangsvorschriften des Angestellten-
versicherungs-Neuregelungsgesetzes zum Anlaß 
nimmt, eine Bestimmung im AVAVG, im Gesetz 
selbst, zu ändern. Man müßte das, wenn überhaupt, 
auch in einer Übergangsbestimmung tun. 

Die Streichung der Nr. 3 des § 1 ergibt sich na-
turnotwendig. Wenn nämlich die Arbeitslosenver-
sicherungspflicht für die Angestellten entfällt, ent-
fällt auch die Beitragspflicht. 

Aus allen diesen Gründen bitte ich Sie, dem An-
trag auf Umdruck 1233 zuzustimmen, damit Ziffer 1 
des Initiativgesetzentwurfs entfällt. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (DP[FVP]): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Herr Kollege Odenthal  hat 

 als Antwort auf die Begründung unseres Ände-
rungsantrages einige Behauptungen aufgestellt, die 
nicht unwidersprochen bleiben können. Der Kol-
lege Odenthal wird von mir als ein alter Beamter 
der  Arbeitsverwaltung und als Gewerkschaftskol-
lege so eingeschätzt, 'daß er die soziale Wirklichkeit 
im allgemeinen und die Situation der Versicherten 
im besonderen genauso gut wie ich in der Arbeits-
losenversicherung, wenn nicht besser als ich, kennt. 

Herr Kollege Odenthal, Sie haben gesagt, nie-
mand habe daran gedacht, daß er auch von der Ar-
beitslosenversicherung befreit sein würde. Herr 
Kollege Odenthal, die Betroffenen haben nicht nur 
daran gedacht, sondern sie waren sich sicher über 
die Konsequenzen ihres Antrages im klaren. Das 
traue ich den deutschen Arbeitnehmern, den Ar-
beitern wie den Angestellten, die einen Befreiungs-
antrag stellen, sehr wohl zu. Sie dürfen den Arbeit-
nehmern nicht unterstellen, daß sie nicht an die 
Konsequenzen eines solchen Antrages gedacht ha-
ben. Ich kann mir nicht denken, daß man eine Un-
terschrift unter einen Befreiungsantrag setzt, ohne 
sich das überlegt zu haben. Die Konsequenzen müs-
sen den Betroffenen zumindest durch den Gesetzes-
text, durch die öffentliche Diskussion, durch die Dis-
kussion hier im Parlament und durch die Begrün-
dungen, die wir hier in der Debatte vom Novem-
ber 1956 gegeben haben, klargeworden sein. In der 
genannten Debatte habe ich auch besonders auf die 
Zusammenhänge hinsichtlich der Koppelung der 
Versicherungsgrenzen hingewiesen und die histo-
rische Entwicklung sowie die Wirkung der Versi-
cherungsgrenzen ,auf die Sozialreform dargestellt. 

Sie haben hier eine Frage gestellt, Herr Kollege 
Odenthal, die eine so ungeheuerliche Unterstellung 
enthält, daß ich kaum verstehen kann, was Sie zu 

dieser Frage veranlaßt hat. Sie haben mich gefragt, 
ob ich die älteren arbeitslosen Angestellten dazu 
verleiten wolle, sich von der Versicherung befreien 
zu lassen. Lieber Kollege Odenthal, ich glaube, wir 
sind beide so erfahren, daß wir uns nicht vorstel-
len können, daß sich einarbeitsloser älterer Ange-
stellter — wer gehört zu diesem Kreis? das sind 
die Heimatvertriebenen, die aus der Bahn gerisse-
nen, die älteren Menschen, die heute noch nicht 
untergekommen sind — ausgerechnet von der Ren-
tenversicherung befreien lassen wird, um damit 
gleichzeitig auch von der Arbeitslosenversicherung 
befreit zu werden. Ich glaube, das glauben Sie sel-
ber nicht. Deshalb sollten Sie so etwas niemandem 
unterstellen, der hier mit großem Ernst um die 
sozialpolitischen Probleme ringt. 

Sie haben weiter gesagt, ich hätte die Rede des 
Herrn Scheuble nur im Auszug wiedergegeben. Ich 
glaube, Sie würden selber großen Widerstand lei-
sten, wenn ich hier die gesamte Rede des Herrn 
Scheuble verlesen würde. Ich habe nicht gehört, 
daß Herr Scheuble die von mir zitierten Ausfüh-
rungen im November 1956 oder in der Zwischen-
zeit dementiert hätte, und ich bin auch überzeugt, 
daß er sie so gemeint hat. 

Sie haben weiter gesagt: Man kann die Zahl der 
Arbeitslosen nicht erhöhen. Auch das ist doch eine 
bewußte Beunruhigung. Sie können doch nicht sa-
gen, daß Angestellte, die über 750 DM verdienen 
und zum erstenmal versicherungspflichtig werden 
oder über 50 Jahre alt sind, die also doch zweifels-
ohne nicht arbeitslos sind, sondern einen gesicher-
ten Arbeitsplatz haben, nun dadurch .arbeitslos 
werden, daß sie dazu nicht verleitet, sondern ange-
regt werden, eine Entscheidung für sich ,aus Selbst-
verantwortung zu treffen! 

(Zuruf des Abg. Odenthal.) 

— Herr Kollege, das haben Sie leider gesagt. Bitte 
berichtigen Sie es, wenn Sie es nicht so gemeint 
haben. Ich habe es so verstanden. Sie haben gesagt: 
„Man kann doch die Zahl der Arbeitslosen nicht 
noch erhöhen." Wir nehmen bei Gott nicht an, daß 
eine solche Entscheidung Arbeitslose schafft. 

Ich habe in meiner Begründung schon gesagt, 
daß wir in unserer vollbeschäftigten Wirtschaft 
einen Mangel an befähigten Angestellten und Ar-
beitern haben. Die Leute, die über 750 bis 1250 DM 
verdienen, fallen zumindest aus dem Rahmen des 

 Durchschnitts der Arbeitnehmer heraus, von denen 
wir in der Regel reden, wenn wir von der Sozial-
politik sprechen. 

Kollege Sabel hat nun gesagt - und das ist ein 
ernstes Anliegen, und eine solche Auffassung kann 
man haben, sie ist auch im Vorjahr von ihm ver-
treten worden —, „daß man um des Risikoaus-
gleichs willen alle Arbeitnehmer bis 1250 DM in 
die Arbeitslos enversicherung einbeziehen müsse". 
Diese Auffassung kann man haben; ich teile sie 
nicht. Herr Kollege Sabel, wenn wir in diesem 
Hause in einer fortschrittlichen Auffassung von  So-
zialpolitik von links bis rechts ein Anliegen gemein-
sam haben sollten, dann ,das, daß wir uns des wirt-
schaftlichen Fortschritts freuen, daß wir uns dar-
über freuen, daß so viele Arbeitnehmer an einer 
Lohnpolitik und am wirtschaftlichen Erfolg Anteil 
gehabt haben. Und wenn sie das gehabt haben, 
sollten wir ihnen zutrauen, daß sie auch über das 
Risiko der Arbeitslosigkeit freiwillig entscheiden, 
freiwillig, sage ich ganzausdrücklich, Herr 
Kollege Odenthal, nicht gezwungen! Niemand 
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zwingt sie dazu, sich von  der Arbeitslosenversiche-
rung befreien zu lassen. Wenn die Arbeitnehmer 
das freiwillig tun, sollte mannicht annehmen, daß 
sie sich der Konsequenzen nicht bewußt wären. 

Sie haben meinem Kollegen Bürkel zugerufen 
und gefragt, an wen sich die leitenden Angestellten 
gewandt haben. Wahrscheinlich an ihn und mich 
und viele, die von Berufs wegen zu diesen Ange-
stellten gehören und :die wie wir glauben, auf 
Grund ihres Fleißes und ihrer Fähigkeiten auch das 
Risiko der Arbeitslosigkeit selbst tragen zu kön-
nen. Ich bekenne mich zu diesen Angestellten, die 
seit Jahrzehnten nicht in  der Arbeitslosenversiche-
waren und daran keinen Schaden gelitten haben, 
auch nicht in der nationalsozialistischen Zeit, als 
wir uns unter verschiedenen Umständen mit vielen 
Problemen um  den  Arbeitsplatz auseinandersetzen 
mußten. Daß ,die Meinung derjenigen gehört wird, 
die es angeht, ist doch besonders Ihr Anliegen. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch folgendes 
sagen. Es ist hier von den Rechnungsgrundlagen 
und von der Solidarhaftung gesprochen worden. 
Man sollte immer denen, die eine Sache angeht, 
nämlich den Versicherten, klar sagen, was sie 
kostet. Wenn es ein Anliegen des Bundesarbeits-
ministers ist, das Loch im Topf der Arbeitslosen-
versicherung auf einem Umweg über die Einbe-
ziehung weiterer Personenkreise zu stopfen, 

(Widerspruch des Abg. Sabel) 

so rufe ich Ihnen zu: Es ist eine bessere staats-
bürgerliche Tugend, die Wahrheit zu sagen, die 
Kasten zu nennen! 

(Erneuter Widerspruch des Abg. Sabel.) 

— Herr Sabel, ich bitte Sie herzlich, haben Sie Mut 
und helfen Sie uns, mit unserer Abstimmung ein 
Bekenntnis zu den Grenzen des Wohlfahrtsstaates 
abzulegen! 

(Beifall rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat Herr 
Bundesarbeitsminister Storch. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Präsi-
dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich verstehe die Leidenschaftlichkeit der Aus-
einandersetzung nicht. Bei der Festsetzung der 
Versicherungsgrenze in der Angestelltenversiche-
rung sind wir uns darüber einig geworden, daß 
alle Menschen bis zu einem Monatseinkommen von 
1250 DM versicherungspflichtig sein sollen. 

(Zuruf rechts.) 

Wir haben durch diesen Beschluß doch gesagt, daß 
wir die Schutzbedürftigkeit der Menschen auch bis 
zu einem derartigen Einkommen für nötig halten. 

(Abg. Dr. Atzenroth: Das ist sehr interessant!) 

— Das können Sie sich aus dem Protokoll heraus-
schreiben! — Wir haben die Schutzbedürftigkeit 
dieser Leute gesehen, und ich warne wirklich 
dringend davor, 

(Sehr richtig! in der Mitte) 

heute so zu tun, als ob es nie eine Zeit wie die 
Jahre um 1928 bis 1933 gegeben hätte. 

(Abg. Kutschera: Und 1945!) 

Das  ist doch letzten Endes die Frage. Wir haben 
es in einer Arbeitslosenversicherung in Wirklich

-

keit gar nicht mit einem errechenbaren Risiko zu 

tun, sondern mit einer Situation, in die der Mensch 
völlig unverschuldet hineinschlittern kann. Was 
haben wir denn Anfang der 30er Jahre erlebt? 
Wir haben erlebt, daß die leitenden Angestellten 
und die Angestellten, die versicherungsfrei waren 
bzw. ein Einkommen über der Versicherungsgrenze 
hatten, sofort die Wohlfahrt in Anspruch nehmen 
mußten. Gehen Sie bitte hin und erkundigen Sie 
sich bei den einzelnen Trägern der Wohlfahrtsein-
richtungen, wie viele Menschen aus diesen Kreisen 
ohne weiteres dorthin gehen mußten. Diesen Weg 
möchte ich unseren Angestellten, wenn wir ein-
mal in irgendeine andere Zeit kommen, um Gottes 
willen nicht noch einmal zumuten. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Minister, ver-
zeihen Sie! Gestatten Sie zwei Fragen, eine Frage 
des Abgeordneten Atzenroth und eine Frage der 
Frau Kalinke? 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Ja, sicher! 

Vizepräsident Dr. Schneider: Bitte, das Wort hat 
Herr Atzenroth. 

Frau Kalinke (DP [FVP]): Ich kann es auch ohne 
Mikrophon tun! 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frau Kollegin 
Kalinke, entschuldigen Sie, Herr Atzenroth hatte 
sich zuerst gemeldet. 

(Heiterkeit. — Zuruf von der Mitte: 
Gemeinsam ist's doch dasselbe!) 

Ich hatte ihm schon das Wort erteilt. Sie kommen 
dann ja auch doch dran. Bitte, Herr Kollege 
Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Herr Minister, sind Sie der 
Meinung, daß wir, wenn sich die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Jahre 1928 bis 1930, die Sie ge-
nannt haben, wiederholen sollten, mit den Mitteln 
der Arbeitslosenversicherung, die in dem letzten 
AVAVG beschlossen sind, auskommen? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das hat doch 
damit nichts zu tun!) 

Frau Kalinke (DP [FVP]): Herr Minister, darf ich 
gleich die Frage ergänzen? 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Darf ich erst 
einmal diese Frage beantworten, oder wollen Sie 
sie beantworten? 

(Heiterkeit.) 

Frau Kalinke (DP [FVP]): Ich will es Ihnen er-
leichtern, wenn ich mir erlaube, eine Zusatzfrage 
zu stellen. Sind Sie nicht der Auffassung, daß, 
wenn solche Krisen eintreten, die Subsidiarität, 
nämlich die Hilfe der größeren Gemeinschaft, eine 
besondere Aufgabe der christlichen Sozialpolitik 
ist? 

(Aha!-Rufe von der Mitte.) 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Ich will diese 
Fragen ganz einfach beantworten. Wir haben im 
Krankheitsfall eine Schutzbedürftigkeit bis zu 
irgendeiner Einkommensgrenze. Wir haben die 
Schutzbedürftigkeit in der Rentenversicherung bei 
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1250 DM, entweder in der staatlichen Versiche-
rung oder in einer gleichwertigen Ersatzversiche-
rung. Wir haben damit grundsätzlich die Schutzbe-
dürftigkeit für die Angestelltenversicherung in 
derselben Höhe anerkannt. Nun stellen Sie die 
Frage, ob man mit den heute zur Verfügung 
stehenden Mitteln derartige Krisen überwinden 
könne, wie wir sie Anfang der 30er Jahre erlebt 
haben. Das kann ich Ihnen ohne weiteres mit 
einem Nein beantworten. 

(Abg. Dr. Atzenroth: Na also!) 

— Ja, aber nicht so. Derjenige, der heute in einem 
Betrieb in der eisenschaffenden Industrie steht 
und weniger verdient, ist versicherungspflichtig. 
Er hat aber wahrscheinlich einen sichereren Ar-
beitsplatz als mancher höher bezahlte Angestellte, 

(Sehr richtig! in der Mitte) 

und er soll in der Zeit, wo er das große Einkom-
men hat, an dieser Gemeinschaft nicht beteiligt 
sein, aber in dem Moment, wo ihn mit den anderen 
das Unglück trifft, soll die größere Gemeinschaft 
eintreten? So ist es doch nicht richtig gedacht. Wir 
sind uns darüber klar, daß wir dieser Dinge be-
dürfen. Ich glaube, es wird niemand da sein, der 
das nicht bejaht. Man muß sich aber auch über 
den Kreis der Schutzbedürftigen im klaren sein. 
Bei der Angestelltenversicherung gibt es als Er-
satzversicherung eine Privatversicherung. Aber es 
gibt noch keine private Versicherung, die man als 
Ersatz für eine Arbeitslosenversicherung ansprechen 
kann. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Minister, ge-
statten Sie noch eine Frage? 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Bitte, ich bin 
gern dazu bereit. 

Frau Kalinke (DP [FVP]): Herr Minister, wenn Sie 
also meinen, daß die Solidarhaftung aller Arbeit-
nehmer ohne Rücksicht auf ihr Einkommen — 
denn das bedeutet praktisch die Grenze von 1250 
DM — in der Arbeitslosenversicherung notwendig 
ist, sind Sie dann auch der Auffassung, daß auch 
alle diejenigen, die sich im freien Beruf zum Ri-
siko des Lebens bekennen, diese Sozialsteuer be-
zahlen müssen, — denn das wäre doch die Kon-
sequenz einer solchen Auffassung von der Solidar-
haftung!? 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Sehen Sie, 
Frau Kalinke, jetzt kommen Sie viel dichter an den 
Wohlfahrtsstaat heran als wir! 

(Heiterkeit in der Mitte.) 

Wir haben bisher auf dem Standpunkt gestan

-

den, daß unsere Sozialversicherungseinrichtungen 
für die Arbeitnehmer, d. h. für diejenigen, die im 
Wirtschaftsleben nur ihre Arbeitskraft einsetzen, 
bestehen sollen. Wir haben es bisher abgelehnt, 
diese Risiken in den Versichertenkreis hineinzu-
ziehen, und wir denken auch nicht daran, uns von 
dieser grundsätzlichen Anschauung zu trennen, es 
sei denn, daß jemand in der Versicherung Anrechte 
erworben hat, die er gern freiwillig erhalten 
möchte. 

Wir sollten hier keine große Auseinandersetzung 
darüber führen, ob wir damals mit der Begren-
zung auf 1250 DM richtig gehandelt haben oder 

nicht. Das steht heute gar nicht zur Debatte, son-
dern zur Debatte steht, ob wir den Kreis, den wir 
damals für schutzbedürftig angesehen haben, in den 
beiden Versicherungszweigen gleichmäßig behan-
deln wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß 
jemand, der heute ein Einkommen bis zu 1250 DM 
hat, die Gefahr einer eventuellen Arbeitslosigkeit 
selber tragen kann; das kann er am aller-
wenigsten. 

(Abg. Dr. Atzenroth: Und der mit 2000 DM 
kann es auch nicht lange!) 

— Der kann es nicht lange! Aber wir wollen doch 
annehmen, daß sich der Betreffende nachher ein 
größeres Sparguthaben zulegt. Sie treten ja auch 
dafür ein, daß wir den Sparwillen noch fördern. 

Entweder man ist zu diesem Entschluß gekom-
men, und dann soll man ihn konsequent durch-
ziehen, oder man soll sagen: wir haben uns da-
mals geirrt und wollen das nicht mehr aufrecht-
erhalten. Ich persönlich bin der Meinung, wir 
täten gerade den Angestellten den allerschlech-
testen Dienst, wenn wir sie vor eine Situation 
stellten, die ihnen eventuell eines schönen Tages 
die allergrößten Schwierigkeiten bereitet. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Dittrich. 

Dr. Dittrich (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich stimme mit dem Herrn 
Bundesarbeitsminister überein, wenn er sagt, er 
weiß eigentlich gar  nicht, warum man um diese Ma-
terie so viel Aufhebens macht. Ich stimme aber nicht 
mit dem überein, was er am Schluß seiner Ausfüh-
rungen gesagt hat. Ich kann seiner Argumentation, 
daß derjenige, der zwischen 750 DM und 1250 DM 
monatliches Gehalt habe, unbedingt eine Sicherung 
durch die Arbeitslosenunterstützung brauche, un-
ter keinen Umständen beipflichten. Denn dann 
hätten wir in der Angestelltenversicherungspflicht 
nicht die Möglichkeit der Befreiung geben dürfen, 
wie wir sie geschaffen haben. 

(Widerspruch in der Mitte. — Abg. Sabel: 
Das ist doch ein anderer Grund!) 

— Lassen Sie mich doch das in Ruhe einmal aus-
führen! Auch wenn ich gegen Ihre Meinung spre-
che, sollten Sie mich doch aussprechen lassen. — 
Diese Art der Sicherung für das Alter und der 
Sicherung für den Fall der Arbeitslosigkeit dürfte 
doch in 'der Frage der Beitragsverpflichtung keinen 
Unterschied machen. Aber wenn Sie darüber ande-
rer Ansicht sind, so mögen Sie das von hier aus 
vortragen. 

Ich unterstütze den Antrag Umdruck 1233, den 
mein Kollege Dr. Bürkel bereits begründet hat. Ich 
will mich hier nicht verbreiten über die Frage der 
Solidarhaftung, auch nicht über die Frage, ob man 
da und dort einmal eine Lücke in einem Gesetz 
offenlassen sollte, sondern ich möchte Ihre Auf-
merksamkeit nur auf einen ganz bestimmten Punkt 
lenken. Die Angestellten, die monatlich zwischen 
750 und 1250 DM Gehalt haben, konnten jetzt nach 
dem Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz 
disponieren, d. h. sie konnten a) eine Vorsorge für 
ihr Alter durch eine Privatversicherung treffen — 
das hat ein Teil getan, wie die mir zugegangenen 
Zuschriften besagen — und b) auch Vorsorge für 
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) den Fall der Arbeitslosigkeit treffen, entweder 
durch den Anstellungsvertrag mit dem Arbeitgeber 
oder ,auf andere Weise. Sie haben diese Sicherung 
für das Alter durch eine Privatversicherung und 
auch die Sicherung gegen eine eventuelle Arbeits-
losigkeit deshalb getroffen, weil sie nach dem Ge-
setz klar und deutlich die Befugnis hatten, den Be-
freiungsantrag zu stellen. Und nun will der Ge-
setzgeber das wieder ändern. Er greift damit in die 
Sphäre des einzelnen in einer Weise ein, wie er 
es nicht tun sollte. 

Ich möchte noch einen Gesichtspunkt zur Unter-
stützung des Antrags Umdruck 1233 geltend ma-
chen. Diejenigen Angestellten mit einem monat-
lichen Einkommen zwischen 750 und 1250 DM, die 
den Befreiungsantrag gestellt haben, haben meines 
Erachtens nicht nur den Wunsch gehabt, sich für 
ihren Lebensabend zu versorgen, sondern sie ha-
ben damit etwas zum Ausdruck gebracht, was noch 
viel höher zu werten ist: ein Vertrauen in unsere 
Währung, 

(Beifall rechts) 

ein Vertrauen, das bereits zweimal enttäuscht 
wurde. Ich glaube deshalb, daß wir diese Privat-
disposition — und nur von der spreche ich — hier 
nicht dadurch stören sollten, daß wir diese Ange-
stellten nun in die Arbeitslosenversicherung hinein-
zwingen, in die sie gar nicht hineinwollen. 

Deshalb bitte ich, dem Antrag Umdruck 1233 zu-
zustimmen. 

(Abg. Sabel: Wie ist es mit der 
Solidarität?) 

— Auf die Solidarität, Herr Sabel, lege ich nicht 
,den entscheidenden Wert. 

(Beifall rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schneider (Hamburg). 

Schneider (Hamburg) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Bei der Beratung 
des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgeset-
zes hatten wir schon große Bedenken, in den Über-
gangsbestimmungen Befreiungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Wir haben uns aber schließlich davon 
überzeugt, daß das notwendig war. Nunmehr sehen 
wir gelegentlich der Behandlung des vorliegenden 
Gesetzentwurfs, was für Folgerungen einzelne Ab-
geordnete aus diesem Hause hieraus gezogen haben. 
Sie verwechseln dabei folgendes. Der Herr Bundes-
arbeitsminister hat mit Recht gesagt: In der Ange-
stelltenversicherung ist die Befreiungsmöglichkeit 
nur deshalb gegeben worden, weil dort eine objek-
tiv bestimmbare Ersatzregelung möglich ist. Eine 
solche objektiv bestimmbare Ersatzregelung ist 
aber im AVAVG nicht möglich. Es gibt eben keine 
Versicherung, die ,das Risiko der  Arbeitslosigkeit 
versichert. Man kann deshalb unmöglich die beiden 
Dinge miteinander vergleichen. 

Im übrigen darf ich Ihnen sagen, daß nach den 
bisherigen Feststellungen der Bundesversicherungs

-

anstalt für Angestellte eine relativ kleine Anzahl 
von Angestellten den Befreiungsantrag gestellt hat. 
Es handelt sich um eine so geringfügige Zahl von 
wenigen tausend zunächst Versicherungspflichtigen, 
daß man von dem Befreiungsbedürfnis nicht so viel 
Aufhebens machen sollte. Mißt man das Interesse 
des Personenkreises, um den es sich heute handelt, 
ran der vorliegenden Zahl von wenigen tausend, so  

muß man  sagen: man erweist dem betreffender 
Personenkreis keinen Dienst, wenn im Sinne de] 
hier vorliegenden Anträge entschieden wird. 

Ich möchte einen Irrtum richtigstellen, dei 
Herrn Dr. Bürkel unterlaufen ist Er hat davor 
gesprochen, daß auch die Privateisenbahner, die 
vor 1945 in ihre besondere Pensionskasse als Er-
satz für die Angestelltenversicherung eingetreter 
waren, von den Verpflichtungen der AVAVG be-
freit sind. Er hat aber nicht hinzugefügt, daß dei 
Gesetzgeber diese Befreiungsmöglichkeit deshalb 
aussprechen konnte, weil der Personenkreis diesel 
Versicherten auf andere Weise, durch die Pen-
sionskasse, auch für den Fall der Arbeitslosigkeit 
geschützt ist. Der Gesetzgeber hat also in diesem 
Falle die Befreiung ausgesprochen, weil auch hier 
eine objektiv bestimmbare Ersatzeinrichtung vor-
handen war. Das ist aber bei den Anträgen, die 
gestellt worden sind, nicht der Fall. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, daß das 
AVAVG nicht nur Unterstützungsleistungen vor-
sieht; es hat noch viele andere Aufgaben zu er-
füllen. Es ist bekannt, daß 40 % der Ausgaben der 
Bundesanstalt für diese Aufgaben verbraucht wer-
den. Wenn 'den Anträgen stattgegeben würde, 
würde der betreffende Personenkreis zwar an den 
Leistungen dieser Einrichtungen teilnehmen, er 
würde aber keine Beiträge dafür leisten. 

Im Interesse des Personenkreises, um den es sich 
hier handelt, bitte ich Sie, meine Damen und Her-
ren, alle vorliegenden Anträge abzulehnen. Ich 
möchte nicht der Versuchung erliegen, meiner Kol-
legin Frau Kalinke in der Erörterung grundsätz-
licher Fragen zu folgen, die sie mit vielen Sätzen 
hier angesprochen hat. Es handelt sich hier um 
eine Frage; auf sie sollten wir uns beschrän-
ken. Ich glaube, Ihnen durch meine ergänzenden 
Ausführungen dargelegt zu haben, daß wir dem in 
Frage kommenden Personenkreis schlecht dienten, 
wenn wir die Anträge annähmen. Ich bitte Sie 
also, die Anträge abzulehnen und der Ausschuß-
vorlage zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen? — Bitte sehr, Herr Abgeordneter Kut-
schera. 

Kutschera (GB/BHE): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die Worte vom 
Wohlfahrtsstaat und von persönlicher Verpflich-
tung zur Sicherung gegen Arbeitslosigkeit sind 
heute so oft gefallen, daß ich glaube, noch ein paar 
Worte hier sagen zu müssen. Gerade weil man 
gegen den Wohlfahrtsstaat ist, sollte man dem 
vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen. Durch ihn 
wird nämlich verhindert, daß Menschen, die in Ar-
beitslosigkeit geraten, ausschließlich dem Staat zur 
Last fallen. Diese Menschen haben dann die Mög-
lichkeit, auf Grund eines echten Rechtsanspruchs 
Bezüge zu erhalten. 

(Zuruf rechts: 2000 DM Einkommen! — 
Abg. Dr. Dresbach: Wohlfahrtsstaat ist 

nicht gleich Wohlfahrtsamt!) 

— Dazu komme ich noch. Das Argument des  Wohl-
fahrtsstaates sollte man nicht so häufig ge-
brauchen; denn wir sind wahrhaftig nicht in Ge-
fahr, ein Wohlfahrtsstaat zu werden, wir sind sehr 
weit davon entfernt. 
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(Kutschera) 
Man sollte aber doch überlegen, was im Ernst-

fall geschieht. Eine vollkommene Sicherung gegen 
Arbeitslosigkeit gibt es nicht. Das ist bereits ge-
sagt worden und braucht nur unterstrichen zu 
werden. Auch Verträge, auf die hingewiesen 
wurde, sind null und nichtig, wenn einmal eine 
Katastrophe — wir hoffen von Herzen, daß sie 
vermieden wird — hereinbricht. Die Versicherung 
gegen Arbeitslosigkeit ist also notwendig. Deshalb 
ist es nicht mehr als recht, wenn der Kreis, der 
in die Gefahrenzone hineinkommen kann, durch 
Beiträge die Bundesanstalt in die Lage versetzt 
wird, durch vorbeugende Maßnahmen, wie sie der 
Herr Kollege Schneider hier aufgezeigt hat, zu 
erreichen, daß eine große Arbeitslosigkeit gar nicht 
erst eintritt. Aber ich frage mich dann auch: Was 
geschieht eigentlich, wenn dieser Personenkreis, 
über den wir uns jetzt so ausführlich unterhalten 
haben, Beiträge zahlt? Was passiert ihm dann? 
Es ist eine minimale Bel astung, die der einzelne 
zu tragen hat, und ist für das Ganze doch wieder 
eine Erleichterung für den Fall, daß der Notstand 
eintritt. 

Es macht so den Eindruck, als ob diejenigen, die 
für die Gestezesvorlage stimmen, den Kreis er-
weitern wollten. Das ist gar nicht der Fall. Der 
Kreis bestand und wird nicht erweitert. 

(Widerspruch der Abg. Frau Kalinke.) 

Es wird lediglich jetzt die Klarheit geschaffen, daß 
man weitere Ausnahmen nicht mehr zuläßt. 

Es ist auch die Frage: Wer ist nun mehr ge-
fährdet, in die Gruppe der Arbeitslosen zu fa llen, 
der Arbeiter — ich denke jetzt einmal an Spezial-
arbeiter — oder der Angestellte? Ich meine fast, 
daß der Spezialarbeiter sicherer in Arbeit und 
Brot steht als mancher Angestellte. Auch diese 
Frage müßte man also bedenken. Deshalb werden 
wir den vorliegenden Anträgen die Zustimmung 
verweigern. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen zur Generaldebatte in der dritten Lesung 
liegen nicht mehr vor. Ich schließe diese. 

Ich komme jetzt zur Einzelberatung. Es 
liegen zwei Anträge vor, die Umdrucke 1233 und 
1227. 

(Abg. Frau Kalinke: Das Wort zur Ab

-

stimmung!) 

— Einen Moment, Frau Kalinke! Sie haben sich ja 
schon gemeldet; ich vergesse es nicht. — Die An-
träge unterscheiden sich dadurch, daß der eine, auf 
Umdruck 1233, in seiner Ziffer 1 beinhaltet, auch 
die Überschrift des Gesetzes zu ändern. Ich werde 
die Abstimmung darüber zurückstellen, weil es mir 
logisch erscheint, daß wir das Gesetz in  seiner 
Überschrift erst dann sinnvoll ändern können, 
wenn wir materiell darüber abgestimmt haben, 
was geschehen soll. Ist das Haus damit einverstan-
den? 

(Zustimmung.) 

Damit rufe ich den § 1 auf. Die Änderungs-
anträge sind begründet. 

Die Abgeordnete Kalinke hat sich gemeldet, um 
zur Abstimmung zu sprechen. Bitte, Frau Kalinke! 

Frau Kalinke (DP[FVP]): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Namens der Fraktion der 
Deutschen Partei (Freie Volkspartei) beantrage ich 

namentliche Abstimmung über den Antrag Um-
druck 1227, der mit dem Inhalt des Antrags Um-
druck 1233 übereinstimmt. 

(Abg. Sabel: Das müssen Sie schon genauer 
präzisieren!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Es ist namentliche 
Abstimmung beantragt, wenn ich Sie richtig ver-
standen habe, Frau Kalinke, über den Antrag Um-
druck 1227 Ziffern 1, 2 und 3, und Sie haben erläu-
ternd hinzugefügt, daß der Umdruck 1227 Ziffern 1, 
2 und 3 materiell übereinstimme mit dem Um-
druck 1233, Ziffern 2, 3 und 4. 

(Abg. Frau Kalinke: Es würde genügen, 
wenn wir namentlich abstimmen über Zif

-

fern 2 und  3, weil sich dann in Ziffer 1 die 
Überschrift ergeben würde! Es würde das 

Verfahren vereinfachen!) 

— Sie beschränken Ihren Antrag auf namentliche 
Abstimmung auf den Umdruck 1227 Ziffern 2 
und 3. Habe ich Sie richtig verstanden? 

(Abg. Frau Kalinke: Aber dann müßten 
Sie so liebenswürdig sein und die Abstim

-

mung über Ziffer 1 zurückstellen, weil sich 
diese erst aus dem Ergebnis der Abstim

-

mung über Ziffern 2 und 3 ergibt!) 

— Beantragen Sie auch namentliche Abstimmung 
für die Ziffer 1 Ihres Umdrucks? Ich würde es 
Ihnen dringend empfehlen. 

(Abg. Frau Kalinke: Jawohl, zu Ziffern 1, 
2 und 3!) 

Frau Abgeordnete Kalinke beantragt also, über 
den Umdruck 1227 Ziffern 1, 2 und 3 geschlossen 
namentlich abstimmen zu lassen. Ich darf dem 
Hause erläutern, daß der Antrag auf Umdruck 1233 
in seinen Ziffern 2, 3 und 4 materiell genau über-
einstimmt mit dem Umdruck 1227, Ziffern 1, 2 
und 3. Da ist kein Zweifel. Der eine hat nur die 
Form, es möchten zwei Wörter gestrichen werden, 
der andere sagt, die Fassung möchte so lauten. 
Beide Anträge sind aber in ihrer materiellen Wir-
kung gleich. Wenn also über Umdruck 1227 Zif-
fern 1, 2 und 3 namentlich abgestimmt ist, so ist 
damit auch Umdruck 1233 Ziffern 2, 3 und 4 er-
ledigt. 

Nun  frage ich, ob der Antrag auf namentliche 
Abstimmung von 50 anwesenden Mitgliedern des 
Hohen Hauses unterstützt wird? — Das Präsidium 
ist sich einig, daß der Antrag nicht genügend 
unterstützt ist. Es sind keine 50 Abgeordneten. 
Damit entfällt die namentliche Abstimmung. 

(Abg. Frau Kalinke: Zur Geschäftsord

-

nung! — Weiterer Zuruf: Unmöglich!) 

— Das Präsidium hat das festgestellt; daran lasse 
ich keine Kritik zu. 

Ich komme zur Abstimmung über Umdruck 1227 
Ziffern 1, 2 und 3. Ich stelle fest, daß damit gleich-
zeitig auch Umdruck 1233 Ziffern 2, 3 und 4 er-
ledigt wird. 

Wer dem Umdruck 1227 Ziffern 1, 2 und 3 zu-
zustimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das Präsi-
dium ist sich nicht einig. Ich wiederhole: Wer zu-
stimmen will, erhebe sich bitte vom Platz. — Ge-
genprobe. — Ich lasse auszählen. — Die Auszäh-
lung ist beendet. 
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Ich gebe das Ergebnis der Abstimmung bekannt: 
Abgegebene Stimmen insgesamt 299, davon mit Ja 
147, mit Nein 151; der Stimme enthalten hat sich 
ein Abgeordneter. Damit ist der Antrag auf Um-
druck 1227 Ziffern 1 bis 3 in der dritten Lesung 
abgelehnt. 

Ich unterstelle, daß die Antragsteller des Um-
drucks 1233 nunmehr damit einverstanden sind, 
daß ich über ihre Ziffer 1 nicht mehr abstimmen 
zu lassen brauche. — Das ist der Fall. 

Meine Damen und Herren, weitere Änderungs-
anträge zur dritten Lesung des Gesetzes liegen 
nicht vor. Ich komme damit zur Schlußabstim-
mung. Herr Atzenroth, wollen Sie das Wort zur 
Schlußabstimmung? — Bitte sehr. 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren, 
ich beantrage für die Schlußabstimmung nament-
liche Abstimmung. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, ich bitte aber, jetzt Platz zu nehmen; denn 
sonst ist es hier vorne beinahe unmöglich, festzu-
stellen, ob dieser Antrag genügend unterstützt ist. 
Es ist für die Schlußabstimmung zu 'dem Gesetz 
namentliche Abstimmung beantragt. Ich frage das 
Haus: Wer unsterstützt diesen Antrag? — Die 
Damen und Herren müssen die Hände etwas länger 
oben behalten; sonst können wir nicht zählen. — 
Der  Antrag auf namentliche Abstimmung ist ge-
nügend unterstützt. Wir kommen in der Schluß-
abstimmung über das Gesetz zur namentlichen Ab-
stimmung. Ich bitte die Damen und Herren Schrift-
führer, die Stimmkarten einzusammeln. 

(Vizepräsident D r. Becker übernimmt 
den Vorsitz.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich gebe das Ergebnis 
der Abstimmung bekannt: Abgegebene Stimmen 
von stimmberechtigten Abgeordneten 361, von Ber-
liner Abgeordneten 18. Mit Ja haben gestimmt 205 
stimmberechtigte Abgeordnete und 13 Berliner Ab-
geordnete; mit Nein haben gestimmt 148 stimmbe-
rechtigte Abgeordnete und 5 Berliner Abgeordnete; 
Enthaltungen 8. Das Gesetz ist also in dritter Le-
sung angenommen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 16 der Tagesordnung 
auf: 

16. Zweite und dritte Beratung des von der 
Fraktion der CDU/CSU eingebrachten Ent-
wurfs eines Vierten Gesetzes über Änderun-
gen und Ergänzungen von Vorschriften des 
Zweiten Buches der Reichsversicherungsord-
nung (Zweit es  Einkommensgrenzengesetz) 
(Drucksache 2721); 

Mündlicher Bericht des Ausschusses für So-
zialpolitik (28. Ausschuß) (Drucksache 3532). 
(Erste Beratung: 167. Sitzung.) 

Ich gebe der Frau Abgeordneten Kalinke das 
Wort zur Berichterstattung. 

Frau Kalinke (DP [FVP]), Berichterstatterin: Herr 
Präsident! Meine Herren und Damen! Der Münd-
liche Bericht auf Drucksache 3532 gibt Ihnen die 
Beschlüsse des 28. Ausschusses bekannt. Wegen der 
großen Tagesordnung möchte ich diesen Bericht nur 
sehr kurz mündlich ergänzen. 

Die antragstellende Fraktion hat im Ausschuß 
zum Ausdruck gebracht, sie wolle keinen neuen 

Personenkreis in die Versicherungspflicht einbe-
ziehen, sondern mit ihrem Antrag lediglich der 
Gehaltsentwicklung seit 1952 Rechnung tragen. Es 
darf nicht verschwiegen werden, daß im Ausschuß 
hinsichtlich der Frage, ob die hier vorgesehenen 
Einkommensgrenzen der Gehaltsentwicklung wirk-
lich Rechnung tragen, unterschiedliche Auffassun-
gen bestanden. Es bestanden auch unterschiedliche 
Auffassungen darüber, ob eine Anhebung der Ver-
sicherungspflichtgrenze auf 600 DM genüge, ob eine 
Anhebung auf 660 DM etwa der Gehalts- und Kauf-
preisentwicklung entspreche oder ob, wie es eine 
große Fraktion beantragte, sogar die Erhöhung der 
Grenze auf 750 DM monatlich notwendig sei. In 
der Debatte im Ausschuß hat sich dann eine Mehr-
heit für ¡die Erhöhung der Versicherungspflicht-
grenze ,auf 660 DM ausgesprochen, während eine 
nicht geringe Minderheit gegen diesen Antrag 
stimmte. 

Ein Antrag, die Versicherungspflichtgrenze in 
gleicher Höhe auch in Berlin einzuführen, wurde 
im Ausschuß mit ,dem Argument abgelehnt, daß 
noch von diesem Bundestag ein besonderes Ber-
liner Anpassungsgesetz beschlossen werde, das die 
Gelegenheit zur Schaffung ¡der Rechtseinheit mit 
Berlin gebe. Obwohl dies ¡grundsätzlich als richtig 
anerkannt wurde, bat auch der Vertreter des Lan-
des Berlin um eine besondere Berlin-Klausel, nach 
der mit Rücksicht auf das Berliner Sozialversiche-
rungs-Anpassungsgesetz diejenigen Personengrup-
pen auch in Zukunft versicherungsfrei sein sollten, 
die diesem Gesetz unterliegen. In der Auseinander-
setzung im Ausschuß wurde deutlich, daß, nachdem 
die Gleichstellung der Arbeitnehmer im Krank-
heitsfalle erfolgt ist, auch in  der  Frage der Kran-
kenversicherungspflicht in Berlin von seiten des 
Landes Berlin und des Berliner Senats einer ent-
sprechenden Regelung im Anpassungsgesetz zuge-
stimmt werden würde. 

Wegen der unterschiedlichen Auffassungen, die 
im Ausschuß deutlich wurden und die sich zweifel-
los auch in der Debatte hier niederschlagen werden, 
möchte ich mich als Berichterstatterin darauf be-
schränken, Ihnen im Namen der Mehrheit des Aus-
schusses den Beschluß entsprechend dem gedruck-
ten Bericht zur Annahme zu empfehlen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich danke der Frau 
Berichterstatterin. Ich rufe § 1 des Gesetzes in 
zweiter Lesung auf. Hierzu liegen drei Änderungs-
anträge vor, und zwar auf den Umdrucken 1206, 
1210 (neu) und 1224. Werden diese Anträge be-
gründet? — Frau Abgeordnete Korspeter zu Um-
druck 1206! 

Frau Korspeter (SPD): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Die SPD-Fraktion legt mit 
Umdruck 1206 dem Hohen Hause zu § 1 den Än-
derungsantrag vor, die Versicherungspflichtgrenze 
in der gesetzlichen Krankenversicherung, die durch 
den Beschluß des Sozialpolitischen Ausschusses von 
monatlich 500 DM auf 660 DM ,erhöht werden soll, 
auf monatlich 750 DM auszudehnen. Ich möchte da-
bei von vornherein ausdrücklich betonen, daß wir 
mit unserem Antrag keineswegs die Absicht haben, 
den Kreis der Versicherungspflichtigen auszuwei-
ten. Wir wollen damit lediglich erreichen, daß die 
Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversiche-
rung der wirtschaftlichen Entwicklung angepaßt 
wird. Wir würden es deshalb auch sehr begrüßen, 
meine Damen und Herren, wenn die Gegner dieses 
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Antrags — wir wissen, daß es solche hier im Hause 
gibt — bei der Beratung auf polemische Äußerun-
gen verzichten könnten, polemische Äußerungen 
— wir kennen sie ganz genau —, die etwa in der 
Richtung gehen, daß man sagt: „Da sieht man es 
wieder, die SPD will wieder einmal die Grenzen 
des echten Schutzbedürfnisses ausweiten", oder: 
„Die SPD befindet sich wieder einmal auf dem 
Weg, die Eigen-Verantwortung der Menschen ein-
zuengen". Meine Damen und Herren, darum geht 
es uns nicht. Seien Sie sicher, daß wir den Gegnern 
unseres Antrags mit sehr handfester Polemik auf-
warten könnten. Darauf wollen wir aber verzich-
ten, weil es uns um  die Sache geht. Wir sind der 
Meinung, daß wir die nötige Anpassung an die 
wirtschaftliche Entwicklung nicht mit einer Grenze 
von 660 DM erreichen, aber schon ganz bestimmt 
nicht mit einer Grenze von 600 DM, die die Deut-
sche Partei erneut beantragt. 

Es wird uns auch nicht gelingen, mit einer Bei-
tragsgrenze von 660 DM die Angestellten wieder 
in die Versicherungspflicht hineinzubekommen, die 
vorher versicherungspflichtig waren und durch die 
Erhöhung ihres Nominaleinkommens aus der Ver-
sicherungspflicht herausgewachsen sind. Ich beziehe 
mich dabei auf die Ausführungen des Vertreters 
der Angestelltenkrankenkasse und ,des Vertreters 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft, die im 
Sozialpolitischen Ausschuß als Sachverständige ge-
hört worden sind. Nach ihren Ausführungen ist der 
Anteil der Kassenmitglieder, die nicht mehr ver-
sicherungspflichtig sind, in den letzten Jahren stän-
dig angewachsen. Diese Entwicklung wurde damit 
begründet, daß die Versicherungspflichtgrenze lei-
der hinter den Tatbeständen zurückgeblieben sei. 
Die Angestelltenkrankenkassen haben jetzt mehr 
als 30 % nichtversicherungspflichtige Mitglieder, die 
infolge der Erhöhung des Nominaleinkommens aus 
der Versicherungspflicht herausgewachsen sind und 
die bei einer Einkommensgrenze von 660 DM nicht 
wieder in  die  Versicherungspflichtgrenze hinein-
wachsen würden. 

Weiter wurde darauf hingewiesen, daß beispiels-
weise das Durchschnittsgehalt der Angestellten des 
Volkswagenwerks heute 'schon bei 680 DM liege 
und daß wir deshalb bei der hier vorgeschlagenen 
Beitragsgrenze von 660 DM den Durchschnitt der 
Angestellten automatisch außerhalb der Versiche-
rungspflichtgrenze ließen. Niemand hier im Hause 
wird eigentlich bestreiten können, daß bei einem 
Durchschnittsgehaltsempfänger noch ein echtes 
Sicherheitsbedürfnis vorliegt, ganz besonders aber 
auch dann, wenn ,dieser Familienvater von mehre-
ren Kindern ist. Es kann auch niemand der Ansicht 
sein, daß ein Durchschnittsgehaltsempfänger auf 
den Arbeitgeberanteil verzichten und selbst voll 
und ganz für die Kosten im Krankheitsfall auf-
kommen solle. 

Ich möchte Ihnen noch ganz kurz — gestatten Sie 
mir  das  bitte— durch konkrete Zahlenvergleiche 
nachweisen, daß sich die Versicherungspflichtgrenze 
im Laufe der Jahre zu Ungunsten der Versicherten 
entwickelt hat. Ich nenne einige Zahlen, die außer-
ordentlich interessant sind. Wir haben beispiels-
weise 1927 eine Beitragsgrenze von 3600 Mark 
jährlich gehabt. Das durchschnittliche Arbeitsent-
gelt aller betrug zu dieser Zeit 1742 Mark. Die 
Beitragsgrenze machte also das 2,07fache des durch-
schnittlichen Arbeitsentgelts aus. Ich kann nun 
leider nicht die ganze Entwicklung der  zurücklie-
genden Jahre 'darlegen, weil das sicher zu weit 

führen würde. Aber es sei noch gesagt, daß die 
Beitragsgrenze nach dem augenblicklichen Stand 
nur noch das 1,2fache des Durchschnittsentgelts 
ausmacht. Es würde bei einer Erhöhung der Bei-
tragsgrenze auf 600 DM nur das 1,4fache und bei 
einer Erhöhung auf 660 DM nur das 1,5fache aus-
machen. Selbst mit unserem Antrag, der eine Bei-
tragsgrenze von 750 DM vorsieht, blieben wir mit 
dem 1,7fachen der  Beitragsgrenze noch unter dem 
Stand von 1927. Würde man den Faktor von 1927 
heute zugrunde legen, so würde sich eine Einkom-
mensgrenze von 10 800 DNI jährlich und eine Ein-
kommensgrenze von 902 DM monatlich ergeben. 

Meine Herren  und  Damen, ich habe Ihnen diese 
Zahlen genannt, um Ihnen zu beweisen, daß wir 
mit unserem Antrag den Kreis der Versicherten 
keineswegs ausdehnen, sondern nur erreichen wol-
len, daß die Beitragsgrenze ,an die wirtschaftliche 
Entwicklung angepaßt wird. Wir bitten deshalb um 
Annahme unseres Antrages, um zu einer entspre-
chend gerechten Regelung zu kommen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Wird das Wort zur 
Begründung der anderen Anträge gewünscht? — 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Kalinke zur Be-
gründung des Antrags Umdruck 1210 (neu). Ich 
darf die Frau Kollegin vielleicht bitten, mitzu-
teilen, ob ,der Antrag auf Wiederherstellung der 
Regierungsvorlage auch bedeutet, daß in der Zif-
fer 3 der  Betrag  von 22 DM in 20 DM geändert 
wird. 

(Abg. Frau Kalinke: Jawohl!) 

Dann würde also ein Unterschied zwischen 
Ihrem Antrag und dem der FDP bestehen. 

Frau Kalinke (DP [FVP]): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Ich habe als Berichterstatterin 
sehr loyalerweise darauf hingewiesen, daß die 
Mehrheit des Ausschusses die Annahme der Vor-
lage empfiehlt. 

(Abg. Arndgen: Das war Ihre Pflicht!) 

Sie sehen an dem Änderungsantrag der Deutschen 
Partei (Freien Volkspartei), daß ich als Sprecherin 
dieser Fraktion die Annahme nicht empfehlen 
kann, sondern mich namens der Deutschen Partei 
(Freien Volkspartei) in der Begründung unseres 
Antrags dafür aussprechen möchte, daß dem 
ursprünglichen Antrag der Bundestagsfraktion der 
CDU/CSU vom 27. September 1956, eine Erhöhung 
der Versicherungspflichtgrenze auf 600 DM vor-
zunehmen, entsprochen wird. 

In den Debatten im Ausschuß hat  die  auch bei 
der Begründung ihres Antrags von der Frau Kol-
legin Korspeter erwähnte Beteuerung eine ent-
scheidende Rolle gespielt, nämlich: „daß niemand 
die Absicht habe, den Kreis der Versicherungs-
pflichtigen weiter auszudehnen." Aber hier scheint 
es notwendig zu sein, sich in einer grundsätzlichen 
Diskussion dieses Problems darüber klarzuwerden, 
daß jedermann, der glaubt, daß bei einem Heraus-
wachsen der Versicherten aus der Versicherungs-
pflicht diejenigen, die zu irgendeinem Zeitpunkt 
der Versicherungspflicht unterlagen, auch für alle 
Zukunft unter die Versicherungspflicht fallen müs-
sen, damit selbstverständlich ein Bekenntnis zu 
einer dynamischen Versicherungspflichtgrenze und 
zu einer Ausweitung der Versicherungspflicht ab-
legt. Denn jeder Versicherte hat ohnehin das Recht, 
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die Weiterversicherung in seiner Kasse zu bean-
tragen. 

Ich komme der Aufforderung der Frau Kollegin 
Korspeter, über dieses so schwerwiegende, aber 
auch so bedeutsame Problem so sachlich wie nur 
irgend möglich zu diskutieren, nicht erst bei der 
Debatte, sondern schon bei der Begründung unse-
res Antrags außerordentlich gern nach. Viele der 
von der Erhöhung der Pflichtgrenze Betroffenen 
werden sich darüber klar sein, daß es, soweit es 
eine gewerkschaftliche Forderung ist, vor allem 
darum geht, den Arbeitgeberanteil zu erhalten. Ich 
glaube, daß es nicht nur eine gewerkschaftliche 
Forderung, sondern eine echte gewerkschaftliche 
Aufgabe von heute und von morgen sein sollte, 
dafür Sorge zu tragen, daß der bisherige Arbeit-
geberanteil oder ein Zuschuß zur Eigensicherung 
immer mehr als Forderung in das Vokabular der 
Gewerkschaften aufgenommen wird. 

Eine Begründung für die fortgesetzte Herauf-
setzung der Versicherungspflichtgrenze auch für 
alle diejenigen, die durch eine positive und erfreu-
liche Wirtschaftsentwicklung aus ihr herausge-
wachsen sind, bietet allerdings das Problem des 
Arbeitgeberanteils nicht. Sehr viele Deutsche, die 
sich über die Folgen einer dynamischen Versiche-
rungspflichtgrenze ernsthaft Gedanken machen, 
können sich immer wieder vor Augen führen, daß 
schon die Änderung der Versicherungspflichtgrenze 
in der Vergangenheit von 1927 — bis 1949 hatten 
wir immerhin einen sehr langen Zeitraum, in dem 
die Grenzen unverändert bei 300,— DM geblieben 
sind — deutlich gemacht hat, daß in dieser bedeut-
samen Frage unser Volk immer dafür gewesen ist, 
die Versicherungspflichtgrenze in der Kranken-
versicherung so statisch wie möglich beizubehalten. 
Am 1. September 1952 fand die erste Korrektur 
für die Grenze von 300 DM statt. 1949 wurde die 
Versicherungspflichtgrenze auf 375 DM erhöht und 
später, am 1. September 1952, auf 500 DM. Der 
betroffene Personenkreis mußte sich, wenn er die 
Zahlen prüfte — genauso wie wahrscheinlich Ver-
sicherungsträger, Gewerkschaften und Arbeit-
geber —, darüber klar sein, daß damals die Zahl 
von 500 DM entscheidend hoch gegriffen war. Von 
1952 bis Anfang 1957 stieg der Index der Lebens-
haltungskosten um etwa 4 %. Die ursprünglich ge-
plante Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze 
von 500 auf 600 DM bedeutet also eine Steigerung 
um 20 % und würde damit die Indexsteigerung 
weit übertreffen. Die Steigerung auf 660 DM 
würde sogar eine solche von 32 % bedeuten und 
um ein Vielfaches über die wirkliche Steigerung 
der Lebenshaltungskosten, die, wie gesagt, in der 
Berichtszeit 4 % betrug, hinausgehen. Ich glaube, 
daß eine solche Betrachtung und nicht etwa nur 
eine Betrachtung der Höhe der Gehälter, die in 
einzelnen Firmen oder Branchen gezahlt werden 
und ganz aus dem Rahmen des Durchschnitts her-
ausfallen, ein Modell sein darf. 

Ganz geschwiegen wird davon, daß für die Ar-
beiter, für die es keine Versicherungspflichtgrenze 
gibt, durch eine Erhöhung der Versicherungs-
pflichtgrenze, die ja zugleich mit der Beitragsbe-
messungsgrenze gekoppelt ist, eine wesentliche 
Beitragserhöhung eintritt. Der Beitrag war immer-
hin bei einem Durchschnittssatz von 8 %, den ich 
für die Krankenversicherung von heute wohl als 
normal annehmen darf, bei 500 DM — und das ist 
ja ein Einkommen, das weit unter dem liegt, was 

Frau Korspeter als das Einkommen der Arbeitneh-
mer beim Volkswagenwerk bezeichnet hat — bis-
her 40 DM, während der Beitrag bei 660 DM 
52,80 DM betragen würde. Daß der Arbeitgeber-
anteil, also die Hälfte dieses Beitrags, von vielen 
Arbeitgebern und nicht immer nur von den Groß-
industriellen oder solchen, die diese Beiträge auf 
den Preis umlegen können, sondern auch von vie-
len mittelständischen Schichten, die doch alle Par-
teien schützen wollen und denen alle helfen wol-
len, gezahlt wird und außerdem in vielen Fällen 
eben die so beklagte Preiserhöhung mitbeeinflußt, 
möchte ich nur u. a., aber nicht als unbedeutend 
mit erwähnen. 

Ich habe heute morgen mit absoluter Zustim-
mung die Erklärungen unseres Bundeskanzlers in 
den Zeitungen gelesen, in denen er in einem 
Presseinterview Stellung nimmt und ausdrückt, 
„daß in unserer Politik entscheidend sein müsse, 
von welchem grundsätzlichen Standpunkt aus poli-
tische Fragen entschieden würden". Ich bin mit 
dem Bundeskanzler und mit vielen Freunden aus 
der CDU/CSU einig, daß es sich bei der Debatte, 
die wir jetzt führen, um eine solche grundsätzliche 
Entscheidung in einer Frage der Innenpolitik von 
allerhöchstem Ausmaß handelt. Ich bin der Auf-
fassung, daß wir auch über die Fragen, die heute 
bei der Novelle zum AVAVG diskutiert worden 
sind, nämlich die  Fragen der Solidarität und Sub-
sidiarität, in diesem Zusammenhang wenigstens 
noch einmal nachdenken sollten und daß wir uns 
klarmachen müssen, daß das, was Professor Welty 
so überzeugend in seinem Sozialkatechismus aus-
gedrückt hat — ich will es hier nicht zitieren —, 
doch für sehr viele zu ernsthaften Überlegungen 
Anlaß sein dürfte. Nicht nur die Rechte, auch die 
Pflichten der Gemeinschaftsmitglieder zum Ge-
meinschaftsganzen sollten wir bedenken. Es ist 
kein Zweifel, daß auch in dem Gutachten, das auf 
Veranlassung der Bundesregierung von Professor 
Achinger erstellt worden ist und in dem er zu 
einer sehr bedeutsamen Frage der Reform der 
Krankenversicherung Stellung genommen hat, 
nämlich in der Arbeit „Zur Neuordnung der sozia-
len Hilfe", etwas sehr Wichtiges steht. Dort wird 
in dem Unterabschnitt „Schutz der Schwachen" 
ausgedrückt, daß die Berufsgruppen keine Vor-
rechte auf Kosten der Allgemeinheit für sich in 
Anspruch nehmen sollten und man bei der Neu-
ordnung darauf achten müsse, daß in der Sozial-
versicherung die Belange der Allgemeinheit den 
Vorrang hätten. Ich glaube, daß das Professoren-
gutachten in dieser Frage absolut recht hat. Das 
Überschreiten der Grenzen für den notwendigen 
und sozial erwünschten Ausgleich läßt sich ohne 
weiteres regulieren, wenn man eine vernünftige 
Versicherungspflichtgrenze setzt. 

Bei dem vorhergehenden Punkt hat Frau Kol-
legin Korspeter gesagt — ich darf das  für die Be-
gründung meines Antrages mit anführen —, daß 
die Angestelltenersatzkassen zu diesem Problem 
Stellung genommen haben. Wenn jemand zur 
Frage der Angestelltenersatzkassen sprechen darf, 
dann, glaube ich, bin ich das,  die in sehr böser Zeit, 
als die Angestelltenersatzkassen beseitigt werden 
sollten, quer durch die deutschen Lande gezogen 
ist und um ihren Bestand gekämpft hat. Die An-
gestelltenersatzkassen haben unter dem Stichwort 
„Preugo-Erhöhung" in dem gemeinsamen Nach-
richtendienst der Angestelltenersatzkassen, der 
Innungskrankenkassen und der Betriebskranken- 



12814 	2. Deutscher Bundestag — 216. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 27. Juni 1957 

(Frau Kalinke) 
kassen vom 24. Juni 1957 sehr ausdrücklich darauf 
hingewiesen, „daß sie nicht der Auffassung sind, 
daß Beitragserhöhungen zu vermeiden sein wer-
den. Sie werden selbst dann nicht zu vermeiden 
sein, wenn die Versicherungspflichtgrenze evtl. auf 
660 DM erhöht werden sollte." Sie sagen mit Recht, 
„den Mehreinnahmen stehen erhöhte Barleistun-
gen an die Versicherten sowie die ständig steigen-
den Krankenhauskosten gegenüber". 

Die Angestelltenersatzkassen haben in der Ver-
gangenheit wie in der Gegenwart — ich sage das 
nur, weil sie hier zitiert worden sind — immer für 
eine sehr behutsame Erhöhung der Versicherungs-
pflichtgrenze plädiert und haben sich immer von 
denen zu unterscheiden gewußt, die  in  einer lau-
fenden dynamischen Bewegung der Versicherungs-
pflichtgrenze bis hin zur totalen Versicherungs-
pflicht ein politisches Ziel gesehen haben. 

In der öffentlichen Diskussion wird nun die 
Frage gestellt: Wem dient diese Erhöhung der 
Versicherungspflichtgrenze? Dienen die höheren 
Beiträge tatsächlich den Krankenkassen, damit sie 
mit dem zweifelsohne vorhandenen Dilemma der 
Ausweitung der Leistungen und der Erhöhung 
aller Kasten fertig werden? Ich muß Ihnen aus 
meiner Kenntnis der Zahlen und der Situation 
sagen, daß die Erhöhungen den Krankenkassen 
nicht dienen. 

Lassen Sie mich den Zahlen über die Steigerung 
der Lebenshaltungskosten noch einige andere Zah-
len hinzufügen — sie entstammen der amtlichen 
Statistik des Statistischen Bundesamtes und sind 
in „Wirtschaft und Statistik" nachzulesen —, die 
deutlich machen, wie richtig die angeführte Ver-
änderung des Lebenshaltungskostenindex ist. Der 
Lebenshaltungskostenindex betrug — 1950 gleich 
100 gesetzt — 1952 110, 1953 110, 1956 113 und im 
Vierteljahr von November 1956 bis Januar 1957 
114. Dabei muß berücksichtigt werden — das 
wurde leider von den Gewerkschaften, die uns im 
Ausschuß berichtet haben, versäumt —, daß auch 
eine dreimalige Ermäßigung der Einkommensteuer 
eingetreten ist, nämlich am 1. Juni 1953, am 1. Ja-
nuar 1955 und am 1. Oktober 1956, Idle  bei dem, 
was wir den Kaufkraftschwund der Löhne und Ge-
hälter nennen, wahrscheinlich nicht ohne Bedeu-
tung ist. Den Arbeitern und Angestellten muß auch 
dieser Teil der wirtschaftlichen Entwicklung und 
des wirtschaftlichen Fortschritts bekannt sein. 

Die Fraktion der Deutschen Partei ist der Auf-
fassung, daß bei der Erhöhung der Grenzen nicht 
schlechthin die dynamische Entwicklung der Löhne 
gesehen werden darf. Es muß vielmehr die Real-
lohn- und die Realgehaltsentwicklung gesehen 
werden,  wenn  man nicht einer Entwicklung Tür 
und Tor aufmachen will, die sicherlich wir alle in 
diesem Hause, die wir die  Verantwortung auch um 
die Zukunft der Krankenversicherung und um die 
Erhaltung der Solidarhaftung innerhalb der Kran-
kenversicherung tragen, nicht wünschen können. 

Es ist hier noch eine andere Frage zu erwähnen. 
Ich habe Gelegenheit gehabt, mit einigen meiner 
Kollegen in diesen Tagen Gast des Deutschen 
Ärztetages zu sein. Sie kennen die Wünsche der 
Bundesregierung, die auch die Ihren sind, die 
Preugosätze zu erhöhen, eine Sache, die sicherlich 
notwendig ist, um den Belangen der Ärzte Rech-
nung zu tragen. Da aber d as  Schicksal der Kran-
kenkassen und das der Heilberufe nun einmal sehr 
eng miteinander gekoppelt sind, ist es ganz unmög

-

lich — das werden sicher  die  Mediziner in diesem 
Hause nochdeutlichermachen—, darüber zu schwei-
gen, daß eine weitere Einengung des Honorars 
einerseits aus der Privatpraxis, aber auch anderer-
seits der Möglichkeiten der Versicherungsträger, 
die noch nach Einzelleistungen bezahlen, nicht er-
folgen sollte. Zu dieser Frage erinnere ich Sie alle 
an die Unterlagen, die Sie von der Bundesärzte-
kammer im April dieses Jahres bekommen haben 
und in denen die Ärztekammer ausdrücklich dar-
auf hingewiesen hat, daß die Entschließungen der 
letzten Ärztetage im Zusammenhang mit jeder 
Entwicklung des Lohn- und Preisgefüges nach 
oben unddamit einer Erhöhung der Versicherungs-
pflichtgrenze, idle  über das Maß des Schutzes für 
die wirklich sozial Schutzbedürftigen hinausgehe, 
warnen müßten. Es ist sicherlich kein Geheimnis, 
daß auch in der Öffentlichkeit die Entscheidung 
des Sozialpolitischen Ausschusses alle diejenigen 
äußerst enttäuscht hat, die nach Parteitagen so 
große Ankündigungen namhafter Politiker gerne 
gehört haben und ihnen ebenso gerne zugestimmt 
haben. 

Ich sagte schon, daß auch die Belastung der 
Betriebe mit Beitragserhöhungen nicht übersehen 
werden darf! 

Aber ich möchte diese überaus politische Aus-
sprache nicht beenden, ohne bei der Begründung 
unseres Antrages auch auf einen ganz bemerkens-
werten Tatbestand hinzuweisen. Mit Genehmigung 
des Herrn Präsidenten zitiere ich, was der Deutsche 
Gewerkschaftsbund am 15. März 1957 den Mitglie-
dern des Sozialpolitischen Ausschusses geschrieben 
hat, nämlich „daß der DGB den im Gesetzentwurf 
vorgeschlagenen Beträgen  für die Neufestsetzung 
der Versicherungspflichtgrenze und Beitrags-
bemessungsgrenze zustimmt". Es ist zwar in der 
Erläuterung gesagt worden, daß der DGB das als 
Mindestlösung ansieht. Aber es isst mit keinem 
Wort gesagt, daß der DGB in dieser Frage etwa 
meint, diese Erhöhung sei. unanehmbar, sondern 
ich lese aus diesem Schreiben, das ich in seinem 
ersten Absatz wörtlich zitiert habe, daß er dem 
Antrag auf Erhöhung der Grenze auf 600 DM zu-
stimmt. Er  muß auch zustimmen aus der Verant-
wortung, die der Deutsche Gewerkschaftsbund vor 
der großen Zahl der Arbeiter hat,  die seine Mit-
glieder sind. 

Da die Ortskrankenkassen in der Regel die Sache 
der Arbeiter vertreten, die Sonderkassen aber auch 
Angestellte und übrige Mitglieder haben, zitiere ich 
der Frau Kollegin Korspeter, die sich hier so zum 
Anwalt der Ersatzkassen gemacht hat, noch zum 
Thema Versicherungspflichtgrenze, was der ge-
meinsame Pressedienst der Ersatz-, Betriebs- und 
Innungskassen — — 

(Abg. Frau Korspeter: Ich habe mich nicht 
zum Anwalt der Ersatzkassen gemacht! Ich 
habe sie zitiert, und zwar die Äußerungen, 
die sie als Sachverständige im Sozialpoli

-

tischen Ausschuß gemacht haben! Ich 
glaube, das ist ein Unterschied!) 

— Ich berichtige mich gerne. Ich zitiere also zu 
Ihrer Aufklärung, „daß die Land-, Betriebs- und 
Innungskassen und die Ersatzkassen sich immer 
gegen eine zu weit ausgedehnte Versicherungs-
pflicht gewandt haben, weil sie den Grundsatz der 
Selbstverantwortung nicht mehr als nötig einge-
engt sehen wollen". Es ist allerdings richtig, daß 
die Ersatzkassen darauf hinweisen, daß sie über 
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300 000 Mitglieder haben, die aus der Versiche-
rungspflicht herausgewachsen sind. 

Aber hier, meine Herren und  Damen,  unter-
scheiden wir uns, weil die Deutsche Partei (Freie 
Volkspartei) und, ich hoffe, sehr viele Freunde 
aus der Koalition und der Opposition mit mir 
sicher der Auffassung sind, daß das, was nach 1949 
vom Gewerkschaftsrat als Umbau der Sozialver-
sicherung gefordert wurde, nämlich über die Er-
höhung der Versicherungspflichtgrenzen alle Be-
rufstätigen in die Zwangsversicherung einzubezie-
hen ohne Rücksicht darauf, ob sie wirtschaftlich  in 

 der Lage wären, sich durch eigene Vorsorge für 
den Fall der Erwerbsunfähigkeit oder der Krank-
heit selbst zu versichern, nicht das Anliegen unse-
rer Fraktion und aller derjenigen ist, :die in die-
sem Hause der Selbstverantwortung und der 
Selbsthilfe sehr gerne eine Gasse bahnen möchten. 

Ich bitte Sie daher, unserem Antrag auf Wie-
derherstellung des ursprünglichen Antrags der 
CDU/CSU, nämlich die Einkommensgrenze auf 
nicht mehr als 600 DM festzusetzen, Ihre Zustim-
mung zu geben. 

(Beifall rechts.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Wird das Wort zur 
Begründung des Umdrucks 1224 gewünscht? — 
Herr  Atzenroth hat das Wort. 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren! 
Es fällt mir nach der langen Begründung durch 
Frau Kalinke etwas schwer, in meinen Ausfüh-
rungen das alles wegzulassen, was sie schon zur 
Begründung vorgetragen hat; denn unser Antrag 
stimmt in  der Sache mit dem der DP überein. 

Es ist versichert worden, man habe nicht die Ab-
sicht, den Kreis der zwangsweise Versicherten zu 
erweitern. Wenn das wirklich der Fall wäre, wür-
den alle die Vorwürfe, die bei der Beratung des 
vorhergehenden Gesetzes erhoben wurden, nicht 
zutreffen. Aber nach unserer Meinung — und Frau 
Kalinke hat .das schon sehr ausführlich nachgewie-
sen — ist es nicht so. Mit diesem Antrag würde 
der Kreis der Versicherten erheblich erweitert. 
Beim Vergleich der monatlichen Einkünfte kommt 
es nicht entscheidend auf den Nominalwert an, 
sondern auf die Kaufkraft; wir müssen den Kauf-
kraftvergleich ziehen. Man hat die Erhöhung der 
Grenzen damit begründet, daß die gesetzlichen 
Kassen ihren alten Versicherungsbestand wieder 
auffüllen mußten. Das ist kein Grund für die Ein-
bringung des Gesetzes. Das Ifo-Institut für Wirt-
schaftsforschung in München hat  in seiner Ver-
öffentlichung vom 21. März festgestellt, daß der 
Kaufkraft eines Lohnes oder Gehaltes von 300 RM 
im Jahre 1936 - und das ist die Vergleichszahl, 
die  angeführt wird — ein Lohn oder Gehalt von 
541 DM im Jahre 1957 entspricht. Gegenüber 1952 
ist die Kaufkraft der Bruttolöhne auch nicht ge-
sunken, sondern gestiegen, in erster Linie — Frau 
Kalinke hat es schon erwähnt — wegen der drei-
maligen Steuerermäßigung. Demnach entspricht 
also einer Grenze von 300 RM im Jahre 1936, die 
zum Vergleich immer herangezogen wird, heute 
eine Grenze von 541 DM. Die Regierungsvorlage 
mit 600 DM liegt also  schon darüber, zum minde-
sten nicht darunter. Es  besteht also keine Veran-
lassung, den Satz noch hinaufzusetzen. Frau Ka-
linke hat schon darauf hingewiesen, daß die  Er-
höhung der Versicherungsgrenze für die Arbeiter 
eine Belastung bedeuten würde; denn auf sie käme 

ein beträchtlicher Mehrbetrag an Beiträgen zu, 
der bis zu 30 % betragen kann. Bei den Ange-
stellten dagegen ist es umgekehrt. Hier würde eine 
zusätzliche Belastung für die Arbeitgeber ent-
stehen. 

Ich will ebenso wie Frau Kalinke nur am Rande 
darauf hinweisen, daß alle Gesetzesvorlagen, 
die Sie in letzter Zeit auf dem Gebiet der Sozial-
politik gebracht haben,  von einer großen Bequem-
lichkeit getragen waren. Sie forderten irgend-
welche Erhöhungen, und wenn Sie danach gefragt 
wurden, woher die Beiträge genommen werden, 
antworteten Sie einfach: Wir müssen die Arbeitge-
berbeiträge eben erhöhen! Das hat dazu geführt, 
daß der lohnbedingte Anteil der Kosten eines Un-
ternehmens heute ohne .diese Erhöhung schon 
48,5 % beträgt. Ich habe kürzlich die Herren Rich-
ter und Sabel gefragt, bis zu welchem Prozentsatz 
sie eine Belastung der Betriebe noch für möglich 
und tragbar halten. Sie haben mir beide bisher 
auf diese Frage keine Antwort gegeben und sie 
werden mir auch keine geben; denn dann könnten 
solche Gesetzentwürfe nicht eingebracht werden. 

Zum Schluß noch eines! Abgesehen von der Ver-
schiedenartigkeit der Wirkung auf Arbeiter und 
Angestellte greift die Heraufsetzung der Versiche-
rungspflichtgrenze auch in die Rechte und An-
sprüche der Versicherten ein, die seit 1952 nach 
Überschreiten der Versicherungspflichtgrenze aus 
der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschie-
den sind. Diese Versicherten haben durch ihren 
Entschluß dokumentiert, daß sie den Status des 
freien Patienten dem System der gesetzlichen 
Krankenversicherung mit ihrer Einheitsleistung 
auf Grund eines Krankenscheins vorziehen und 
bereit sind, die Verantwortung selbst zu überneh-
men. Sie haben in der Zwischenzeit größtenteils 
Ansprüche und Rechte in der privaten Kranken-
versicherung erworben. Ihr Vertrauen in  die  Be-
ständigkeit :des Rechts würde erschüttert und ihr 
Glaube an die immer wieder versprochene Förde-
rung des Willens zur Eigenverantwortung und 
zur Risikobereitschaft würde enttäuscht, wenn über 
ihren Willen und über die von ihnen erworbenen 
Ansprüche ohne weiteres hinweggegangen würde. 
Ihnen müßte mindestens das zugestanden werden, 
was vor kurzem durch die Veränderung der Ver-
sicherungspflichtgrenze in der Rentenversicherung 
den neu versicherungspflichtig Gewordenen zuge-
standen wurde, nämlich der Anspruch darauf, daß 
ihr Wille und daß die von ihnen erworbenen 
Rechte respektiert werden. Das ist in der Aus-
schußvorlage in keiner Weise der Fall. 

Unser Antrag ist praktisch gleichlautend mit dem 
der DP; er weicht davon nur in einer kleinen Zahl 
ab, die der Herr Präsident schon genannt hat. Wir 
bitten daher, die Beratung nur auf den Antrag der 
DP zu :erstrecken und diesem Antrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Arndgen. 

Arndgen (CDU/CSU): Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Meine politischen Freunde und 
ich sind der Meinung, daß man es bei dem Aus-
schußbeschluß belassen und die Anträge, die Frau 
Kalinke für die Deutsche Partei und Frau Kors-
peter für die SPD-Fraktion begründet haben, ab-
lehnen sollte. 

Wir haben im Ausschuß die Auffassung vertre-
ten, daß es richtig ist, 660 DM als Versicherungs-
pflichtgrenze anzusetzen. Dabei sind wir von dem 
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Wunsch ausgegangen, daß alle diejenigen, die bis-
her versicherungspflichtig waren, auch versiche-
rungspflichtig bleiben sollten. 

Nun hat sich die Situation seit dem Jahre 1952 
wie folgt geändert. Damals hatten wir bei einer 
Versicherungspflichtgrenze von 500 DM im Monat 
ungefähr 320 000 Einkommensbezieher mit einem 
Einkommen zwischen 500 und 750 DM und unge-
fähr 90 000 Einkommensbezieher mit einem Ein-
kommen von mehr als 750 DM, während wir am 
1. Januar dieses Jahres 800 000 Einkommensbe-
zieher mit einem Einkommen zwischen 500 und 
750 DM hatten, also solche, die nicht mehr ver-
sicherungspflichtig waren, und 300 000 Einkom-
mensbezieher mit einem Einkommen von mehr als 
750 DM monatlich. Es ist also notwendig, die Ver-
sicherungspflichtgrenze zu ändern, damit diejeni-
gen, die versicherungspflichtig waren, auch ver-
sicherungspflichtig bleiben. Das erreichen wir 
nach unserer Meinung, indem wir die Versiche-
rungspflichtgrenze auf 660 DM festlegen. 

Frau Kollegin Kalinke hat darauf verwiesen, daß 
die CDU einen Antrag auf 600 DM gestellt hatte. 
Dem muß ich folgendes ,entgegenhalten. Die Ver-
sicherungspflichtgrenze von 600 DM stand bei uns 
seit Mai vergangenen Jahres in der Diskussion, und 
wir hatten gleich nach den  Parlamentsferien des 
vergangenen Jahres diesen Antrag eingebracht. 
Wir alle, meine Damen und  Herren, haben doch 
wohl erlebt, daß sich in  dem Dreivierteljahr, das 
seitdem ins Land gegangen ist, sehr vieles getan 
hat. Es ist daher schon berechtigt gewesen, daß 
der Ausschuß trotz des Antrags der CDU/CSU-
Fraktion, bei 600 DM zu bleiben, beschlossen hat, 
660 DM als Versicherungspflichtgrenze einzuführen. 
Die endgültige Regelung der Versicherungspflicht-
grenze ist eine Aufgabe, die, wenn auch nicht 
diesem, aber dem kommenden Bundestag kurz 
nach seinem Beginn gestellt ist, wenn an die Neu-
regelung der Krankenversicherung im ganzen her-
angegangen wird. 

Daher sollten wir jetzt über 660 DM nicht hin-
ausgehen, und ich möchte den Bundestag bitten, es 
bei der  Ausschußvorlage zu belassen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Berg. 

Dr. Berg (DP [FVP]): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Kollegin Frau Korspeter hat 
soeben gesagt, der Antrag, die Versicherungs-
pflichtgrenze auf 750 DM zu erhöhen, bedeute keine 
Ausweitung Ides  Personenkreises. Augenscheinlich 
sind verschiedene Menschen darüber verschiedener 
Auffassung. Ich stütze mich hier auf den Bericht 
des Verbandes der privaten Krankenversicherungs-
gesellschaften, der dieses Jahr auf der gemein-
samen Tagung in Travemünde erstattet worden ist. 
Auch dieser Bericht, der unter der Aufsicht des 
Bundesaufsichtsamts für Versicherungswesen steht, 
also sicherlich zuverlässig ist, setzt sich mit den 
verschiedenen Gesetzesvorlagen hier im Hause aus-
einander und stellt dabei fest, daß mit der Erhö-
hung der Versicherungspflichtgrenze über 600 DM 
hinaus die privaten Krankenversicherungen inso-
weit in eine ernsthafte Gefahrenlage geraten, als 
ihnen die bei jeder Versicherung vorhandenen gu-
ten jungen Risiken verlorengehen und sie auf die 
schlechten älteren Risiken abgedrängt werden. 
Zweitens sei überhaupt eine Einengung des Be-
standes  der  Versicherungsverträge zu befürchten. 

Meine Damen und Herren, es handelt sich bei 
den Versicherungsnehmern der privaten Kranken-
versicherungsgesellschaften um rund 6,6 Millionen 
Vollversicherungsverträge und im ganzen um etwas 
über 10 Millionen Versicherungsverträge. Wenn 
diese Versicherungsgesellschaften in Not geraten, 
bedeutet das, daß der Gesetzgeber hier mit einer 
Überhöhung der Versicherungspflichtgrenze für die 
Sozialversicherung die durch jahre- und jahrzehnte-
lange Beitragszahlung wohlerworbenen Versiche-
rungsrechte dieser 6,6 Millionen bzw. 10 Millionen 
Versicherungsnehmer in Gefahr bringt. 

Daß der Versicherungsschutz für die Arbeit-
nehmer notwendig ist, bestreitet in diesem Hause 
kein Mensch. Aber auch die Erhöhung der Ver-
sicherungspflichtgrenze hat ihre Grenzen, und zwar 
in dem notwendigen Rechtsschutz dieser Versiche-
rungsnehmer der privaten Krankenversicherungs-
gesellschaften. Diese 6 Millionen Menschen haben 
genau dasselbe Recht auf einen Rechtsschutz ihrer 
wohlerworbenen Ansprüche, wie die anderen in 
den niederen Einkommensschichten das Recht 
darauf haben, vor Krankheit usw. geschützt zu 
werden. 

Noch auf ein anderes Argument möchte ich hin-
weisen, und das ist die weitere Einengung der 
Privatpraxis der Ärzte. Ich brauche das nicht groß 
zu unterstreichen. Daß die Kassenpraxis für den 
Arzt kein Glück mehr bedeutet, vor allen Dingen 
nachdem die Honorarsätze längst nicht mehr dem 
entsprechen, was ,der Leistung und der  Ausbildung 
des Arztes tatsächlich angemessen wäre, daß die 
Kassenpraxis für den Arzt, dessen Beruf aus der 
Freiheit heraus kommt, kein Vergnügen mehr ist, 
— ich glaube, darüber braucht man hier kein Wort 
mehr zu verlieren. Jetzt soll die Möglichkeit des 
Arztes, sich in einem ,gewissen kleinen Bereich frei 
zu betätigen, weiter 'eingeengt werden. Ich glaube, 
meine Damen und Herren, wir sind auch einem 
kleinen, nicht sehr einflußreichen Berufsstand eine 
erhebliche Rücksicht schuldig. Ich möchte Sie  bitten, 

 es bei 'der ursprünglichen Vorlage der CDU: Be-
grenzung auf 600 DM — das  ist völlig ausreichend 
— zu belassen und dem Antrag der DP (FVP) zu-
zustimmen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat die Ab-
geordnete Frau Kalinke. 

Frau Kalinke (DP [FVP]): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte meinen verehrten 
Kollegen Arndgen bitten, in die Monatsstatistik 
der sozialen Krankenversicherung zu schauen —
„Arbeits- und Sozialstatistische Mitteilungen" vom 
Mai 1957 —, dort wird er die neuesten Zahlen fin-
den. Ich möchte ihn, ohne mich nun im einzelnen 
mit ihm auseinanderzusetzen, doch bitten, auch 
darauf zu achten, daß in ,diesem Dreivierteljahr 
erfreulicherweise eine Veränderung, also ein Kauf-
kraftschwund, wie leider immer wieder behauptet 
wird, nicht eingetreten ist. Es ist außerdem wichtig, 
dem Herrn Kollegen Arndgen in Erinnerung zu 
rufen, daß, selbst wenn man seine Zahlen anwen-
dete, eine Grenze von 300 Mark im Jahre 1936 
heute einer solchen von 541 DM entsprechen würde. 
Das 'bedeutet, daß die 600 DM in dem Antrag 
unserer Freunde von der CDU/CSU etwa richtig 
gegriffen sind 'und sogar noch einen kleinen Spiel-
raum für die Entwicklung 'der nächsten Lohn-
erhöhungen lassen. 
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Ich habe mich aber nicht nur zu dieser Berichti-

gung gemeldet, sondern ,deshalb, weil ich geradezu 
erschrocken über die Ausführungen des  Kollegen 
Arndgen war, der erklärte, „daß die endgültige 
Regelung im dritten Bundestag kommen soll". 
Meint er, daß über diese Erhöhung hinaus im drit-
ten Bundestag noch eine weitere kommen soll? 
Dann müßte ich allerdings den Herrn Kollegen 
sehr ernsthaft an das erinnern, was der zweite 
Vorsitzende seiner Partei in  Hamburg gesagt hat, 
und ich müßte ihn noch ernsthafter an das er-
innern, was der Herr Bundeskanzler und wir mit 
ihm in dieser Koalition seit Jahren als die Grund-
sätze der Wirtschafts- und Sozialpolitik vertreten 
haben und sehr gern 'auch in Zukunft vertreten 
möchten. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit nachholen, was 
ich zuerst nicht gesagt habe: Die Bundesregierung, 
der Herr Bundesarbeitsminister hat von dieser 
Stelle erklärt, daß er die Wiederinkraftsetzung des 
§ 178 RVO über die Beendigung der Versiche-
rungspflicht sehr bald durchsetzen wird. In der 
Vorlage der Fraktion der CDU/CSU ist von diesem 
Versprechen nichts mehr enthalten. Wir wären sehr 
glücklich, wenn wenigstens das kleine Teilstück, 
das wir von Ihnen heute erwarten, nämlich ein 
Bekenntnis zu Ihrer eigenen Vorlage, wobei wir 
Sie unterstützen wollen, zu verwirklichen wäre 
und wenn wir uns wieder auf die  Begründung  ver-
ständigen könnten, die  die Bundesregierung selbst 
in der Drucksache 67 gegeben hat. Die Begründung 
in dem Entwurf eines Gesetzes über die Erhöhung 
der Erinkommensgrenzen sollte immer noch Richt-
schnur sein. In dem Allgemeinen Teil dieser Be-
gründung heißt es: 

Die deutsche Sozialversicherung will bewußt 
nur Personen erfassen, die wegen ihrer wirt-
schaftlichen und sozialen Lage eines Schutzes 
gegen die Wechselfälle des Lebens bedürfen. 
Auch die  Vergünstigungen der freiwilligen 
Versicherungsollen nur Personen zuteil wer-
den, deren Einkommen eine 'bestimmte Grenze 
nicht überschreitet. 

Ich appelliere nicht an diejenigen, die mit ihren 
Anträgen nach immer größerer Ausweitung am 
Ende die totale Versicherungspflicht und die Ein-
heitskasse wünschen. Ich appelliere aber an alle 
meine Freunde in diesem Hause und an diejenigen, 
die mit uns der Überzeugung sind, daß die Ent-
scheidung über die Grenzen der Versicherungs-
pflicht zugleich eine Entscheidung über die Gren-
zen des Weges ist, von dem Herr Gerstenmaier als 
Abgeordneter und als zweiter Vorsitzender der 
CDU mit Recht gesagt hat, daß die Grenzen fast 
überschritten sind. 

(Beifall bei der  DP [FVP].) 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstim-
mung. Ich stelle von den Änderungsanträgen den 
weitestgehenden zuerst zur Abstimmung. Das ist 
der Antrag der SPD auf Umdruck 1206. Ich lasse 
über die beiden Punkte dieses Antrags getrennt 
abstimmen. Wer gemäß dem Antrag zu § 1 unter 
a) in den Nummern 1 und 2 — also  zweimal — die 
Worte „7920 Deutsche Mark" durch die Worte 
„9000 Deutsche Mark" ersetzen will, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Der Antrag ist abge-
lehnt. 

Ich rufe auf Umdruck 1206 Buchstabe b). 

(Zuruf von der CDU/CSU: Der Antrag 
unter b) ist durch die vorige Abstimmung 

erledigt, Herr Präsident!) 

— Also wird der Antrag zurückgezogen. Danke. 

Dann rufe ich auf den Antrag der DP (FVP) auf 
Umdruck 1210. Ich darf wohl annehmen, daß die 
Antragstellerin, die Fraktion der DP (FVP), damit 
einverstanden ist, daß mit der Erledigung des 
einen Antrags dieser Antrag auch erledigt ist.  — 
Es  ist so der Fall. 

Dann rufe ich auf den Antrag auf Umdruck 1210 
(neu), im § 1 die Fassung der Vorlage wiederher-
zustellen. Er bezieht sich also auf § 1 Ziffern 1, 2 
und 3. Ich lasse wieder getrennt abstimmen, zu-
nächst über die Wiederherstellung der Vorlage in 
§ 1 Ziffern 1 und 2 — weil sie identisch sind —, 
d. h. jeweils von 7920 DM auf 7200 DM zurückzu-
gehen. Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Es ist zweifelhaft. Wir müssen 
die Abstimmung wiederholen. Ich bitte, vielleicht 
zunächst einmal Platz zu nehmen, damit die Ab-
stimmung klar zu erkennen ist. Ich wiederhole die 
Abstimmung und bitte diejenigen, welche dem An-
trag der DP (FVP) zu § 1 Ziffern 1 und 2 zuzu-
stimmen wünschen, sich zu erheben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Wir sind uns zweifelhaft; 
wir müssen auszählen lassen. Ich bitte dann, die 
Türen zu schließen. 

Die Abstimmung beginnt. Ich bitte, die Türen 
zu öffnen. — Die Abstimmung ist geschlossen. 

Ich gebe das Ergebnis der Abstimmung bekannt: 
Mit Ja haben 138, mit Nein 151 Abgeordnete ge-
stimmt. Das Haus ist also gerade noch beschluß-
fähig. Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zu dem Antrag auf Umdruck 
1210 Ziffer 2, in § i Nr. 3 die Worte „22 Deutsche 
Mark" durch die Worte „20 Deutsche Mark" zu er-
setzen. Wird der Antrag aufrechterhalten? 

(Abg. Arndgen: Ist erledigt!) 
— Nein, er ist nicht erledigt, solange er nicht zu-
rückgezogen ist, besteht er noch. Wird der Antrag 
aufrechterhalten, Frau Abgeordnete Kalinke? 

(Abg. Frau Kalinke: Jawohl! — Abg. 
Stingl: Was hat denn das für einen 

Sinn?) 

— Es wird aber sinnlos, wenn er angenommen 
wird, wird hier behauptet. 

(Zuruf der Abg. Frau Kalinke.) 
— Also, dann lasse ich abstimmen. Das ist die 
kürzeste Form. Wer für diesen Antrag der Frak-
tion der DP (FVP) auf Umdruck 1210 Ziffer 2 zu 
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Abgelehnt. 

Ich rufe den § 1 in der Ausschußfassung auf. 
Wer für § 1 zu stimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf die §§ 2 und 3. Ich nehme an, daß 
das Haus mit der gemeinsamen Beratung und Er-
ledigung einverstanden ist. — Das ist der Fall. Ich 
eröffne die Debatte. — Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Debatte. Ich bitte die- 
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jenigen, die die §§ 2 und 3 in der Ausschußfassung 
anzunehmen wünschen, um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — An-
genommen. 

Ich rufe auf den § 3 a. Hierzu liegt ein Ände-
rungsantrag auf Umdruck 1211 vor. Wird dieser 
Antrag begründet? — Das Wort hat Frau Abge-
ordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (DP [FVP]): Der Antrag auf Um-
druck 1211 bedeutet, daß die gleiche Versicherungs-
pflichtgrenze, die jetzt hier von ,diesem Hohen 
Hause beschlossen wird, auch für das Land Berlin 
gelten soll. Sicherlich ist nicht allen bekannt, daß 
in Berlin die Versicherungspflichtgrenze zur Zeit 
noch 750 DM beträgt, daß aber in Berlin im Ge-
gensatz zum Bundesgebiet ,die Beitragsbemessungs-
grenze 600 DM ist. Wenn Sie eine Beitrags- und 
Versicherungspflichtgrenze von 660 DM beschlie-
ß en,  wird in Berlin eine ,wesentliche Beitragser-
höhung eintreten und trotzdem die  Rechtseinheit 
nicht wiederhergestellt. Da  wir inzwischen im 
Sozialpolitischen Ausschuß das Gesetz über die 
Rechtsangleichung in Berlin beschlossen haben und 

,da bei den Beratungen deutlich wurde, ,daß — im 
Gegensatz zu der Erklärung, die bei der Antrag-
stellung meiner Fraktion im Ausschuß zu diesem 
Gesetz abgegeben wurde, daß nämlich die end

-

gültige Rechtsangleichung in Berlin auch in der 
Versicherungspflichtgrenze und in ihrer Höhe er-
folgen sollte — die Mehrheit ,des Ausschusses nicht 
bereit ist, diese volle Angleichung schon jetzt vor-
zunehmen, bitten ,wir .Sie hinsichtlich des Absatzes, 
der ,das Inkrafttreten des Gesetzes in  Berlin bein-
haltet, doch durch Annahme unseres Antrages da-
für zu sorgen, daß mit  der unterschiedlichen Be-
handlung der Versicherten in  Berlin und im Bun-
desgebiet endlich  Schluß gemacht wird. Ich sage 
das noch einmal, obwohl hier in der ,ersten Lesung 
schon ,deutlich geworden ist, daß wir zur Zeit in 

 Berlin zweierlei Recht haben. Wir haben die  An-
gestellten, die ,aus ,dem Bundesgebiet nach Berlin 
gekommen sind und dort besonders betreut werden, 
wir haben die Angestellten, die in Berlin wohnten 
und dort unter das Berliner Sozialversicherungs-
Anpassungsgesetz ,fallen, und wir werden in Zu-
kunft eine dritte Kategorie von Angestellten haben. 

Mt  Rücksicht darauf, daß in dem Anpassungs-
gesetz für das Berliner Recht eine Zusicherung ge-
geben wurde, in Berlin bei der künftigen Orts-
krankenkasse Berlin keinerlei Leistungsverschlech-
terungen eintreten zu lassen, ist es wohl Rechtens, 
wenn :wir hier einen mutigen Schritt tun, von dem 
auch die Antragsteller der Vorlage der CDU/CSU 
mir im Ausschuß bestätigt haben, daß er nur ver-
nünftig und Rechtens sei. 

Ich bitte Sie bei .dieser Gelegenheit, auch über-
zeugt zu sein, daß uns diese Entscheidung auch im 
Hinblick auf die Anpassung des Rechts an der Saar 
und  die  endliche Wiederherstellung der deutschen 
Rechtseinheit nicht nur eine Herzenssache, sondern 
auch eine politische Entscheidung von so eminenter 
Bedeutung sein sollte, daß dieser Bundestag nicht 
nach Hause ,gehen dürfte, ohne diese Entscheidung 
getroffen zu haben. Mit einem Appell an die Ver-
antwortung, die wir alle für die Rechtseinheit 
spüren, bitte ich Sie, diesem Antrag Umdruck 1211 
Ihre Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Dr. Becker: Bitte, Herr Abgeord-
neter Stingl. 

Stingl (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte Sie, den Antrag, den Frau 
Kollegin Kalinke soeben begründet hat, abzu-
lehnen. Es ist nicht zu bestreiten, daß die Ver-
sicherungspflichtgrenze in Berlin 'höher ist, als sie 
zur Zeit im Bundesgebiet liegt. Sie ist 750 DM, 
hat aber eine davon unterschiedene Beitragsbe-
messungsgrenze. Als die Koalition in Berlin ge-
bildet wurde, ging eine ihrer Vereinbarungen da-
hin, daß man an diesem Zustand nichts ändern 
wolle. 

Ich glaube, es ist auch sachlich keine Veran-
lassung gegeben, in Verbindung mit diesem Gesetz 
den Personenkreis in Berlin einzuschränken. Wir 
werden allerdings — ich habe schon einmal Gele-
genheit gehabt, hier festzustellen, daß ich dafür 
eintrete, daß in  Berlin das gleiche Recht wie im 
Bundesgebiet gilt —, wenn wir eine Neuregelung 
des Krankenversicherungsrechts im Bundesgebiet 
beschließen werden, bestimmt ,das gleiche Recht 
auch in Berlin einführen, um je nach dem Ausgang 
der  Verhandlungen auch in Berlin  die entspre-
chende Versicherungspflichtgrenze einzuführen. 
Zur Zeit besteht, wie gesagt, keine Veranlassung 
dazu. Darüber hinaus muß beachtet werden, daß 
das Leistungsniveau davon berührt werden würde, 
daß, wie Frau Kollegin Kalinke auch schon sagte, 
bei der Neuordnung der Krankenversicherung in 
Berlin nur gewährleistet werden kann, wenn Ga-
rantien ides  Landes Berlin und damit letzten Endes 
des  Bundes gegeben werden. Ich darf die Bitte 
wiederholen, diesen Antrag abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen? — Das Wort hat der Abgeordnete Neumann. 

Neumann (SPD): Meine Damen und Herren! Dem 
ersten Teil der Ausführungen ides  Herrn Kollegen 
Stingl stimme ich zu. Wir haben in Berlin eine 
Regierung von Sozialdemokraten und Christlich

-Demokratischer Union. Wir haben bei der Bildung 
dieser Regierung Koalitionsabsprachen getroffen. 
Aus diesem Grunde — es war ganz richtig, was  der 
Kollege Stingl gesagt hat — möchte ich mit ihm 
hier gemeinsam Eden  Standpunkt vertreten, daß 
dem Antrag der DP nicht stattgegeben werden 
sollte. 

(Beifall bei der SPD.)  

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. 

Ich rufe den Antrag Umdruck 1211 auf, in § 3 a 
den zweiten Halbsatz zu streichen. Wer für diesen 
Antrag zu stimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? —Abgelehnt. 

Ich rufe den § 3 a in der Ausschußfassung auf. 
Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe ,die §§ 3 b und 4 sowie Einleitung und 
Überschrift auf. Ich nehme an,  daß das  Haus mit 

 gemeinsamer Erledigung einverstanden ist.  Wort-
meldungen liegen nicht vor. Die Aussprache dar-
über ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. 
Wer die §§ 3 b und 4 sowie Einleitung und Über-
schrift in  der zweiten Lesung anzunehmen wünscht, 
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den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? —Angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung erledigt. 

Ich rufe zur 

dritten Beratung 
auf. Wird das Wort zur Generalaussprache ge-
wünscht? — Das  ist nicht der Fall. Dann ist die 
Generalaussprache geschlossen. Änderungsanträge 
liegen nicht vor. 

Wer dem Gesetz so, wie es in zweiter Lesung be-
schlossen worden ist, zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei eini-
gen Enthaltungen gegen 4 Stimmen angenommen. 

Nach der Tagesordnung käme jetzt Punkt 17, 
das Seemannsgesetz. Es besteht der allgemeine 
Wunsch, wie mir mitgeteilt worden ist, das See-
mannsgesetz erst morgen zu behandeln. Ist das 
Haus damit einverstanden? — Dann ist so  be-
schlossen. 

Punkt 18 der Tagesordnung ist abgesetzt. Sind 
Sie damit einverstanden? — Gut. 

Dann rufe ich Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über Titel, Orden und Ehren-
zeichen (Drucksachen 2540, 3159 [neu]) 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (18. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
(Drucksache 3696), 

b) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Angelegenheiten der inneren Verwaltung 
(8. Ausschuß) (Drucksachen 3379, zu 3379). 

Berichterstatter: Abgeordneter Massoth 

(Erste Beratung: 162. Sitzung) 

(Abg. Eschmann: Zur Geschäftsordnung!) 

— Zur Geschäftsordnung Herr Kollege Eschmann! 

Eschmann (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Namens der Fraktion der SPD bitte 
ich um Ihre Zustimmung, daß der Gesetzentwurf 
über Titel, Orden und Ehrenzeichen von der Ta-
gesordnung abgesetzt wird. Zur Begründung darf 
ich Ihnen kurz folgendes ausführen. 

Seit über fünf Jahren geht die Diskussion über 
dieses Gesetz hin und her. Der Herr Innenmini-
ster hat vor einiger Zeit das Gesetz einmal als 
„Leidensgesetz" bezeichnet. Ich glaube, es ist rich-
tig, hier festzustellen, daß das Gesetz bis zur 
Stunde ein Leidensgesetz geblieben ist. Ganz be-
sonders geht das aus dem Schwerpunkt des Geset-
zes, dem § 6, hervor, der die Frage der Wieder-
zulassung der Orden- und Ehrenzeichen des zwei-
ten Weltkrieges behandelt. Ich darf hier kurz dar-
auf verweisen, daß es „nur" 55 Millionen Orden 
gewesen sind, die im zweiten Weltkrieg verliehen 
wurden. Das Drum und Dran des § 6 und das 
ganze Gesetz zeigen wie vielleicht kein anderes 
Gesetz, das bisher dieses Hohe Haus passiert hat, 
die ganze nationale Tragödie unseres geteilten 
Vaterlandes auf. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Wir sind daher der Meinung, es sollte einer ge

-

samtdeutschen Volksvertretung vorbehalten blei

-

ben, in einem wiedervereinigten Vaterland diese 
Frage endgültig zu beraten und zu entscheiden. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordne
-

ten des GB/BHE.) 

Außerdem ist meine Fraktion der Auffassung, 
daß keine Vordringlichkeit vorliegt, dieses Gesetz 
jetzt zu behandeln, weil wir in den beiden 
Wochen, die wir noch tagen, 'die Tagesordnungen 
mit Beratungen über Gesetze vollgestopft haben, 
die eine erheblich 'größere Dringlichkeit haben. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Es sind sozialpolitische Gesetze, arbeitsrechtliche 
Gesetze; ich nenne nur eines: das Jugendschutzge-
setz. 

Ich kann Ihnen aber hier schon sagen, meine 
Damen und Herren; wenn Sie anders beschließen 
sollten, wird die Fraktion der 'SPD das Gesetz ab

-

lehnen. 
(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Zur Geschäftsordnung 
der Abgeordnete von Manteuffel. 

von Manteuffel (Neuß) (DP [FVP]): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich widerspreche 
diesem Antrag des Kollegen Eschmann namens der 
Koalitionsparteien, und zwar aus drei Gründen. 

Erstens besteht im Augenblick für den Bundes-
verdienstorden ein Vakuum, was doch wohl be-
kanntgeworden ist. Das ist in den beiden Aus-
schüssen besprochen worden.  Das  vorliegende Ge-
setz soll hier eine tatsächliche Lücke ausfüllen und 
soll zum Schutze des Bundesverdienstordens eine 
einwandfreie Rechtsgrundlage schaffen. 

(Zurufe von der SPD.) 

— Ja, das ist doch sehr wichtig. 

Zweitens. Entscheidend 'ist aber auch, daß die 
Verleihung von Titeln, Orden und Ehrenzeichen 
das jedem Staat eigentümliche Hoheitsrecht ist, das 
uns nach Inkrafttreten der Pariser Verträge zu-
rückgegeben ist. Nach der Auffassung der Koali-
tionsparteien gibt es keinen Grund, dieses Recht 
nicht in  Anspruch zu nehmen. 

Schließlich — um auf das einzugehen, was Herr 
Kollege Eschmann gesagt hat — beinhaltet dieser 
Gesetzentwurf in der Tat auch die Wiederzulas-
sung der Tapferkeitsorden und Ehrenzeichen für 
unsere ehemaligen Soldaten. Nach meiner Auffas-
sung haben sie ein Anrecht darauf, daß sie sie wie-
der tragen können. 

Aus den drei genannten Gründen bitte ich Sie, 
den Antrag 'abzulehnen. 

(Zuruf von der SPD: Heil Hitler!) 

Vizepräsident Dr. Becker: Nachdem ein Redner 
für und ein Redner gegen den Antrag zur Ge-
schäftsordnung gesprochen hat, kommen wir zur 
Abstimmung. Ich stelle den Antrag, den Herr 
Kollege Eschmann begründet hat, zur Abstimmung. 

(Zurufe von der CDU/CSU [zur SPD] : Un

-

glaublich! Unerhört so etwas! — Unruhe 
in der Mitte und rechts.) 
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— Ich bitte um Ruhe. 
(Anhaltende Unruhe in der Mitte und 
rechts. — Zurufe zum Präsidenten und zur 

SPD.) 

— Ich habe nichts gehört. Wenn Sie etwas leiser 
wären, würde ich die Zwischenrufe hören. 

(Erneute Zurufe von der CDU/CSU: Uner

-

hört so etwas! Wir haben es gehört!) 

— Nein, ich habe nichts gehört. 

(Fortgesetzte Zurufe von der Mitte und 
rechts.) 

— Aber erst muß ich es hören! Ich werde es im 
Protokoll feststellen und werde dann darauf zu-
rückkommen. Meine Damen und Herren, wenn wir 
alle etwas ruhiger wären, würde ich diese Zwi-
schenrufe hören, aber wir haben hier nichts ge-
hört. Beruhigen Sie sich damit, daß ich es im Pro-
tokoll feststellen werde. Daß ich energisch genug 
bin, einzugreifen, davon haben Sie sich hoffent-
lich schon wiederholt überzeugt. 

Wir haben zum Antrag zur Geschäftsordnung 
einen Redner dafür und einen Redner dagegen ge-
hört. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den 
Antrag, den Herr Kollege Eschmann begründet hat. 
Wer für diesen Antrag zu stimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der Antrag ist 
abgelehnt. 

Ich bitte Herrn Abgeordneten Massoth, als Be-
richterstatter für den Ausschuß für Angelegenhei-
ten der inneren Verwaltung das Wort zu nehmen. 

(Abg. Rasner: Er verweist auf den Schrift

-

lichen Bericht!) 

— Es wird auf den Schriftlichen Bericht verwie-
sen. 

Außerdem ist ein Bericht des Haushaltsausschus-
ses vorgesehen. Ich darf bitten, daß dieser Kollege 
den zugesagten Bericht erstattet. Wer ist der Be-
richterstatter? 

(Abg. Eschmann: Ich bitte ums Wort!) 

— Zur Geschäftsordnung oder wozu? - Wollen Sie 
Bericht erstatten? 

(Abg. Eschmann: Nein, nein!) 

— Ich habe jetzt den Bericht aufgerufen. 

(Zuruf: Der liegt nicht vor!) 

— Mir ist mitgeteilt worden, daß der Haushalts-
ausschuß durch seinen Berichterstatter mündlich 
Bericht erstatten will. 

(Zuruf von  der  SPD: Zur Geschäfts

-

ordnung!) 

Ich habe jetzt den Herrn Berichterstatter des 
Haushaltsausschusses gebeten, den Bericht zu er-
statten. Ich bitte daher den Berichterstatter, nun-
mehr den Bericht zu erstatten oder zu erklären, 
daß er keinen Bericht abgibt. 

(Zuruf von der SPD: Er ist nicht da!) 

Seidel (Fürth) (SPD), Berichterstatter: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Der Schriftliche 
Bericht des Haushaltsausschusses zu dieser Ma-
terie liegt noch nicht vor. Ich darf aber folgenden 
mündlichen Bericht erstatten. 

Der Haushaltsausschuß hat zu dem Schriftlichen 
Bericht des Ausschusses für Angelegenheiten der 
inneren Verwaltung — Drucksache 3379 — Stel-
lung genommen. Er hat sich insbesondere mit der 
für § 11 des Gesetzes vorgesehenen rückwirkenden 
Inkraftsetzung befaßt. Der Haushaltsausschuß war 
der Meinung, daß ein Ehrensold für die Träger von 
Tapferkeitsmedaillen aus dem ersten Weltkrieg 
gezahlt werden soll. 

Nun ist die Frage entscheidend, ob dieser Ehren-
sold rückwirkend für die Zeit vom 1. April 1955 
oder erst für die Zeit ab Inkrafttreten des Ge-
setzes gezahlt werden soll. Der Haushaltsausschuß 
hat den Beschuß gefaßt, die betreffende Bestim-
mung rückwirkend ab 1. Oktober 1956 in Kraft zu 
setzen. Im Haushalt 1957 ist für diesen Zweck eine 
Ausgabe von 1 Million DM vorgesehen. Wenn die 
Bestimmung rückwirkend ab 1. Oktober 1956 in 
Kraft gesetzt wird, reichen die im Haushalt 1957 
eingesetzten Mittel aus. Für jede weitergehende 
Rückwirkung würden neue Mittel beansprucht. Der 
Haushaltsausschuß ist außerdem grundsätzlich der 
Meinung, daß wir in diesem Punkte keine so weit-
gehende Rückwirkung beschließen können, weil 
wir sonst Präzedenzfälle für die folgende Zeit 
schaffen würden. 

Ich bitte Sie im Namen des Haushaltsausschus-
ses, ein Inkrafttreten des § 11 vom 1. Oktober 1956 
an zu beschließen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Herr Berichterstatter, 
darf ich Sie bitten, noch einmal genau zu präzisie-
ren, was das Votum des Haushaltsausschusses ist. 

Seidel (Fürth) (SPD), Berichterstatter: Der An

-

trag des Ausschusses lautet: 

Der Bundestag stellt fest, daß zur Durchfüh-
rung der Bestimmungen des § 11 des Gesetz-
entwurfs Drucksache 2540 Haushaltsmittel nur 
für die Zeit vom 1. Oktober 1956 an im Haus-
haltsplan für das Rechnungsjahr 1957 ver-
anschlagt sind. 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich danke Ihnen. 

Wir treten nunmehr in die Behandlung des Ge-
setzentwurfes ein. Ich rufe in zweiter Lesung den 
§ 1 auf. Wird das Wort hierzu gewünscht? 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. Ich bitte diejenigen, die dem § 1 in der 
Ausschußfassung zuzustimmen wünschen, um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Ich bitte, die Abstimmung zu 
wiederholen. Ich bitte diejenigen, die für den § 1 
zu stimmen wünschen, sich zu erheben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Wir sind uns nicht einig; 
wir müssen auszählen. Ich bitte, den Saal zu 
räumen. — Meine Damen und Herren, die Ab-
stimmung hat ergeben, daß das Haus beschluß-
unfähig ist. Wir sind damit am Ende unserer 
Tätigkeit für heute. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen 
Bundestages auf morgen, Freitag, den 28. Juni, 
9 Uhr vormittags, ein. 

Ich schließe die Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 20 Uhr 36 Minuten.) 
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Anlage 2 
Siehe 215. Sitzung. 

Anlage 3 	 zu Drucksache 3579 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen 
(19. Ausschuß) über den Antrag der Abgeordneten 
Kroll, Wolf (Stuttgart), Stücklen, Jacobi und Ge-
nossen zur Beratung der Großen Anfrage der 
Fraktion der SPD (Drucksache 2019, Umdruck 842) 
betr. Kohlenwirtschaft. 

Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Beyer (Frank-
furt) 

Der Antrag stützt sich auf § 4 Ziff. 1 Buchstabe b 
UStG. Nach dieser Bestimmung soll die Einfuhr 
von Roh- und Hilfsstoffen, die für die deutsche 
Erzeugung erforderlich sind und im Inland nicht 
oder in nicht ausreichender Menge erzeugt werden, 
steuerfrei sein. 

Die Bundesrepublik ist seit einigen Jahren auf 
den Import von Kahle angewiesen. Im Jahre 1956 
betrug die eingeführte Kohle z. B. allein aus den 
USA (ohne Bundesbahn) 

10 597 831 Tonnen. 

Die Kohlenimporte unterliegen bis heute der 
Umsatzausgleichsteuer. Sie beträgt 2,40 DM je 
Tonne. Der sich daraus ergebende Preisunterschied 
zwischen inländischer und importierter Kohle trifft 
nicht nur Großverbraucher, sondern auch kleine 
und mittlere Betriebe sowie die privaten Haus-
halte. 

Vielfach wird die Meinung vertreten, daß wegen 
der Geringfügigkeit der Umsatzausgleichsteuer von 
deren Wegfall keine erkennbare Wirkung auf das 
Preisniveau ausgehen würde; weiterhin wird be-
hauptet, eine Streichung der Umsatzausgleichsteuer 
käme nur dem Import- und Großhandel zugute, 
der eine solche Maßnahme zu einer Ausweitung 
der Handelsspanne benützen würde. Hierzu ist fol-
gendes zu sagen: 

Die Freistellung der Steinkohle von der Umsatz

-

ausgleichsteuer führt zu einer Kostensenkung, die 
vor allem in Betrieben mit einem hohen Kohle-
kostenanteil und einem hohen Importkohleeinsatz 
einen erheblichen Umfang annehmen kann. Wenn 
in diesem Falle die Preise vor allem kostenbedingt 
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sind, wird die Streichung der Umsatzausgleich

-
steuer zu sinkenden Preisen führen. Dabei ist vor 
allem an die Gaswerke zu denken. Diese sind viel-
fach gezwungen, die Mehrkosten, die sich aus den 
hohen Importkohlepreisen ergeben, in erhöhten 
Gas- oder Kokspreisen weiterzugeben. Ähnlich ist 
es bei der Elektrizitätswirtschaft, die ebenfalls mit 
einem hohen Importkohleanteil arbeitet. 

Der Anteil der US-, englischen und polnischen 
Kohle betrug bei den Gas- und Wasserwerken z. B. 
im Jahre 1956 41,6 v. H. (1955 ca. 35,6 v. H.), bei 
den Elektrizitätswerken 39,7 v. H. (1955 ca. 27,9 
v. H.), der Rest teilt sich etwa je zur Hälfte auf die 
übrige Industrie und den Hausbrand auf. 

Eine unmittelbare Entlastung der Letztverbrau-
cher würde durch den  Wegfall der Umsatzaus-
gleichsteuer für Steinkohle mit Sicherheit in den 
Fällen bewirkt, in denen die Importkohle in den 
Hausbrand geht. Ebenso wird eine Senkung der 
Preise des aus importierter Kohle hergestellten 
Gaskokses (um ca. 4 DM je Tonne)  in  voller Höhe 
den Haushaltungen zugute kommen. 

Die behördliche Bindung  der Groß- und Einzel-
handelsspannen im Kohle-Import gibt die Ge-
währ dafür, daß der  Wegfall der Umsatzausgleich

-

steuer in voller Höhe den Kohleverbrauchern zu-
gute kommt und nicht in den Handelsspannen 
steckenbleibt. 

Bereits vor dem Ausbruch der Suez-Krise, und 
zwar im Jahre 1955, lagen die Preise für US-Kohle 
weit über denen der inländischen Kohle. Das durch 
den Nahost-Konflikt ausgelöste Ansteigen der 
Frachtraten hat zusätzliche Erhöhungen der bereits 
bestehenden Preisdifferenzen hervorgerufen. Auch 
nach dem inzwischen eingetretenen Absinken der 
Frachtkosten, die z. Z. der Suez-Krise auf 120 sh 
je  Tonne angestiegen waren und gegenwärtig noch 
zwischen 50 und 60 sh je Tonne liegen, verbleiben 
erhebliche Preisdifferenzen. 

Diese von der Sache herrührenden Kostenunter-
schiede und die Tatsache, daß die Importnotwen-
digkeit nach wie vor und auf unabsehbare Zeit be-
stehenbleibt, haben in Verbindung mit der letzten 
Kohledebatte zum Umdruck 842 (zur Drucksache 
2019) geführt. Der Antrag wurde also nicht aus An-
laß der Suez-Krise und wegen der mit ihr ver-
bundenen Frachtkostensteigerungen, sondern aus 
den schon vorher beistehenden Gründen notwen-
diger hoher Importe und den aus den Preisdiffe-
renzen herrührenden Wettbewerbsverschlechterun-
ge für die Verbraucher von ausländischer Kohle 
gestellt. 

Der Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen hat 
sich in zwei Sitzungen eingehend mit dem Initia-
tivantrag beschäftigt und seine Berechtigung aner-
kannt. Er beschloß lediglich die Einfügung einer 
die Wettbewerbsverhältnisse berücksichtigenden 
Sicherheitsklausel. Der Fortfall der Umsatzaus-
gleichsteuer wird demgemäß nur so lange als be-
rechtigt angesehen, als die Preise für Importkohle 
mindestens um den Betrag der Umsatzausgleich

-

steuer höher liegen als die Preise für inländische 
Kohle. 

Bonn, den 25. Juni 1957 

Frau Beyer (Frankfurt) 
Berichterstatterin 

Anlage 4 	 Drucksache 3416 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Rechtswesen und Verfassungs-
recht (16. Ausschuß) über den Entwurf eines Ge-
setzes zur Ergänzung des Grundgesetzes (Druck-
sache 3026 Anlage 1 a). 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Wahl 
Der Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungs-

recht hat ebenso wie die Bundesregierung und  der 
Bundesrat den  Standpunkt eingenommen, daß 
ohne eine Erweiterung des Katalogs der Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes ein Atomgesetz 
nicht erlassen werden kann. Zwar hat der Bund 
das Recht zur Gesetzgebung über Fragen der Wirt-
schaft, besonders auch der Energiewirtschaft (Arti-
kel 74 Nr. 11 GG). Aber die Verwendung der Kern-
energie für Forschungs- und medizinische Zwecke 
läßt sich schwerlich unter den  Begriff der Wirt-
schaft subsumieren. Zwar hat der Bund auch die 
Gesetzgebung zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung (Artikel 74 Nr. 13 GG). Aus 
einem Vergleich von Artikel 74 Nr. 17 GG über die 
Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung mit 
Artikel 74 Nr. 13 ergibt sich aber, daß die Kompe-
tenz zur Förderung der Wissenschaft nicht die 
Regelung der Einfuhr von Kernenergie zu wissen-
schaftlichen Zwecken umfaßt. Denn Artikel 74 
Nr. 17 GG führt neben der Förderung der Land-
wirtschaft die Regelung der Ein- und Ausfuhr 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse besonders auf. 

Der Atomgesetzentwurf behandelt allgemein die 
Genehmigung der Errichtung von Atomanlagen 
und enthält die nötigen Schutzvorschriften. Ohne 
eine entsprechende Ergänzung des Grundgesetzes 
würde man die Zuständigkeit für diese polizei-
lichen Aufgaben den  Ländern zusprechen müssen. 
Soweit es sich um strafrechtliche und zivilrecht-
liche (Haftung auf Schadensersatz) Bestimmungen 
handelt, würde die Bundeskompetenz für das 
Straf- und Zivilrecht ausreichen, aber gerade die 
polizeilichen Vorschriften, die zweckmäßigerweise 
nur bundeseinheitlich sollten erlassen werden kön-
nen, erfordern die Einfügung der Nr. 11 a in den 
Katalog der konkurrierenden Bundesgesetzgebung. 

Der Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungs-
recht machte sich die Verbesserungsvorschläge des 
Bundesrates (statt „den  Bau  und Betrieb von An-
lagen" zu setzen „die Errichtung und den Betrieb 
von Anlagen" sowie das Wort „Abfallstoffe" durch 
„Stoffe" zu ersetzen) zu eigen. Ferner hat er be-
schlossen, die Worte „zu friedlichen Zwecken" ein-
zufügen, weil das Atomgesetz in  der  vom Atom-
ausschuß erarbeiteten Fassung sich ebenfalls auf 
die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu 
friedlichen Zwecken beschränkt hat. Er stellt aber 
ausdrücklich klar, daß diese Beschränkung der Ge-
setzgebungskompetenz auf die Verwendung der 
Kernenergie für friedliche Zwecke die strafrecht-
liche Zuständigkeit des Bundes nicht berührt, den 
Mißbrauch der Atomenergie zu anderen als fried-
lichen Zwecken mit Strafe zu bedrohen. 

Für die Atomverwaltung stellte sich die Frage, 
ob sie als bundeseigene oder als Länderverwaltung 
geführt werden solle. Für die Länderkompetenz 
sprach die Erwägung, daß die Genehmigung von 
Atomanlagen mit den von den Ländern verwalte-
ten Gebieten der Bau- und Gewerbepolizei, des 
Wasserrechts, des Landschaftsschutzes und der 
Landesplanung so eng verknüpft ist, daß die Her- 
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auslösung der  Atomfragen aus der Länderverwal-
tung die sachgemäße Bearbeitung der einschlägi-
gen Fragen außerordentlich erschwert hätte. Ande-
rerseits muß der  Bund darauf dringen, diese Auf-
gaben den Ländern nur als Auftragsangelegenhei-
ten zuzuweisen, da die europäische Atomgemein-
schaft den Bund mit der Verantwortung für die 
Erfüllung der dort übernommenen Pflichten be-
lastet und es deshalb angemessen erscheint, ihm 
durch die gewählte Form ,der Auftragsverwaltung 
die Möglichkeit einer stärkeren Einwirkung auf 
die Länder einzuräumen. Deshalb schlägt der Aus-
schuß die Einfügung eines Artikels 87 c unver-
ändert nach der Regierungsvorlage vor, worin die 
Möglichkeit der Auftragsverwaltung für Bundes-
gesetze eröffnet wird, die auf Grund der neueinzu-
fügenden Nr. 11 a des Artikels 74 GG ergehen. 

Der mitbeteiligte Ausschuß für Atomfragen hat 
dem Entwurf in der vom federführenden Ausschuß 
beschlossenen Fassung zugestimmt. 

Bonn, den 15. April 1957 

Dr. Wahl 
Berichterstatter 

Anlage 5 	 zu Drucksache 3558 
Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Angelegenheiten der inneren 
Verwaltung (8. Ausschuß) über den Entwurf eines 
Gesetzes über Maßnahmen auf dem Gebiete des 
zivilen Luftschutzes (Drucksachen 3558, 1978). 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Schranz 
Der Ausschuß für Angelegenheiten der inneren 

Verwaltung hat als federführender Ausschuß in 
 12 Sitzungen und 2 Lesungen, teilweise gemeinsam 

mit den beteiligten Ausschüssen für Kommunal-
politik und für Wiederaufbau- und Wohnungs-
wesen, den Entwurf des Gesetzes über Maßnahmen 
auf dem Gebiete des zivilen Luftschutzes beraten. 

 Außer den genannten Ausschüssen war der Haus-
haltsausschuß mitbeteiligt. Der Ausschuß für 
Finanz- und Steuerfragen wurde zu der Frage ge-
hört, ob es sich empfiehlt, eine Steuervergünsti-
gung für die Durchführung baulicher Luftschutz-
maßnahmen einzuführen. Er  hat  diese Frage ver-
neint. 

Der federführende Ausschuß war in Überein-
stimmung mit den Ausschüssen für Kommunal-
politik und für Wiederaufbau- und Wohnungs-
wesen der Ansicht, daß der Luftschutz eine Auf-
gabe der zivilen Verteidigung und damit eine 
Bundesaufgabe sei. Der Regierungsentwurf ging 
hingegen davon aus, daß der Luftschutz eine Ge-
meinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Ge-
meinden sei und von ,den Ländern grundsätzlich 
in eigener Verwaltung durchgeführt werden solle. 
Dies entsprach der verfassungsrechtlichen Lage bei 
Einbringung des Gesetzentwurfs. Nachdem aber das 
Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes vom 
19. März 1956 durch Einfügung des Artikels 87 b 
in das Grundgesetz die verfassungsmäßige Vor-
aussetzung für die Bundesauftragsverwaltung auf 
dem Gebiete des zivilen Luftschutzes geschaffen 
hat, hielt es der federführende Ausschuß in Über-
einstimmung mit dem Ausschuß für Kommunal-
politik aus sachlichen Gründen für notwendig, die 

Bundesauftragsverwaltung für den Luftschutz ein-
zuführen, soweit nicht schon in der Regierungs-
vorlage auf Grund des Artikels 87 Abs. 3 GG die 
bundeseigene Verwaltung vorgesehen war, wie dies 
insbesondere für den Warndienst zutrifft. Die 
Ausschüsse haben mit der Einrichtung einer 
Bundesauftragsverwaltung auch einer Anregung 
der Bundesregierung entsprochen. 

Als Folge der Einführung der Bundesauftrags-
verwaltung ergab sich eine Änderung der Bestim-
mungen über die Kostentragung in den §§ 30 und 
31 des Regierungsentwurfs. Während die Regie-
rungsvorlage vorsah, daß der Bund ein Drittel der 
den Ländern und Gemeinden entstehenden Luft-
schutzkosten trägt, fällt nach Ansicht des Aus-
schusses mit der Übertragung der Aufgabe auf 
den Bund diesem nach verfassungs- und finanz-
rechtlichen Grundsätzen auch die gesamte Last der 
Kosten zu. Wegen der Vorschläge im einzelnen 
darf auf die Erläuterungen zu den Kostenbestim-
mungen der §§ 30 und 31 verwiesen werden. 

Zu § 1 
Der Ausschuß hielt entsprechend der Auffassung 

des Bundesrates eine Ergänzung für notwendig, 
durch die klargestellt wird, daß es Aufgabe des 
Luftschutzes ist, die im Zusammenhang mit Luft-
angriffen auftretenden Notstände zu beseitigen 
oder zu mildern. Er hielt es ferner für angebracht, 
das Kulturgut als eines der zu schützenden Güter 
ausdrücklich hervorzuheben. 

Satz 2 der Regierungsvorlage, nach dem „die 
Selbsthilfe der Bevölkerung durch behördliche 
Maßnahmen ergänzt" wird,  hat  der Ausschuß ge-
strichen. Er hält diese Feststellung für eine Selbst-
verständlichkeit und glaubt daher, von einer aus-
drücklichen Bestimmung Abstand nehmen zu 
können. 

Zu § 2 

Die Vorschrift enthält die grundsätzlichen Be-
stimmungen über den Vollzug des Gesetzes. § 2 
Abs. 1 zieht die Folgerung aus der von den Aus-
schüssen vertretenen Auffassung, daß der  Luft-
schutz eine Bundesaufgabe sei. Der Grundauf-
fassung der Bundesregierung, daß die  behörd-
lichen Aufgaben des zivilen Luftschutzes im Inter-
esse der Einheit der Verwaltung von den Behörden 
der allgemeinen inneren Verwaltung und in der 
örtlichen Instanz von den Gemeinden wahrge-
nommen werden sollen, stimmte der Ausschuß zu. 
In der Neufassung wird nunmehr festgelegt, daß 
die behördlichen Luftschutzmaßnahmen, soweit das 
Gesetz sie nicht dem Bund vorbehält, von den 
Ländern im Auftrage des Bundes, von den Gemein-
den im Auftrage und unter Haftung des Landes 
durchgeführt werden. Die verfassungspolitischen 
Bedenken des Bundesrates, in § 2 wie an  anderen 
Stellen des Gesetzes außer den Ländern auch die 
Gemeinden als Verwaltungsträger zu nennen und 
ihnen finanzielle Verpflichtungen aufzuerlegen, 
teilte der Ausschuß in Übereinstimmung mit dem 
Ausschuß für Kommunalpolitik nicht. Er schloß 
sich jedoch insoweit dem Bundesrat an, als er die 
von der Bundesregierung im Interesse einer ein-
heitlichen Durchführung des Gesetzes für not-
wendig gehaltene Bestimmung über den Vollzug 
des Luftschutzes durch den leitenden Gemeinde-
beamten nicht übernahm. Er betrachtete diese 
Regelung entsprechend der schon bei dem Bundes- 
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Leistungsgesetz vertretenen Auffassung als einen 
Eingriff in ,das Gemeindeverfassungsrecht und 
hielt sie deshalb nicht für tragbar. Er weicht damit 
von der Auffassung des Ausschusses für Kom-
munalpolitik .ab, der sich — wenn auch in einer 
veränderten Fassung — insoweit für die Regelung 
der Regierungsvorlage ausgesprochen hat und da-
bei der Stellungnahme der kommunalen Spitzen-
verbände gefolgt ist. 

In Angleichung an das Bundesleistungsgesetz 
wird in Absatz 1 Satz 2 die Haftung des Dienst-
herrn bei Amtspflichtverletzungen den Ländern 
als Auftraggebern an Stelle der Gemeinden auf-
erlegt. Dem weitergehenden Vorschlag des Aus-
schusses für Kommunalpolitik, wonach die aus dem 
Vollzug des Gesetzes durch die Gemeinden ent-
stehenden Verpflichtungen als im Namen des 
Landes abgeschlossen gelten und das Land un-
mittelbar binden sollen, vermochte sich der Aus-
schuß nicht anzuschließen. 

Absatz 2, der für die Bundesregierung das Recht 
zu Einzelweisungen in besonderen Fällen nach 
Artikel 84 Abs. 5 GG begründete, war wegen des 
Übergangs zur Bundesauftragsverwaltung zu 
streichen. Dias  Weisungsrecht der obersten Bundes-
behörden ergibt sich nunmehr aus Artikel 85 
Abs. 3 GG. 

Der Ausschuß legt Wert darauf, ausdrücklich 
festzustellen, daß die Regelung in § 2 nur bestim-
men soll, wem die Durchführung des Gesetzes ob-
liegt. Es soll damit die Mitwirkung der Bevölke-
rung nicht ausgeschlossen werden. Der Ausschuß 
ist im Gegenteil der Ansicht, daß sich die Ziele 
des Luftschutz es nur durch eine Mitarbeit aller 
Bevölkerungskreise und Behörden, vor allem auch 
der Gemeinden, erfolgreich verwirklichen lassen. 

Zu § 3 

Die Änderung in § 3 entspricht dem Vorschlag 
des Bundesrates. Durch diese Regelung erhalten die 
Länder  die  Möglichkeit, Vereinbarungen über die 
Zusammenfassung von Gemeinden verschiedener 
Länder zu einem Luftschutzgebiet durch diejenigen 
Organe abschließen zu lassen, die nach dem Landes-
verfassungsrecht dazu berufen sind. 

Zu §4 

Der Ausschuß hat erwogen, ob es zweckmäßig 
wäre, die Bestimmung durch einen Zusatz zu er-
gänzen, daß Aufgaben und Befugnisse des örtlichen 
Luftschutzleiters, soweit sie in Rechte Dritter ein-
greifen, gesetzlich besonders .geregelt werden. Er 
hat aber von dieser Ergänzung im Hinblick auf 
den geltenden Rechtsgrundsatz abgesehen, daß 
Eingriffe in private Rechte gesetzlicher Ermächti-
gung bedürfen. 

Zu § 5 

Durch die Änderung im Absatz 1 soll in Über-
einstimmung mit dem Ausschuß für Kommunal-
politik besser zum Ausdruck gebracht werden, daß 
für die in der Bestimmung genannten Fachressorts 
keine besonderen Verwaltungszuständigkeiten für 
den zivilen Luftschutz begründet werden, sondern 
daß die Ressorts die gesetzlich vorgeschriebenen 
Luftschutzmaßnahmen, die innerhalb ihres Ge-
schäftsbereichs notwendig werden, selbständig, d. h. 
ohne Einbeziehung in  die  allgemeine Luftschutz

-

Verwaltung, zu erfüllen haben. 

Die veränderte Fassung des Absatzes 2 und die 
Streichung des Absatzes 4 entsprechen den Ände-
rungsvorschlägen des Bundesrates, denen die 
Bundesregierung zugestimmt hat. 

Zu §6 

Der Ausschuß hat die vom Bundesrat vorge-
tragenen Bedenken gegen die  nach dem Regie-
rungsentwurf vorgesehene Mitarbeit einer Orga-
nisation der gewerblichen Wirtschaft beim Aufbau 
des Industrieluftschutzes eingehend geprüft und 
ist in Übereinstimmung mit dem Ausschuß für 
Kommunalpolitik zu der  Überzeugung gelangt, daß 
die besonderen Verhältnisse auf dem Gebiete der 
Industrie es angezeigt erscheinen lassen, die sach-
verständige Mitarbeit der Wirtschaft nutzbar zu 
machen. 

Die Bundesregierung hat von vorherein eine Be-
teiligung von Vertretern der Arbeitnehmer für 
erforderlich gehalten. Der Ausschuß hielt es für 
richtig, diese Beteiligung gesetzlich festzulegen. 
Die vorgeschlagenen Änderungen gewährleisten im 
übrigen, daß die beauftragte Organisation auf eine 
nur beratende Tätigkeit beschränkt ist und keine 
hoheitlichen Befugnisse gegenüber den einzelnen 
Betrieben ausübt. 

Zu § 7 

In Absatz 2 wurde die Bezeichnung der Luft-
schutzwarnämter als „bundeseigene Mittelbehör-
den" durch die zutreffendere Bezeichnung „nach-
geordneter Dienststellen" ersetzt. 

Absatz 3 wurde redaktionell umgestellt. 

Einer Anregung des Bundesministers des Innern 
folgend, fügte der Ausschuß in Übereinstimmung 
mit dem Ausschuß für Kommunalpolitik einen Ab-
satz 4 an. Hiernach können Behörden und  größere 
Betriebe, die lebens- oder verteidigungswichtige 
Aufgaben zu erfüllen haben (sogenannte Warn-
stellen), verpflichtet werden, sich an das Netz ides 
Luftschutzwarndienstes anzuschließen. 

Zu § 8 

Nach Einführung der Bundesauftragsverwaltung 
für den Luftschutz, die auch für den nicht zum 
bundeseigenen Luftschutzwarndienst gehörenden 
örtlichen Alarmdienst gilt, hielt der Ausschuß die 
Einfügung eines neuen Absatzes 2, einer Anregung 
des Bundesministers des Innern entsprechend, für 
angebracht. Danach werden dem Bundesamt für 
den Warndienst auf Grund des neuen Artikels 87 b 
Abs. 2 GG die sonst der Bundesregierung bzw. dem 
Bundesminister des Innern bei Auftragsangelegen-
heiten zustehenden Aufsichtsbefugnisse gegenüber 
den Ländern hinsichtlich des Alarmdienstes über-
tragen. Durch diese Übertragung der Aufsichtsbe-
fugnisse wird der Bundesminister des Innern von 
einer Verwaltungsarbeit entlastet, die zweckmäßig 
vom Bundesamt für den Luftschutzwarndienst im 
Zusammenhang mit seinen übrigen Aufgaben 
wahrgenommen werden kann. 

Zu §§ 9 und 10 

Der Ausschuß hat die Änderungsvorschläge des 
Bundesrates geprüft. Wie schon in den Bemerkun-
gen zu § 2 ausgeführt, teilt er die Bedenken des 
Bundesrates gegen die 'unmittelbare Verpflichtung 
der Gemeinden durch eine bundesgesetzliche Rege-
lung nicht. Er sah sich daher auch hier nicht zu 
einer Änderung der Regierungsvorlage veranlaßt. 
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In § 9 Abs. 2 wurde die Ermächtigung des 
Bundesministers des Innern zu Verwaltungsvor-
schriften über den Luftschutzhilfsdienst stärker 
konkretisiert. 

Dem § 10 wurde auf Anregung des Bundes-
ministers des Innern ein neuer Absatz 2 hinzu-
gefügt, der es dem Bund ermöglicht, Ausbildungs

-

stätten für  die  zentrale Ausbildung von Führungs-
kräften des Luftschutzhifsdienstes zu errichten 
und zu unterhalten. Der Ausschuß ist der Ansicht, 
daß im Interesse einer sachgerechten einheitlichen 
Ausbildung der Führungskräfte des Luftschutz-
hilfsdienstes wie auch im Interesse der Wirtschaft-
lichkeit die Einrichtung zentraler Ausbildungs-
stätten geboten ist. 

Zu § 10 a  

Der Luftschutzhilfsdienst entspricht an sich den 
Anforderungen, die das IV. Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949 „zum Schutze von Zivilper-
sonen in Kriegszeiten" an Hilfsorganisationen 
nichtmilitärischen Charakters stellt, die den Schutz 
des Abkommens genießen sollen. Um dies zu 
unterstreichen und den Luftschutzhilfsdienst an  die 
Regeln des Abkommens zu binden, hielten die Aus-
schüsse die Aufnahme einer ausdrücklichen Be-
stimmung als § 10 a für geboten. 

Zu § 11 

Dem Ausschuß erschien es in Übereinstimmung 
mit einem Vorschlag des Ausschusses für Kom-
munalpolitik zweckmäßig, nicht den örtlichen 
Luftschutzleiter, sondern den Leiter des Luft-
schutzwarnamtes zur Verpflichtung von freiwil-
ligen Helfern für zuständig zu erklären. Absatz i 
Satz 1 wurde entsprechend geändert. Ferner wurde 
ein Satz 2 eingefügt, der die Anhörung dies  Arbeit-
gebers vor der Verpflichtung eines Arbeitnehmers 
sichert. Weitergehende Wünsche der Industrie 
können nach Ansicht des Ausschusses durch Ver-
waltungsvorschriften ausreichend berücksichtigt 
werden. 

Zu § 12 
Um dem Betrieb Zeit zu geben, sich auf den Aus-

fall von Arbeitskräften infolge der Heranziehung 
von Betriebsangehörigen zum Luftschutzdienst ein-
zurichten, wurde die Frist zwischen der Heran-
ziehung und dem Beginn der Ausbildungsveran-
staltung von 2 auf 4 Wochen verlängert. In Ab-
satz 3 Satz 1 wurde das Wort „sollen" durch 
„dürfen" ersetzt und damit einem Vorschlag des 
Bundesrates entsprochen, den angestrebten Ar-
beitnehmerschutz durch eine Mußbestimmung 
besser zu gewährleisten. 

Zu § 13 

Die Änderungen in  Absatz 3 waren zur Anpas-
sung an den Wortlaut der Gesetze zur Änderung 
und Ergänzung des Gesetzes über Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung vom 16. April 
1956 (BGBl. I S. 243) und vom 23. Dezember 1956 
(BGBl. I S. 1018) notwendig. 

Zu § 14 

Die Vorschrift wurde durch einen Absatz 2 er-
gänzt, welcher die Haftung der freiwilligen Helfer 
für Sachschäden, die sie anderen Helfern zufügen,  

in gleicher Weise beschränkt, wie dies für Per-
sonenschäden nach §§ 16 und 34 Nr. 4 des Gesetzes 
in Verbindung mit §§ 898 ff. der Reichsversiche-
rungsordnung gilt. 

Zu § 15 
Dem Vorschlag des Bundesrates, die Bestimmung 

zu streichen und sie durch einen Zusatz in § 31 
zu ersetzen, um eine bundesgesetzliche Verpflich-
tung der Gemeinden zu vermeiden, schloß sich der 
Ausschuß aus den bereits dargelegten Gründen 
nicht an. Um die durch den Achten Abschnitt zu 
regelnde Kostentragung im Verhältnis zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden nicht zu präjudi-
zieren, andererseits aber für das Außenverhältnis 
den Anspruchsberechtigten klar zu sagen, wo sie 
ihre Ansprüche geltend machen können, wurde 
Absatz 1 entsprechend geändert. 

Die Änderung des Absatzes 2 bezweckt eine An-
gleichung an die entsprechende Regelung des § 31 
des Bundesleistungsgesetzes. 

Zu § 18 

Der Ausschuß vermochte dem Wunsche des 
Bundesrates auf Einschränkung der nach der Re-
gierungsvorlage vorgesehenen Ermächtigung des 
Bundesministers des Innern zum Erlaß von Rechts-
verordnungen nicht zuzustimmen, da es sich seiner 
Ansicht nach als notwendig erweisen könnte, 
nähere Bestimmungen auch über den Ersatz von 
Sachschäden und die Erstattung fortgewährter 
Leistungen zu treffen. 

Zu§ 19 
Der Ausschuß hält an seiner ständig vertretenen 

Auffassung fest, daß die Bezeichnung „ordentlicher 
Rechtsweg" durch „Zivilrechtsweg" ersetzt werden 
sollte. 

Zu § 20 

Entgegen dem Streichungsvorschlag des Bundes-
rates halten die beteiligten Ausschüsse eine rich-
tungweisende Bestimmung über die Berücksich-
tigung des Luftschutzes bei der Raumordnung für 
empfehlenswert, auch wenn es nach Lage dier 
Dinge nicht tunlich ist, ihr verbindliche Wirkung 
beizulegen. Einer Anregung des Ausschusses für 
Kommunalpolitik entsprechend, hat der Ausschuß 
geprüft, ob man den Begriff „der lebens- oder 
verteidigungswichtigen Betriebe" im Gesetz näher 
konkretisieren und den Bundesminister des Innern 
ermächtigen sollte, den Kreis der zu erfassenden 
Betriebe und Einrichtungen abzugrenzen. Er kam 
zu dem Ergebnis, daß eine befriedigende Lösung 
schwer zu finden und daß die nähere Ausgestal-
tung zweckmäßiger den Richtlinen der Bundes-
regierung zu überlassen sei. 

Zu § 21 
Die Ausschüsse haben sich auf Grund ihrer Be-

ratungen, insbesondere auch nach der gemeinsamen 
Anhörung von Universitätsprofessor Dr. Riezler 
zu dem Thema: Wirkungen kernphysikalischer 
Angriffsmittel, für die Verpflichtung zu baulichen 
Luftschutzmaßnahmen bei Neubauten entsprechend 
dem Vorschlag der Regierungsvorlage entschieden. 
Sie stimmen der Ansicht zu, daß diese baulichen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit anderen Luft- 
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schutzmaßnahmen geeignet sind, die Verluste der 
Zivilbevölkerung bei Luftangriffen auch bei der 
modernen Waffenentwicklung sehr wesentlich 
herabzusetzen. 

Der federführende Ausschuß hat zunächst, wie 
auch der Ausschuß für Wiederaufbau- und Woh-
nungswesen, Bedenken gehabt, die Abgrenzung 
zwischen den Gemeinden, in denen bauliche Luft-
schutzmaßnahmen zu treffen sind, und denjenigen, 
in denen wegen der geringeren Gefährdung eine 
Verpflichtung zu baulichen Luftschutzmaßnahmen 
nicht begründet zu werden braucht, nach der Ein-
wohnerzahl (nach dem Regierungsentwurf 10 000 
Einwohner) vorzunehmen. Er ist aber  schließlich 
zu dem Ergebnis gekommen, daß eine auf die kon-
krete Gefährdung der Orte abstellende Einteilung 
nicht mit ausreichender Klarheit für den  einzelnen 
Bauherrn erkennen läßt, in welchen Orten die Ver-
pflichtung durch das Gesetzbegründet werden soll. 
Die durch die Einwohnerzahl getroffene generelle 
Abgrenzung ist eindeutig. Um aber zu vermeiden, 
daß sie wegen ihrer Starrheit den Bedürfnissen 
der praktischen Durchführung nicht gerecht wird, 
muß sie der konkreten Gefährdung der einzelnen 
Orte angepaßt werden können. In der vom feder-
führenden Ausschuß angenommenen, im wesent-
lichen die Vorschläge des Bundesrates berück-
sichtigenden Fassung des § 21 ist daher vorgesehen, 
daß die Landesregierung durch Rechtsverordnung 
die baulichen Verpflichtungen auch auf Gemeinden 
mit weniger als 10 000 Einwohnern oder auf Ge-
bietsteile solcher Gemeinden ausdehnen kann (Ab-
satz 3) und daß umgekehrt größere Gemeinden — 
z. B. Großgemeinden, die ,durch Zusammenfassung 
mehrerer Landgemeinden entstanden sind —, oder 
Gebietsteile der Gemeinden durch die  oberste 
Landesbehörde von  den  Verpflichtungen ausge-
nommen werden können. Durch diese Regelung 
wird es ermöglicht, die  baulichen Verpflichtungen 
auf die Gefährdung der einzelnen Gemeinden ab-
zustellen. 

In Absatz i Nr. 2 wurde die Verpflichtung, die 
Schutzraumbauten zu unterhalten, gestrichen, weil 
diese Unterhaltungspflicht nach einem Vorschlag des 
Bundesrates aus systematischen Gründen in einem 
neuen Absatz 1 ,des § 27 bzw. für öffentliche Luft-
schutzbauten in § 25 Abs. 1 aufgenommen wurde. 

Zu § 22 
Die beteiligten Ausschüsse haben die vom 

Bundesrat 'aufgeworfene Frage geprüft, ob nicht 
die federführende Zuständigkeit für alle in § 22 
vorgesehenen Rechtsverordnungen dem Bundes-
minister des Innern übertragen werden sollte. 
Während der Ausschuß für Kommunalpolitik die 
Übertragung auf den Bundesminister des Innern
befürwortet, sprechen sich der Ausschuß für 
Wiederaufbau- und Wohnungswesen und  der 
federführende Ausschuß dagegen aus. Sie glauben, 
daß die  Verteilung der Zuständigkeiten auf die 

 Ressorts entsprechend dem Schwergewicht ihrer 
fachlichen Aufgabenstellung die günstigere Lösung 
darstellt und daß die Gefahr einer Überschneidung 
von Zuständigkeiten bei der Federführung ver-
schiedener Bundesminister durch die angeordnete 
Beteiligung des Bundesministers des Innern ver-
mieden wird. 

Absatz 1 Nr. 2 wurde neugefaßt, um die Er-
mächtigung besser mit  der grundlegenden Vor-
schrift des § 21 Abs. 1 und 2 in Übereinstimmung 
zu bringen. 

Absatz 3 wurde gestrichen und laus systema-
tischen Gründen als Satz 2 nach § 36 übernommen 
mit der Maßgabe, daß die baulichen Bestimmungen 
spätestens am 1. April 1958 in Kraft treten. 

Zu § 23 
In Übereinstimmung mit dem Vorschlag des 

Ausschusses für Wiederaufbau- und Wohnungs-
wesen ist in Absatz i 'das Wort „zusätzlich" einge-
fügt worden. Hierdurch soll eine Einschränkung 
des sozialen Wohnungsbauprogramms vermieden 
werden. Der Ausschuß hat weiterhin geprüft, ob 
nicht die gesamten Mehrkosten für Schutzraum

-

bauten im sozialen Wohnungsbau vorn Bund über-
nommen werden sollten. Er hat sich jedoch mit 
Mehrheit dagegen entschieden, weil die Verpflich-
tung der Länder und Gemeinden zur Übernahme 
eines Anteils der zusätzlichen Kosten zumutbar 
erscheint. 

Absatz 4 wurde gestrichen, da inzwischen das 
Zweite Wohnungsbaugesetz eine entsprechende 
Regelung für Bevölkerungsschichten mit geringe-
rem Einkommen vorgesehen hat. 

Zu§ 24 
Die Vorschrift wurde gestrichen, da  sie durch das 

Zweite Wohnungsbaugesetz überholt ist. 

Zu § 25 
Wegen der Einführung der Unterhaltungspflicht 

in Absatz 1 wird auf die Bemerkung zu § 21 Abs. 1 
Nr. 2 verwiesen. Die Änderung des Absatzes 2 
wurde durch die Einführung der Bundesauftrags-
verwaltung notwendig. 

Zu §§ 26, 27 und 27 a 
Die Neufassungen entsprechen im wesentlichen 

den Vorschlägen des  Bundesrates und sind haupt-
sächlich von redaktioneller Bedeutung. 

Der bisherige Absatz 3 des § 27 wurde in  den 
neuen § 27 a übernommen. Bei der Abfassung 
dieses § 27 a wurde die Bezugnahme auf das 

 Schutzbereichgesetz der inzwischen in Kraft getre-
tenen Fassung dieses Gesetzes angepaßt. Absatz 2 
und 3 entsprechen § 15 des Schutzbereichgesetzes, 
Absatz 4 entspricht § 70 des Landbeschaffungs-
gesetzes. Die Neufassung vermeidet im Interesse 
der Klarheit und Übersichtlichkeit mehrfache Ver-
weisungen. 

Zu § 29 
Absatz 1 wurde dahingehend geändert, daß die 

Mitgliedschaft von Bund, Ländern und kommu-
nalen Spitzenverbänden freiwillig ist. Damit sind 
die Ausschüsse der Auffassung des Bundesrates 
entgegengekommen, dessen Bedenken gegen die 
in der Regierungsvorlage vorgesehene zwangsweise 
Mitgliedschaft sie teilten. Gegen die Befugnis des 
Bundesministers des  Innern zu Weisungen gegen-
über dem Verband, wie sie in der Regierungsvor-
lage vorgesehen ist, hatten sie keine Bedenken, 
wenn die Mitgliedschaft freiwillig ist und der Bund 
ausschließlich die Kosten des Verbandes trägt. 

Zu §§ 30, 31 
Die Regierungsvorlage ging bei der Kosten-

regelung davon aus, daß der Bund ein Drittel der 
den Ländern und Gemeinden entstehenden Kosten 
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erstatten sollte. Die Ausschüsse sind der Ansicht, 
daß der Bund, der nach § 2 Träger der Aufgabe 
ist, grundsätzlich auch die Kosten für den Luft-
schutz zu übernehmen hat. Zu entscheiden war, ob 
und in welcher Höhe die Länder mit einer Inter-
essenquote an den Kosten beteiligt werden sollen. 
Der Bundesrat, der schon bei seiner Stellungnahme 
im ersten Durchgang den Standpunkt vertreten 
hat, daß der Luftschutz „zur Verteidigung im 
weiteren Sinne und damit zu ,den Bundesaufgaben" 
gehöre, hat im Interesse der wirtschaftlichen Wahr-
nehmung der von den Ländern und Gemeinden 
durchzuführenden Aufgaben eine Kostenbeteili-
gung dieser Körperschaften vorgeschlagen. Er hält 
eine Beteiligung mit höchstens zwanzig vom 
Hundert für zumutbar, die im übrigen der 
finanziellen Beteiligung bei anderen Bundesauf-
gaben entspreche. Von seiten der Bundesregierung 
wurde eine Kostenbeteiligung der Länder in Höhe 
von  dreißig vom Hundert bei Einführung der 
Bundesauftragsverwaltung vorgeschlagen. Der 
federführende Ausschuß hat mit Mehrheit die Ein-
führung einer Interessenquote abgelehnt. Er ist 
der Ansicht, daß der Bund die volle Kostenlast im 
öffentlichen Luftschutz einschließlich der  bei den 
Ländern und Gemeinden anfallenden persönlichen 
und sächlichen Verwaltungskosten übernehmen 
müsse. 

Die vom Ausschuß empfohlene Kostenverteilung 
wie auch die haushalts- und kassenmäßige Abwick-
lung der Ausgabengestaltung im Rahmen der Auf-
tragsverwaltung haben in  der  Neufassung des § 30 
ihren Niederschlag gefunden. § 31 entfällt. 

Zu § 34 

Durch die Änderung der Nummer 1 soll die 
gesetzliche Unfallversicherung auch für Personen 
gelten, die im Luftschutzdienst aus eigenem An-
trieb helfen in der irrigen Annahme, daß Gefahr 
im Verzuge sei. 

Zu § 34 a  

Auf Anregung des Bundesministers des Innern 
fügte der Ausschuß eine Bestimmung ein, die vor-
sieht, daß bei der Umwandlung des Bundesluft-
schutzverbandes in eine Körperschaft des öffent-
lichen Rechts eine Gesamtrechtsnachfolge ohne 
Liquidation stattfindet. Hierdurch wird das Über-
leitungsverfahren vereinfacht und dem Umstand 
Rechnung getragen, daß vor und nach der Um-
wandlung des Verbandes zwar verschiedene 
Rechtspersönlichkeiten bestehen, daß aber in den 
tatsächlichen Verhältnissen des Verbandes eine 
Änderung nicht eintritt. 

Zu §§ 35, 35 a 
Auf Wunsch des Landes Berlin und mit Rück-

sicht auf dessen besonderen Status wurde die 
Berlin-Klausel des bisherigen § 35 Abs. 1 dahin ab-
geändert, daß es Berlin nunmehr freigestellt bleibt, 
Zeitpunkt und Umfang der Übernahme des Ge-
setzes und seiner Durchführungsverordnungen frei 
zu bestimmen. 

Der bisherige Absatz 2 des § 35 wurde nach dem 
Vorschlag des Bundesrates auf die  Länder Bremen 
und Hamburg erweitert und redaktionell in  einen 
neuen § 35 a übernommen. Die Sonderregelung ist 
für alle Stadtstaaten mit Rücksicht auf ihre verfas-
sungsrechtliche Struktur erforderlich. 

Zu § 36 

Die Einfügung eines neuen Satzes 2 ergab sich 
aus der Streichung des bisherigen Absatzes 3 in 
§ 22. Auf die Erläuterung zu § 22 darf verwiesen 
werden. 

Bonn, den 27. Mai 1957 

Dr. Schranz 
Berichterstatter 

Anlage 6 	 Drucksache 3536 
Schriftlicher Bericht 

des 2. Sonderausschusses — Wasserhaushaltsgesetz 
über den Entwurf eines Gesetzes zur Ordnung 

des Wasserhaushalts (Drucksache 2072). 

Berichterstatter: Abgeordneter Jacobi 

ERSTER TEIL 

Allgemeines 

Bedürfnis nach einer überregionalen Regelung 

Das Wasserrecht der Bundesrepublik ist noch viel-
gestaltiger als der Zusammenschluß der Länder 
zum Gesamtverband selbst. Es beruht auf den Ge-
setzen der früheren Bundesstaaten, teilweise sogar 
noch auf dem sogenannten Gemeinen Recht. 

Die dadurch bedingte Rechtszersplitterung wurde 
1945 durch die Neugestaltung der Länder noch ver-
größert. Dies, verbunden mit der Aufteilung des 
preußischen Staates, hatte das zwangsläufige Er-
gebnis, daß in manchen Ländern, so zum Beispiel 
in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, 
nunmehr teilweise bis zu vier verschiedene Landes-
wassergesetze anzuwenden sind. 

Der bestehende Rechtszustand ist damit schon 
staatsrechtlich gesehen unübersichtlich und uner-
freulich. Diese Unübersichtlichkeit wird zusätzlich 
aber noch dadurch vergrößert, daß die Grund-
konzeptionen der einzelnen Landeswassergesetze 
teilweise erheblich voneinander abweichen. Die 
einen Gesetze, gestützt auf die Artikel 65 und 66 
EGBGB, schlagen eine ausschließlich privatrecht-
liche Linie ein, andere wiederum die öffentlich-
rechtliche. Verschieden geregelt sind Fragen wie 
die, ob der Wasserbenutzer ein subjektiv-öffent-
liches Recht auf die Erteilung der Wasserbenutzung 
haben soll oder nicht, verschieden die Möglich-
keiten der Erteilung oder Versagung von Wasser-
benutzungsrechten, die Terminologie und die recht-
liche Wirkung solcher Rechte oder sonstiger Was-
serbenutzungsbefugnisse. Unterschiedlich ist auch 
die Einstellung zur Frage der Unterhaltung der 
Wasserläufe und ihrer Ufer, abweichend die Fas-
sung der Straftatbestände und das Maß und die 
Höhe der angedrohten Strafe. 

Die vorhandenen Landeswassergesetze sind aber 
teilweise auch nicht mehr ausreichend, um den er-
höhten Anforderungen der modernen Wasserwirt-
schaft gerecht werden zu können. Vor allem ist der 
Schutz des Grundwasservorkommens, nicht zuletzt 
auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der 
Trinkwasserversorgung, unzureichend. Die Vor-
schriften über die Reinhaltung der Gewässer kön-
nen der immer mehr überhand nehmenden Ver- 
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schmutzung der Gewässer nicht mehr Herr wer-
den. Die Daseinsvorsorge zwingt den Staat daher, 
hier übergebietlich einzugreifen. Die Notwendig-
keit einer bundesgesetzlichen Regelung wurde dann 
auch vom Bundesrat und vom Bundestag voll und 
ganz anerkannt. 

Der Bundesrat hat in seiner 83. Sitzung vom 
25. April 1952 (BR-Drucksache Nr. 137/52, Beschluß) 
dementsprechend folgendes beschlossen: 

„Die Bundesregierung wird ersucht, von ihrem 
Recht zum Erlaß von Rahmenbestimmungen auf 
dem Gebiet des Wasserhaushalts gemäß Ar-
kel 75 Nr. 4 GG baldmöglichst Gebrauch zu 
machen. 

Begründung 

Der allseitig gesteigerte Wasserbedarf der Bevöl-
kerung, der Landwirtschaft sowie des Gewerbes 
und der Industrie macht bei gleichzeitiger Ver-
schlechterung der Beschaffenheit der fließenden 
Gewässer und Abwässer und wegen des Ab-
sinkens des Grundwasserspiegels eine Neurege-
lung des gesamten Wasserrechts erforderlich. 

Die Neuregelung des Wasserrechts setzt auch in 
der Gesetzgebung eine großräumige Planung 
über die Ländergrenzen hinweg voraus. Eine 
beschleunigte Verabschiedung von Rahmen-
bestimmungen gemäß Artikel 75 Nr. 4 des Grund-
gesetzes würde daher eine Reihe von Schwierig-
keiten, die bei der Neuregelung des Wasserrechts 
auftreten, beseitigen. 

Das für die Einheit des deutschen Wasservorrats 
und der deutschen Wasserwirtschaft unbedingt 
erforderliche Mindestmaß einer einheitlichen Ge-
setzgebung soll durch die Rahmenvorschriften 
geschaffen werden. Durch sie wird der Erlaß der 
sogenannten Notgesetze für die Wasserversor-
gung und die Abwasserbehandlung unnötig ge-
macht und die aus solchen Einzelregelungen sich 
ergebende neue Zersplitterung des Wasserrechts 
vermieden. 

Der Begriff Rahmenvorschrift soll so weitreichend 
wie verfassungsrechtlich irgend möglich gedeutet 
werden." 

Der Bundestag hat in seiner 66. Sitzung am 
17. Februar 1955 — Drucksache 561 — einstimmig 
folgenden Beschluß gefaßt: 

„Die Bundesregierung wird ersucht, 
angesichts der immer größer werdenden Schwie-
rigkeiten in der gesamten Wasserwirtschaft und 
auf Grund der bereits seit 1950 in den zuständi-
gen Bundesministerien getroffenen Vorarbeiten 
den Entwurf für wassergesetzliche Rahmen-
bestimmungen des Bundes kurzfristig vorzu-
legen." 

Verfassungsrechtliche Schranken 

Die Befugnis des Bundes zum Erlaß übergebiet-
licher Wasserrechtsnormen fußt auf Artikel 75 Nr. 4 
GG. Sie ist auf die Regelung des Wasserhaushalts 
begrenzt und beläßt im übrigen das Recht zum Er-
laß von Wassergesetzen den Ländern. Die Befugnis 
ist nur von geringem Wert, weil sich die bundes-
rechtliche Regelung nach dem Willen des Grund-
gesetzgebers auf die Rahmengesetzgebung beschrän-
ken muß. Dieser Weg ist schmal und mit vielen 
Engpässen versehen. Außerdem ist schon der Be-
griff und Umfang der Rahmenkompetenz keines-

wegs eindeutig. Von maßgebendem Einfluß bei der 
Gestaltung der Vorschriften des Wasserhaushalts-
gesetzes war insoweit die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 1. Dezember 1955 
(BVerf. GE IV/115, 129, 130). Der Inhalt dieser Ent-
scheidung zwingt den Gesetzgeber, ein Rahmen-
gesetz so zu fassen, daß es für sich allein nicht be-
stehen kann. Es muß vielmehr so angelegt sein, daß 
es durch Landesgesetze ausgefüllt werden kann und 
daß auch das, was den Ländern zur Regelung ver-
bleibt, von substantiellem Gewicht ist. Demgemäß 
ist der Gesetzgeber gezwungen, die Vorschriften so 
zu gestalten, daß sie, wenn auch nicht in allen Be-
stimmungen, so doch als Ganzes gesehen durch die 
Landesgesetzgebung ausfüllungsfähig und aus-
füllungsbedürftig sind. Das Gesetz muß also auf 
diese Ausfüllungsfähigkeit hin angelegt sein und 
dem Landesgesetzgeber die Möglichkeit, Willens-
entscheidungen in der sachlichen Rechtsgestaltung 
zu treffen, belassen. Es darf auf keinen Fall darauf 
beschränkt werden, daß der Landesgesetzgeber nur 
zwischen vorgesehenen rechtlichen Möglichkeiten 
wählen kann. 

Die durch das Grundgesetz vorgenommene Be-
schränkung der Bundesgesetzgebung auf den Was-
serhaushalt zwingt außerdem den Gesetzgeber, sich 
auf die rahmenrechtliche Regelung dieser Materie 
zu beschränken. Es konnte somit lediglich die so-
genannte Wassermengen- und die Wasservergüte-
wirtschaft erfaßt werden. Wenn in  dem Wasser-
haushaltsgesetz gelegentlich Verfahrensrecht ge-
streift wird, so geschah dies, um grundsätzliche 
einheitliche Regelungen zu schaffen. 

Die Rahmengesetzgebung des Bundes muß sich 
endlich innerhalb der durch Artikel 72 Abs. 2 GG 
gezogenen Grenzen bewegen. Den dort aufgestell-
ten Erfordernissen wird das Wasserhaushaltsgesetz 
gerecht. Zweifellos ist die Gesetzgebung eines ein-
zelnen Landes nicht in der Lage, wasserwirtschaft-
liche Maßnahmen, die sich meist auf mehrere Län-
der und deren Einwohner erstrecken, wirksam für 
alle Beteiligten zu regeln (Artikel 72 Abs. 2 Nr. 1 
GG). Es kann auch nicht durch ein Landesgesetz 
sichergestellt werden, daß die  Interessen der Län-
der und ihrer Einwohner bei wasserwirtschaftlichen 
Eingriffen gleichmäßig gewahrt werden (Artikel 72 
Abs. 2 Nr. 2 GG). Schließlich erscheint es in einem 
föderalistischen Staatswesen auf die Dauer gesehen 
untragbar, die Benutzung der Gewässer ver-
schiedenen Regeln zuunterstellen. Es ist an der 
Zeit, diese Rechtszersplitterung zu beseitigen (Ar-
tikel 72 Abs. 2 Nr. 3 GG). 

Trotz der verfassungsrechtlichen Schranken, de-
nen das Wasserhaushaltsgesetz unterliegt, ist es 
aber zweifellos als ein Wegbereiter für ein späteres 
einheitliches Bundeswassergesetz anzusehen. Es ist 
keineswegs richtig, daß etwa durch dieses Gesetz, 
wie gelegentlich behauptet wurde, die vorhandene 
Rechtszersplitterung noch vergrößert würde. Ge-
rade das Gegenteil ist der Fall. Die Länder sind 
gehalten, die im Wasserhaushaltsgesetz aufgestell-
ten Richtlinien und Leitsätze in ihre Wassergesetze 
gleichsam als Korsettstäbe einzuziehen. Dies be-
deutet aber zwangsläufig, wenngleich  die  Zahl der 
vorhandenen Wassergesetze nicht verringert wird, 
eine Uniformierung, die nur dadurch unterbrochen 
werden könnte, als den Ländern nach wie vor die 
Möglichkeit gegeben ist, über die Rahmengrund-
sätze hinaus die aus dem Wasserhaushaltsgesetz 
übernommenen Tatbestände zu verschärfen. 
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Das Wasserhaushaltsgesetz ist in seiner Gesamt-
heit gesehen eine echte Zwischenlösung, aber nur 
eine solche. Das letzte Ziel muß deshalb die Schaf-
fung eines einheitlichen Bundeswassergesetzes blei-
ben. Bestrebungen, die verfassungsmäßigen Grund-
lagen hierfür zugunsten des Bundes zu erreichen, 
sind seit längerer Zeit im Gange. 

Als erster Versuch ist der Antrag der Abgeord-
neten Ruhnke und Genossen vom 3. Juni 1955 
anzusehen — Drucksache 1432 —. Der Antrag 
bezweckt die Herbeiführung eines Cutachtens des 
Bundesverfassungsgerichtes über die umstrittenen 
Zuständigkeiten des Bundes in wasserrechtlichen 
Angelegenheiten. Eine Beschlußfassung über die-
sen Antrag ist nicht erfolgt. 

Am 1. Februar 1957 legten die Fraktionen der 
SPD, FDP, GB/BHE, DP, FVP und der Abgeord-
nete Stegner den Entwurf eines Gesetzes zur Än-
derung und Ergänzung der Artikel 74 und 75 des 
Grundgesetzes vor — Drucksache 3158 —. Nach 
diesem Initiativentwurf soll die konkurrierende 
Zuständigkeit des Bundes auf das  gesamte Gebiet 
des Wasserrechts 'ausgedehnt werden. Demgemäß 
wird in Artikel 1 vorgeschlagen, Artikel 74 GG 
durch eine neue Nummer 24 entsprechend zu 
ergänzen und in Artikel 75 Nr. 4 GG den  Tat-
bestand „Wasserhaushalt" zu streichen. 

Werdegang des Gesetzes 

a) Vorlage durch die Bundesregierung 

Die Bundesregierung hat sich seit 1950 bis zum 
März 1953 mit der Schaffung von Bundeswasser-
gesetzen befaßt. In dieser Zeit wurden in den vier 
fachlich interessierten Ministerien (BML, BMI, 
BMV und BMW) Gesetzentwürfe erarbeitet, von 
denen jedoch keiner Vorlagereife erlangte, was 
nicht zuletzt daran lag, daß in einer Reihe von 
Grundsatzfragen eine einheitliche Auffassung der 
Ressorts nicht erzielt werden konnte. Für die Ent-
wicklung des nunmehr vorgelegten Entwurfs sind die 
zahlreichen Besprechungen des Interministeriellen 
Ausschusses „Wasser" (IMA „Wasser"), in denen 
die wichtigsten wasserwirtschaftlichen und wasser-
rechtlichen Fragen eingehend erörtert und geklärt 
werden konnten, dennoch wichtig und förderlich 
gewesen. 

Ein zweites Stadium begann, als im März 1955 
der damalige Bundesminister für besondere Auf-
gaben Waldemar Kraft vom Bundeskabinett mit 
dem Vorsitz im Interministeriellen Ausschuß „Was-
ser" betraut wurde. Dieser Ausschuß wurde durch 
weitere Ministerien, insbesondere durch das Bun-
desjustizministerium, erweitert. Er hatte zunächst 
darüber zu entscheiden, ob den vorliegenden in den 
Ministerien erarbeiteten Einzelgesetzentwürfen der 
Vorzug zu geben sei oder ob ein Rahmengesetz 
fertiggestellt werden sollte. Die Entscheidung fiel 
am 15. Mai 1955 zugunsten des Entwurfs eines 
Rahmengesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes 
nach den im Bundesernährungsministerium und im 
Bundeswirtschaftsministerium vorhandenen Vor-
arbeiten. Ungefähr zu dieser Zeit wurde auch das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 1. De-
zember 1955 bekannt, welches grundsätzlich er-
klärte, daß ein Rahmengesetz des Bundes ausfül-
lungsfähig und ausfüllungsbedürftig durch Landes-
gesetze sein müsse. Nunmehr konnte in großer Eile 
und intensiver Arbeit der Entwurf fertiggestellt 
werden. 

Er wurde am 17. Dezember 1955 dem Bundesrat 
vorgelegt. 

b) Stellungnahme des Bundesrates 
Der Bundesrat hat am 20. Januar 1956 (Sitzungs-

bericht der 152. Sitzung, Seite 5 bis 11) zu dem Ent-
wurf Stellung genommen. In den Ausschußsitzun-
gen des Bundesrates trat bereits eine Meinungs-
verschiedenheit der einzelnen Ressorts  der  Landes-
regierungen in Erscheinung. Während die Fach-
ministerien der Länder fast übereinstimmend den 
Entwurf in der von der Bundesregierung vorgeleg-
ten Fassung annahmen, wurden in den  die  Verfas-
sungsfragen bearbeitenden Ministerien der Landes-
regierungen verfassungsrechtliche Bedenken in 
mehr oder minder großem Umfange laut. Diese 
Verschiedenheit der Auffassungen trat auch in der 
Plenarsitzung des Bundesrates in Erscheinung. Der 
Berichterstatter bezeichnete in seinem Bericht den 
Entwurf, vom Standpunkt der Wasserwirtschaft 
aus betrachtet, als „das Mindestmaß einer bundes-
einheitlichen Wassergesetzgebung". Er wies ins-
besondere darauf hin, daß verschiedene von ande-
ren Ausschüssen angegriffene Bestimmungen, wie 
z. B. die Vorschriften über die Behandlung von 
Stauanlagen, der Anmeldung alter Rechte und Be-
fugnisse im Falle der Fristversäumnis und die Be-
gründung von Mitnutzungsrechten an Wasser-
benutzungsanlagen für so außerordentlich wichtig, 
daß er bat, der Vorlage der Bundesregierung nicht 
zu widersprechen. 

Insgesamt hat der Bundesrat zu 51 Bestimmun-
gen sachlich oder aus verfassungsrechtlichen Grün-
den Stellung genommen. Die Bundesregierung hat 
19 dieser Änderungsvorschläge dieser Bestimmun-
gen des Bundesrates zugestimmt. Den anderen 
Änderungsvorschlägen des Bundesrates glaubte die 
Bundesregierung aus sachlichen Gründen nicht fol-
gen zu können. Sie brachte im übrigen zum Aus-
druck, daß sie der verfassungsrechtlichen Ansicht 
des Bundesrates nicht zu folgen vermöge. Am 
4. Februar 1956 wurde der Entwurf dem Bundes-
tag übermittelt. 

c) Beratungen im Sonderausschuß — Wasserhaus-
haltsgesetz — 

In  der 129. Sitzung des Bundestages ist der Son-
derausschuß — Wasserhaushaltsgesetz — gebildet 
und der Entwurf eines Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts diesem Ausschuß überwiesen 
worden. 

Der Ausschuß hat sich zunächst über die in dem 
Gesetz zu regelnde Materie eingehend informiert. 
Er hat danach die einzelnen Bestimmungen des 
Entwurfseinzeln durchberaten und kam hierbei 
in seiner Mehrheit zu der Auffassung, daß die im 
Grundgesetz vorgesehene Gesetzgebungsbefugnis 
des Bundes, nur ein Rahmengesetz zu erlassen, den 
Belangen der Wasserwirtschaft nicht gerecht würde. 

Diese Erkenntnis führte zur Vorlage eines Ini-
tiativantrages der Fraktionen der SPD, FDP, GB! 
BHE, DP, FVP und des Abgeordneten Stegner, 
nach welchem das Grundgesetz in seinen Artikeln 
54 und 55 geändert und dem Bund die konkurrie-
rende Gesetzgebungsbefugnis für das Wasserrecht 
einschließlich der Wasserwirtschaft eingeräumt 
werden sollte. 

Weiterhin hat sich bei den Beratungen ge-
zeigt, daß gewisse Materien einer so dringenden 
Regelung bedürfen, daß hiermit bis zur Erstel- 
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lung eines umfassenden Bundeswassergesetzes 
nicht gewartet werden könne. Die Regelung dieser 
Materien wurde sogar für so außerordentlich vor-
dringlich gehalten, daß der Ausschuß glaubte, die 
von dem Bundesrat aus verfassungsrechtlichen 
Gründen angegriffenen Bestimmungen weit-
gehendst aus .dem Entwurf herausnehmen zu 
sollen, um den Erlaß eines Rahmengesetzes nicht 
durch Einwendungen des Bundesrates in Gefahr zu 
bringen. Der Sonderausschuß hat daher einen 
Unterausschuß eingesetzt, der die Auflage erhielt, 
den Entwurf in verfassungsrechtlicher Hinsicht zu 
überprüfen und auch solche Bestimmungen, deren 
Regelung nicht unbedingt vordringlich erschien 
und welche verfassungsrechtlich zweifelhaft er-
schienen, .aus dem Gesetz herauszunehmen. 

Dankenswerterweise stellte sich der Direktor des 
institutes für Wasserrecht und für Wasserwirt-
schaft an der Universität Bonn, Herr Prof. Dr. 
Gieseke, für diese Arbeiten des Unterausschus-
ses unter Zurückstellung eigener wichtiger Arbei-
ten zur Verfügung. Seinem Rat ist es mit zu ver-
danken, daß der von 'dem Unterausschuß erarbei-
tete Entwurf in dieser Form vorgelegt werden 
konnte. Der Ausschuß hat ferner nach Abschluß 
seiner ersten Lesung des Gesetzes in einer öffent-
lichen Sitzung die Fachverbände und Organisatio-
nen zu dem Entwurf gehört. Die in dieser öffent-
lichen Sitzung gewonnenen Erkenntnisse sind eben-
falls bei der Arbeit des Unterausschusses verwertet 
worden. 

Grundkonzeption und tragende Bestimmungen 
des Entwurfs 

Zweck und Ziel des Entwurfs ist die Herbeifüh-
rung einer wirtschaftlichen Ordnung der ober- und 
unterirdischen Gewässer ides gesamten Bundesge-
bietes nach Menge und Beschaffenheit. Es muß ge-
lingen, die besonders in den letzten Jahrzehnten 
immer augenscheinlicher gewordenen Schwierig-
keiten auf ein erträgliches Mindestmaß herabzu-
setzen. Diese  Schwierigkeiten, die in erster Linie 
auf das  Ansteigen des Wasserverbrauchs und der 
Wassernutzung zurückzuführen sind, wurden durch 
Trockenjahre wesentlich verschärft. Das ange-
strebte Ziel kann jedoch nur erreicht werden, wenn 
der freien Verfügungsgewalt des einzelnen Einhalt 
geboten wird und die Beachtung ides  Wohls der 
Allgemeinheit der Ausgangspunkt aller Maßnah-
men ist. Diese Gedankengänge führten dazu, den 
Entwurf vorwiegend öffentlich-rechtlich auszuge-
stalten. 

Die öffentlich-rechtliche Ausgestaltung des Ent-
wurfs war  aber auch dadurch, wenn auch unter-
geordnet, bedingt, daß die vorhandenen L andes-
wassergesetze das Eigentum am Gewässer stark
abweichend voneinander regeln. Manche lehnen ein 
Privateigentum an bestimmten Gewässern, haupt-
sächlich den schiff- und floßbaren, überhaupt ab, 
andere wiederum haben das Privateigentum für 
alle Gewässer, so vom Eigentum am Ufergrund-
stück, anerkannt. Diese Gemengelage in einem 
Rahmengesetz zu beseitigen, das sich nach dem 
Grundgesetz auf den Wasserhaushalt zu beschrän-
ken hat, erschien unnötig und auch verfassungs-
rechtlich bedenklich; .andererseits fehlt für eine 
privatrechtliche Regelung durch den Bund ein ein-
heitlicher Ausgangspunkt. 

Der Vorzug einer öffentlich-rechtlichen Regelung 
besteht endlich darin, daß der Verwaltung weit-

gehende Einflußmöglichkeiten auf die Nutzung des ( 
Wassers eingeräumt werden können. Diese Einwir-
kungsmöglichkeiten zeigen sich vor allem beim 
Kernstück des Entwurfs, nämlich der Vorschrift, 
nach der grundsätzlich jede Benutzung von Gewäs-
sern, also auch des Grundwassers, einer behörd-
lichen Erlaubnis oder Bewilligung bedarf (§ 2 
Abs. 1). Von diesem Erfordernis sind der Gemein-
gebrauch, die beschränkte Benutzung oberirdischer 
Gewässer durch ihre Eigentümer und Anlieger 
(§ 27) und eine begrenzte Benutzung des Grund-
wassers zu bestimmten Zwecken, die 'in § 37 des 
Entwurfs festgelegt sind, freigestellt. Endlich 
bedürfen — vorbehaltlich .einer .abweichenden lan-
desrechtlichen Regelung — keiner Erlaubnis 
bestimmte, vor Inkrafttreten des Gesetzes aus-
geübte Gewässerbenutzungsbedingungen. 

Nach Inkrafttreten des Gesetzes und dessen Aus-
füllung durch idie Landesgesetze wird die Benut-
zung von Gewässern nur noch in zwei Rechtsformen 
gestattet werden können, durch die Erlaubnis (§ 7) 
und die Bewilligung (§ 8). Damit wird eine bisher 
nicht vorhandene Rechtsgleichheit in den Ländern 
herbeigeführt. Dem vor allem von der Industrie 
vorgetragenen Wunsche, einen Anspruch auf Er-
teilung der Erlaubnis und der Bewilligung zu sta-
tuieren, konnte nicht entsprochen werden. Seine 
Erfüllung wäre gleichbedeutend gewesen mit dem 
Verlassen der Grundkonzeption und hätte zur Folge 
gehabt, daß der allseits angestrebte und so bitter 
notwendig gewordene Gewässerschutz schon in sei-
nem Ansatz wieder illusorisch geworden wäre. Aus 
rechtsstaatlichen Gründen mußte allerdings ein 
solcher Anspruch bei der Überleitung alter Rechte 
in die Position der Bewilligung anerkannt werden 
(§§ 17, 18). Die Erlaubnis ist ihrem Wesen nach 
eine widerrufliche Unbedenklichkeitserklärung. 
Dies bedeutet aber keineswegs, daß der Inhaber 
der Erlaubnis ungeschützt und der Willkür der Be-
hörden ausgesetzt sei. Ihm steht jederzeit 'der Ver-
waltungsrechtsweg offen, wenn er glaubt, durch 
eine behördliche Maßnahme in  seiner Befugnis ver-
letzt worden zu sein, gleich ob diese Maßnahme 
im Widerruf besteht oder in einer anderen Be-
schwer. Rechte Dritter werden allerdings durch die 
Erlaubnis nicht berührt. 

Die Bewilligung — sie entspricht in etwa der 
Verleihung des preußischen Wasserrechts nur mit 
Unterschied, daß ein Rechtsanspruch auf ihre Er-
teilung nicht besteht — begründet ein subjektiv 
öffentliches Recht zur Benutzung des Gewässers 
Diese starke Position verbietet es, sie schlechthin 
mit der Widerruflichkeit zu verbinden. Eine Be-
schränkung oder Zurücknahme ist vielmehr grund-
sätzlich nur möglich bei erheblicher Beeinträchti-
gung des  Wohls der Allgemeinheit und dann auch 
nur gegen Entschädigung (§ 12). Die Bewilligung 
soll allerdings nur erteilt werden, wenn dem Un-
ternehmer die von ihm angestrebte Benutzung des 
Gewässers ohne eine gesicherte Rechtsstellung 
nicht zugemutet werden kann. Der Zielsetzung des 
Gesetzes. die Ordnung des Wasserhaushalts zu ga-
rantieren, entspricht es, daß auch die Bewilligung 
unter Vorbehalten steht (§ 5). Andererseits ist eine 
Folge der Rechtsstellung des Inhabers einer Be-
willigung, daß zivilrechtliche Ansprüche auf Unter-
lassung, auf Vornahme schadensmindernder Ein-
richtungen oder auf Schadenersatz so lange nicht 
gegeben sind, als der Rahmen der Bewilligung ein-
gehalten und gegen Auflagen nicht verstoßen wird 
(§ 11). Die starke Rechtsstellung des Bewilligungs-
trägers zwingt den Gesetzgeber jedoch, Dritten 
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einen besonderen im öffentlichen Recht liegenden 
Schutz zu gewähren. Sie können Beeinträchtigun-
gen ihrer Rechte im Bewilligungsverfahren (§ 8 
Abs. 3), aber auch noch später, wenn nämlich 
Schäden erst nachträglich offenbar werden, in 
einem Nachverfahren geltend machen (§ 10). Sie 
haben außerdem, soweit die Beeinträchtigung ihrer 
Rechte nicht durch Auflagen verhütet oder aus-
geglichen werden kann, einen Anspruch auf Ent-
schädigung (§ 8 Abs. 3 und § 10). 

Bedeutsame Vorschriften des Entwurfs sind wei-
terhin die Bestimmungen über die Einführung 
eines Wasserbuches (§§ 17, 42) und die Normen zum 
Schutze der Gewässer gegen nachteilige Einwir-
kungen, insonderheit auch gegen radioaktive In-
duktionen. Die Verpflichtung zur Führung von 
Wasserbüchern ist unumgänglich; sie dient vor 
allem dazu, eine Übersicht über die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes vorhandenen und 
über die künftig zugelassenen Benutzungen der 
Gewässer zu gewinnen. Die Entscheidung der 
Frage, wem eine Einsicht in diese öffentlichen 
Bücher und unter welchen Voraussetzungen zu ge-
statten sei, konnte ,dagegen der Landesgesetz-
gebung überlassen werden. Die Reinhaltevorschrif-
ten verbieten es, bestimmte Stoffe in Gewässer 
einzubringen (§§ 29 Abs. 1, 39 Abs. 1) und Stoffe 
so zu lagern und zu befördern, daß nachteilige Ein-
wirkungen auf die Beschaffenheit des Wassers zu 
besorgen sind. Jede schädliche Verunreinigung löst 
die in § 25 a  des Entwurfs statuierte umfassende 
Gefährdungshaftung aus. Der Sicherung der öffent-
lichen Wasserversorgung wird ein besonderes 
Augenmerk gewidmet. Ihr dient vor allem die 
Möglichkeit, Wasserschutzgebiete zu errichten, in 
denen das Grundeigentum erheblichen Einschrän-
kungen unterworfen werden kann (§ 23). Groß-
räumige Maßnahmen zur Reinhaltung ganzer Ge-
wässerstrecken werden ermöglicht durch den 
Erlaß von Reinhalteordnungen. Der großräumi-
gen Vorsorge wasserwirtschaftlicher Planungen 
dient die in § 41 vorgesehene Aufstellung wasser-
wirtschaftlicher Rahmenpläne. 

Die vorhandenen Landeswassergesetze haben 
dem Schutz des Grundwassers nur geringe Beach-
tung geschenkt. Diese Lücke wird nunmehr aus-
gefüllt durch eine Reihe von Bestimmungen, die 
den Schutz dieses vor allem für die Trinkwasser-
versorgung wertvollsten Wasservorkommens ge-
währleisten (§§ 37 bis 40). 

Nicht zuletzt werden die in  den  §§ 43 bis 47 des 
Entwurfs enthaltenen Straf- und Bußgeldbestim-
mungen ihren Beitrag zur Ordnung des Wasser-
haushalts leisten. 

Grundsätzliche Einstellung des Ausschusses 

Der Ausschuß hat sich bei seiner Beratung die 
Zielsetzung des Entwurfs und die zur Erreichung 
dieser Zielsetzung gewählte Grundkonzeption zu 
eigen gemacht. Er hat den Entwurf gleichwohl in 
wesentlichen Fragen umgestaltet. Insbesondere emp-
fiehlt er, die vom Bundesrat ,aus verfassungsrecht-
lichen Gründen beanstandeten Bestimmungen mit 
wenigen Ausnahmen zu streichen. Diese Empfeh-
lung bedeutet, wie betont werden darf, nicht, daß 
der Ausschuß sich die verfassungsrechtlichen Be-
denken des Bundesrates zu eigen gemacht hat; ihre 
Berechtigung bleibt ausdrücklich dahingestellt. 
Vielmehr war die Erwähnung maßgebend, daß nur 
bei Ausklammerung dieser verfassungsrechtlich 

streitigen Bestimmungen die wasserwirtschaftlich 
dringend erwünschte alsbaldige Verabschiedung 
des Entwurfs erwartet werden kann. 

I. Bundeswasserstraßen 
Die vom Bundesrat aus verfassungsrechtlichen 

Gründen beanstandeten Vorschriften, deren Strei-
chung der Ausschuß vorschlägt, betreffen einmal 
die Bundeswasserstraßen. Zwischen der Bundes-
regierung —insbesondere dem Herrn Bundesmini-
ster für Verkehr — und der Mehrzahl der Länder 
bestehen seit längerer Zeit Meinungsverschieden-
heiten über den Umfang der Gesetzgebungs- und 
Verwaltungszuständigkeiten des Bundes an den 
Bundeswasserstraßen. Die Bundesregierung ist der 
Auffassung, daß dem Bund auf Grund des Arti-
kels 74 Nr. 21 GG („die dem allgemeinen Verkehr 
dienenden Binnenwasserstraßen") eine nicht auf 
Rahmenvorschriften nach Artikel 75 Nr. 4 GG be-
schränkte Gesetzgebungszuständigkeit für die  Bun-
deswasserstraßen zusteht. Sie nimmt ferner auf 
Grund des Artikels 89 GG für die Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung des Bundes die Zuständig-
keit in Anspruch, die Bundeswasserstraßen hoheit-
lich und fiskalisch in jeder wirtschaftlichen und 
rechtlichen Hinsicht zu verwalten. Demgegenüber 
hat der Bundesrat 'den Standpunkt vertreten, daß 
der Bund die Kompetenz habe,  die Verwaltungs-
maßnahmen zu treffen, die er rails  Eigentümer der 
Bundeswasserstraßen treffen muß oder die im In-
teresse des Wasserstraßenverkehrs erforderlich 
sind; dagegen seien die Länder kompetent, die 
wasserwirtschaftlich oder landeskulturell erfor-
derlichen Verwaltungsmaßnahmen zu treffen. So-
weit die letzteren Maßnahmen von den ersteren 
nicht getrennt werden könnten, sei der Bund zu-
ständig, wenn die Interessen des Bundes als Eigen-
tümer und als Verwalter der Wasserstraßen Über-
wiegen, das Land dagegen, wenn die landeskultu-
rellen oder wasserwirtschaftlichen Interessen über-
wiegen. 

Wegen dieser Grundeinstellung der Mehrzahl 
der Länder hat der Bundesrat zunächst die Strei-
chung des § 23 Abs. 4 ,der Regierungsvorlage emp-
fohlen. Nach dieser Vorschrift sollen Wasserschutz-
gebiete an  den Bundeswasserstraßen nach Anhö-
rung  der für das Grundwasser zuständigen Lan-
desbehörde durch die Wasser- und Schiffahrtsver-
waltungen des Bundes festgestellt werden. Der 
Ausschuß hielt es nicht für erforderlich und  zweck-
mäßig, den umstrittenen Umfang der Verwaltungs-
zuständigkeiten des Bundes im Zusammenhang mit 
dieser Vorschrift zu 'klären. Trifft die Auffassung 
der Bundesregierung über den Umfang dieser Ver-
waltungszuiständigkeit zu, so folgt die Befugnis 
der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bun-
des zur Festlegung solcher Wasserschutzgebiete, die 
in einer .Bundeswasserstraße 'abgegrenzt werden 
sollen, bereits aus Artikel 89 GG. Der vom Bun-
desrat beanstandete § 23 Abs. 4 hätte dann nur die 
Bedeutung einer jedenfalls im Rahmen des  Was-
serhaushaltsgesetzes rechtlich nicht notwendigen 
zusätzlichen Klarstellung. Diese Klarstellung 
könnte in gleicher Weise durch die in Vorbereitung 
befindlichen Sondergesetze für die Bundeswasser-
straßen getroffen werden, von denen der Gesetz-
entwurf über die Reinhaltung der Bundeswasser-
straßen — Drucksache 2988 — dem Bundestag be-
reits vorliegt. § 23 Abs. 4 der Regierungsvorlage 
kann daher gestrichen werden, ohne die Entschei-
dung der Streitfrage vorwegzunehmen; seine 
Streichung ist dem Gesamtaufbau des Entwurfs 
nicht abträglich. 
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Aus den gleichen Erwägungen empfiehlt der 

Ausschuß auch die vom Bundesrat empfohlene 
Streichung des § 25 Abs. 2 der Regierungsvorlage. 
Danach soll die Überwachung von Benutzungen der 
Bundeswasserstraßen und von Benutzungen, die in 
einem von einer Bundesbehörde durchgeführten 
Planfeststellungsverfahren gestattet worden sind, 
durch die Behörden des Bundes oder durch die von 
ihnen beauftragten Behörden durchgeführt werden. 
Der Ausschuß hielt auch diese Zuständigkeitsvor-
schrift im vorliegenden Gesetz für entbehrlich. 
Wird der Auffassung der Bundesregierung über 
die Auslegung des Artikels 89 GG gefolgt, so ist 
die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bun-
des für die Überwachung von Benutzungen der 
Bundeswasserstraßen zuständig, ohne daß dies im 
Wasserhaushaltsgesetz ausdrücklich festgelegt zu 
werden braucht. Ebensowenig bedarf es im Was-
serhaushaltsgesetz einer Klärung, ob Bundes- oder 
Landesbehörden für die Überwachung von Gewäs-
serbenutzungen zuständig sind, die in einem von 
einer Bundesbehörde durchgeführten Planfeststel-
lungsverfahren gestattet worden sind. 

Eine Stellungnahme zu der vom Bundesrat ange-
regten Streichung des § 36 Abs. 1 Satz 2 der Re-
gierungsvorlage, der die Festlegung von Pegel-
schutzgebieten an  Bundeswasserstraßen durch 
Bundesbehörden vorsieht, erübrigt sich, da der 
Ausschuß empfiehlt, den § 36 ganz zu streichen. 
Die Regelung von Pegelschutzgebieten kann den 
Ländern überlassen werden. Der Ausschuß emp-
fiehlt, der Anregung des Bundesrates entsprechend 
auch § 38 der Regierungsvorlage zu streichen. Nach 
dieser Vorschrift soll eine Benutzung des Grund-
wassers nur mit Zustimmung der Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung des Bundes erlaubt oder be-
willigt werden können, wenn zu erwarten ist, daß 
durch die Benutzung des Grundwassers mittelbar 
Wasser aus einer Bundeswasserstraße entnommen 
wird. Die Bestimmung sollte im Interesse der Aus-
klammerung der verfassungsrechtlichen Streitfra-
gen gestrichen werden, ohne daß mit dieser Emp-
fehlung die Entscheidung der Streitfrage präjudi-
ziert werden soll. Der Ausschuß schlägt weiterhin 
die Streichung des § 41 Abs. 4 der Regierungsvor-
lage vor. Nach dieser Vorschrift Sind wasserwirt-
schaftliche Rahmenpläne, die eine Bundeswasser-
straße einbeziehen, im Einvernehmen mit der Was-
ser- und 'Schiffahrtsverwaltung des Bundes zu er-
stellen. Der Bundesrat hat  empfohlen, das Wort 
„Einvernehmen" durch „Benehmen" zu ersetzen. 
Der Ausschuß regt die Streichung des Absatzes 4 
an, weil nach seiner Auffassung die  Frage, ob für 
die Aufstellung solcher Rahmenpläne das Einver-
nehmen oder nur das Benehmen der Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung des Bundes zu fordern ist, 
im Wasserhaushaltsgesetz dahingestellt bleiben 
kann. Hat die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
des Bundes die von der Bundesregierung in  An-
spruch genommenen Zuständigkeiten, so würde das 
Erfordernis ihres Einvernehmens aus der Sache 
heraus ohne weiteres folgen. Ein wasserwirtschaft-
licher Rahmenplan, der eine Bundeswasserstraße 
einbezieht, wäre dann eine Verwaltungsmaßnahme, 
die zumindest teilweise durch die Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung des Bundes durchzuführen 
wäre. Das Problem braucht auch deswegen im vor-
liegenden Gesetz nicht behandelt zu werden, weil 
in den nach § 41 Abs. 3 von der Bundesregierung 
mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassenden 
Richtlinien auch die Einbeziehung der Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung des Bundes mitbehandelt 
werden kann. 

Schließlich empfiehlt der Ausschuß auch die vom 
Bundesrat angeregte Streichung des § 49. Die Vor-
schrift bestimmt, daß die Befugnisse des Bundes, 
die für die Bundeswasserstraßen erforderlichen 
Rechtsvorschriften zu erlassen und die Verwal-
tung der Bundeswasserstraßen durch den Bund 
unberührt bleiben. Der Ausschuß hielt diese Be-
stimmung, unabhängig von der schon mehrfach er-
wähnten Streitfrage über den Umfang der Gesetz-
gebungs- und Verwaltungszuständigkeiten des 
Bundes an den Bundeswasserstraßen, für entbehr-
lich. Soweit der Bund nach Artikel 74 Nr. 21 GG 
eine nicht auf die Rahmenvorschriften nach Arti-
kel 75 Nr. 4 GG beschränkte Gesetzgebungszustän-
digkeit hat,  verbleibt ihm diese, ohne daß es ihrer 
ausdrücklichen Erwähnung im Wasserhaushalts-
gesetz bedarf. Auch ohne eine solche Erwähnung 
könnte der Rahmen des Wasserhaushaltsgesetzes 
nur insoweit durch landesrechtliche Vorschriften 
ausgefüllt werden, als nicht der Bund von seiner 
Rechtsetzungsbefugnis aus Artikel 74 Nr. 21 GG 
Gebrauch gemacht hat oder Gebrauch macht; wie 
weit diese Rechtsetzungsbefugnis geht, braucht 
und kann im Wasserhaushaltsgesetz nicht geklärt 
zu werden. Die Rechtsetzungsbefugnis des Bundes 
aus Artikel 74 Nr. 21 GG wird auch dann nicht be-
rührt, wenn im vorliegenden Wasserhaushaltsge-
setz ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß 
die Länder bestimmte Materien zu regeln haben, 
wie es beispielsweise durch § 26, § 27 Abs. 1 letz-
ter Satz, § 31 Abs. 1 Satz 2 geschehen ist. 

Auch die Verwaltungszuständigkeiten des Bun-
des  an  den Bundeswasserstraßen werden durch das 
Wasserhaushaltsgesetz weder leingeschränkt noch 
erweitert; denn diese Verwaltungszuständigkeiten 
stützen sich auf Artikel 89 GG und können durch 
das vorliegende Gesetz weder eingeschränkt noch 
erweitert werden. 

II. Der Wasserzins 

Einen besonders breiten Raum nahmen die 
Überlegungen des Ausschusses zu § 19 der Regie-
rungsvorlage ein. Diese Bestimmung sieht bundes-
einheitlich die obligatorische Einführung eines 
sogenannten Wasserzinses für alle auf Grund einer 
Erlaubnis oder Bewilligung erteilten Berechtigun-
gen zur Ausübung von Wasserbenutzungen vor. 

Der Bundesrat empfiehlt die Streichung der 
gesamten Bestimmung mit  der  Begründung, die 
Regelung des Wasserzinses gehöre nicht zum Was-
serhaushalt, sondern in  ein allgemeines Wasser-
recht. Er vertritt weiter die Meinung, daß die Ent-
scheidung über die Einführung oder Ablehnung 
des Wasserzinses der Landesgesetzgebung überlas-
sen bleiben könne - Drucksache 2072 Seite 41 —. 
Die Bundesregierung lehnt die Empfehlung des 
Bundesrates ab.  Sie begründet ihre ablehnende 
Haltung mit der Behauptung, daß der Wasserzins 
als eine echte Angelegenheit des Wasserhaushalts 
anzusehen sei; denn er diene auch dazu, eine wirt-
schaftliche und sparsame Verwendung des Wassers 
sicherzustellen. Mit der bundesrechtlichen Rahmen-
regelung sei ferner der Rechtseinheit gedient; zur 
Zeit würde in einigen Ländern Wasserzins erhoben, 
in anderen nicht — Drucksache 2072 Seite 47 —. 
Der Ausschuß spricht sich für die ersatzlose Strei-
chung der umstrittenen Bestimmung ,aus folgenden 
Erwägungen aus: 

1. Es bleibt zweifelhaft, ob der Wasserzins tatsäch-
lich eine echte Angelegenheit des Wasserhaus-
halts ist. 
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2. Die von der Bundesregierung vorgeschlagene 

Formulierung des § 19, die durch die öffentlich-
rechtliche Konzeption des Gesetzes bedingt ist, 
bringt eine Verquickung zwischen öffentlich

-

rechtlichen und fiskalischen Interessen, ein 
Ergebnis, das verfassungsrechtlich bedenklich ist. 

3. Die Formulierung des § 19 läßt die Rechtsnatur 
des Wasserzinses nicht erkennen. Die  Fassung 
ermöglicht es, den Wasserzins als Steuer, als 
Gebühr oder auch als Beitrag aufzufassen. Ist er 
eine Steuer, so hat er mit dem Wasserhaushalt 
nichts zu tun. Als Steuer fällt er außerdem in das 
allgemeine Aufkommen der Einnahmen der Län-
der und kann dem behaupteten Zweck, nämlich 
dem Ausbau der wasserwirtschaftlichen Anlagen 
zu dienen, deshalb nicht gerecht werden, weil die 
steuerlichen Einnahmen nicht zweckgebunden 
verwendet werden. Für die Annahme einer 
Gebühr fehlt die erkennbare Gegenleistung. Für 
die Rechtsnatur des Beitrags fehlt es ebenfalls 
an den Voraussetzungen. 

4. Da die öffentlich-rechtliche Wertung des Wasser-
zinses die  gleichzeitige Erhebung eines privaten 
Entgeltes durch den Eigentümer des Gewässers 
nicht ausschließt, ist eine untragbare Doppel-
belastung des Wasserbenutzungsberechtigten zu 
besorgen. 

5. Es ist zu befürchten, daß allein durch die Ein-
führung eines Wasserzinses der Wasserpreis 
erhöht werden muß, eine Folge, die im Inter-
esse der Allgemeinheit nicht verantwortet wer-
den kann. 

III. Sonst aus verfassungsrechtlichen Gründen 
gestrichene Regelungen 

Der Ausschuß empfiehlt ferner die Streichung 
einzelner Bestimmungen der Regierungsvorlage, 
die nach Ansicht des Bundesrates nicht durch die 
Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes aus Arti-
kel 75 Nr. 4 GG gedeckt sind, sei es, weil sie nach 
Auffassung des Bundesrates nicht mehr als Rah-
menvorschrift angesehen werden können, sei es, 
weil sie nach seiner Ansicht nicht in  das Sachgebiet 
des  Artikels 75 Nr. 4 GG fallen. 

So schlägt der Bundesrat die Streichung des §§ 13 
der Regierungsvorlage vor, der besondere Vorkeh-
rungen beim Erlöschen einer Erlaubnis oder einer 
Bewilligung — etwa eine Pflicht zur Beseitigung 
von Benutzungseinrichtungen oder zur Erhaltung 
von Stauanlagen — vorsieht. Die Vorschrift 
betrifft nach Auffassung des Bundesrates nicht die 
Ordnung des Wasserhaushalts. Der Ausschuß läßt 
die Berechtigung dieser Bedenken dahingestellt. Er 
spricht sich aber ,für die Streichung des § 13 aus, 

 weil ein Bedürfnis für eine bundeseinheitliche 
Ausgestaltung der Vorkehrungen beim Erlöschen 
einer Erlaubnis oder einer Bewilligung nicht 
ersichtlich ist. Als Folge der Streichung des § 13 
empfiehlt der Ausschuß auch die Streichung des 
§ 16 Abs. 5, der unter Bezugnahme auf § 13 gleich-
artige Vorkehrungen beim Erlöschen alter Rechte 
und alter Befugnisse vorsieht. Auch insoweit kann 
'diese Bestimmung den Ländern überlassen bleiben. 

Der Ausschuß spricht sich ferner für die vom 
Bundesrat aus verfassungsrechtlichen Gründen 
verlangte Streichung des § 34 Abs. 4 der Regie-
rungsvorlage aus. Die Vorschrift behandelt den 
Fall, daß sich die an einem Gewässerausbau be-
teiligten Länder nicht darüber einigen, daß die 

Behörde eines Landes ein einheitliches Ausbau-

verfahren durchführt und hierbei die in jedem 
der beteiligten Länder geltenden Vorschriften 
anwendet. Dann soll nach der Regierungsvorlage 
diese Behörde auf Antrag eines Landes durch den 
Bundesminister des Innern bestimmt werden. Nach 
Auffassung des Bundesrates steht eine Entschei-
dungsbefugnis des Bundesministers des Innern 
nicht mit dem Grundgesetz im Einklang. Der Aus-
schuß hält die Bestimmung — ohne damit zu der 
Berechtigung der vom Bundesrat vorgebrachten 
Bedenken Stellung nehmen zu wollen — für ent-
behrlich. Er ist der Auffassung, ,daß in solchen 
Fällen Artikel 37 GG hinreichende Handhaben da-
für bietet, ein Land mit der Durchführung eines 
einheitlichen Ausbauverfahrens zu betrauen. 

Neben dem Bestreben, die  verfassungsrechtlich 
umstrittenen Fragen auszuklammern, war ein wei-
terer Leitgedanke des Ausschusses, das Gesetz 
durch Streichung entbehrlicher Vorschriften auf 
den unbedingt notwendigen Umfang zu kürzen. 

Aus diesen Gründen heraus empfiehlt der Aus-
schuß zunächst die Streichung von zwei Vorschrif-
ten, bei denen ein Bedürfnis nach einer gesetz-
lichen Regelung wohl verneint werden kann. Es 
handelt es sich einmal um den § 20 der Regierungs-
vorlage, der bestimmt, daß die Benutzung von Ge-
wässern in Notfällen — bei Gefahr für Mensch 
und Tier oder bei Feuersnot — keiner Erlaubnis 
oder Bewilligung bedarf. Der Grundsatz, daß Not 
kein Gebot kennt, bedarf keiner besonderen ge-
setzlichen Festlegung. 

Auch § 25 Abs. 2 der Regierungsvorlage, wonach 
die mit der Überwachung von Wasserbenutzungen 
betraute 'Behörde Angaben über persönliche und 
sachliche Verhältnisse geheimzuhalten hat, er-
scheint überflüssig. Die Verschwiegenheitspflicht 
der mit der Überwachung betrauten Beamten folgt 
schon aus ihrem Dienstverhältnis. Einer Bestim-
mung im Wasserhaushaltsgesetz bedarf es um so 
weniger, als der Verrat von Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnissen an anderer Stelle des Gesetzes 
(§ 44 a) mit Strafe bedroht wird. 

Schließlich schlägt der Ausschuß die Streichung 
von drei 'Bestimmungen vor, bei denen er ein Be-
dürfnis nach bundeseinheitlicher Regelung nicht 
zu sehen vermag. Dabei handelt es sich einmal um 
den § 22 der Regierungsvorlage, der bestimmt, daß 
jeder Benutzer eines Gewässers eine Beeinträchti-
gung seiner Benutzung durch Arbeiten zum Ge-
wässerausbau und zur Gewässerunterhaltung zu 
dulden hat. Gleichartige Bestimmungen enthalten 
schon jetzt die moisten Landeswassergesetze. 

Der Ausschuß empfiehlt ferner die  Streichung 
des § 36 über die Einrichtung von Pegelschutz-
gebieten. Auch hier besteht kein Bedürfnis für 
eine bundeseinheitliche Regelung. 

Entsprechendes gilt für die  in  § 42 Abs. 3 ge-
regelte Einsicht in das Wasserbuch. Der Ausschuß 
empfiehlt in Übereinstimmung mit dem Bundes-
rat,  dem die Bundesregierung zugestimmt hat, die 
Streichung, weil das Einsichtsrecht je nach der 
landesrechtlichen Ausgestaltung der Wasserbücher 
durch die Länder geregelt werden kann. 

ZWEITER TEIL 

Im einzelnen 
Zu § 

§ 1 umgrenzt den sachlichen Geltungsbereich des 
Gesetzes. Seine Geltung für oberirdische Gewässer 
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und für das Grundwasser trägt der Wechsel-
wirkung beider Gewässerformen Rechnung und 
hat vor allem für den in den meisten Landes-
wassergesetzen bisher stark vernachlässigten 
Schutz des Grundwassers Bedeutung. 

Absatz 2 ermächtigt die  Länder, kleine Gewässer 
von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeu-
tung von den Bestimmungen des Gesetzes auszu-
nehmen. Der Ausschuß schlägt vor, diesen Vor-
behalt nach einer Richtung hin einzuschränken, 
nach einer anderen zu erweitern. 

Eine Einschränkung des Vorbehalts erscheint im 
Hinblick auf den vom Ausschuß vorgeschlagenen 
§ 25 a erforderlich; diese Bestimmung regelt die 
Haftung für Einwirkungen auf die Beschaffenheit 
des Wassers. Die Haftung dient dem Schutz ge-
schädigter Dritter. Sie darf nicht von der landes-
rechtlichen Entscheidung über die Ausnahme klei-
nerer, für die Allgemeinheit unbedeutender Ge-
wässer von ,den Bestimmungen des Entwurfs ab-
hängig gemacht werden, sondern muß bei allen 
Gewässerformen eingreifen, wenn sie einen wirk-
samen Schutz gegen Verunreinigungsschäden bie-
ten soll. 

Hingegen schlägt der Ausschuß eine Erweite-
rung des Vorbehalts zugunsten der Länder dahin 
vor, daß die Länder auch Quellen, die zu Heil-
quellen erklärt worden sind, von den Bestimmun-
gen des Gesetzes ausnehmen können. Die wasser-
wirtschaftliche Bedeutung der Heilquellen tritt in 
der Regel erheblich hinter ihre Heilbedeutung zu-
rück. Die Ausnahme solcher Quellen von den Be-
stimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes erscheint 
daher gerechtfertigt. Der Schutz von Heilquellen 
ist zudem in mehreren Ländern landesrechtlich be-
reits unter besonderer Berücksichtigung ihrer Heil-
wirkung geregelt. 

Die  vom Ausschuß vorgeschlagene Ergänzung des 
§ 1 stellt klar, daß nur die als Heilquellen aner-
kannten Quellen von den Bestimmungen des Ge-
setzes ausgenommen werden können. Ein solches 
Anerkennungsverfahren ist schon jetzt vielfach 
landesrechtlich vorgesehen; dabei ist allerdings die 
Bezeichnung der Quellen unterschiedlich. Die Län-
der können jedoch Quellen, die etwa nach dem 
preußischen Quellenschutzgesetz als „gemein-
nützig" anerkannt worden sind, zu anerkannten 
Heilquellen im Sinne der vom Ausschuß vor-
geschlagenen Ergänzung erklären. 

Zu § 2 
Absatz 1 stellt als Grundsatz auf, daß eine Be-

nutzung von Gewässern grundsätzlich einer be-
hördlichen Erlaubnis oder Bewilligung bedarf. Der 
Ausschuß empfiehlt im Interesse größerer Klarheit 
die Einfügung der vom Bundesrat vorgeschlagenen 
und von der Bundesregierung gebilligten Ergän-
zung, wonach Gewässerbenutzungen auch durch 
die im Rahmen des Wasserhaushaltsgesetzes er-
gehenden landesrechtlichen Vorschriften von dem 
Erfordernis einer Erlaubnis oder Bewilligung be-
freit werden können. 

Der Bundesrat hat angeregt, die Bestimmung 
durch eine Vorschrift zu ergänzen, nach der bei 
Sondernutzungen an staatseigenen Gewässern mit 
der öffentlich-rechtlichen Erlaubnis oder Bewilli-
gung auch die zivilrechtliche Befugnis zur Wasser-
benutzung verbunden werden kann. Der Ausschuß 
übernimmt diese Anregung nicht. Er macht sich 

die Stellungnahme der Bundesregierung zu diesem 
Änderungsvorschlag des Bundesrates zu eigen. 

Absatz 2 bringt zum Ausdruck, daß die Erlaubnis 
und die Bewilligung grundsätzlich nur öffentlich

-

rechtlich wirken, hingegen auf das Verhältnis 
mehrerer Gewässerbenutzer zueinander ohne Ein-
fluß sind. 

Zu §3 
§ 3 stellt in Absatz 1 die durch das Wasserhaus-

haltsgesetz erfaßten Benutzungsformen zusammen. 
Der Ausschuß empfiehlt mehrere Änderungen. 

Aus wasserwirtschaftlichen Gründen erscheint es 
erforderlich, in Nummer 2 auch das  Absenken von 
oberirdischen Gewässern, in Nummer 6 auch das 
Ableiten von Grundwasser als Benutzung im 
Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes zu bezeichnen. 

In Übereinstimmung mit einem Vorschlag des 
Bundesrates, dem die Bundesregierung zugestimmt 
hat, empfiehlt der Ausschuß, nicht nur in Numer 4, 
sondern allgemein auszusprechen, daß Maßnahmen 
zur Unterhaltung oder zum Ausbau eines ober-
irdischen Gewässers keine Benutzung im Sinne des 
Wasserhaushaltsgesetzes sind. Aus rechtstechni-
schen Gründen sollte dies nicht — wie der Bundes-
rat vorgeschlagen hat —durch einen Zusatz zum 
Absatz 1, sondern in einem neu einzufügenden 
Absatz 3 klargestellt werden. Nummer 5 der  Re-
gierungsvorlage bezeichnet das Einbringen und 
Einleiten von Stoffen in das Grundwasser als Be-
nutzungen. Dabei bezieht sich nach dem Sprach-
gebrauch des Entwurfs das Einbringen auf feste, 
das Einleiten auf flüssige und schlammige Stoffe. 
Der Ausschuß empfiehlt, die Worte „Einbringen 
und" zu streichen. Der Bundesrat hat bereits an 
anderer Stelle — unter 27. c) seiner Vorschläge — 
darauf hingewiesen, daß nicht alle Formen des 
Einbringens fester Stoffe als Benutzungen des 
Grundwassers anzusehen sind. Darunter könnte 
auch das Einschlagen von Pfählen oder die Ver-
legung von Kabeln in grundwasserführenden 
Schichten verstanden werden. Der Ausschuß ist der 
Auffassung, daß die wasserwirtschaftlich bedeut-
samen Formen des Einbringens fester Stoffe in  das 

 Grundwasser im wesentlichen bereits in § 3 Abs. 2 
erfaßt sind. Durch die in Ausführung des Wasser-
haushaltsgesetzes ergehenden Landesgesetze könn-
ten weitere Formen des Einbringens fester Stoffe 
in das Grundwasser zu erlaubnis- oder bewilli-
gungspflichtigen Benutzungen gemacht werden, 
wenn sich dies als zweckmäßig herausstellen sollte. 

§ 3 Abs. 2 stellt gewisse Einwirkungen, die nicht 
unmittelbare Gewässerbenutzungen sind, den in 
Absatz 1 genannten Benutzungen gleich. Der Aus-
schuß empfiehlt, Absatz 2 Nr. 2 auf oberirdische 
Gewässer zu erstrecken. Nach der Regierungs-
vorlage gelten nur Maßnahmen, die geeignet sind, 
dauernde oder in einem nicht nur unerheblichen 
Ausmaß schädliche Veränderungen der chemischen, 
physikalischen oder biologischen Beschaffenheit des 
Grundwassers herbeizuführen, als erlaubnis- oder 
bewilligungspflichtige Benutzungen; insbesondere 
ist dabei an eine Beeinflussung des Grundwassers 
durch radioaktive Einwirkungen gedacht. Solche 
Maßnahmen können aber auch oberirdische Ge-
wässer regelmäßig nur durch das Einbringen oder 
Einleiten radioaktiver Stoffe beeinflußt werden; 
dann liegt bereits eine Benutzung nach Absatz 1 
Nr. 4 vor. Eine radioaktive Beeinflussung ober-
irdischer Gewässer erscheint jedoch auch in an- 
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derer Weise, etwa durch Verschiffung radioaktiver 
Abfallstoffe, möglich. Die Beschränkung auf das 
Grundwasser sollte daher in Absatz 2 Nr. 2 und 
dementsprechend auch im einleitenden Satz dieses 
Absatzes entfallen. 

Zu § 4 

§ 4 bestimmt — ohne abschließende Aufzählung 
der zulässigen Auflagen —, daß die Erlaubnis und 
die Bewilligung unter Festsetzung von Benutzungs-
bedingungen und Auflagen erteilt werden können. 
Unter Benutzungsbedingungen werden hierbei 
nicht Bedingungen im Rechtssinne, sondern Maß-
nahmen verstanden, durch die etwa eine Wasser-
entnahme je nach der Wasserführung des Flusses 
gestaffelt wird. 

Einer von der Bundesregierung gebilligten An-
regung des Bundesrates entsprechend, empfiehlt 
der Ausschuß, auch Auflagen zur Beobachtung des 
Zustandes vor der Benutzung für zulässig zu er-
klären. 

Er schlägt ferner vor, die in der Regierungs-
vorlage in § 6 Abs. 2 geregelte Auferlegung von 
Beiträgen aus Gründen des Sachzusammenhangs 
in den § 4 zu übernehmen. Bei diesen Beiträgen 
handelt es sich, wie hervorzuheben ist, nicht um 
einen Wasserzins oder eine Wasserbenutzungs-
gebühr. Vielmehr entspricht die Bestimmung 
einem Gedanken, der sich in mehr oder minder 
abgewandelter Form auch schon in bestehenden 
Landeswassergesetzen findet. Kann z. B. eine 
Wasserentnahme nur erlaubt oder bewilligt wer-
den, weil eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
durch den Bau einer Talsperre die Wasserführung 

l verbessert, so entspricht es der Billigkeit, dem 
Wasserentnehmer einen angemessenen Beitrag zu 
den Kosten der Talsperre aufzuerlegen. 

Die vom Ausschuß empfohlenen Ergänzungen des 
§ 4 machen es rechtstechnisch notwendig, die  Be-
stimmung in zwei Absätze aufzugliedern. 

Zu § 5 

§ 5 versieht die Erlaubnis und die Bewilligung 
mit dem gesetzlichen Vorbehalt bestimmter nach-
träglicher Auflagen. Der Ausschuß verkennt nicht, 
daß die Stellung der Gewässerbenutzer durch die 
Möglichkeit solcher nachträglicher Auflagen we-
sentlich beeinträchtigt wird. Er hält gleichwohl die 
in § 5 bestimmten Vorbehalte aus wasserwirtschaft-
lichen Gründen für unumgänglich. Aus den glei-
chen Gründen vermag er auch der vom Bundesrat 
vorgeschlagenen Einschränkung des § 5, deren 
praktische Bedeutung überdies nur sehr gering 
sein könnte, nicht zuzustimmen. Er empfiehlt die 
unveränderte Annahme der Regierungsvorlage. 

Zu § 6 
Nach § 6 sind die Erlaubnis und die Bewilligung 

zu versagen, soweit von der beabsichtigten Be-
nutzung eine Beeinträchtigung des Wohls der All-
gemeinheit zu erwarten ist, die nicht durch Auf-
lagen verhütet oder ausgeglichen wird. 

Der Ausschuß hält es für notwendig, hier das 
Ermessen der zuständigen Behörden besonders auf 
die Belange der öffentlichen Wasserversorgung zu 
lenken. Die öffentliche Wasserversorgung wird in-
folge ihrer der Allgemeinheit gegenüber bestehen-
den Versorgungspflicht und ihrer Standortgebun-
denheit durch andere Wasserbenutzungen beson

-

ders gefährdet. Im Hinblick auf die Bedeutung der 
öffentlichen Wasserversorgung für die Allgemein-
heit wird eine Beeinträchtigung der öffentlichen 
Wasserversorgung regelmäßig zu einer Versagung 
der Erlaubnis oder der Bewilligung führen müssen. 

§ 6 regelt nur die Versagung der Erlaubnis oder 
Bewilligung. Dem namentlich aus Kreisen der 
Industrie vorgetragenen Wunsch, einen Rechts-
anspruch auf die Erlaubnis oder die Bewilligung 
gesetzlich festzulegen, glaubt der Ausschuß nach 
eingehender Prüfung nicht entsprechen zu sollen. 
Einen derartigen Rechtsanspruch sieht allerdings 
das preußische Wassergesetz (§ 47) vor. Er hat je-
doch auch im preußischen Rechtsgebiet im Hinblick 
auf die zahlreichen Versagungsgründe des preußi-
schen Rechts nur geringe Bedeutung erlangt. Die 
übrigen Landeswassergesetze geben überwiegend 
keinen Rechtsanspruch auf die Gestattung der 
Wasserbenutzung. 

Der Anschluß spricht sich vorwiegend aus zwei 
Erwägungen dafür aus, im Anschluß an die Mehr-
zahl der bestehenden Landeswassergesetze im 
Wasserhaushaltsgesetz keinen Rechtsanspruch vor-
zusehen. Einmal erscheint ein solcher Rechts-
anspruch mit der schon zur Zeit außerordentlich 
großen und in Zukunft wohl noch wachsenden An-
spannung des Wasserhaushalts unvereinbar. 

Dieser Anspannung kann nur begegnet werden, 
wenn der vorhandene Wasserschatz vorausschauend 
und planvoll zur Erzielung des größtmöglichen 
Nutzens eingesetzt wird. Wer eine Erlaubnis oder 
Bewilligung beantragt, ist auch ohne einen solchen 
Rechtsanspruch durch das für jede hoheitliche 
Tätigkeit geltende Gebot der fehlerfreien Ermes-
sungsausübung hinreichend geschützt. 

Gegen die Zuerkennung eines Rechtsanspruchs 
spricht weiterhin, daß § 6 eine Rahmenbestim-
mung ist, die die Versagungsgründe nicht abschlie-
ßend regelt. Ihrer Ausfüllung und Ergänzung 
durch den Landesgesetzgeber sollte nicht durch 
Zuerkennung eines Rechtsanspruchs vorgegriffen 
werden. 

Ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung kann 
daher nach Auffassung des Ausschusses nur in den 
schon in der Regierungsvorlage vorgesehenen 
Fällen (§ 17 Abs. 3, § 18 Abs. 2) zuerkannt wer-
den, in denen die Bewilligung anstelle eines auf 
Grund des Wasserhaushaltsgesetzes außer Kraft 
tretenden Wasserbenutzungsrechts erteilt wird. 

Der Ausschuß hat in diesem Zusammenhang ge-
prüft, ob für den Fall, daß aus besonderen zwi-
schenstaatlichen Abmachungen ein Rechtsanspruch 
auf die Gestattung der Wasserbenutzung folgt, in 
das Wasserhaushaltsgesetz ein Vorbehalt aufzu-
nehmen ist. Von der  Rhein-Main-Donau  AG ist die 
Einfügung einer Vorschrift angeregt worden, nach 
der die in Staatsverträgen und Regierungsabkom-
men enthaltenen Bestimmungen über die Be-
nutzung von Gewässern unberührt bleiben. Die 
Anregung ist durch die Befürchtung veranlaßt, daß 
die durch zwischenstaatliche Abkommen begrün-
deten Konzessionsrechte, wie das Konzessions-
recht der Rhein-Main-Donau AG nach dem Main-
Donau-Vertrag vom 13. Juni 1921 und dem Kon-
zessionsvertrag vom 30. Dezember 1921 beeinträch-
tigt werden könnten. 

Der Ausschuß hielt die Aufnahme einer solchen 
Vorschrift nicht für erforderlich. Er ist in Über-
einstimmung mit der Bundesregierung der Auf- 
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fassung, daß ein auf besonderer Rechtsnorm in 
zwischenstaatlichen Abmachungen beruhender An-
spruch auf die Gestattung von Wasserbenutzungen 
durch die allgemeinen Vorschriften des Wasser-
haushaltsg esetzes nicht ausgeschlossen wird. 
Die auf zwichenstaatlichen Abmachungen beruhen-
den Konzessionsrechte sind, da sie auf eine über-
örtliche Planung zurückgehen, der Anwendung der 
wasserrechtlichen Vorschriften vorangestellt. Sie 
können durch das Wasserhaushaltsgesetz und durch 
die in Ausfüllung des Wasserhaushaltsgesetzes er-
gehenden Landesgesetze nicht beeinträchtigt wer-
den. Soweit aus solchen Konzessionsrechten bisher 
ein Anspruch auf Zuteilung eines Rechts zur 
Wasserbenutzung nach Maßgabe des Landesrechts 
erwuchs, wird dieses Recht künftig im Sinne eines 
Anspruchs auf die Bewilligung zu deuten sein. 

Auch dem Vorschlag des Bundesrates, § 6 durch 
eine Vorschrift über die Abwägung verschieden-
artiger Interessen des Gemeinwohls zu ergänzen, 
ist der Ausschuß nicht gefolgt. Er hält die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Bestimmung in Über-
einstimmung mit der Bundesregierung der Sache 
nach für selbstverständlich. 

Hingegen schlägt der Ausschuß eine redaktionelle 
Änderung des § 6 Abs. 1 vor, die durch die bereits 
erwähnte Übernahme des § 6 Abs. 2 in den § 4 
erforderlich wird. In § 6 Abs. 1 war daher nun-
mehr klarzustellen, daß die Erlaubnis oder die Be-
willigung auch erteilt werden kann, wenn eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts Maßnahmen 
nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 trifft oder treffen wird. 

Zu § 7 

Der Ausschuß empfiehlt die Annahme des § 7 
in der Fassung der Regierungsvorlage. Der An-
regung mehrerer Länder, ein besonderes Erlaub-
nisverfahren vorzusehen, glaubt der Ausschuß 
nicht entsprechen zu sollen, weil die Regelung s des 
Erlaubnisverfahrens den Ländern überlassen wer-
den kann. 

Zu §8 

In § 8 Abs. 2 empfiehlt der Ausschuß, am  Schluß 
der Nummer 1 „und" einzufügen, um klarzustel-
len, daß die Voraussetzungen der Nummern 1 
und 2 nebeneinander vorliegen müssen. 

Nach § 8 Abs. 3 ist die Bewilligung grundsätzlich 
zu versagen, wenn zu erwarten ist, daß die zu be-
willigende Benutzung auf das Recht eines anderen 
nachteilig einwirkt. In diesen Fällen kann die Be-
willigung nur aus Gründen des Wohls der Allge-
meinheit erteilt werden. Der Betroffene ist zu ent-
schädigen. Die Bestimmung steht in engem 
Zusammenhang mit § 11 des Entwurfs, der Unter-
lassungs- und Schadenersatzansprüche gegen eine 
bewilligte Benutzung ausschließt. Soweit solche 
Ansprüche bestanden hätten, muß die Bewilligung 
daher versagt oder der Betroffene entschädigt 
werden. Einer Anregung, die Erteilung der Bewil-
ligung in solchen Fällen auch dann zuzulassen, 
wenn der aus der bewilligten Benutzung zu er-
wartende Nutzen den Schaden des Betroffenen 
erheblich übersteigt, glaubt der Ausschuß im Hin-
blick auf Artikel 14 GG nicht folgen zu können. 

Mehrere Länder haben vorgeschlagen, der Be-
einträchtigung des Rechts eines anderen die Be-
einträchtigung einer erlaubten Benutzung gleich-
zustellen. Der Ausschuß hat diesen Vorschlag nicht  

übernommen. Als nachteilige Einwirkung auf das 
Recht eines anderen ist, wie der Zusammenhang 
mit § 11 ergibt, jede nachteilige Veränderung des 
tatsächlichen Zustandes anzusehen, dessen Auf-
rechterhaltung der Betroffene verlangen kann. 
Wann ein' Betroffener die Aufrechterhaltung des 
tatsächlichen Zustandes verlangen kann, bleibt — 
soweit ein solcher Anspruch nicht schon aus bun-
desrechtlichen Bestimmungen, insbesondere aus 
denen des Bürgerlichen Gesetzbuches folgt — ohne-
hin der landesrechtlichen Regelung überlassen. 

Hingegen erscheint es zweckmäßig, den Ländern 
auch Bestimmungen vorzubehalten, nach denen 
dic durch cine bewilligte Benutzung tatsächlich 
Betroffenen im Bewilligungsverfahren Einwen-
dungen mit der Wirkung vorbringen können, daß 
die Bewilligung nur unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 3 erteilt werden darf. Dies geschieht 
durch den vom Ausschuß vorgeschlagenen Ab-
satz 3 a. In diesen Fällen steht den Betroffenen 
ein materiell-rechtlicher Anspruch, der durch § 11 
ausgeschlossen wurde, nicht zu. Es konnte daher 
vorgesehen werden, daß die Bewilligung auch er-
teilt werden darf, wenn der aus der beabsichtigten 
Benutzung zu erwartende Nutzen den für den Be-
troffenen zu erwartenden Nachteil erheblich über-
steigt. 

Der Bundesrat hat angeregt, in Ergänzung des 
§ 8 Abs. 3 zu bestimmen, daß die Entschädigung 
vom Begünstigten zu leisten ist. Der Ausschuß hält 
diese Ergänzung in Übereinstimmung mit der 
Bundesregierung für unzweckmäßig. Die Person 
des Entschädigungspflichtigen wird auch in den 
übrigen Entschädigungsvorschriften des Wasser-
haushaltsgesetzes nicht bestimmt. Die Frage kann 
der landesgesetzlichen Regelung überlassen wer-
den. 

Zu § 8 Abs. 5 ist aus Kreisen der Wirtschaft 
angeregt worden, die Frist von 30 Jahren zu ver-
längern. Der Ausschuß ist diesem Vorschlag nicht 
gefolgt. Im allgemeinen ist nur ein Zeitraum von 
30 Jahren wasserwirtschaftlich übersehbar. Für 
besonders bedeutsame Vorhaben sieht bereits die 
Regierungsvorlage die Möglichkeit einer längeren 
Frist vor. Der Ausschuß empfiehlt ihre unver-
änderte Annahme. 

Zu § 9 

Der Ausschuß empfiehlt die unveränderte An-
nahme der Regierungsvorlage. 

Zu § 10 

Der Ausschuß schlägt die Annahme der Regie-
rungsvorlage mit der Maßgabe zweier Fassungs-
änderungen vor, die durch die Einfügung des § 8 
Abs. 3 a bedingt sind. 

Zu § 11 

Der Ausschuß empfiehlt die Annahme des Ab-
satzes 1 nach der Regierungsvorlage mit einer Fas-
sungsänderung, die auf der vom Ausschuß vor-
geschlagenen Einfügung des § 8 Abs. 3 a beruht. 
Er schlägt vor, den § 11 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesrates, dem die Bundesregierung zugestimmt 
hat, anzunehmen. 

Zu § 12 
In § 12 Abs. 1 hält es der Ausschuß aus den glei-

chen Gründen wie zu § 6 für erforderlich, auch 
bei der Rücknahme von Bewilligungen das Ermes- 
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sen der Behörde vorrangig auf die Belange der 
öffentlichen Wasserversorgung zu lenken. 

Zu § 12 Abs. 2 vermag sich der Ausschuß dem 
Vorschlag des Bundesrates, die Bestimmungen 
über die Rücknahme der Bewilligung den Ländern 
zu überlassen, nicht anzuschließen. Eine bundes-
einheitliche Regelung erscheint notwendig. Der 
Ausschuß schlägt jedoch vor, in Nummer 4 zur 
Verdeutlichung die Worte „oder Benutzungsbedin-
gungen" einzufügen. Er empfiehlt im übrigen die 
Annahme der Regierungsvorlage. 

Zu § 14 

Der Bundesrat hat gebeten, in § 14 die Worte 
„beim Inkrafttreten dieses Gesetzes" zu streichen. 
Dadurch soll es den Ländern ermöglicht werden, 
auch nach Inkrafttreten des Wasserhaushaltsgeset-
zes für Einzelvorhaben Ausnahmen von der Er-
laubnis- und Bewilligungspflicht zuzulassen. Der 
Ausschuß kann sich diesen Vorschlag aus wasser-
wirtschaftlichen Gründen nicht zu eigen machen. 
Die Ziele des Gesetzes würden in untragbarer 
Weise gefährdet, wenn auch nach seinem Inkraft-
treten Einzelvorhaben landesgesetzlich von dem 
Erfordernis der Erlaubnis oder Bewilligung befreit 
werden könnten. Die bereits schwebenden Geset-
zesvorhaben der Länder, deren Vereinbarkeit mit 
dem geltenden Bundesrecht dahingestellt bleiben 
kann, werden durch die Bestimmung nicht be-
rührt, da sie bis zum Inkrafttreten des Wasser-
haushaltsgesetzes abgeschlossen sein dürften. 

Zu § 15 

Der Ausschuß empfiehlt, § 15 nach der Regie-
rungsvorlage anzunehmen. Dem Vorschlag des 
Bundesrates, die Vorschrift zu streichen, vermag 
er sich nicht anzuschließen. Eine bundeseinheit-
liche Regelung des in § 15 behandelten Verhält-
nisses von Planfeststellungen und bergrechtlichen 
Betriebsplänen zur wasserrechtlichen Erlaubnis 
oder Bewilligung erscheint notwendig. In Über-
einstimmung mit gutachtlichen rechtswissenschaft-
lichen Äußerungen hält der Ausschuß es für zu-
lässig, derartige Vorschriften über die Behörden-
zuständigkeit in einem Rahmengesetz zu treffen. 

Zu den §§ 16 bis 18 

Die §§ 16 bis 18 behandeln die beim Inkraft-
treten des Gesetzes bestehenden Wasserbenutzun-
gen. Grundgedanke der Regelung ist, daß be-
stimmte in § 16 aufgeführte Wasserbenutzungen 
auch künftig keiner Erlaubnis oder Bewilligung 
bedürfen; sie müssen jedoch zur Eintragung in das 
Wasserbuch angemeldet werden (§ 17). Für die 
nicht hierher gehörenden Benutzungen wird eine 
Erlaubnis oder eine Bewilligung erst nach Ablauf 
bestimmter Fristen erforderlich. Soweit sie auf 
Grund eines Rechts ausgeübt wurden, besteht ein 
Anspruch auf eine Bewilligung. 

Der Bundesrat hat um die Streichung der §§ 16 
bis 18 mit der Begründung gebeten, die dort vor-
gesehenen Übergangsregelungen überschritten die 
Rahmengesetzgebungsbefugnis des Bundes. Der 
Ausschuß vermag dieser Auffassung in Überein-
stimmung mit nahezu der einhelligen Meinung 
des Schrifttums zum Wasserhaushaltsgesetz sowie 
im Einklang mit Äußerungen der Industrie und 
der Landwirtschaft nicht zu folgen. 

Die Erfassung der z. T. seit Jahrhunderten über-
kommenen alten Rechte und alten Befugnisse und 
ihre teilweise Überleitung in die Rechtsformen der 
Erlaubnis und der Bewilligung ist eine der we-
sentlichsten Voraussetzungen für die Ordnung des 
Wasserhaushalts. Bei den §§ 16 bis 18 handelt es 
sich mithin, wie auch ihre Stellung im Gesetz ver-
deutlicht, nicht um Übergangsvorschriften, sondern 
um einen wesentlichen Bestandteil des materiellen 
Gesetzesinhalts. 

Zu § 16 
Das Land Baden-Württemberg hat in den Aus-

schußberatungen angeregt, in Absatz 3 die Län-
der zu ermächtigen, alle auf Grund der Landes-
wassergesetze zulässigen Benutzungen den in Ab-
satz 1 genannten alten Rechten und alten Befug-
nissen gleichzustellen. Das Land befürchtet erheb-
liche Verwaltungsschwierigkeiten, wenn die bisher 
ohne behördliche Vorprüfung nach den Landes-
wassergesetzen zulässigen Grundwasserbenutzun-
gen künftig einer Erlaubnis oder einer Bewilli-
gung bedürfen. 

Nach Auffassung des Ausschusses wäre ein so-
weit gehender Vorbehalt mit der Zielsetzung des 
Entwurfs unvereinbar. Er könnte insbesondere die 
wasserwirtschaftlich unumgängliche Erfassung der 
bestehenden Grundwasserbenutzungen gefährden 
und zu unerträglicher Rechtsungleichheit inner-
halb der Länder führen. Der Ausschuß verkennt 
dabei nicht, daß die Überleitung der bestehenden 
Wasserbenutzungen für die Länder eine erhebliche 
Verwaltungsarbeit erfordert, wenngleich landes-
rechtlich für die Erteilung der Erlaubnis für be-
stehende Wasserbenutzungen ein vereinfachtes 
Verfahren vorgesehen werden kann. Diese Ver-
waltungsarbeit ist jedoch im Interesse des Wasser-
haushalts erforderlich; sie wird durch die vom 
Ausschuß zu § 18 vorgesehene Fristverlängerung 
auf 5 Jahre erleichtert. 

Der Ausschuß empfiehlt daher, § 16, abgesehen 
von der schon an anderer Stelle erwähnten Strei-
chung des Absatzes 5 unverändert anzunehmen. 

Zu § 17 
Der Ausschuß schlägt vor, die in Absatz 2 vor-

gesehene Anmeldefrist von zwei Jahren im Inter-
esse größerer Rechtssicherheit auf drei Jahre zu 
verlängern. Im übrigen empfiehlt der Ausschuß 
die Annahme der Regierungsvorlage. 

Zu § 18 
Der Ausschuß spricht sich für eine Verlängerung 

der in Absatz 1 an zwei Stellen genannten Frist 
von zwei Jahren auf fünf Jahre aus. Diese Ver-
längerung des Zeitraumes, innerhalb dessen die in 
§ 18 genannten Wasserbenutzungen noch ohne eine 
Erlaubnis oder Bewilligung ausgeübt werden dür-
fen, kann wasserwirtschaftlich hingenommen wer-
den und wird den Betroffenen die Anpassung an 
die neue Rechtslage erleichtern. 

Zu § 21 

Seinen Änderungsvorschlägen zu den §§ 6 und 
12 entsprechend, hält der Ausschuß es für not-
wendig, auch im Rahmen des in § 21 geregelten 
Ausgleichsverfahrens die Belange der öffentlichen 
Wasserversorgung besonders hervorzuheben. Im 
übrigen empfiehlt er die Annahme der Vorschrift 
in der vom Bundesrat vorgeschlagenen und von 
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der Bundesregierung gebilligten Fassung. Er geht 
davon aus, daß die in dieser Fassung vorgesehenen 
Ausgleichszahlungen dort, wo sich die Beschrän-
kung von Bewilligungen oder alten Rechten im 
Ausgleichsverfahren als entschädigungspflichtige 
Maßnahme darstellt, als Entschädigungen zu lei-
sten sind. Die nähere Ausgestaltung kann den 
Ländern überlassen bleiben. 

Für die vom Bundesrat in Ergänzung des § 21 
vorgeschlagene Bestimmung über die Begründung 
von Zwangsrechten zur Mitbenutzung von Anla-
gen vermag sich der Ausschuß nicht auszuspre-
chen. Für Zwangsrechte zur Mitbenutzung von 
Wasserbenutzungsanlagen kann auch außerhalb 
des Ausgleichsverfahrens ein Bedürfnis bestehen. 
Die Regelung solcher Zwangsrechte sollte ganz den 
Ländern überlassen werden, zumal zweifelhaft ist, 
ob die vom Bundesrat vorgeschlagene Bestimmung 
durch die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes 
aus Artikel 5 Nr. 4 GG gedeckt ist. 

Zu § 23 
§ 23 behandelt die für den Schutz der öffent-

lichen Wasserversorgung besonders bedeutsamen 
Wasserschutzgebiete. Er füllt damit eine immer 
empfindlicher werdende Lücke des Landeswasser-
rechts aus. 

Der Ausschuß schlägt vor, einer Anregung aus 
Kreisen der Landwirtschaft entsprechend, in § 23 
Nr. 2 ausdrücklich vorzusehen, daß die Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten von Grundstücken in 
Wasserschutzgebieten auch zur Duldung von Maß-
nahmen zur Beobachtung des Bodens verpflichtet 
werden können. 

Im übrigen empfiehlt er, die Vorschrift mit 
einer redaktionellen Änderung des Absatzes 3, die 
durch den Fortfall der §§ 13 und 16 Abs. 5 bedingt 
ist, sowie mit der schon an anderer Stelle begrün-
deten Streichung des § 23 Abs. 4 in der Fassung 
der Regierungsvorlage anzunehmen. 

Zu § 24 
Im Hinblick auf Artikel 14 GG regelt § 24 Art 

und Ausmaß der nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
zu leistenden Entschädigung. 

Der Ausschuß empfiehlt, die in Absatz 1 enthal-
tene Bestimmung des Ausmaßes der Entschädi-
gung unter Wahrung der Grundgedanken der Re-
gierungsvorlage umzugestalten. Nach der Regie-
rungsvorlage ist die Entschädigung grundsätzlich 
nach dem im Zeitpunkt der behördlichen Verfü-
gung gezogenen Nutzungen zu bemessen. Ledig-
lich bei Grundstücken ist bei der Bemessung der 
Entschädigung neben dem Nutzungswert der ge-
meine Wert heranzuziehen, soweit er höher als der 
Nutzungswert ist. Die Bemessung der Entschädi-
gung nach dem Nutzungswert kann aber auch in 
anderen Fällen als bei der Entschädigung für 
Grundstücke zu unbefriedigenden Ergebnissen 
führen, etwa wenn im Zeitpunkt der behördlichen 
Verfügung keine Nutzungen gezogen werden. 

Nach dem Vorschlag des Ausschusses soll die 
Vorschrift durch den Grundsatz eingeleitet wer-
den, daß die Entschädigung den eintretenden Ver-
mögensschaden angemessen auszugleichen hat. Als 
Richtlinie für den angemessenen Ausgleich wird 
für den Fall, daß zur Zeit der behördlichen Ver-
fügung Nutzungen gezogen werden, das Maß der 
Beeinträchtigung dieser Nutzungen bestimmt. Aus 

dieser grundsätzlichen Richtlinie kann auch für die 
Fälle, in denen im Zeitpunkt der behördlichen 
Verfügung keine Nutzungen gezogen werden, der 
angemessene Ausgleich abgeleitet werden. Im übri-
gen ist auch nach der vom Ausschuß vorgeschlage-
nen Fassung der gemeine Wert von Grundstücken 
zu berücksichtigen, soweit er höher als der Nut-
zungswert ist. Auf Grund der vom Ausschuß emp-
fohlenen Streichung des § 13 besteht für den letz-
ten Satz des Absatz 1 der Regierungsvorlage kein 
Bedürfnis mehr. 

Der Ausschuß empfiehlt, den Absatz 2 der Re-
gierungsvorlage unverändert anzunehmen. 

Zu § 25 

In § 25 schlägt der Ausschuß — wie schon an 
anderer Stelle erwähnt — vor, die Absätze 2 und 3 
zu streichen. Hingegen hält er die  vom Bundesrat 
empfohlene Streichung des Absatz 4 in Überein-
stimmung mit der Bundesregierung nicht für ge-
rechtfertigt. Er schließt sich der Stellungnahme 
der Bundesregierung zu den Änderungsvorschlä-
gen des Bundesrates insoweit an. 

Die für die Streichung des Absatz 2 maßgebende 
Erwägung, daß die Behördenzuständigkeit für die 
Überwachung von Wasserbenutzungen im Wasser-
haushaltsgesetz nicht geregelt werden sollte, be-
dingt die vom Ausschuß angeregten Fassungsände-
rungen der Absätze 1 und 4. 

Im übrigen wird vorgeschlagen, die Regierungs-
vorlage unverändert anzunehmen. 

Zu § 25 a  

Der vom Ausschuß eingefügte § 25 a sieht eine 
Gefährdungshaftung für Änderungen der Beschaf-
fenheit des Wassers vor. 

In gewissem Umfang tragen bereits die be-
stehenden Landeswassergesetze dem Gedanken 
Rechnung, daß mit einer Verunreinigung von Ge-
wässern eine erhebliche Gefährdung Dritter ver-
bunden ist. Sie sehen Verschärfungen der Haftung 
des Verunreinigers teils in Form einer Gefähr-
dungshaftung, teils in  Form einer Verschuldens-
haftung mit Umkehrung der Beweislast vor. Die 
ständig wachsenden Gefahren aus der Verunreini-
gung der Wasserläufe und des Grundwassers 
zwingen zu einer Ausdehnung und Verschärfung 
der Haftung. Grundsätzlich muß die Verunreini-
gung eines Gewässers und jede sonstige nachtei-
lige Veränderung des Wassers als besonders ge-
fährliche Handlung angesehen werden, die nach 
den Grundsätzen der Gefährdungshaftung auch 
ahne Verschulden zum Ersatz entstandener Schä-
den verpflichtet. 

Eine derartige Gefährdungshaftung sieht bereits 
die Regierungsvorlage vor. Sie befindet sich jedoch 
an zwei verschiedenen Stellen des Entwurfs (§ 29 
Abs. 3, § 39 Abs. 3), getrennt für oberirdische Ge-
wässer und für das Grundwasser. Der Ausschuß 
hält es rechtstechnisch für zweckmäßig, diese bei-
den Bestimmungen der Regierungsvorlage zu einer 
Vorschrift zusammenzuziehen und in  den  Teil des 
Gesetzes zu übernehmen, der die für oberirdische 
Gewässer und für das Grundwasser gemeinsamen 
Bestimmungen enthält. Er empfiehlt ferner, eine 
Erweiterung der Haftung nach zwei Richtungen. 

Nach der Regierungsvorlage soll die Haftung 
nur eingreifen, wenn in ein Gewässer Stoffe ein-
gebracht oder eingeleitet werden und hierdurch 
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einem anderen Schaden zugefügt wird. Nach Auf-
fassung des Ausschusses soll darüber hinaus jeder,  
der auf ein Gewässer derart einwirkt, daß seine  

physikalische, chemische oder biologische Beschaf-
fenheit verändert wird, für den daraus entstehen-
den Schaden haften. Die  Fassung stellt klar, daß  
nur unmittelbare Einwirkungen auf ein Gewässer,  
nicht Handlungen, die lediglich mittelbar die Be-
schaffenheit des Wassers beeinflussen, die Haftung  

auslösen. Bei der vom Ausschuß vorgeschlagenen  

Ergänzung ist vor allem an  die  radioaktive Beein-
flussung oberirdischer Gewässer oder des Grund-
wassers gedacht.  

Eine Erweiterung der Haftung wird ferner nach  

Auffassung des Ausschusses dadurch notwendig,  

daß unter dem Einbringen und Einleiten von Stof-
fen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes nur das  

bewußte Eindringen oder Einleiten zu verstehen  

ist. Es begründet aber unter Umständen auch das  

Betreiben von Anlagen, aus denen Stoffe ohne Zu-
tun oder gegen den Willen des Inhabers in ein  

Gewässer gelangen, eine erhebliche Gefährdung  
Dritter. So kann die Auslaugung giftiger Abraum-
halden oder der Bruch von Rohrleitungen, die  

durch ein Gewässer führen, die Wasserbenutzung  

durchgreifend schädigen. Auch für diese Fälle er-
scheint es ,angemessen, den Inhaber der Anlage  
ohne Rücksicht auf Verschulden für den ent-
stehenden Schaden haften zu lassen. Die Ersatz-
pflicht ist allerdings auszuschließen, soweit der  

Schaden durch höhere Gewalt verursacht ist. Dies  

geschieht durch den vom Ausschuß vorgeschlage-
nen Absatz 2.  

Zu § 27  
Der Ausschuß billigt die Fassung des Regie-

rungsentwurfs; er empfiehlt jedoch, Absatz 1 durch  
folgenden Satz zu ergänzen: „Die Länder können  

den Eigentümergebrauch ausschließen, soweit er  
bisher nicht zugelassen war." Veranlassung zu  
dieser Ergänzung ist ein Hinweis des Landes  

Baden-Württemberg, daß das badische Wasserrecht  

zwar ein Gewässer-Eigentum, nicht aber einen  

Eigentümergebrauch kenne. Würde § 27 nicht den  
Hinweis enthalten, daß die Länder den Eigen-
tümergebrauch ausschließen können, so könnte  

dies dazu führen, daß auch im badischen Rechts-
gebiet der Eigentümergebrauch eingeführt werden  

müsse. Ein solches Ergebnis kann aber der Bun-
desgesetzgeber nicht wollen.  

Zu § 29  

Gegenüber dem Regierungsentwurf wird eine  

Änderung der Überschrift vorgeschlagen. Sie soll  
lauten: „Einbringen, Lagern und Befördern von  

Stoffen". Die Änderung ist notwendig, weil Ab-
satz 2 durch den Tatbestand der Beförderung von  

Flüssigkeiten und Gasen durch Rohrleitungen er-
gänzt worden  ist.  Andererseits kann in  der Über-
schrift das Wort „Einleiten" wegfallen, weil die  
Vorschrift nach Streichung des Absatz 3 den Tat-
bestand „Einleiten" nicht mehr erwähnt.  

Der Ausschuß empfiehlt ferner, Absatz 2, wie  

schon zur Änderung der Überschrift erwähnt, zu  

ergänzen durch den  Satz:  „Das gleiche gilt für die  
Beförderung von Flüssigkeiten und Gasen durch  

Rohrleitungen.". Der Ausschuß hält es für erfor-
derlich, die der Reinhaltung durch die Beförderung  
von Flüssigkeiten und Stoffen drohenden Gefah-
ren nicht zu übersehen.  

Absatz 3 kann im Hinblick auf die Regelung  
in § 25 a entfallen.  

Zu § 31  

Der Bundesrat  hat  empfohlen, Absatz 1 Satz 2  
mit den Worten zu beginnen: „Die Länder können  

bestimmen,". Die Bundesregierung stimmt in ihrer  

Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen des  

Bundesrates der Empfehlung des Bundesrates zu—
Drucksache 2072 Seiten 43 bis 48 —. Der Ausschuß  
nahm § 31 in dieser veränderten Fassung an. Nach  
seiner Auffassung bedarf es keiner Klarstellung,  

daß auch der Bund im Rahmen seiner Gesetz-
gebungskompetenz Gesetze auf dem Gebiet der  
Unterhaltung erlassen kann. 

 
Zu § 32  

Inhalt und Zweck der Bestimmung ist die Sta-
tuierung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung  

zur Unterhaltung der Gewässer. Zur Erzwingung  
dieser Pflicht dient die in Absatz 2 angesprochene  
Ersatzvornahme. Bei der Regelung des Absatz 2  
handelt es sich nicht um eine Verfahrensvorschrift,  

sondern um eine Norm materiell-rechtlichen In-
halts. Entgegen dem Regierungsentwurf erscheint  

es dem Ausschuß jedoch zweckmäßig, in Absatz 2  

eine Aufzählung derjenigen Stellen vorzunehmen,  

die die Ersatzvornahme ausführen sollen. Der Aus-
schuß ist der Auffassung, daß dies nur Gebiets-
körperschaften, Wasser- und Bodenverbände oder  
gemeindliche Zweckverbände sein können. Er  
schlägt vor, erst diese Pflichtigen ausdrücklich zu  
nennen.  

Zu § 33  

Der Ausschuß empfiehlt, die in Absatz 2 enthal-
tenen Worte „im Interesse der Unterhaltung" zu  

ersetzen durch den Satz „soweit es für die Unter-
haltung erforderlich ist". Damit soll klargestellt  

werden, daß eine Bepflanzung der Ufer von seiten  

der Anlieger nur geduldet werden muß, soweit sie  

zur Unterhaltung eines Gewässers wirklich not-
wendig ist. Die von der Bundesregierung gewählte  

Fassung würde nach Auffassung des Ausschusses  
Eingriffe in Uferstreifen in einer Ausdehnung er-
möglichen, die vermieden werden muß.  

Zu § 34  

Der Ausschuß regt an, § 34 mit der schon an  
anderer Stelle begründeten Streichung des Ab-
satz 4 nach der Regierungsvorlage anzunehmen.  

Zu § 37  

Der Ausschuß empfiehlt, die Tatbestände des  
Absatz 1 und des Absatz 2 Nr. 2 um die Begriffe  

„Entnehmen und Ableiten" zu erweitern, in Ab-
satz 1 und in Absatz 2 Nr. 2 vor den einzelnen Be-
griffen (Entnehmen, Zutagefördern usw.) den Arti-
kel nur zum ersten Tatbestand zu setzen, ihn im  
übrigen aber aus sprachlichen Gründen fortzulas-
sen, endlich Absatz 1 Nr. 1 wie folgt zu fassen:  

„1. für den Haushalt, für den landwirtschaft-
lichen Hofbetrieb, für das Tränken von Vieh  
außerhalb des Hofbetriebes oder in geringen Men-
gen zu einem vorübergehenden Zweck,".  

Zu dieser Empfehlung kommt der Ausschuß in  
der Erwägung, daß gerade bei der Entnahme von  
Grundwasser zu vorübergehenden Zwecken die  

Gefahr eines übergroßen Eingriffes droht, wäh-
rend andererseits die gleiche Gefahr bei der Ver-
wendung von Grundwasser für den Haushalt, für  
den landwirtschaftlichen Hofbetrieb und für das  
Tränken von Vieh außerhalb des Hofbetriebes  

nicht besteht. Die in der Regierungsvorlage vorge- 
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nommene Bezugnahme der „geringen Mengen" auf 
alle in Nummer 1 angesprochenen Verbraucher 
dürfte nicht erforderlich sein. Die Ergänzung der 
Tatbestände des Absatz 1 und Absatz 2 Nr. 2 um 
die Begriffe Entnehmen und Ableiten ist notwen-
dig, weil auch § 3 Abs. 1 Nr. 6 um diese Tatbe-
stände erweitert worden ist. 

Zu § 39 

Zu Absatz 1 schlägt der Ausschuß vor, das Wort 
„Einbringen" zu streichen. Er geht hierbei von den 
gleichen Erwägungen, die für die vom Ausschuß 
empfohlene Fassungsänderung des § 3 Abs. 1 Nr. 5 
maßgebend waren, aus. 

Ferner empfiehlt er die Streichung des Ab-
satzes 3, da die Vorschrift durch § 25 a ersetzt 
wird. 

Zu § 40 
Der Ausschuß schließt stich hier der Empfehlung 

des Bundesrates, der auch die Bundesregierung in 
 ihrer Stellungnahme zu den Empfehlungen des 

Bundesrates zugestimmt hat, an, die Worte „durch 
die für das Wasser zuständige Behörde" zu strei-
chen — Drucksache 2072 Seiten 44 bis 49 —. Es 
kann den Ländern überlassen bleiben, diejenige 
Behörde zu bestimmen, die die Überwachung 
ausübt. 

Zu § 41  
Der Ausschuß schlägt vor, die Vorschrift des § 41 

unter der schon an anderer Stelle begründeten 
Streichung des Absatz 4 nach der Regierungsvor-
lage anzunehmen. 

Zu § 42 
Der Ausschuß empfiehlt, in Absatz 2 Nr. 4 die 

dort aufgeführten Pegelschutzgebiete zu streichen. 
Die Streichung ist erforderlich, da die allgemeine 
Bestimmung über Pegelschutzgebiete (§ 36) ge-
strichen worden ist. 

Die darüber hinaus vorgeschlagene Streichung 
des § 42 Abs. 3 ist bereits an anderer Stelle be-
gründet worden. 

Zu § 43 
Bei den Straf- und Bußgeldbestimmungen des 

Entwurfs hat sich dier Ausschuß vor allem um 
aine schärfere Abgrenzung des mit Strafe bedroh-
ten kriminellen Unrechts von idem nur unter Buß-
geldandrohung gestellten Verwaltungsunrecht be-
müht. Er befand sich dabei in Übereinstimmung 
mit dem Bundesrat, der insbesondere eine be-
trächtliche Einengung der in § 43 mit Strafe be-
drohten Handlungen zugunsten einer Erweiterung 
der Bußgeldbestimmungen vorgeschlagen hat. In 
der Tat erfaßt § 43 in der Fassung der Regierungs-
vorlage auch Bagatellfälle, bei denen ein kriminel-
ler Unrechtsgehalt zweifelhaft sein kann. § 43 
Abs. 1 Nr. 1 stellt in  der Regierungsfassung das 
vorsätzliche unbefugte Einbringen oder Einleiten 
von Stoffen in ein Gewässer unter Strafe ohne 
Rücksicht darauf, ob eine schädliche Verunreini-
gung eintritt. Der Ausschuß schlägt vor, den Tat-
bestand auf die Fälle einzuengen, in denen tatsäch-
lich eine schädliche Verunreinigung des Gewässers 
oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner 
Eigenschaften herbeigeführt wird. Durch dieses 
weitere Tatbestandmerkmal wird die Vorschrift 
auf die wirklich schwerwiegenden Angriffe gegen 
das zu schützende Rechtsgut, die Reinheit des 

Wassers, beschränkt und werden unschädliche 
Bagatellfälle ausgeschieden. 

Absatz 1 Nr. 2 und 3 der Regierungsvorlage stel-
len getrennt für oberirdische Gewässer und für das 
Grundwasser bestimmte Formen des Lagern und 
Ablagerns von Stoffen, beim Grundwasser auch 
bestimmte Formen des Befördern von Flüssigkei-
ten und Gasen durch Rohrleitungen unter Straf-
androhung. Bei oberirdischen Gewässern soll nach 
der Regierungsvorlage dier  Straftatbestand erfüllt 
sein, wenn die Gefahr herbeigeführt wird, daß die 
gelagerten oder abgelagerten Stoffe in ein Gewäs-
ser hineingeschwemmt werden oder hineinfallen, 
beim Grundwasser, wenn eine schädliche Verunrei-
nigung des Grundwassers oder eine sonstige nach-
teilige Veränderung seiner Eigenschaften zu besor-
gen ist. Der Ausschuß schlägt vor, das Befördern 
von Flüssigkeiten und Gasen durch Rohrleitungen 
auch bei oberirdischen Gewässern in den Straftat-
bestand einzubeziehen. Das entspricht der zu § 29 
Abs. 2 empfohlenen Erweiterung. Er regt ferner 
an, die Strafandrohung sowohl bei oberirdischen 
Gewässern wie auch beim Grundwasser nicht 
schon eingreifen zu lassen, wenn die Gefahr einer 
Verunreinigung von Gewässern besteht oder wenn 
eine solche Verunreinigung zu besorgen ist, son-
dern erst, wenn sie tatsächlich eintritt. Diese Ein-
schränkung soil ebenso wie die Änderung der 
Nummer 1 Bagatellfälle ausscheiden und den 
Straftatbestand auf wirklich schwerwiegende 
Angriffe gegen die Reinheit des Wassers beschrän-
ken. 

Da hiernach der gleiche Straftatbestand für 
oberirdische Gewässer und für das Grundwasser 
gilt, können die Nummern 2 und 3 der Regierungs-
vorlage zu einer Bestimmung zusammengezogen 
werden. 

Der Ausschuß empfiehlt schließlich, in Nummer 1 
die Kollisionsnorm („ ... sofern nicht andere Vor-
schriften eine höhere Strafe vorsehen") als über-
flüssig zu streichen. 

Zu § 44 

§ 44 stellt die ,in § 43 aufgeführten Handlungen 
unter schärfere Strafandrohung, wenn durch die 
Tat das Leben oder die Gesundheit anderer gefähr-
det wird. Der Ausschuß empfiehlt die unver-
änderte Annahme der Regierungsvorlage. 

Zu § 44 a  
§ 44a entspricht — abgesehen von einer sprach-

lichen Änderung in  Absatz 4, die  der  Anpassung 
an das Strafgesetzbuch dient —, dem § 47 der Re-
gierungsvorlage. Der Ausschuß empfiehlt jedoch, 
den § 47 der Regierungsvorlage im Interesse einer 
Zusammenf a ssung der Strafbestimmungen (§§ 43 
bis 44 a) einerseits, der Bußgeldbestimmungen 
(§§ 45, 46) andererseits, hinter § 44 einzufügen. 

Zu § 45 
§ 45 Abs. 1 Nr. 1 der Regierungsvorlage bedroht 

nur das unbefugte Entnehmen von Wasser als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße. Der Bun-
desrat hat bereits darauf hingewiesen, daß auch 
andere Formen der unbefugten Benutzung eines 
Gewässers als Verwaltungsunrecht behandelt und 
in die Vorschrift einbezogen werden sollten. Er hat 
gebeten, auch das unbefugte Aufstauen sowie das 
unbefugte Ablassen aufgestauten Wassers mit 
Geldbuße zu ahnden. Der Ausschuß ist darüber 
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hinaus der Auffassung, daß jede Benutzung eines 
Gewässers, die unbefugt oder unter Nichtbefolgen 
einer Auflage vorgenommen wird, sowie jeder Ver-
stoß gegen die Verbotsvorschriften des § 29 und 
des § 39 Abs. 2 als Ordnungswidrigkeit behandelt 
werden muß. Er glaubt, daß nur auf diesem Wege 
der Verwaltung hinreichende Handhaben für die 
Bekämpfung unbefugter Eingriffe in die Ordnung 
des Wasserhaushalts zur Verfügung gestellt wer-
den. Die vom Ausschuß vorgeschlagene Fassung der 
Nr. 1 entspricht dieser Zielsetzung. 

Hinsichtlich der Nummern 2 bis 5 empfiehlt der 
Ausschuß Fassungsänderungen, die zum Teil An-
regungen des Bundesrates entsprechen. Er schlägt 
vor, in den Nummern 2, 3 und 5 die Kollisions-
norm als überflüssig zu streichen. Ferner empfiehlt 
er, in den Nummern 2 und 3 die  Worte „auf die 
Vorschriften dieses Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten" im Interesse größerer Klarheit zu ersetzen 
durch „auf diese Bußgeldbestimmung". Am Schluß 
der Nr. 4 ist aus sprachlichen Gründen „oder" ein-
gefügt worden. 

Hinsichtlich der Absätze 2 und 3 schlägt der Aus-
schuß die Annahme der Regierungsvorlage mit der 
Maßgabe vor, daß in Absatz 3 aus sprachlichen  
Gründen „nach" durch „in"  ersetzt wird. 

Zu § 46  

§ 46 der Regierungsvorlage bedroht die vorsätz-
liche oder fahrlässige Geldbuße bis zu 10 000 DM. 
Der Ausschuß empfiehlt, einer von der Bundes-
regierung gebilligten Anregung des Bundesrates 
entsprechend, bei der nur fahrlässigen Verletzung 
der Aufsichtspflicht den Höchstbetrag der Geld-
buße auf 5000 DM herabzusetzen. Dadurch sollen 
die Höchstsätze der Geldbuße je nach dem Maß der 
Schuld des Täters unterschiedlich bestimmt und 
den Höchstsätzen des § 45 angeglichen werden. 
Demgemäß empfiehlt der Ausschuß. in Absatz 1 
die Worte „oder fahrlässig" zu streichen und die 
nur fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht in 
einem neu einzufügenden Absatz 2 mit  Geldbuße 
zu bedrohen. 

Der Ausschuß schlägt ferner vor, in Absatz 1 zur 
Anpassung an die Fassung des § 5 WStG 1954 vor 
den Worten „gegen diese eine Geldbuße" einzu-
fügen „auch". Im Interesse größerer Klarheit wird 
ferner vorgeschlagen, in Absatz 1 die Worte „Wird 
eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 45" zu 
ersetzen durch „Wird eine durch § 45 mit Geldbuße 
bedrohte Handlung" zu ersetzen. 

Zu § 48  
In Übereinstimmung mit der Regierungsvorlage 

empfiehlt der Ausschuß, das in Absatz 1 Nr. 1 
 genannte Gesetz zur Einschränkung der Rechte am 

Wasser vom 19. März 1935 außer Kraft zu setzen. 
Der Bundesrat hat hiergegen keine Einwendungen 
erhoben. Die Außerkraftsetzung ist notwendig, 
weil der Entwurf des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts die Wasserbenutzungsformen neu 
regelt und auch Bestimmungen über das  Fort-
bestehen der alten Rechte und der alten Befug-
nisse trifft. 

Auch die in Absatz 1 Nr. 3 erwähnte kriegs-
bedingt gewesene Verordnung über vordringliche 
Aufgaben der Wasser- und Energiewirtschaft vom 
30. März 1944 und die hierzu ergangene Durchfüh-
rungsverordnung vom gleichen Tage ist überflüs-
sig geworden. Sie wird ersetzt durch die in § 41 

des Entwurfs enthaltenen Vorschriften über was-
serwirtschaftliche Rahmenpläne. Der Ausschuß 
empfiehlt deshalb die Außerkraftsetzung der Ver-
ordnung. Der Bundesrat hat hiergegen keine Ein-
wendungen erhoben. 

Das gleiche gilt für die  in  Absatz 1 Nr. 2, 4 und 5 
aufgeführten Verordnungen. Auch sie waren 
kriegsbedingt und haben an sich schon mit der 
Stabilisierung der Wirtschaft ihre Bedeutung ver-
loren.  

Der Ausschuß empfiehlt endlich die Annahme 
des Absatz 2 der Regierungsvorlage, nämlich die 
Streichung der Worte „Stauanlagen für Wasser-
triebwerke" in § 16 Abs. 2 der Gewerbeordnung 
und die Streichung des Absatzes 1 des § 23 des glei-
chen Gesetzes. Die Genehmigung von Anlagen 
gemäß § 16 Abs. 2 der  Gewerbeordnung hat die 
Entstehung von Wasserbenutzungsbefugnissen zur 
Folge. Die Entstehung solcher Befugnisse fußt aber 
künftighin ausschließlich auf den Bestimmungen 
des Entwurfs des Gesetzes zur Ordnung des Was-
serhaushalts. Die einheitliche Ordnung des Was-
serhaushalts zwingt zur Streichung der Worte 
„Stauanlagen für Wassertriebwerke". Erfolgt aber 
diese Streichung, so muß zwangsläufig ,die mit § 16 
Abs. 2 der Gewerbeordnung korrespondierende 
Bestimmung des § 23 Abs. 1 gestrichen werden. 

Zu § 50  
Die in dieser Bestimmung verwendete Formu-

lierung entspricht der seit Inkrafttreten des Drit-
ten Überleitungsgesetzes vom 4. Juni 1952 üblichen 
Berlin-Klausel. 

Zu§ 51  
Der Entwurf des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushalts ist Rahmenrecht. Er zwingt die 
Länder zu seiner Ausfüllung. Diese müssen des-
halb in der Lage sein,  in  einem angemessenen Zeit-
raum ihre Wassergesetze auf die Rahmenbestim-
mungen des Bundesgesetzes auszurichten. Der Aus-
schuß ist nach eingehender Prüfung zu der Auffas-
sung gelangt, daß hierzu der in § 51 angesetzte  
weitgesteckte Termin des Inkrafttretens des Ge-
setzes ausreichend ist. Er empfiehlt, den genannten 
Termin zu beschließen. 

Bonn, den 23. Mai 1957 

Jacobi  
Berichterstatter  

Anlage 7 	 Drucksache 3441  

Schriftlicher Bericht  
des Ausschusses für Arbeit (27. Ausschuß) über 
den von den Fraktionen der CDU/CSU, SPD, GB/  
BHE und dem Abgeordneten Walter eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergän-
zung des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und  
Arbeitslosenversicherung (Drucksache 3349). 

Berichterstatter: Abgeordneter Varelmann  
1. Das Hauptanliegen des Gesetzentwurfs liegt 

in § 1 Nr. 1. Es handelt sich dabei um folgenden 
Sachverhalt: 

Die Versicherungspflicht in der Arbeitslosenver-
sicherung ist seit jeher abhängig von der Ver- 
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sicherungspflicht in der Krankenversicherung so-
wie bei Angestellten, die wegen der Höhe ihres 
Jahresarbeitsverdienstes nicht krankenversiche-
rungspflichtig sind, von der Versicherungspflicht 
in der Angestelltenversicherung. Daran ist auch 
bei der Neugestaltung des AVAVG durch das Ge-
setz zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes 
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-
sicherung vom 23. Dezember 1956 (BGBl. I  S.1018), 
das am 1. April 1957 in Kraft getreten ist, festge-
halten worden. 

Demzufolge sind mit der Heraufsetzung der Ver-
sicherungspflichtgrenze in der Angestelltenver-
sicherung von 9000 auf 15 000 DM Jahresarbeits-
verdienst durch das Angestelltenversicherungs

-

Neuregelungsgesetz vom 23. Februar 1957 (BGBl. I 
S. 88) die Angestellten mit Monatsentgelten zwi-
schen 750 DM und 1250 DM nicht nur angestell-
ten-, sondern automatisch auch arbeitslosenver-
sicherungspflichtig geworden. Dieses Ergebnis war 
bei der Verabschiedung des Gesetzes zur Ände-
rung und Ergänzung des AVAVG vom 23. Dezem-
ber 1956 vorauszusehen und ist durch die Entschei-
dung des Hohen Hauses, die Arbeitslosenversiche-
rungspflicht der Angestellten auch in Zukunft wie 
bisher mit  der Angestelltenversicherungspflicht zu 
koppeln, im voraus bejaht worden. 

Das Angestelltenversicherungs-Neuregelungsge-
setz gibt in § 1 seiner Übergangsvorschriften den 
Angestellten das Recht, die Befreiung von der An-
gestelltenversicherungspflicht zu beantragen, die 
1. erst auf Grund dieses Gesetzes angestelltenver-

sicherungspflichtig werden, d. h. ein Monats-
entgelt zwischen 750 DM und 1250 DM haben, 
und 

2. entweder bis 31. Mai 1957 das 50. Lebensjahr 
vollendet oder einen Lebensversicherungsver-
trag abgeschlossen haben, für den sie minde-
stens soviel aufwenden, wie sie Beiträge zur 
Angestelltenversicherung zu zahlen hätten. 

Der  besondere Personenkreis, der von dieser 
Möglichkeit der Befreiung von der Angestellten-
versicherungspflicht Gebrauch macht, tut dies 
allein aus Gründen versorgungsrechtlicher Art. Er 
unterscheidet sich aber in bezug auf das Risiko der 
Arbeitslosigkeit in nichts von dem allgemeinen 
Personenkreis, der durch die Heraufsetzung der 
Angestelltenversicherungspflichtgrenze nunmehr 
in der Angestellten- und damit zugleich auch in 
der Arbeitslosenversicherung versicherungspflich-
tig geworden ist oder später werden wird. Die Bei-
behaltung der Koppelung der Arbeitslosenver-
sicherungspflicht der Angestellten an die Ange-
stelltenversicherungspflicht beruht nach dem Ge-
setz zur Änderung und Ergänzung des AVAVG 
vom 23. Dezember 1956 auf der Überlegung, daß 
Angestellte mit Entgelten bis zur Höhe der Ange-
stelltenversicherungspflichtgrenze des Arbeits-
losenversicherungsschutzes bedürfen, wobei ein 
allgemeiner Hinweis auf die auch heute noch be-
stehende erhebliche Arbeitslosigkeit älterer Ange-
stellter in diesem Zusammenhang genügen mag. 
Des ferneren war hierfür die Überlegung maß-
gebend, daß die Angestellten, die nach der Höhe 
ihres Entgelts angestelltenversicherungspflichtig 
sind, an der Solidargemeinschaft teilnehmen sol-
len, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
durch die Beitragsleistung zur Arbeitslosenver-
sicherung für die Erfüllung aller Auf gab  en 

 nach dem AVAVG gebildet wird. Es ist nicht an

-

gängig, den gleichen Personenkreis in bezug auf 
die Arbeitslosenversicherungspflicht differenziert 
zu behandeln. 

Der Ausschuß war daher mit Mehrheit der Auf-
fassung, daß bei dem Personenkreis, der nur aus 
versorgungsrechtlichen Gründen sich nach Arti-
kel 2 § 1 des Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes auf Antrag von der Angestellten-
versicherungspfiicht befreien läßt, von dem allge-
meinen Grundsatz der Koppelung der Arbeits-
losenversicherungspflicht an die Angestelltenver-
sicherungspflicht abgewichen werden müsse, 
indem hier die Befreiung von der Angestellten-
versicherungspflicht nicht zur Versicherungsfrei-
heit in der Arbeitslosenversicherungspflicht führen 
dürfe. Dieses Ergebnis wird durch die Ergänzung 
des § 56 Abs. 1 Nr. 2 AVAVG erreicht, wie sie 
§ 1 Nr. 1 des Entwurfs vorsieht. 

Die Auffassung einer Minderheit im Ausschuß 
ging demgegenüber dahin, daß kein Anlaß bestehe, 
von dem allgemeinen Grundsatz der Abhängigkeit 
der Versicherungspflicht in der Arbeitslosenver-
sicherung von der in der Angestelltenversicherung 
wegen des hier in Betracht kommenden Personen-
kreises abzugehen, zumal es sich um einen Per-
sonenkreis handele, der nur auf Grund einer 
Übergangsbestimmung des Angestelltenversiche-
rungs-Neuregelungsgesetzes in  Erscheinung trete, 
nämlich soweit er bis zum 31. Dezember 1957 
einen Antrag auf Befreiung von der Angestellten-
versicherungspflicht stelle. Es wurde von der Min-
derheit weiterhin darauf hingewiesen, daß die An-
gestellten ihre Entschlüsse über die  Stellung eines 
Antrages auf Befreiung von der Angestelltenver-
sicherungspflicht und den Abschluß einer Lebens-
versicherung zum Teil unter Berücksichtigung der 
Befreiung von der Arbeitslosenversicherungs-
pflicht getroffen haben. 

2. Der Einfügung eines § 65 a lag folgende Über-
legung zugrunde: 

Die Versicherungsgrenze der Angestelltenver-
sicherung liegt nach dem Angestelltenversiche-
rungs-Neuregelungsgesetz bei 15 000 DM. Dieses 
Gesetz kennt hiervon nur eine Ausnahme: Nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 7 
sind Angestellte auf Binnenschiffen oder deutschen 
Seefahrzeugen auch dann angestelltenversiche-
rungspflichtig, wenn die Jahresarbeitsverdienst-
grenze von 15 000 DM überschritten wird. 

In der knappschaftlichen Rentenversicherung 
ist nach dem Knappschaftsrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetz eine Höchstgrenze von 
15 000 DM nur für leitende Angestellte vorge-
sehen, denen Generalvollmacht oder Prokura er-
teilt ist oder die berechtigt sind, Arbeitnehmer 
selbständig einzustellen und zu entlassen. 

Nachdem der Bundestag im Gesetz zur Ände-
rung und Ergänzung des AVAVG vom 23. Dezem-
ber 1956 den Grundsatz aufgestellt hat, daß die 
Angestellten nur bis zur Grenze der Angestell-
tenversicherungspflicht arbeitslosenversicherungs-
pflichtig sein sollen, ist kein Anlaß erkennbar, von 
diesem Grundsatz bei solchen Angestellten abzu-
weichen, für die, auch hier aus rein versorgungs-
mäßigen Erwägungen, die Angestelltenversiche-
rungspflicht über 15 000 DM hinausgeht. Deshalb 
sieht § 65 a für diesen Personenkreis in der Ar-
beitslosenversicherung Versicherungsfreiheit vor. 
Die Tatsache, daß in der knappschaftlichen Ren- 
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tenversicherung versicherte Angestellte in der 
Arbeitslosenversicherung keinen Beitrag zahlen 
(vgl. Zweiten Schriftlichen Bericht des Ausschusses 
für Arbeit über den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung und Ergänzung des AVAVG - Druck-
sache 2714 — S. 19), wird in diesem Zusammenhang 
nur erwähnt, ist aber nicht entscheidend für die 
Regelung, die vielmehr nur den für die  Arbeits-
losenversicherung vom Hohen Hause festgelegten 
Grundsätzen entsprechen soll; dies ergibt sich im 
übrigen auch daraus, daß die gleiche Regelung für 
die Angestellten auf Binnenschiffen und deutschen 
Seefahrzeugen gelten soll. 

3. Die Ergänzung des § 160 AVAVG entspricht 
einer gleichen Bestimmung in § 1436 Abs. 1 des 
Arbeiterrentenversicherungs - Neuregelungsgesetzes 
und in § 158 Abs. 1 des Angestelltenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes, die für das Gesetz über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
in gleicher Weise benötigt wird. 

4. Die Ergänzung des § 164 ergibt sich zwangs-
läufig aus der Ergänzung des § 56. 

5. Das Gesetz soll nicht rückwirkend in Kraft 
treten, um eine nachträgliche Beitragsleistung zu 
vermeiden. 

Bonn, den 3. Mai 1957 
Varelmann 

Berichterstatter 

Anlage 8 	 zu Drucksache 3379 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Angelegenheiten der inneren 
Verwaltung (8. Ausschuß) über den Entwurf eines 
Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen 
(Drucksachen 2540) und über den von der Fraktion 
der FDP eingebrachten Entwurf eines Gesetzes 
über Ehrensold für Träger höchster Kriegsaus-
zeichnungen des ersten Weltkrieges (Drucksache 
3159 [neu]). 

Berichterstatter: Abgeordneter Massoth 

I. Allgemeines 

Der Deutsche Bundestag hat die Drucksache 2540 
in seiner 162. Sitzung am 3. Oktober 1956 dem Aus-
schuß für Angelegenheiten der inneren Verwaltung 
— federführend — und dem Ausschuß für Ver-
teidigung zur Mitberatung überwiesen. Der Aus-
schuß für Verteidigung hat den Entwurf in der 
Sitzung am 9. Januar 1957, der Ausschuß für An-
gelegenheiten der inneren Verwaltung hat den 
Entwurf abschließend in seiner Sitzung am 3. April 
1957 beraten. Der Ausschuß für Verteidigung be-
schränkte sich dabei auf eine Stellungnahme zu 
den Vorschriften, die sich auf militärische Aus-
zeichnungen beziehen. 

Der Antrag der Fraktion der FDP — Drucksache 
3159 (neu) — wurde dem Ausschuß für Angelegen-
heiten der inneren Verwaltung auf Grund des Be-
schlusses des Deutschen Bundestages in seiner 
197. Sitzung am 14. März 1957 federführend und 
dem Ausschuß für Verteidigung sowie dem Haus-
haltsausschuß zur Mitberatung überwiesen. Er 
wurde vom Ausschuß für Verteidigung in der 
Sitzung am 27. März 1957 und vom federführen

-

den Ausschuß für Angelegenheiten der inneren 
Verwaltung am 22. März 1957 beraten. Beide Aus-
schüsse waren übereinstimmend der Auffassung, 
daß gegen den Entwurf keine Einwendungen zu er-
heben sind, in beiden Ausschüssen sprach sich je-
doch die Mehrheit dafür aus, nicht diese einzelne 
Frage aus dem Komplex des Ordensgesetzes vor-
weg zu regeln, sondern das gesamte Ordensgesetz 
zu verabschieden. Der Haushaltsausschuß hat sich 
zu dem Entwurf nicht geäußert. Die Antragsteller 
haben in den Verhandlungen beider Ausschüsse er-
klärt, daß sie für den Fall der Verabschiedung des 
Ordensgesetzes keinen Wert auf die weitere Verfol-
gung ihres Antrages legen. Der Antrag wurde 
daraufhin nicht mehr beraten und mußte aus for-
mellen Gründen als erledigt abgelehnt werden. 

Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes über 
Titel, Orden und Ehrenzeichen soll, nachdem das 
Grundgesetz das Verbot des Artikels 109 der 
Weimarer Reichsverfassung nicht übernommen 
hat und mit der Stiftung des Bundesverdienst-
ordens die Verleihung von Orden und Ehren-
zeichen durch den Bund bereits wiederaufgenom-
men wurde, für diese Verleihungen eine neue 
Rechtsgrundlage schaffen. Die Neuregelung dieses 
Rechtsgebietes hat sich insbesondere deshalb als 
notwendig erwiesen, weil die bisherigen Rechts-
vorschriften, die fast ausschließlich aus der Zeit 
des nationalsozialistischen Regimes stammen, durch 
die grundlegende Wandlung der staats- und ver-
fassungsrechtlichen Verhältnisse in der Bundes-
republik weitgehend außer Kraft getreten, zum 
Teil ausdrücklich aufgehoben worden sind. Der 
Ausschuß für Angelegenheiten der inneren Ver-
waltung war darüber hinaus mit der Bundesregie-
rung der Auffassung, daß es nicht angehe, Ehrun-
gen, die unser heutiger demokratischer Staat zu 
vergeben hat, auf Gesetze des nationalsozialisti-
schen Regimes und Verordnungen des „Führers 
und Reichskanzlers" zu stützen. 

Ein besonderes Problem stellte sich in diesem 
Zusammenhang mit der Wiederzulassung früher 
verliehener Auszeichnungen, die zum Teil, wie die 
Kriegsauszeichnungen beider Weltkriege, auf 
Grund alliierter Verbote nicht mehr getragen wer-
den durften und die, soweit sie in der Zeit von 
1933 bis 1945 gestiftet wurden, fast alle national-
sozialistische Embleme aufweisen. Auszeichnun-
gen aus der Zeit des nationalsozialistischen Regimes 
konnten im übrigen, darin war sich der Aus-
schuß mit der Bundesregierung einig, auf keinen 
Fall wiederzugelassen werden, soweit sie auf die 
nationalsozialistische Ideologie zurückgehen oder 
gar ein besonderes Eintreten für den Nationalsozia-
lismus belohnen sollten. 

Der Entwurf enthält demgemäß in einem ersten 
Abschnitt Bestimmungen über die Zuständigkeit 
und das Verfahren bei künftigen Verleihungen von 
Titeln, Orden und Ehrenzeichen und über die Ge-
nehmigung der Annahme ausländischer Ehrungen 
und beschäftigt sich in einem zweiten Abschnitt 
mit der Wiederzulassung der früher verliehenen 
Auszeichnungen. Er trifft in weiteren Abschnitten 
Bestimmungen über den Besitznachweis, über die 
Trageweise und den Vertrieb von Orden und 
Ehrenzeichen, sieht in einem besonderen Abschnitt 
die Wiederaufnahme der Zahlung eines Ehrensol-
des an die Träger höchster Kriegsauszeichnungen 
des ersten Weltkrieges vor und schützt Titel, Orden 
und Ehrenzeichen gegen unbefugtes Tragen durch 
entsprechende Strafvorschriften. 
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Dem Ausschuß lagen für die hier zu behandelnde 

Materie, insbesondere zur Frage der Wiederge-
währung eines Ehrensoldes an die Träger höchster 
Kriegsauszeichnungen des ersten Weltkrieges und 
zur Frage der Wiederzulassung früher verliehener 
Auszeichnungen, eine Vielzahl von Zuschriften 
interessierter Einzelpersonen und Verbände vor, 
die zum Gegenstand der Beratungen gemacht wur-
den. Die Vorschläge konnten zum Teil berücksich-
tigt werden. 

II. Im einzelnen 

Soweit im Ausschuß die Regierungsvorlage ge-
billigt worden ist, wird auf die Begründung des 
Gesetzentwurfs — Drucksache 2540 — verwiesen, 
deren Inhalt sich der Ausschuß zu eigen gemacht 
hat. Im einzelnen hat der Ausschuß für Angelegen-
heiten der inneren Verwaltung die aus der an-
liegenden Zusammenstellung ersichtlichen Ände-
rungen im Regierungsentwurf vorgenommen und 
die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs mit fol-
gendem Ergebnis beraten: 

Zu § 1 
Der Ausschuß vermochte sich dem Änderungs-

vorschlag des Bundesrates, in Absatz 2 auch die 
akademischen Grade und die mit einer akade-
mischen Würde verbundenen äußeren Abzeichen 
ausdrücklich aufzuführen, nicht anzuschließen. Er 
war mit der Bundesregierung der Auffassung, daß 
es wenig glücklich wäre, an dieser Stelle Rechts-
gebiete aufzuzählen, auf denen die Befugnisse der 
Länder zwar unberührt bleiben, mit denen sich der 
Gesetzentwurf aber, wie in § 2 Abs. 2 und § 3 
Abs. 3 ausdrücklich gesagt wird, gar nicht befaßt. 

Nach Meinung des Ausschusses wäre anzustre-
ben, daß die Stiftung von Orden dem Bund vorbe-
halten bleibt und daß die Länder sich auf die Stif-
tung von Ehrenzeichen beschränken. Von einer 
entsprechenden Änderung des § 1 Abs. 2 glaubte 
der Ausschuß jedoch absehen zu müssen, da das 
Grundgesetz den Ländern Staatsqualität zuerkennt 
und ihr verfassungsmäßiges Recht, Orden und 
Ehrenzeichen zu stiften und zu verleihen, daher 
durch ein einfaches Gesetz nicht eingeschränkt 
werden kann. 

Zu § 2 
Im Regierungsentwurf ist vorgesehen, daß der 

Bundespräsident die Ausübung seiner Befugnis, 
Titel zu verleihen, anderen Stellen übertragen 
kann. Der Ausschuß war dagegen der Meinung, 
daß die Verleihung von Titeln ausschließlich dem 
Bundespräsidenten vorbehalten werden soll, so-
weit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt 
wird. 

Zu § 4 

Nach übereinstimmender Auffassung des Aus-
schusses stellt die Entziehung eines Titels, Ordens 
oder Ehrenzeichens durch den Bundespräsidenten 
einen Akt der öffentlichen Gewalt dar, durch den 
der Beliehene in seinen Rechten beeinträchtigt 
wird, und der daher der Nachprüfung durch die 
Gerichte unterliegt (Art. 19 Abs. 4 GG). Der Aus-
schuß hält es andererseits mit der Stellung des 
Bundespräsidenten als Staatsoberhaupt nicht für 
vereinbar, daß er unter Umständen gezwungen 
wird, sich für die Entziehung von Titeln, Orden 

und Ehrenzeichen vor den Gerichten zu verant-
worten. Die Klage gegen solche Entziehungsakte 
soll daher gegen den Bundesminister des Innern, 
der die Anordnungen des Bundespräsidenten ge-
genzuzeichnen haben wird, gerichtet werden. Der 
Ausschuß hat sich im übrigen den Vorschlag des 
Bundesrates zu eigen gemacht, daß bei Entziehung 
einer Auszeichnung auch die Verleihungsurkunde 
eingezogen werden soll. Er mißt der Vorschrift des 
§ 4 besondere Bedeutung bei, weil hier die Mög

-

lichkeit gegeben ist, Auszeichnungen, die unter 
dem nationalsozialistischen Regime an Unwürdige 
verliehen worden sind, wieder zu entziehen. Um 
klarzustellen, daß eine Auszeichnung auch dann 
entzogen werden kann, wenn gerade das zu bean-
standende Verhalten den Anlaß der Verleihung 
bildete, also ein zeitlich vor der Verleihung lie-
gendes Verhalten, soll nicht mehr von einem „spä-
teren Verhalten", sondern nur noch von einem 
„Verhalten" als Entziehungsgrund gesprochen 
werden. 

Zu § 5 
Auch die Genehmigung der Annahme eines aus-

ländischen Titels, Ordens oder Ehrenzeichens soll 
nach Ansicht des Ausschusses aus den zu § 4 dar-
gelegten Gründen widerrufen werden können. Für 
die Möglichkeit der Anfechtung eines solchen Wi-
derrufs gilt das gleiche wie bei der Entziehung 
von Titeln, Orden und Ehrenzeichen, d. h. der Wi-
derruf der Genehmigung kann im Verwaltungs-
rechtswege angefochten werden; Anfechtungsgeg-
ner soll aus den gleichen Gründen wie bei § 4 auch 
hier der Bundesminister des Innern sein. 

Zu § 6 
Diese Vorschrift, die sich mit der Zulassung der 

früher verliehenen Auszeichnungen befaßt, war 
Gegenstand eingehender Überlegungen des Aus-
schusses für Angelegenheiten der inneren Verwal-
tung und des Ausschusses für Verteidigung. Der 
Ausschuß für Angelegenheiten der inneren Ver-
waltung glaubte, der von der Bundesregierung ge-
troffenen Auswahl unter den früheren Auszeich-
nungen grundsätzlich zustimmen zu können. Der 
Vorschlag des Ausschusses für Verteidigung, in 
Absatz 1 Nr. 3 nur solche Kriegsauszeichnungen 
wiederzuzulassen, die für Tapferkeit verliehen 
worden sind, fand im Ausschuß für Angelegenhei-
ten der inneren Verwaltung keine Annahme, da 
der hier eingeführte Begriff der Tapferkeit sich 
einer präzisen Definition weitgehend entzieht. Den 
Bedenken, daß z. B. das Kriegsverdienstkreuz viel-
fach unter sehr zweifelhaften Voraussetzungen 
(etwa für „Verdienste" bei der KZ-Bewachung) 
verliehen wurde, ist nach Ansicht des Ausschusses 
für Angelegenheiten der inneren Verwaltung da-
durch Rechnung getragen, daß nunmehr in solchen 
Fällen die Möglichkeit der Entziehung der Aus-
zeichnung durch die vom Ausschuß beschlossene 
Änderung des § 4 einwandfrei klargestellt ist. 

Hinsichtlich der Gestaltung der wiederzugelas-
senen Auszeichnungen aus der Zeit von 1933 bis 
1945 war der Ausschuß der Auffassung, daß im 
Gesetz nicht nur die Entfernung der nationalsozia-
listischen Embleme vorgesehen werden sollte, son-
dern daß darüber hinaus auch ausdrücklich fest-
gelegt werden sollte, daß an Stelle des schwarz-
weiß-roten Bandes, soweit die Auszeichnungen an 
einem solchen Bande getragen wurden, nunmehr 
ein Band in den Farben der Bundesrepublik 
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schwarz-rot-gold getragen werden soll. Damit soll 
auch hier allen Tendenzen, die auf ein Wiederauf-
leben der Farben schwarz-weiß-rot gerichtet sind, 
entgegengewirkt werden. Ein weiterer Antrag, die 
Muster der geänderten Auszeichnungen als Anlage 
zu dem Gesetz zu veröffentlichen, fand nicht die 
Zustimmung der Mehrheit des Ausschusses. 

Ein besonderes Problem bilden die Auszeichnun-
gen ehemals verbündeter Länder im zweiten Welt-
krieg. Auch diese sollen von Unwürdigen nicht ge-
tragen werden können. Der Ausschuß hat daher 
auch hier die Möglichkeit des Widerrufs der allge-
mein erteilten Annahmegenehmigung vorgesehen 
(Absatz 3). 

Zu §9 
Nach § 9 Abs. 1 soll allen, die infolge der Kriegs- 

und Nachkriegsereignisse ihre ursprünglichen Ver-
leihungsurkunden oder Besitzzeugnisse verloren 
haben, die Möglichkeit eingeräumt werden, sich 
eine Ersatzurkunde zu verschaffen. Der Ausschuß 
für Angelegenheiten der inneren Verwaltung war 
in Übereinstimmung mit dem Ausschuß für Ver-
teidigung der Meinung, daß auch den Inhabern 
von Auszeichnungen der beiden Weltkriege diese 
Möglichkeit nicht verschlossen werden sollte. 

Die Ausgestaltung des Verfahrens bei der Aus-
stellung von Ersatzurkunden soll einer Rechtsver-
ordnung des Bundesministers des Innern überlas-
sen werden, der alsdann Gelegenheit hat, die Ein-
zelheiten des Verfahrens mit den Ländern abzu-
stimmen. 

Zu § 10 
Um eine zusätzliche Belastung der Verwaltungs-

stellen mit der Ausstellung von Ersatzurkunden 
soweit wie möglich zu vermeiden, sollen über die 
im Regierungsentwurf vorgesehene Regelung hin-
aus für alle vor dem 8. Mai 1945 verliehenen Aus-
zeichnungen erleichterte Möglichkeiten des Besitz-
nachweises gelten. Für alle diese Auszeichnungen 
soll der Bundesminister des Innern bestimmen 
können, daß andere Bescheinigungen — von Stel-
len des Bundes (Bundesarchiv, WASt) und der 
Länder — als ausreichender Besitznachweis gelten. 
Soweit solche Bescheinigungen von Stellen des 
Bundes auszustellen sind, bestand die Notwendig-
keit, die Möglichkeit der Gebührenerhebung im 
Gesetz ausdrücklich vorzusehen, da der Bund über 
keine allgemeine Gebührenordnung verfügt. 

Zu § 11 

Die Bestimmung, daß den Trägern der höchsten 
Kriegsauszeichnungen des ersten Weltkrieges, die 
bis zum Zusammenbruch im Jahre 1945 einen 
Ehrensold erhielten, wieder ein Ehrensold gewährt 
werden soll, fand die einmütige Billigung des Aus-
schusses für Angelegenheiten der inneren Verwal-
tung und des mitberatenden Ausschusses für Ver-
teidigung. Um alle Auszeichnungen zu erfassen, 
mit denen vor 1945 ein Ehrensold verbunden war, 
mußte nicht nur auf den Erlaß vom 27. August 
1939, sondern auch auf die zu diesem Erlaß ergan-
genen Durchführungsbestimmungen ausdrücklich 
Bezug genommen werden. Außerdem erschien es 
dem Ausschuß notwendig, die Ritter des sächsi-
schen Militär-St. Heinrichs-Ordens und des würt-
tembergischen Militär-Verdienstordens in diese Re-
gelung mit einzubeziehen, da für ihren Ausschluß 
im Jahre 1939 kein überzeugender Grund ersicht-
lich war. Bei den beiden letztgenannten Orden  

wurde nach dem Erlaß vom 27. August 1939 ein 
Ehrensold nur an die Inhaber des Komturkreuzes, 
das nur an Stabsoffiziere verliehen werden konnte, 
gezahlt, während bei den Orden der übrigen Län-
der auch den Inhabern des Ritterkreuzes — die 
Leutnante und Hauptleute konnten nur das Rit-
terkreuz erhalten — ein Ehrensold gezahlt wurde. 

Der Ausschuß für Angelegenheiten der inneren 
Verwaltung hat sich außerdem den Vorschlag des 
Ausschusses für Verteidigung zu eigen gemacht, 
auch den Inhabern der höchsten österreichischen 
Kriegsauszeichnungen des ersten Weltkrieges, so-
weit sie Deutsche im Sinne des Grundgesetzes 
sind, wieder einen Ehrensold zu gewähren. Da die 
Gewährung des Ehrensoldes grundsätzlich Sache 
des verleihenden Staates, in diesem Falle also 
Österreichs ist, sollen Zahlungen aber nur an die 
Deutschen erfolgen, die ihren Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes haben. 

Zu § 14 

In Absatz 3 dieser Bestimmung, gegen die im 
übrigen keine Einwendungen erhoben wurden, ist 
eine Änderung lediglich als Folge der Änderung 
des § 10 notwendig geworden. Da nunmehr alle 
vor dem 8. Mai 1945 verliehenen Orden und Ehren-
zeichen ohne Besitzurkunde getragen werden kön-
nen, mußte auch ihr Erwerb ohne Vorlegung eines 
schriftlichen Besitznachweises ermöglicht werden. 

Zu § 15 

Dem Ausschuß erschien entgegen der Regie-
rungsvorlage, die Gefängnis bis zu einem Jahr vor-
sieht, eine Gefängnisstrafe von 3 Monaten für die 
hier normierten Straftatbestände als ausreichend. 

Zu § 16 

Die Änderung des Absatzes 1 Nr. 2 ist ebenfalls 
durch die Änderung des § 10 bedingt. Die Vor-
schrift wurde im übrigen unverändert gebilligt. 

Zu § 17 

Der Ausschuß hat sich den Vorschlag des Bun-
desrates zu eigen gemacht und die Eingangsworte 
dieser Vorschrift aus Gründen der redaktionellen 
Klarstellung geändert. Die als neue Nr. 8 a einge-
fügte Vorschrift war bisher übersehen worden. 
Nr. 10 war zu streichen, da das Gesetz Nr. 154 der 
amerikanischen Militärregierung bereits durch das 
Gesetz Nr. 7 der Alliierten Hohen Kommission vom 
21. September 1949 und durch das Gesetz Nr. 16 
der Alliierten Hohen Kommission vom 16. Dezem-
ber 1949 aufgehoben worden ist. 

Zu § 19 
Der Ehrensold für Träger höchster Kriegsaus-

zeichnungen des ersten Weltkrieges, für den be-
reits in den Haushaltsjahren 1955 und 1956 jeweils 
der Betrag von 1 Mio Deutsche Mark im Bundes-
haushalt ausgebracht war, soll nach der überein-
stimmenden Ansicht des Ausschusses für Angele-
genheiten der inneren Verwaltung und des Aus-
schusses für Verteidigung rückwirkend vom 
1. April 1955 an gezahlt werden. Zu diesem Zwecke 
soll § 11 des Gesetzes bereits mit Wirkung vom 
1. April 1955 in Kraft gesetzt werden. 

Bonn, den 8. April 1957 

Massoth 
Berichterstatter 
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Anlage 9 

Umdruck 1109 

Änderungsantrag der Abgeordneten Mauk, Gib-
bert Kriedemann, Lahr, Elsner und Genossen zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Neunten Ge-
setzes zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes 
(Drucksachen 3511, 2077, 2419, 2611). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 1 Nr. 6 werden  in § 18 Abs. 2 Ziff. 2 
folgende weiteren Buchstaben d und e angefügt: 

„d) bei Vereinigungen von Winzern zur gemein-
samen Kelterung und Verwertung der von den 
Mitgliedern gewonnenen Trauben eine Steuer-
pflicht für solche Lieferungen im Großhandel 
entsteht, d ie bei dem einzelnen Winzer unter 
den gleichen tatsächlichen Verhältnissen 
steuerfrei sein würden; 

e) bei Vereinigungen von Obst- und Gemüse-
erzeugern zur gemeinsamen Verwertung der in 
den Betrieben der Mitglieder gewonnenen Er-
zeugnisse die Steuerpflicht für Lieferungen 
dadurch entsteht, daß kleine und kleinste An-
lieferungsmengen für die nach dem Handels-
klassengesetz vorgeschriebene Sortierung oder 
zur Erlangung größerer standardisierter Par-
tien zusammengestellt werden und dadurch 
die Voraussetzungen einer Lieferung im Namen 
des einzelnen Erzeugers nicht mehr erfüllt wer-
den können." 

Bonn, den 23. Mai 1957 

Mauk 
Dr. Dehler 
Dr.-Ing. Drechsel 
Frühwald 
Gaul 
Lenz (Trossingen) 
Dr. Mende 
Dr. Miessner 
Stahl 
Weber (Untersontheim) 
Gibbert 
Frau Ackermann 
Becker (Pirmasens) 
Franzen 
Dr. Horlacher 
Kemper (Trier) 
Knobloch 
Leibing 
Lermer 
Lulay 
Mayer (Birkenfeld) 
Richarts 
Schill (Freiburg) 

Stauch 
Wacker (Buchen) 
Dr. Weber (Koblenz) 

Lahr 
Kriedemann 
Bettgenhäuser 
Dewald 
Faller 
Frehsee 
Frau Herklotz 
Jacobi 
Ludwig 
Millier (Worms) 
Odenthal 
Ritzel 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmitt (Vockenhausen) 
Seither 
Frau Strobel 

Elsner 

Umdruck 1179 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über 
Maßnahmen auf dem Gebiete des zivilen Luft-
schutzes (Drucksachen 3558, 1978). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 1 wird ,das Wort „Luftschutz" ersetzt durch 
das Wort „Bevölkerungsschutz". 

2. In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Luftschutz" 
durch das Wort „Bevölkerungsschutz", in Satz 2 

das Wort „Luftschutzmaßnahmen" ersetzt durch I 
das Wort „Schutzmaßnahmen". 

3. In § 3 Satz 1 wird das Wort „Luftschutzes" durch 
das Wort „Bevölkerungsschutzes", das Wort 
„Luftschutzort" ersetzt durch das  Wort „Schutz-
ort". In Satz 2 werden die Worte „des zivilen 
Luftschutzes ein Luftschutzgebiet bilden" er-
setzt durch die Worte „des zivilen Bevölke-
rungsschutzes ein Schutzgebiet bilden". In 
Satz 3 wird das Wort „Luftschutzorte" ersetzt 
ersetzt durch das Wort „Schutzleiter". 

4. In § 4 Abs. 1 wird das Wort „Luftschutzleiter" 
ersetzt durch das Wort „Schutzleiter". 

In  Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Luftschutz-
gebiet" durch das Wort „Schutzgebiet", das 
Wort „Luftschutzleiter" durch das Wort „Schutz-
leiter", in Satz 2 das Wort „Luftschutzleiter" 
durch das Wort „Schutzleiter" und in Satz 3 
das Wort „Luftschutzleiters" ersetzt durch das 
Wort „Schutzleiters". 

5. In § 5 Abs. 1 wird  das  Wort „Luftschutzmaß-
nahmen" ersetzt durch die Worte „Maßnahmen 
des zivilen Bevölkerungsschutzes". In Absatz 3 
wird das Wort „Luftschutz" durch das Wort 
Bevölkerungsschutz" ersetzt. 

6. In § 6 wird das Wort „Luftschutzgründen" 
durch das Wort „Schutzgründen", das Wort „In-
dustrieluftschutzes" ersetzt durch das Wort 
„Industrieschutzes". 

7. Der Zweite Abschnitt erhält die  Überschrift 
„Warn- und Alarmdienst". 

8. In- § 7 Abs. 1, 2, 3 und 4 wird jeweils das Wort 
„Luftschutzwarndienst(es)" ersetzt durch das 
Wort „Warndienst(es)". Es wird ferner ersetzt in 
Absatz 2 das Wort „Luftschutzwarnämter" durch 
das Wort „Warnämter" und in Absatz 3 Nr. 3 
Idas' Wort „ Luf tschutzwarnnetzes" durch das 
Wort „Warnnetzes". 

9. In § 8 Abs. 2 wird das Wort „Luftschutzwarn-
dienst" ersetzt durch ,das Wort „Warndienst". 

10. Die Überschrift des Dritten Abschnittes „Luft-
schutzhilfsdienst" wird ersetzt durch „Ziviler 
Hilfsdienst". 

11. In § 9 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Luftschutz-
maßnahmen" durch das Wort „Schutzmaß-
nahmen", das Wort „Luftschutzhilfsdienste s " 
durch die Worte „zivilen Hilfsdienstes" und das 
Wort „Luftschutzorte" ersetzt durch das Wort 
„Schutzorte". 

12. In § 10 Abs. 1 wird das Wort „Luftschutzhilfs-
dienstes" ersetzt durch die Worte „zivilen Hilfs-
dienstes". In Abs. 2 wird ,das Wort „Luftschutz-
hilfsdienstes" ersetzt ,durch die  Worte „zivilen 
Hilfsdienstes". 

13. In § 10 a wird das Wort „Luftschutzhilfsdienst" 
ersetzt durch die Worte „zivilen Hilfsdienst". 

14. Die Überschrift ides Vierten Abschnittes wird 
ersetzt durch die Überschrift „Mitarbeit im 
Schutzdienst". 

15. In § 11 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Mit-
arbeit im Luftschutzhilfsdienst und im Luft-
schutzwarn- und Alarmdienst" ersetzt durch die 
Worte „Mitarbeit im zivilen Hilfsdienst und im 
Warn- und Alarmdienst". 

Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Personen, die sich als Helfer melden, können 
im zivilen Hilfsdienst und im Alarmdienst vom 
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örtlichen Schutzleiter, im Warndienst vom Lei-
ter des Warnamtes zur Teilnahme an der Aus-
bildung und ehrenamtlichen Hilfsleistung ver-
pflichtet werden." 

16. In § 12 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Luftschutz

-

dienst" ersetzt durch die Worte „zivilen Hilfs-
dienst". 

17. In § 15 Abs. 1 ist zu ersetzen in  Nr. 1 das Wort 
„Luftschutzwarndienst" durch das Wort „Warn-
dienst", in Nr. 2 und 3 jeweils das Wort „Luft-
schutzhilfsdienst" durch die Worte „zivilen 
Hilfsdienst" und in Nr. 3 das Wort „Luftschutz-
gebiet durch das Wort „Schutzgebiet". 

18. In § 16 ist das Wort „Luftschutzdienst" zu er-
setzen durch die Worte „zivilen Hilfsdienst". 

19. Der Fünfte Abschnitt erhält die  Überschrift: 
„Bauliche Maßnahmen". 

20. In § 20 Satz 1 wird das Wort „Luftschutzes" er-
setzt durch die Worte „zivilen Bevölkerungs-
schutzes". 

21. In § 21 Abs. 1 sind zu ersetzen in Nr. 1 die 
Worte „des Luftschutzes" durch die Worte „des 
zivilen Bevölkerungsschutzes", in Nr. 3 das 
Wort „Luftschutzgründen" durch das Wort 
„Schutzgründen". 

In Absatz 2 ist das Wort „Luftschutzmaßnah-
men" zu ersetzen durch das Wort „Schutzmaß-
nahmen". 

In Absatz 3 ist das Wort „Luftschutzgründen" 
zu ersetzen durch das  Wort „Schutzgründen". 

In Absatz 5 ist das Wort „Luftschutzplanung" 
zu ersetzen durch das Wort „Planung". 

22. In § 22 Abs. 1 Nr. 1 sind die Worte „im Luft-
schutz" zu streichen. In Nr. 2 ist das Wort 
„Luftschutzgründen" zu ersetzen durch das Wort 
„Schutzgründen". 

23. In § 23 erhält Absatz 1 folgende Fassung: 

„(1) Der Bund ist verpflichtet, für die Durch-
führung von Schutzmaßnahmen im öffentlich 
geförderten sozialen Wohnungsbau vom Rech-
nungsjahr 1957 ab  öffentliche Mittel zusätzlich 
zur Verfügung zu stellen." 

In Absatz 2 werden im Satz 1 und 2 das Wirt 
„Luftschutzmaßnahmen" jeweils ersetzt durch 
das Wort „Schutzmaßnahmen". 

24. In § 25 Abs. 1 wird idas Wort „Luftschutzpla-
nung" durch das Wort „Planung", das Wort 
„Luftschutzbauten" jeweils ersetzt durch das 
Wort „Schutzbauten". 

In Absatz 2 wird das Wort „Luftschutzbauten" 
,durch das Wort „Schutzbauten", das Wort „Luft-
schutzaufgaben" durch die Worte „Aufgaben des 
zivilen Bevölkerungsschutzes" ersetzt. 

25. In § 27 Abs. 2 wird das Wort „Luftschutzes" er-
setzt durch das Wort „Bevölkerungsschutzes". 
In Absatz 3 Nr.  1 wird das Wort „Luftschutz

-

zwecke" durch,die Worte „Zwecke des zivilen 
Bevölkerungsschutzes", in Nr. 2 das Wort „Luft-
schutzes" ersetzt durch die Worte „zivilen Be-
völkerungsschutzes". 

26. In § 28 Satz 1 wird das Wort „Luftschutzzwecke" 
ersetzt durch die Worte „Zwecke des zivilen Be-
völkerungsschutzes". 

27. Die Überschrift des Siebenten Abschnittes wird 
geändert in  „Bundesverband für zivilen Bevöl-
kerungsschutz". 

28. In § 29 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Bundes-
luftschutzverband" ersetzt durch die Worte 
„Bundesverband für zivilen Bevölkerungs-
schutz". 

In Absatz 2 wird das Wort „Bundesluftschutz

-

verband" ersetzt durch die Worte „Bundesver-
band für zivilen Bevölkerungsschutz" und in 
Nr. 1 und 2 das Wort „Luftschutzmaßnahmen" 
jeweils ersetzt durch das Wort „Schutzmaß-
nahmen". 

29. Die Überschrift des Achten Abschnittes wird ge-
ändert in: „Kosten der öffentlichen Maßnahmen 
für zivilen Bevölkerungsschutz". 

30. In § 30 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Luftschutz-
hilfsdienstes" durch die Worte „zivilen Hilfs-
dienstes", das Wort „Luftschutzbauten" ersetzt 
durch das Wort „Schutzbauten". In Satz 2 wird 
das Wort „Luftschutzmaßnahmen" ersetzt durch 
das Wort „Schutzmaßnahmen". 

Nach Absatz  2  wird folgender Absatz 2 a neu 
eingefügt: 

„(2 a) Der Bund trägt 70 v. H. der Kosten, 
die den Gemeinden und Gemeindeverbänden so-
wie den öffentlichen Versorgungsunternehmun-
gen durch bauliche Schutzmaßnahmen nach § 21 
entstehen. Die Länder beteiligen sich hieran mit 
einem Anteil von 30 v. H.". 

31. In § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 werden jeweils die 
Worte „zivilen Luftschutzes" ersetzt durch die 
Worte „zivilen Bevölkerungsschutzes". 

32. In § 34 Nr. 1 (§ 537 Nr. 4 RVO) werden das 
Wort „Luftschutzdienst" durch die Worte „zivi-
len Hilfsdienst", jeweils das Wort „Bundesluft-
schutzverbandes" durch ,die Worte „Bundes-

verbandes für zivilen Bevölkerungsschutz" und 
die Worte „Bundesanstalt für zivilen Luft-
schutz" durch die Worte „Bundesanstalt für zi-
vilen Bevölkerungsschutz" ersetzt. In Nr. 2 
(§ 627 Abs. 1 RVO) werden die Worte „Luft-
schutzdienst im überörtlichen Luftschutzhilfs-
dienst" ersetzt durch die Worte „Dienst im über-
örtlichen zivilen Hilfsdienst". In Nr. 3 (§ 628 a 
RVO) werden die Worte „Luftschutzdienst im 
örtlichen Alarmdienst sund im örtlichen Luft-
schutzhilfsdienst" ersetzt durch die Worte 
„Dienst im örtlichen Alarmdienst und im ört-
lichen zivilen Hilfsdienst". 

In Nr. 4 (§ 899 Abs. 3 RVO) wird das Wort 
Luftschutzes" ersetzt durch das Wort „Bevölke-
rungsschutzes". 

33. § 34 a erhält folgende Fassung: 
„§ 34 a 

Mit der Auflösung des eingetragenen Vereins 
„Bundesluftschutzverband" wird die bundes-
unmittelbare Körperschaft des  öffentlichen 
Rechts „Bundesverband für zivilen Bevölke-
rungsschutz" ohne Liquidation deren Rechts-
nachfolger." 

34. Das Gesetz erhält die Überschrift „Erstes Ge-
setz über Maßnahmen zum Schutz  der Zivil-
bevölkerung". 

Bonn, den 31. Mai 1957 

Ollenhauer und Fraktion 
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Umdruck 1184 

Änderungsantrag der Abgeordnteen Gibbert, 
Schlick, Dr. Eckhardt und Genossen zur zweiten 
Beratung des Entwurfs eines Neunten Gesetzes zur 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes (Drucksachen 
3511, 2077, 2419, 2611). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Im Antrag des Ausschusses auf Drucksache 3511 
wird die unter Nr. 4 beantragte Entschließung wie 
folgt ergänzt: 

„3. zur umsatzsteuerlichen Gleichstellung der Win-
zer, Winzergenossenschaften und des Wein-
handels beim Wein das Keltern und die 
Kellerbehandlungsmaßnahmen im Sinne des 
Weingesetzes, die der kelternde Unternehmer 
selbst durchführt, durch entsprechende Ände-
rung des § 57 Abs. 2 der Durchführungs-
bestimmungen zum Umsatzsteuergesetz als um-
satzsteuerunschädliche Bearbeitung zuzulassen." 

Bonn, den 29. Mai 1957 

Gibbert 
Schlick 
Dr. Eckhardt 
Frau Ackermann 
von Bodelschwingh 
Franzen 
Frau Dr. Gantenberg 
Josten 
Kemmer (Bamberg) 
Kemper (Trier) 
Knobloch 
Mayer (Birkenfeld) 

Meyer (Oppertshofen) 
Müser 
Richarts 
Ruland 
Schill (Freiburg) 
Schneider (Brotdorf) 
Dr. Solke 
Dr. Storm 
Dr. Weber (Koblenz) 
Wehking 
Wullenhaupt 

Umdruck 1188 (neu) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Kroll, Frau 
Geisendörfer, Frau Beyer (Frankfurt), Seuffert, 
Platner, Lenz (Trossingen), Stegner und Genossen 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Neunten 
Gesetzes zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes 
(Drucksachen 3511, 2077, 2419, 2611). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 1 wird folgende Nr. 1 a eingefügt: 
1 a. Dem § 7 Abs. 2 Nr. 2 wird folgender Buch-

stabe c angefügt: 
„c) von Büchern; ferner Fachzeitschriften 

nach näherer Bestimmung durch 
Rechtsverordnung." ' 

2. In Artikel 6 werden nach den  Worten „1. Juni 
1957," die Worte „Artikel 1 Nr. 1 a am 30. Sep-
tember 1957," eingefügt. 

Bonn, den 31. Mai 1957 

Kroll 
Frau Geisendörfer 
Albrecht (Hamburg) 
Baier (Buchen) 
Bausch 
von Bodelschwingh 
Dr. Böhm (Frankfurt) 
Frau Brauksiepe 
Brookmann (Kiel) 
Dr. Bucerius 
Gräfin Finckenstein 

Frau Dr. Gantenberg 
Gedat 
Haasler 
Frau Dr. Jochmus 
Frau Kaiser 

(Schwäbisch Gmünd) 
Kemmer (Bamberg) 
Kirchhoff  
Dr. Kopf 
Frau Dr. Kuchtner 
Lang (München) 

Dr. Leiske 
Nellen 
Frau Praetorius 
Freiherr Riederer 

von Paar 
Frau Rösch 
Samwer 
Schill (Freiburg) 
Dr. Storm 
Thies 
Dr. Wahl 
Dr. Welskop 
Frau Welter (Aachen) 
Wolf (Stuttgart) 
Frau Beyer (Frankfurt) 
Seuffert 
Corterier 
Diekmann 
Diel 
Hauffe 
Herold 
Jacobs 
Koenen (Lippstadt) 
Klingelhöfer 

Dr. Königswarter 
Mattick 
Peters 
Reitz 
Schmitt (Vockenhausen) 
Stümer 
Frau Wolff (Berlin) 
Platner 
Becker (Hamburg) 
Dr. Elbrächter 
Frau Kalinke 
Dr. Zimmermann 

Lenz (Trossingen) 
Dr. Henn 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu 

Löwenstein 
Mauk 

Stegner 
Gemein 
Dr. Keller 
Dr. Strosche 

Umdruck 1200 

Änderungsantrag der Abgeordneten Frau Dr. 
h. c. Weber (Aachen), Dr. Arndt, Dr. Czermak und 
Genossen zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Gesetzes über Maßnahmen auf dem Gebiete des 
zivilen Luftschutzes (Drucksachen 3558, 1978). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 19 Abs. 2 werden anstelle des Wortes „Zivil-
rechtsweg" die Worte „ordentliche Rechtsweg" 
gesetzt. 

Bonn, den 21. Juni 1957 

Frau Dr. h. c. Weber (Aachen) 
Dr. von Buchka 
Dr. Kopf 
Lotze 
Dr. Arndt 
Diel 
Frau Nadig 
Schröter (Wilmersdorf) 
Wittrock 
Dr. Czermak 

Umdruck 1201 

Änderungsantrag der Abgeordnten Hoogen, Dr. 
Hellwig, Müser und Genossen zur zweiten Bera-
tung d€ Entwurfs eines Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Drucksachen 3536, 2072). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 6 werden die Worte „sind zu versagen" er-
setzt durch die Worte „dürfen nur versagt werden". 

Bonn, den 25. Juni 1957 

Hoogen 
Dr. Hellwig 
Müser 
Berendsen 
Brand (Remscheid) 
Frau Brauksiepe 
Finckh 
Günther 

Dr. Hesberg 
Holla 
Huth 
Müller-Hermann 
Ruf 
Schmücker 
Dr. Serres 
Dr. Siemer 
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Umdruck 1202 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Eckhardt 
und Genossen zur zweiten Beratung des 'Entwurfs 
eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Umsatz-
steuergesetzes (Drucksachen 3511, 2077, 2419, 2611). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 1 Nr. 4 wird Ziffer 6 Buchstabe b wie 
folgt gefaßt: 

„Leistungen aus Versicherungs- und Rückver-
sicherungsverträgen, bei denen die Zahlung 
des Versicherungsentgelts nicht unter das Ver-
sicherungsteuergesetz fällt." 

Bonn, den 25. Juni 1957 

Dr. Eckhardt 
Dr. Conring 
Dr. Dresbach 
Dr. Franz 
Frau Geisendörfer 
Karpf 
Kramel 
Krammig 
Frau Dr. Kuchtner 
Lang (München) 

Lermer 
Leukert 
Dr. Lindrath 
Miller 
Dr. Rinke 
Spörl 
Stiller 
Wiedeck 
Wittmann 

Umdruck 1206 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des  von der Fraktion der CDU/ 
CSU eingebrachten Entwurfs eines Vierten Geset-
zes über Änderungen und Ergänzungen von Vor-
schriften des Zweiten Buches der Reichsversiche-
rungsordnung (Zweites Einkommensgrenzengesetz) 
(Drucksachen 3532, 2721). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 1 werden 

a) in den Nummern 1 und 2 die Worte „7920 
Deutsche Mark" durch die Worte „9000 
Deutsche Mark" 

und 

b) in Nummer 3 die Worte „22 Deutsche Mark" 
durch die Worte „25 Deutsche Mark" ersetzt. 

Bonn, den 25. Juni 1957 

Ollenhauer und Fraktion 

Umdruck 1208 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD, FDP, DP (FVP), GB/BHE zur zweiten 
Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Ergän-
zung des Grundgesetzes (Drucksachen 3416, 3026 
Anlage 1 a). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Nach Artikel 74 Nr. 11 wird folgende Nr. 11 a 
eingefügt: 

„11 a.  die  Erzeugung und Nutzung der Kern-
energie zu friedlichen Zwecken, die  Er-
richtung und  den  Betrieb von Anlagen, 
die diesen Zwecken dienen, den Schutz 

gegen Gefahren, die bei Freiwerden von 
Kernenergie oder durch ionisierende 
Strahlen entstehen, und die Beseitigung 
radioaktiver Stoffe;". 

Bonn,  den  25. Juni 1957 

Dr. Krone und Fraktion 
Ollenhauer und Fraktion 

Dr. Mende und Fraktion 
Schneider (Bremerhaven) und Fraktion 
Dr. Reichstein und Fraktion 

Umdruck 1210 

Änderungsantrag der Fraktion der DP(FVP) zur 
zweiten Beratung des Entwurfs des Zweiten Ein-
kommensgrenzengesetzes (Drucksachen 3532, 2721). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 1 Nr. 1 werden  die  Worte „7920 Deutsche 
Mark" durch die Worte „7200 Deutsche Mark" 
ersetzt. 

2. In § 1 Nr. 3 werden die Worte „22 Deutsche 
Mark" durch die Worte „20 Deutsche Mark" er-
setzt. 

Bonn, den 24. Juni 1957 

Frau Kalinke 
Dr. Berg 
Dr. Schneider (Lollar) und Fraktion 

Umdruck 1210 (neu) 

Änderungsantrag der Fraktion der DP (FVP) zur 
zweiten Beratung des Entwurfs des Zweiten Ein-
kommensgrenzengesetzes (Drucksachen 3532, 2721) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 1 wird die Fassung der Vorlage wiederherge-
stellt. 

Bonn,  den  26. Juni 1957 

Frau Kalinke 
Dr. Berg 
Dr. Schneider (Lollar) und Fraktion 

Umdruck 1211 
Änderungsantrag der Fraktion der DP(FVP) 
zur zweiten Beratung des Entwurfs des Zweiten 
Einkommensgrenzengesetzes (Drucksachen 3532, 
2721). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 3 a  werden die Worte 

„ , jedoch mit der Einschränkung, daß § 1 nur in-
soweit Anwendung findet, als die Grenze für 
die Bemessung der Beiträge und Leistungen 
neu festgesetzt wird" 

gestrichen. 

Bonn, den 26. Juni 1957 

Frau Kalinke 
Dr. Berg 
Dr. 'Schneider (Lollar)  und  Fraktion 
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Umdruck 1216 

Änderungsatnrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Neunten Ge-
setzes zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes 
(Drucksachen 3511, 2077, 2419, 2611). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 1 Nr. 4 wird in Ziffer 6 folgender 
neuer Buchstabe b eingefügt: 

„b) ,die für ausländische Rechnung durchgeführten 
wissenschaftlichen und juristischen Bera-
tungen, chemischen und technischen Analysen"; 

Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c. 

Bonn, den 25. Juni 1957 

Rademacher  
Dr. Mende und 'Fraktion 

Umdruck 1220 

Änderungsantrag der Abgeordneten Struve, 
von Bodelschwingh, Dr. Conring, Bauknecht, Lük-
ker (München), Dr. Glasmeyer und Genossen zur 
dritten Beratung des  Entwurfs des Wasserhaus-
haltsgesetzes (Drucksachen 3536, 2072). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 2 ist folgender neuer Absatz 1 einzufügen: 

„(1) Die Gewässer sind zur Erhaltung ,der Ge-
sundheit von Mensch und Tier, zur Erhaltung und 
Steigerung der Bodenfruchtbarkeit, zur Wasser-
versorgung der gewerblichen Wirtschaft und zu 
Verkehrszwecken sowie zur Abwehr von Ge-
fahren des Wassers haushälterisch so zu verwal-
ten, daß sie der Allgemeinheit am besten dienen." 
Die  bisherigen Absätze 1 und 2 werden Ab-
sätze 2 und 3. 

2. Es werden in 

a) § G die Worte ,,, insbesondere eine Gefähr

-

dung der öffentlichen Wasserversorgung," 

b) § 12 Abs. 1 die Worte „, insbesondere der 
öffentlichen Waisserversorgung." 

c) § 21 Abs. 1 die Worte „ , insbesondere die 
öffentliche Wasserversorgung," 

gestrichen. 

Bonn, den 26. Juni 1957 

Struve 
von Bodelschwingh 
Dr. Conring 
Bauknecht 
Lücker (München) 
Dr. Glasmeyer 
Bauereisen 
Dr. Brönner 

Engelbrecht-Greve 
Frau Dr. Jochmus 
Knapp 
Menke 
Meyer (Oppertshofen) 
Frau Dr. Probst 
Schwarz 

Umdruck 1224 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des Entwurfs des Zweiten Ein-
kommensgrenzengesetzes (Drucksachen 3532, 2721). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 1 Nr. 2 wird die Zahl „7920" durch die Zahl 
„7200" ersetzt. 

Bonn,  den  26. Juni 1957 

Dr. Hammer 
Dr. Becker (Hersfeld) und Fraktion 

Umdruck 1227 

Änderungsantrag der Fraktion der DP (FVP) 
zur zweiten Beratung  des  von den Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD, GB/BHE und  dem Abgeordneten 
Walter eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung und Ergänzung des Gesetzes über Ar-
beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
(Drucksachen 3441, 3349). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In  § 1 werden die Worte „geändert und" ge-
strichen. 

2. § 1 Nr. 1 wird gestrichen. 

3. § 1 Nr. 3 wird gestrichen. 

Bonn, den 26. Juni 1957 

Frau Kalinke 
Dr. Schneider (Lollar) und Fraktion 

Umdruck 1229 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, DP (FVP) zur zweiten Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über Maßnahmen auf dem Gebiete 
des zivilen Luftschutzes (Drucksachen 3558, 1978). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 1 ist folgender Satz  2 anzufügen: 

„Die Selbsthilfe der Bevölkerung wird durch 
behördliche Maßnahmen ergänzt." 

2. § 7 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen. 

3. In § 23 werden die Worte „vom Rechnungsjahr 
1957 ab" gestrichen. 

4. Hinter § 27 a ist folgender Abschnitt neu einzu-
fügen: 

„V a. Abschnitt 

Sicherung von Kulturgut 

§ 27 b 

(1) Die Länderhaben die aus Luftschutzgrün-
den notwendigen vorbereitenden Maßnahmen 
zur Erhaltung wichtigen Kulturgutes zu treffen. 
Bei bundeseigenem Kulturgut trifft diese Ver-
pflichtung den Bund. 

(2) Der Bundesminister des Innern erläßt mit 
Zustimmung des Bundesrates allgemeine Ver-
waltungsvorschriften über den Umfang und die 
Durchführung dieser Maßnahmen." 

5. a) § 30 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Bund trägt die Kosten, die den 
Ländern und Gemeinden durch die Aufstel-
lung, Ausbildung und Ausrüstung des Luft- 
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schutzhlilfsdienstes, die Instandsetzung vor-
handener und die Errichtung neuer öffent-
licher Luftschutzbauten einschließlich der An-
lage und Ausstattung der ortsfesten Einrich-
tungen des Luftschutzhilfsdienstes und der 
nach § 27 a vorgesehenen Entschädigungen 
sowie durch die Sicherung von Kulturgut, die 
Arzneimittelbevorratung und ,den örtlichen 
Alarmdienst erwachsen; die Länder beteiligen 
sich hieran mit einem Anteil von 30 vom 
Hundert. Die Verpflichtung ,des Bundes be-
schränkt sich auf die Kosten von Luftschutz-
maßnahmen, die durch dieses Gesetz, durch 
die zu ihm erlassenen Rechtsverordnungen 
und allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
und durch Weisungen der zuständigen Bun-
desbehörden en vorgeschrieben werden. Sie er-
streckt sich nicht persönliche und säch-
liche Verwaltungskosten." 

b) In § 30 Abs. 2 ist hinter den Worten „Ab-
satz 1" einzufügen „Satz 1". 

c) Dem § 30 ist folgender Absatz 4 ,anzufügen: 
„(4) § 10 Nr. 1 des Gesetzes über die Ein-

gliederung des Saarlandes vom 23. Dezem-
ber 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 1011) bleibt 
unberührt." 

7. In § 34 Nr. 2 ist das Wort „werden" durch das 
Wort „wird" zu ersetzen. 

8. § 36 erhält folgende Fassung: 

„§ 36 

Dieses Gesetz tritt .am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft mit Ausnahme der §§ 21 
Abs. 1 Nr. 2, 21 Abs. 2 und 23, deren Inkrafttre-
ten ,durch besonderes Gesetz bis 1. Januar 1959 
bestimmt wird." 

9. In der Überschrift sind die Worte „Maßnahmen 
auf , dem Gebiete des zivilen Luftschutzes" zu er-
setzen durch die Worte „Maßnahmen zum 
Schutze der Zivilbevölkerung". 

Bonn, den 27. Juni 1957 

Dr. Krone und Fraktion 
Schneider (Bremerhaven) und Fraktion 

Umdruck 1231 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur dritten Beratung  ides  Entwurfs eines Gesetzes 
über Maßnahmen auf dem Gebiete des zivilen 
Luftschutzes (Drucksachen 3558, 1978). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 1 wird das Wort „Bevölkerungsschutz" 
durch das Wort „Luftschutz" ersetzt. 

2. In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Bevölke-
rungsschutz" durch das Wort „Luftschutz", in 
Satz 2 das Wort „Schutzmaßnahmen" durch das 
Wort „Luftschutzmaßnahmen" ersetzt. 

3. In § 3 Satz 1 wird das Wort „Bevölkerungs-
schutzes" durch das Wort „Luftschutzes", das 
Wort „Schutzort" durch das Wort „Luftschutz-
ort" ersetzt. 

In Satz 2 werden die Worte „des zivilen Bevöl-
kerungsschutzes ein Schutzgebiet bilden" durch 
die Worte „des zivilen Luftschutzes ein Luft-
schutzgebiet bilden" ersetzt. 

In Satz 3 wird das Wort „Schutzorte" durch das 
Wort „Luftschutzorte" ersetzt. 

Bonn, den 27. Juni 1957 

Dr. Krone und Fraktion 

Umdruck 1233 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Bürkel, 
Dr. Dittrich, Müller-Hermann und Genossen zur 
zweiten Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD, GB/BHE und dem Abgeordneten 
Walter eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung und Ergänzung des Gesetzes über Ar-
beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
(Drucksachen 3349, 3441). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Ge-
setzes über Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung". 

2. § 1 beginnt wie folgt: 

.,Das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Ar-
beitslosenversicherung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. April 1957 (Bundesgesetz

-bl. I S. 321) wird wie folgt ergänzt:". 

3. § 1 Nr. 1 wird  gestrichen. 

4. § 1 Nr. 3 wird gestrichen. 

Bonn, den 27. Juni 1957 

Dr. Bürkel 
Dr. Dittrich 
Müller-Hermann 
Dr. Bergmeyer 
Brand (Remscheid) 
Engelbrecht-Greve 
Glüsing 
Illerhaus 
Kühlthau 

Kunze (Bethel) 
Dr. lindenberg 
Dr. Moerchel 
Frau Niggemeyer 
Frau Rösch 
Dr. Seffrin 
Dr. Serres 
Dr. Weber (Koblenz) 

Umdruck 1235 

Änderungsantrag der Abgeordneten Mauk, Gib-
bert, Hepp und Genossen zur zweiten Beratung des 

 Entwurfs eines Gesetzes zur Ordnung des Wasser-
haushalts (Drucksachen 3536, 2072). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 37 Abs. 1 Nr. 1 wird das Wort  „Hof-
betrieb(es)" jeweils durch das Wort „Betrieb(es)" 
ersetzt. 

Bonn, den 27. Juni 1957 

Mauk 
Eberhard 
Stahl 
Gibbert 
Richarts 

Dr. Siemer 
Hepp 
Lahr 
Müller (Wehdel) 
Dr. Preiß 



12852 	2. Deutscher Bundestag — 216. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 27. Juni 1957 

Namentliche Abstimmungen 
über 

1. den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, DP (FVP) zur zweiten 
Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über Maßnahmen auf dem Gebiet 
des zivilen Luftschutzes (Drucksachen 1978, 3558 und zu 3558), Umdruck 1229 
Ziffer 5 a, 

2. den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (Drucksachen 3349 und 
3441), Schlußabstimmung. 

Name 
Ab

-

stimmung 
1. 

Ab

-

stimmurig 
2. 

CDU/CSU 
Frau Ackermann . . . . Nein enthalten 
Dr. Adenauer 	.  — — 
Albers 	.  * * 
Albrecht (Hamburg) 	.  Nein Nein 
Arndgen 	 Nein Ja 
Baier (Buchen) 	 Ja Ja 
Barlage 	  Nein Nein 
Dr. Bartram 	 beurlaubt beurlaubt 
Bauer (Wasserburg) 	.  Nein Nein 
Bauereisen 	 Nein Nein 
Bauknecht 	 * * 
Bausch 	  Nein Nein 
Becker (Pirmasens) 	.  Nein Ja 
Bender 	  beurlaubt beurlaubt 
Berendsen 	 Nein * 
Dr. Bergmeyer 	 * * 
Fürst von Bismarck . . . Nein 
Blank (Dortmund) 	. . Nein Ja 
Frau Dr. Bleyler 

(Freiburg) 	 Nein Nein 
Blöcker 	  Nein Nein 
Bock 	  Nein Nein 
von Bodelschwingh . . 	. Nein enthalten 
Dr. Böhm (Frankfurt) 	. * * 
Brand (Remscheid) . 	. Nein Nein 
Frau Brauksiepe . 	. Nein enthalten 
Dr. von Brentano . 	. — — 
Brenner 	 Nein Ja 
Brese 	  Nein Nein 
Frau Dr. Brökelschen . . Nein Nein 
Dr. Brönner 	 Nein Nein 
Brookmann (Kiel) 	. .  Nein Nein 
Brück 	  Nein Nein 
Dr. Bucerius 	 * * 
Dr. von Buchka 	. Nein Nein 
Dr. Bürkel 	 Nein Nein 
Burgemeister 	 Nein Nein 
Caspers 	  Nein Ja 
Cillien 	  * * 
Dr. Conring 	 Nein — 
Dr, Czaja 	 Ja Ja 
Demmelmeier 	 Nein Nein 
Diedrichsen 	 Nein Nein 
Frau Dietz 	 Nein enthalten 
Dr. Dittrich 	 Nein Nein 
Dr. Dollinger 	 beurlaubt beurlaubt 
Donhauser 	 Nein Nein 
Dr. Dresbach 	 Nein Nein 
Dr. Eckhardt 	 — — 
Eckstein 	 Nein * 
Ehren 	  Nein Ja 
Engelbrecht-Greve . 	. Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Erhard . 	. — — 
Etzenbach 	 Nein Nein 

Name  
Ab

-

stimmung 
1. 

Ab

-

stimmung 
2. 

Even 	  Nein Ja 
Feldmann . 	 * * 
Gräfin Finckenstein 	.  beurlaubt beurlaubt 
Finckh 	  Nein Nein 
Dr. Franz 	 beurlaubt beurlaubt 
Franzen 	 Nein Ja 
Friese 	  Nein Nein 
Fuchs 	  Nein Nein 
Funk 	  Nein * 
Dr. Furler 	 beurlaubt beurlaubt 
Frau Ganswindt 	. Nein Ja 
Frau Dr. Gantenberg . 	 Nein Nein 
Gedat 	  Nein Ja 
Geiger (München) 	. . beurlaubt beurlaubt 
Frau Geisendörfer 	. Nein Nein 
Gengler . 	 Nein Ja 
Gerns 	  beurlaubt beurlaubt 
D. Dr. Gerstenmaier . 	 beurlaubt beurlaubt 
Gibbert 	  Nein Ja 
Giencke . 	 Nein Nein 
Dr. Glasmeyer 	 Nein Ja 
Dr. Gleissner (München) Nein Nein 
Glüsing 	  Nein Nein 
Gockeln . 	 Nein — 
Dr.  Götz 	 Nein Ja 
Goldhagen 	 Nein Nein 
Gontrum 	 Nein Ja 
Günther 	  Nein Nein 
Haasler 	  Nein Ja 
Häussler 	 beurlaubt beurlaubt 
Hahn 	  Nein Nein 
Harnischfeger 	 Nein Ja 
Heix 	  Nein Ja 
Dr. Hellwig 	 Nein Ja 
Dr. Graf Henckel 	. Nein Nein 
Dr. Hesberg 	 Nein Nein 
Heye 	  Ja Ja 
Hilbert 	  Nein Nein 
Höcherl 	  Nein Nein 
Dr. Höck 	 Nein Nein 
Höfler 	  Nein Ja 
Holla 	 Nein Ja 
Hoogen 	  beurlaubt beurlaubt 
Dr. Horlacher 	 beurlaubt beurlaubt 
Horn 	  Nein Ja 
Huth 	  Nein Nein 
Illerhaus 	 Nein Nein 
Dr. Jaeger 	 Nein Nein 
Jahn (Stuttgart) . 	. beurlaubt beurlaubt 
Frau Dr. Jochmus 	. .  Nein Nein 
Josten 	  Nein Ja 
Kahn 	. 	  beurlaubt beurlaubt 
Kaiser (Bonn) 	 — — 
Frau Kaiser 

(Schwäbisch-Gmünd) . Nein Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name 
Ab

-

stimmung 
1. 

Ab

-

stimmung 
2. 

Karpf 	  Nein Ja 
Kemmer (Bamberg) 	. . Nein Nein 
Kemper (Trier) 	. Nein Ja 
Kiesinger 	 Nein Nein 
Dr. Kihn (Würzburg) . 	 Nein enthalten 
Kirchhoff 	 Nein Nein 
Klausner 	. 	 Nein Nein 
Dr. Kleindinst 	 Nein Nein 
Dr. Kliesing 	 Nein Ja 
Knapp 	  Nein Ja 
Knobloch 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. Köhler 	 beurlaubt beurlaubt 
Koops 	  Nein — 
Dr.  Kopf 	 beurlaubt Nein 
Kortmann 	 Nein Nein 
Kraft 	  beurlaubt beurlaubt 
Kramel 	  Nein Nein 
Krammig 	.  Nein Ja 
Kroll 	  Nein Nein 
Frau Dr. Kuchtner . . 	 * Nein 
Kühlthau 	 Nein Ja 
Kuntscher 	 Nein Ja 
Kunze (Bethel) 	 Nein 
Lang (München) . . . 	 Nein Nein 
Leibing 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. Leiske 	 Ja Ja 
Lenz (Brühl) 	 beurlaubt beurlaubt 
Lenze (Attendorn) 	. Nein Nein 
Leonhard 	 Nein Nein 
Lermer 	  beurlaubt beurlaubt 
Leukert 	  Nein Ja 
Dr. Leverkuehn — Ja 
Dr. Lindenberg 	. Nein Ja 
Dr. Lindrath 	 Nein Nein 
Dr. Löhr 	 Nein Nein 
Lotze Nein * 
Dr. h. c. Lübke 	. — — 
Lücke 	  Ja  Ja 
Lücker (München) 	.  Nein Nein 
Lulay 	  Ja Ja 
Maier (Mannheim) . . . Nein Ja 
Majonica 	.  Nein Ja 
Dr. Baron Manteuffel- 

Szoege 	 Nein Nein 
Massoth 	.  beurlaubt beurlaubt 
Mayer (Birkenfeld) 	, Nein — 
Menke 	 Nein Nein 
Mensing 	  beurlaubt beurlaubt 
Meyer (Oppertshofen) 	. Nein Nein 
Meyer-Ronnenberg . . 	 beurlaubt beurlaubt 
Miller 	  Nein Nein 
Dr. Moerchel 	 Nein Nein 
Morgenthaler 	 Nein Ja 
Muckermann 	 — Ja 
Mühlenberg 	 Nein Ja 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) beurlaubt beurlaubt 
Müller-Hermann . . . 	 Nein Nein 
Müser 	  beurlaubt beurlaubt 
Nellen 	  — — 
Neuburger 	 Nein Nein 
Niederalt 	 Nein Nein 
Frau Niggemeyer 	. . . Nein Nein 
Dr. Dr. Oberländer 	. . Nein — 
Dr.  Oesterle 	 beurlaubt beurlaubt 
Oetzel 	 beurlaubt beurlaubt 
Pelster 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. Pferdmenges . 	. — Nein 
Frau Pitz 	 Nein Nein 
Dr. Pohle (Düsseldorf) . beurlaubt beurlaubt 

Name  
Ab

-

stimmung 
1. 

Ab

-

stimmung 
2. 

Frau Praetorius . 	. beurlaubt beurlaubt 
Frau Dr. Probst . 	. Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Pünder 	.  beurlaubt beurlaubt 
Raestrup 	 beurlaubt beurlaubt 
Rasner 	  Nein — 
Frau Dr. Rehling . 	. Nein enthalten 
Richarts 	  Nein enthalten 
Frhr. Riederer von Paar Nein Nein 
Dr. Rinke 	 Nein Nein 
Dr. Röder 	 — Ja 
Frau Rösch 	 Nein Nein 
Rösing 	  Nein Ja 
Rümmele 	 Nein Ja 
Ruf 	  Ja Nein 
Sabaß 	  beurlaubt beurlaubt 
Sabel 	  Nein Ja 
Samwer 	  Nein Nein 
Dr. Schaefer (Saarbr.) 	. — Ja 
Schäffer 	  — — 
Scharnberg 	 Nein 
Scheppmann 	 Nein 
Schill (Freiburg) 	. beurlaubt beurlaubt 
Schlick 	  Nein Nein 
Schmücker 	 Nein Nein 
Schneider (Hamburg) . 	 Nein Ja 
Schrader 	  Nein Nein 
Dr. Schröder (Düsseldorf) Nein — 
Dr.-Ing. E. h. Schuberth Nein Nein 
Schüttler 	 Nein Ja 
Schütz 	  Nein Ja 
Schulze-Pellengahr . 	.  Nein Ja 
Schwarz 	  Nein Nein 
Frau Dr. Schwarzhaupt Nein Ja 
Dr. Seffrin 	 Nein Ja 
Seidl (Dorfen) 	 Nein Nein 
Dr. Serres 	 Nein Ja 
Siebel 	  Nein Nein 
Dr. Siemer 	 Nein Nein 
Solke 	  Nein Nein 
Spies (Brücken) 	. Nein Ja 
Spies (Emmenhausen) 	 Nein Nein 
Spörl 	  Nein Nein 
Stauch 	  Nein Ja 
Frau Dr. Steinbiß 	. * Nein 
Steinhauer 	 Nein Ja 
Stiller 	  * Nein 
Storch 	  Nein Ja 
Dr. Storm 	 Nein Ja 
Strauß 	  — — 
Struve 	  Nein Nein 
Stücklen  	. 	. Nein Nein 
Teriete 	  beurlaubt beurlaubt 
Thies 	  Nein Nein 
Unertl 	  Nein Nein 
Varelmann 	 Nein Ja 
Frau Vietje 	 Nein Nein 
Dr. Vogel 	 Nein Nein 
Voß 	  * Ja 
Wacher (Hof) 	 Nein enthalten 
Wacker (Buchen) . 	. Ja — 
Dr.  Wahl 	 Nein Nein 
Walz 	  Nein Ja 
Frau Dr. h. c. Weber 

(Aachen) 	 * * 
Dr. Weber (Koblenz) . 	 Nein * 
Wehking 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. Wellhausen 	. * Nein 
Dr. Welskop 	.  beurlaubt beurlaubt 
Frau Welter (Aachen) . Nein Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name 
Ab

-

stimmung 
1. 

Ab

-

stimmung 
2. 

Dr. Werber 	. 	  Ja Ja 
Wiedeck 	.  beurlaubt beurlaubt 
Wieninger 	 Nein Nein 
Dr. Willeke 	 Ja * 
Winkelheide 	 Nein Ja 
Dr. Winter 	 Nein Nein 
Wittmann 	 Nein Nein 
Wolf (Stuttgart) . 	. Nein Ja 
Dr. Wuermeling 	. — — 
Wullenhaupt 	 * * 

Gäste: 
Ruland 	  beurlaubt beurlaubt 
Schneider (Brotdorf) 	.  Nein Ja 

SPD I 
Frau Albertz 	 Ja Ja 
Frau Albrecht (Mittenw.) Ja Ja 
Altmaier 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. Arndt 	. Ja Ja 
Arnholz 	.  Ja Ja 
Dr. Baade 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. Bärsch 	 — Ja 
Bals 	  Ja Ja 
Banse 	  Ja Ja 
Bauer (Würzburg) 	. . . Ja Ja 
Baur (Augsburg) . . . 	 Ja Ja 
Bazille 	  * Ja 
Behrisch 	 Ja Ja 
Frau Bennemann . . . 	 Ja Ja 
Bergmann 	 Ja — 
Berlin 	  Ja Ja 
Bettgenhäuser 	 Ja Ja 
Frau Beyer (Frankfurt) — — 
Birkelbach 	 beurlaubt beurlaubt 
Blachstein 	 Ja Ja 
Dr. Bleiß 	 Ja Ja 
Böhm (Düsseldorf) . . 	 beurlaubt beurlaubt 
Bruse 	  Ja Ja 
Corterier 	 Ja Ja 
Dannebom 	 beurlaubt beurlaubt 
Daum 	  Ja Ja 
Dr. Deist 	 beurlaubt beurlaubt 
Dewald 	  Ja Ja 
Diekmann 	 Ja Ja 
Diel 	  Ja Ja 
Frau Döhring 	 Ja Ja 
Dopatka 	  Ja Ja 
Erler 	  beurlaubt beurlaubt 
Eschmann 	 Ja Ja 
Faller 	  Ja Ja 
Franke 	  Ja Ja 
Frehsee 	  Ja Ja 
Freidhof 	  Ja Ja 
Frenzel 	  Ja Ja 
Gefeller 	  Ja Ja 
Geiger (Aalen) 	 Ja Ja 
Geritzmann 	 Ja Ja 
Gleisner (Unna) 	. Ja Ja 
Dr. Greve 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr. Gülich 	 Ja Ja 
Hansen (Köln) 	 * * 
Hansing (Bremen) 	. Ja Ja 
Hauffe 	  Ja Ja 
Heide 	.  Ja Ja 
Heiland 	  beurlaubt beurlaubt 
Heinrich 	 Ja Ja 
Hellenbrock 	 * * 

Name 
Ab

-s

timmung 
1. 

Ab

-

stimmung 
2. 

Frau Herklotz 	 beurlaubt beurlaubt 
Hermsdorf 	 Ja Ja 
Herold 	  Ja Ja 
Höcker 	  Ja Ja 
Höhne 	  Ja Ja 
Hörauf 	  Ja Ja 
Frau Dr. Hubert 	. Ja Ja 
Hufnagel 	 Ja Ja 
Jacobi 	  Ja Ja 
Jacobs 	  — Ja 
Jahn (Frankfurt) . 	. beurlaubt Ja 
Jaksch 	  Ja Ja 
Kahn-Ackermann 	. .  Ja Ja 
Kalbitzer 	 * Ja 
Frau Keilhack 	 Ja Ja 
Frau Kettig 	 Ja Ja 
Keuning 	 Ja * 
Kinat 	  Ja Ja 
Frau Kipp-Kaule 	. . . * * 
Könen (Düsseldorf) 	. Ja * 
Koenen (Lippstadt) 	. . Ja Ja 
Frau Korspeter 	. Ja Ja 
Dr. Kreyssig 	 beurlaubt beurlaubt 
Kriedemann 	 beurlaubt beurlaubt 
Kühn (Köln) 	 Ja Ja 
Kurlbaum 	 Ja Ja 
Ladebeck 	 Ja Ja 
Lange (Essen) 	 Ja * 
Leitow 	  Ja Ja 
Frau Lockmann . . . 	 Ja Ja 
Ludwig 	  * * 
Maier (Freiburg) 	  Ja Ja 
Marx 	  Ja Ja 
Matzner 	  Ja Ja 
Meitmann 	 Ja Ja 
Mellies 	  Ja Ja 
Dr. Menzel 	 Ja Ja 
Merten 	  Ja Ja 
Metzger 	  Ja Ja 
Frau Meyer (Dortmund) Ja Ja 
Meyer (Wanne-Eickel) 	. Ja Ja 
Frau Meyer-Laule 	. Ja Ja 
Mißmahl 	 Ja Ja 
Moll 	  Ja Ja 
Dr. Mommer 	 Ja Ja 
Müller (Erbendorf) . 	. Ja Ja 
Müller (Worms) 	. Ja Ja 
Frau Nadig 	 Ja Ja 
Odenthal 	 Ja Ja 
Ohlig 	  Ja Ja 

Ollenhauer 	  beurlaubt beurlaubt 
Op den Orth 	 — — 
Paul 	  Ja Ja 
Peters 	  Ja Ja 
Pöhler 	  — Ja 
Pohle (Eckernförde) 	 Ja Ja 
Dr. Preller 	 Ja Ja 
Prennel 	  Ja Ja 
Priebe 	  Ja Ja 
Pusch 	  Ja Ja 
Putzig 	  Ja Ja 
Rasch 	  — -- 
Dr.  Ratzel 	 Ja Ja 
Regling 	  Ja Ja 
Rehs 	  Ja Ja 
Reitz 	  Ja Ja 
Reitzner 	  Ja Ja 
Frau Renger 	 Ja Ja 
Richter 	  beurlaubt beurlaubt 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name  
Ab

-

stimmung 
1. 

Ab

-

stimmung 
2. 

Ritzel 	  Ja Ja 
Frau Rudoll 	 * * 
Ruhnke 	  beurlaubt beurlaubt 
Runge 	  Ja Ja 
Frau Schanzenbach . . 	 Ja Ja 
Scheuren 	 Ja Ja 
Dr. Schmid (Frankfurt) . beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schmidt (Gellersen) . Ja Ja 
Schmidt (Hamburg) 	. . * * 
Schmitt (Vockenhausen) . Ja Ja 
Dr. Schöne 	 beurlaubt beurlaubt 
Schoettle 	 beurlaubt beurlaubt 
Schreiner 	 Ja Ja 
Seidel (Fürth) 	 Ja Ja 
Seither 	  Ja Ja 
Seuffert 	  Ja — 
Stierte 	  Ja Ja 
Sträter 	  beurlaubt beurlaubt 
Frau Strobel 	 beurlaubt beurlaubt 
Stümer 	  Ja Ja 
Thieme 	  Ja Ja 
Wagner (Deggenau) 	. . Ja Ja 
Wagner (Ludwigshafen) — — 
Wehner 	  beurlaubt beurlaubt 
Wehr 	  Ja Ja 
Welke 	  Ja Ja 
Weltner 	(Rinteln) 	. Ja Ja 
Dr. Dr. Wenzel 	. Ja Ja 
Wienand 	 Ja Ja 
Dr. Will (Saarbrücken) 	 Ja Ja 
Wittrock 	  Ja * 
Zühlke 	  Ja Ja 

FDP 

Dr. Atzenroth 	 Ja Nein 
Dr. Becker (Hersfeld) . 	. Ja Nein 
Dr. Bucher 	 beurlaubt Nein 
Dr. Czermak 	 Ja 
Dr. Dehler 	 beurlaubt beurlaubt 
Dr.-Ing. Drechsel 	. Ja Nein 
Eberhard 	 Ja Nein 
Frau Friese-Korn 	. .  * Nein 
Frühwald 	 beurlaubt beurlaubt 
Gaul 	  Ja Nein 
Dr. von Golitscheck 	. .  Ja Nein 
Graaff (Elze) 	 Ja Nein 
Dr. Hammer 	 * * 
Held 	  beurlaubt beurlaubt 
Dr. Hoffmann 	 Ja Nein 
Frau Hütter . 	 Ja Nein 
Frau Dr. Ilk 	 Ja Nein 
Dr. Jentzsch 	 Ja Nein 
Kühn (Bonn) 	 Ja Nein 
Lenz (Trossingen) 	. .  Ja Nein 
Margulies 	 Ja Nein 
Mauk 	  Ja Nein 
Dr. Mende 	 Ja * 
Dr. Miessner 	 — * 
Onnen 	  beurlaubt beurlaubt 
Rademacher 	 * Nein 
Scheel 	  beurlaubt beurlaubt 
Schloß 	  — — 
Schwarm 	 Ja Nein 
Stahl 	  Ja Nein 
Dr. Stammberger 	. . . Ja Nein 
Dr. Starke 	 beurlaubt beurlaubt 
Weber (Untersontheim) . Ja Nein 

Name  
Ab

-

stimmung 
1. 

Ab

-s

timmung 
2. 

Gäste: 

Dr. Schneider 
(Saarbrücken) 	. Ja — 

Schwertner 	 beurlaubt beurlaubt 
Wedel 	  Ja Nein 

DP (FVP) 
Becker (Hamburg) 	. . . enthalten Ja 
Dr. Berg 	 Nein Nein 
Dr. Blank (Oberhausen) . beurlaubt beurlaubt 
Dr. h. c. Blücher 	 Nein — 
Dr. Brühler 	 beurlaubt beurlaubt 
Eickhoff 	  Ja Nein 
Dr. Elbrächter 	 Nein Nein 
Euler 	  — Nein 
Fassbender 	 — Nein 
Dr. Graf (München) 	. Nein Nein 
Gumrum 	 Nein Nein 
Hepp 	  Nein Nein 
Frau Kalinke 	 Ja Nein 
Körner 	  Ja Nein 
Lahr 	  Nein * 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu Lö

-

wenstein 	 - — 
von  Manteuffel (Neuß) 	 Nein Nein 
Matthes 	  Ja Nein 
Dr. von Merkatz . 	. beurlaubt beurlaubt 
Müller (Wehdel) 	. Nein Nein 
Dr. h. c. Neumayer 	. — Nein 
Platner 	  Ja Nein 
Dr. Preiß 	 Ja Nein 
Dr. Preusker 	 — — 

Dr. Schäfer (Hamburg) . Nein Ja 
Dr. Schild (Düsseldorf) . — Nein 
Schneider (Bremerhaven) * Nein 
Dr. Schneider (Lollar) 	. Nein Nein 
Dr. Schranz 	 Ja Nein 
Dr.-Ing. Seebohm 	. — — 
Walter 	  Nein Ja 
Wittenburg 	 Ja Nein 
Dr. Zimmermann 	. .  Nein Nein 

GB/BHE 
Elsner 	  Ja Ja 
Engell 	  Ja Ja 
Feller 	  Ja Ja 
Frau Finselberger 	. Ja Ja 
Gemein 	  Ja Ja 
Dr. Gille 	 Nein Ja 
Dr. Kather 	 Ja * 
Dr. Keller 	 Ja Ja 
Dr. Klötzer 	 Ja Ja 
Kunz (Schwalbach) 	.  Ja Ja 
Kutschera 	 Ja Ja 
Dr. Mocker 	 Ja * 
Petersen 	  — — 
Dr.  Reichstein 	 Ja Ja 
Seiboth 	  Ja Ja 
Dr. Sornik 	 Ja Ja 
Srock 	  — Ja 
Stegner 	  Ja Ja 
Dr. Strosche 	 Ja Ja 

Fraktionslos 
Brockmann (Rinkerode) Ja Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Zusammenstellung der Abstimmungen 

1. 2. 

Abgegebene Stimmen 	 365 360 

Davon: 

Ja 174 205 

Nein 	 190 147 

Stimmenthaltung 	. 1 8 

Zusammen wie oben 	. . 365 360 

Berliner Abgeordnete 

Name 
Ab

-

stimmung 
1. 

Ab

-

stimmung 
2. 

CDU/CSU 

Dr. Friedensburg 	. .  beurlaubt beurlaubt 
Grantze 	 * * 
Dr. Krone 	 Nein Ja 
Lemmer 	 — — 
Frau Dr. Maxsein 	. .  Nein * 
Stingl Nein Ja 

SPD 

Brandt (Berlin) 	 Ja Ja 
Frau Heise 	 Ja Ja 
Klingelhöfer Ja Ja 
Dr. Königswarter 	. Ja Ja 

Name 
Ab

-

stimmung 
1. 

Ab

-

stimmung 
2. 

Mattick  	. * Ja 
Neubauer 	 Ja Ja 
Neumann 	 Ja Ja 
Dr. Schellenberg 	. Ja Ja 
Schröter (Wilmersdorf) . Ja Ja 
Tausch-Treml 	 Ja Ja 
Frau Wolff (Berlin) 	. . Ja Ja 

FDP 
Frau Dr. Dr. h. c. Lüders Ja Nein 
Dr. Reif 	 Ja Nein 
Dr. Will (Berlin) 	. Ja Nein 

DP (FVP) 
Dr. Henn 	 Ja Nein 
Hübner 	 Nein Nein 

Zusammenstellung der Abstimmungen der Berliner Abgeordneten 

1. 2. 

Abgegebene Stimmen 	 18 18 

Davon: 

Ja 	 14 13 

Nein 	 4 5 

Stimmenthaltung 	. — — 

Zusammen wie oben 	. . 18 18 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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